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Einleitung 
Im Gegensatz zur XXVI. Generalversammlung 

der Vereinten Nationen, die durch die über­
tragung des chinesischen Sitzes in den Vereinten 
Nationen an die Volksrepublik China und durch 
die Wahl eines neuen Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen einen zeitweise dramatischen 
Verlauf genommen hatte, verlief die XXVII. Ge­
neralversammlung, die in der Zeit vom 19. Sep­
tember bis 19. Dezember 1972 in New York 
stattfand, ruhig und ohne besondere Höhe-
punkte. 

Die großen weltpolitischen Auseinandersetzun­
gen standen entweder, wie der Krieg in Indo­
china, überhaupt nicht zur Debatte oder erhiel­
ten, wie der ahostkonflikt, durch die Diskussion 
in der Generalversammlung keine wesentlichen 
neuen Elemente. Starkes Interesse fand die durch 
die tragischen Ereignisse des abgelaufenen Jahres 
sehr in den Vordergrund getretene Frage des 
internationalen Terrorismus. Die österreichische 
Delegation unterstützte mit 'Nachdruck die 
Initiative Generalsekretär Waldheims, diese 
Frage auf die Tagesordnung der Generalver­
sammlung zu setzen. Die schließlich in der juri­
dischen Kommission geführte Debatte über 
dieses Problem endete jedoch mit einem wenig 
ermutigenden Ergebnis: Die Generalversamm­
lung lehnte es ab, den internationalen Terroris­
mus zu verurteilen, oder irgendwelche wirksamen 
Schritte zu seiner Bekämpfung zu empfehlen, 
und beschloß lediglich die Einsetzung eines 
Komitees zum Studium der Hintergründe des 
Terrorismus; sie anerkannte in diesem Zusam­
menhang erneut die Legalität des Kampfes 
nationaler Befreiungsbewegungen. 

Für Osterreich lag eines der Hauptereignisse 
der XXVII. Generalversammlung naturgemäß in 
der von der Generalversammlung am 20. Okto­
ber 1972 vorgenommenen WahlOsterreichs in 
den Sid1erheitsrat. Osterreich wird im Sinne 
dieses Beschlusses dem Sicherheitsrat vom 1. Jän­
ner 1973 bis zum 31. Dezember 1974 angehören . 

Im politischen Bereich kam es zu einer Reihe 
von Beschlüssen der Generalversammlung, die 
den Gewaltverzicht und die Festigung der inter­
nationalen Sicherheit zum Gegenstand hatten. 
Diese Beschlüsse bauen auf emer seit der 

XXV. Generalversammlung zu beobachtenden 
Entwicklung auf, die bereits in der Satzung 
der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze 
über die zwischenstaatlichen Beziehungen der 
Mitgliedstaaten der Weltorganisation weiter zu 
definieren. 

Hinsichtlich der verschiedenen Aspekte der 
Abrüstung, Rüstungsbeschränkung und Rüstungs­
kontrolle verabschiedete auch die XXVII. Gene­
ralversammlung eine Reihe von Resolutionen, 
und bekräftigte insbesondere erneut die schon 
auf zahlreichen früheren Tagungen erhobene 
Forderung nach Einstellung aller Kernwaffenver­
suche. 

In der Frage der Einberufung einer Welt­
abrüstungskonferenz kam es angesichts des 
chinesisch-sowjetischen Gegensatzes in dieser 
Frage und der geringen Bereitschaft der anderen 
Nuklearmächte, besonders den USA, einer 
raschen Einberufung einer solchen Konferenz zu­
zustimmen, lediglich zu einem Beschluß über die 
Einsetzung einer Studiengruppe. 

Die Debatten über die Probleme des südlichen 
Afrika gewann während der XXVII. General­
versammlung angesichts der geringen Fort­
schritte in der Lösung dieser Fragen weiter an 
Schärfe, wobei auch Bemühungen sichtbar wur­
den, im südlichen Afrika aktiven afrikanischen 
nationalen Bewegungen für die noch nicht unab­
hängigen Gebiete dieses Raumes einen offiziellen 
Status im Rahmen der Vereinten Nationen ein­
zuräumen. In der Frage Südwestafrikas (Nami­
bia) wurde der Versuch unternommen, auf Grund 
von Beschlüssen, die der Sicherheitsrat auf seiner 
Tagung in Addis Abeba im Jänner/Feber 1972 
gefaßt hatte, den Weg von Verhandlungen mit 
Südafrika zu beschreiten. 

Die Debatte über R hodesien war von der 
Zurückweisung der zwischen Sir Alec Douglas 
Horne und Jan Smith vereinbarten Grundsätze 
für eine Beilegung des Rhodesienkonfl ikts durch 
die afrikanische Bevölkerung dieses Gebietes ge­
prägt. Die Generalversammlung schloß sich dieser 
Zurückweisung an, bekräftigte die fortgesetzte 
Verantwortung Großbritanniens für Rhodesien 
und verlangte eine Verschärfung der vom Sicher­
heitsrat verhängten Sanktionen. 
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Auf dem Finanz- und Verwaltungssektor 
konnte die Finanzkrise der Organisation, deren 
Lösung der neue Generalsekretär zu einem seiner 
Hauptanliegen gemacht hatte, auch durch die 
XXVII. Generalversammlung nicht bereinigt 
werden, obgleich sich auch ein Sonder komitee 
der Generalversammlung während des Jahres 
1972 bemüht hatte, Mittel und Wege für eine 
allgemein akzeptable Lösung dieses Problems zu 
finden. 

Das Budget der Vereinten ationen ist zwar 
weiter gestiegen, bei der Beurteilu ng der finan­
ziellen Gebarung der Vereinten ationen sollte 
jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß das 
Anwadlsen der Jahresbudgets der Wel torganisa­
t ion hinter den Wachstumsraten der nationalen 
Haushalte beträchtlid1 zurückbleibt. 

Zu den wichtigsten wirtschaftlichen Fragen 
zählte die Behandlung der Berichte der Stock­
holm er Umweltkonferenz und der dritten Welt­
handelskonferenz. 

Durch die Sd1affung des institutionellen Rah­
mens für die künftige Tätigkeit der Vereinten 

ationen auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
wird es der Weltorganisation möglich sein, kon­
krete Beiträge zur Lösung von Problemen zu 
leisten, die immer mehr in den Vordergrund 
des Interesses der internationalen Staatengemein­
schaft gerückt sind. 

Die Auswertung der Ergebnisse der dritten 
Welthandelskonferenz auf der XXVII. General­
versammlung zeigte die Vielschichtigkeit der 
Probleme, die mit einer Intensivierung der 
Handelsbeziehungen zwischen den Industrie­
staaten und den Ländern der Dritten Welt ver­
bunden sind. In diesem Zusammenhang erscheint 
die stärkere Einschaltung der Entwicklungs­
länder bei der Reform des internationalen 
Währungssystems und bei den multilateralen 
H andelsverhandlungen von besonderem Interesse. 

Hier verdienen auch Bestrebungen, die auf 
eine grundsätzliche Umgestaltung und Neuord­
nung der wirtschaftlichen und handelspolitischen 
Beziehungen zwischen den Industriestaaten und 
den Ländern der Dritten Welt abzielen, hervor­
gehoben zu werden, da sich hier ein Prozeß 
abzeichnet, der die zuständigen internationalen 
Organisationen im Laufe der nächsten Jahre in 
zunehmendem Maße beschäftigen dürfte. 

Die Zuwendung der Vereinten Nationen auf 
die Prüfung weltweiter Probleme, die den 
Rahmen nationaler Souveränität sprengen, fand 
einen weiteren Ausdruck in der Gründung einer 
Universität der Vereinten Nationen, die sich, 

in Form eines dezentralisierten Netzes von Aus­
bildungs- und Forschungsinstituten, mit einer 
Reihe derartiger Fragenkomplexe beschäftigen 
soll. 

Wie auf den vergangenen Tagungen hat die 
österreichische Delegation auch auf der 
XXVII. Generalversammlung aktiv mitgearbeitet 
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten konkrete 
Beiträge zur Lösung strittiger Fragen geleistet. 
Dabei hat 0 terreich seine Aufmerksamkeit be­
sonders jenen Fragen zugewendet, die di e inter­
nationale Sicherheit, die Abrüstung, die wirt­
schaftliche Entwicklung und den Umweltschutz 
betrafen. Während seines Aufenthaltes in New 
York hatte der Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten eingehende politische Ausspra­
chen mit führenden Persönlichkeiten anderer 
Mitgliedstaaten, besonders den Außenministern 
der fünf Großmächte, die aus Anlaß der General­
versammlung nach New York gekommen waren, 
sowie mit dem Präsidenten der Generalversamm­
lung und Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim. 

Kontakte am Rand der Generalversamm lung 
ermöglichten es dem Bundesminister für Aus­
wärtige Angelegenheiten auch, offene bilaterale 
Fragen, insbesondere mit adlbarstaaten, zu er­
örtern und einer Lösung näherzubringen. 

Vor dem Plenum der Generalversammlung 
nahm der Bundesminister für Auswärtige Ange­
legenheiten zu weltpolitischen Fragen aus öster­
reichischer Sicht Stellung und benützte diese 
Gelegenheit auch, um der Generalversammlung 
über den letzten Stand der Durdlführung der 
Südtirollösung zu berichten. 

Osterreich hat im Laufe des Jahres 1972 auch 
in den sonstigen Ausschüssen der Vereinten 
Nationen aktiv mitgearbeitet. Bereits im Mai 
1972 wurde der neue Ständige Vertreter Oster­
reichs bei den Vereinten Nationen, Botschafter 
Dr. Peter J ankowitsch, wie seine Vorgänger, 
zum Vorsitzenden der Weltraumkommission ge­
wählt. Osterreich war 1972 auch Mitglied des 
Aussd1Usses für die friedlidle utzung des 
Meeresbodens, des Ausschusses für friedens­
erhaltende Operationen der Vereinten Nationen, 
der drei sessionalen Komitees des Wirtschafts­
und Sozialrates, des Verwaltungsrates für das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
des Rates der Welthandelskonferenz, des 
UNIDO-Rates und mehrerer Fachkommissionen 
des Wirtschafts- und Sozialrates. Auf der 
XXVII. General versammlung fiel Osterreidl der 
Posten des Berichterstatters der 4. Kommission 
zu. Diese Funktion wurde von Botschafts­
sekretär Dr. Edda Weiss ausgeübt. 

~ I 

.. 
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1. ABSCHNITT 

Tagesordnung der XXVII. Generalversammlung 

1. Eröffnung der Generalversammlung 
2. Andachtsminute 
3. Vollmachten 
4. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung 
5. Wahl des Vorsitzenden und sonstiger Funktionäre der sieben Kommissionen der General-

versammlung 
6. Wahl des Vizepräsidenten der Generalversammlung 
7. Erklärung des Generalsekretärs gemäß Art. 12 Abs. 2 der Satzung der Vereinten Nationen 
8. Annahme der Tagesordnung 
9. Generaldebatte 

10. Bericht des Generalsekretärs über die Arbeit der Vereinten Nationen 
11. Bericht des Sicherheitsrates 
12. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC) 
13. Bericht des Treuhandschaftsrates 
14. Bericht des Internationalen Gerichtshofes 
15. Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation 
16. Wahl von fünf Mitgliedern des Sicherheitsrates 
17. Wahlen in den Wirtschafts- und Sozialrat 
18. Wahlen in den Internationalen Gerichtshof 
19. Wahlen in den Rat für Industrielle Entwicklung (UNIDO) 
20. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für Afrikanische Ein-

heit (OAU) 
21. Die Lage im Nahen Osten 
22. Durchführung der Dekolonisierungsdeklaration 
23. Aufnahme neuer Mitglieder 
24. Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen 
25. Gewaltverzicht und Nuklearwaffenverbot 
26. Weitabrüstungskonferenz 
27. Bericht der Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten 
28 . Bericht der Weltraumkommission 
29. Vorbereitung eines internationalen Mondvertrages 
30. Allgemeine und vollständige Abrüstung 
31. Chemische und bakteriologische Waffen 
32 . Einstellung aller Kernwaffenversuche 
33. Errichtung einer kernwaffenfreien Zone in Lateinamerika 
34. Erklärung des Indischen Ozeans zu r Friedenszone 
35. Durchführung der Deklaration über die Festigung der internationalen Sicherheit 
36. Friedliche Nutzung des Meeresbodens 
37. Direktfernsehsendungen mittels Satelliten 
38 . Die Rassenpolitik Südafrikas (Apartheid) 
39. Auswirkung der Atomstrahlung 
40. Palästinaflüchtlinge 
41. Friedenserhaltende Aktionen der Vereinten Nationen 
42. Menschenred1tsverletzungen in den von Israel besetzten Gebieten 
43. UNCTAD 
44 . UNIDO 
45. UNITAR 
46. Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung 
47. Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 
48. Internationale Universität 
49. Mensd1enrechte in bewaffneten Konflikten 
50. Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung 
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51. Selbstbestimmungsrecht 
52. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Men chlichkeit 
53. Verbrechensverhütung und -kontrolle 
54. Jugend 
55. Menschenrechtspakte 
56. Bericht des Hochkommissärs für Flüchtlinge 
57. Informationsfreiheit 
58. Menschenrechte und wissensduftlich-technologischer Fortschritt 
59. Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz 
60. 25. Jahrestag der Erklärung der Menschenredlte 
61. Katastrophenhilfe 
62. Konf.erenz der Vereinten Nationen für eine Weltkonvention über Adoptionsrecht 
63. Informationen über nichtselb tändige Gebiete 
64. amibia (Südwestafrika) 
65. Territorien unter portugiesischer Verwaltung 
66. Südrhodesien 
67. Wirtschaftliche und andere ausländische Interessen in den Kolonialgebieten 
68. Durchführung der Dekolonisierungsdeklaration durch die Spezialorganisationen der Vereinten 

ationen 
69. U -Ausbildungs- und Erziehungsprogramm für das südliche Afrika 
70. Ausbildungsmöglichkeiten für Bewohner nichtselbständiger Gebiete 
71. Bericht der Rechnungsprüfer für das Finanzjahr 1971 
72. adltragsbudget für das Jahr 1972 
73. Budgetvoranschlag 1973 
74. Finanzplan für das Jahr 1974 
75. Konferenzkalender 
76. Wahlen in nachgeordnete Körper chaften 
77. Beitragsquoten der Mitgliedstaaten 
78. Administrative und budgetäre Koordination der Vereinten atlonen mIt den Spezialorganisa-

tionen und der IAEO 
79. Gemeinsame Inspektionseinheit (JIU) 
80. Dokumentation der Vereinten atlonen 
81. Personalfragen 
82. Bericht des Pensionsrates der Vereinten atlOnen 
83. Gehaltssystem der Vereinten ationen 
84. Internationale Schule der Vereinten ationen 
85. Bericht der Völkerrechtskommission 
86. Berid1t der U CITRAL 
87. Vertretung von Staaten in ihren Beziehungen mit internationalen Organisationen 
88 . Bericht des Sonderkomitees über die Frage der Definition der Aggression 
89. überprüfung der Satzung der Vereinten Nationen 
90. überprüfung der Rolle des Internationalen Gerichtshofes 
91. Bericht des Komitees über Beziehungen mit dem Gastland 
92. Internationaler Terrorismus 
93. Vergrößerung der Mitgliederzahl des U -Beitragskomitees 

.~ 
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Zusammensetzung der österreichischen Delegation, Übersicht über die Erklärungen der 
österreichischen Delegierten und die von der österreichischen Delegation miteingebrachten 

Resolutionsanträge 

Zusammensetzung der österre ichischen Delegation 3. Kommission: 

Die österreichische Delegation wurde in der 
Zeit vom 26. September bis 5. Oktober 1972 
vom Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten, Dr. Rudolf Kirchschläger, geführt. Vom 
28. Oktober bis 10. ovember 1972 stand die 
österreichische Delegation unter der Leitung des 
Generalsekretärs für Auswärtige Angelegenheiten, 
Dr. Walter Wodak. Während der übrigen Zeit 
wurde die österreichische Delegation vom Ständi­
gen Vertreter bei den Vereinten Nationen ge­
führt. 

Als Delegierte nahmen außer Bundesminister 
Dr. Rudolf Kirchschläger die Abgeordneten zum 
Nationalrat Kar! Czernetz, Dr. Franz Karasek, 
Erwin Lanc und Dr. Kurt Fiedler sowie General­
sekretär Dr. Walter Wodak und Botschafter 
Dr. Peter J ankowitsch teil. 

Als stellvertretende Delegierte fung ierten Ab­
geordneter zum Nationalrat Dr. Otto Scrinzi, 
Botschafter Dr. Ludwig Steiner, die Gesandten 
Dr. Franz Weidinge r, Dr. Peter Müller und 
Dr. Erik Nette!. 

Der österreichischen Delegation gehörten im 
Laufe der Generalversammlung ferner an: 

Botschafter a. D . Dr. Franz Matsch, Universi­
tätsprofessor Dr. Kar! Zemanek, Generalkonsul 
Dr. Heinrich Gleissner, Gesandter Dr. Wolfgang 
Schallenberg, Ministre-Conseiller Dr. Wolfgang 
Wolte, die Legationsräte Dr. Robert Marschik 
und Dr. Erid1 Kussbach, die Botschaftssekretäre 
Dr. Georg Lennkh, Dr. Gregor Woschnagg, 
Dr. Adolf Kuen, Dr. Alexander Christiani, 
Dr. Leonore Emich, Dr. Edda Weiss und 
Dr. Gerhard Pfannzelter, Attache Dr. Gabriele 
Holzer sowie Presserat Dr. Otto Zundritsch an. 

D ie Arbeitsausschüsse der Generalversammlung 
wurden auf Beamtenebene alternierend wie folgt 
besetzt: 

1. Kommission: 

Botschafter Dr. Peter J ankowitsch 
Botschaftssekretär Dr. Georg Lennkh 
Botsd1aftssekretär Dr. Alexander Christiani 

Pol itische Spezialkommission : 

Gesandter Dr. Franz Weidinger 
Legationsrat Dr. Robert Marschik 

2. Kommission: 

Gesandter Dr. Peter Müller 
Ministre-Conseiller Dr. Wolfgang Wolte 
Botschaftssekretär Dr. Adolf Kuen 

Legationsrat Dr. Erich Kussbach 
Attache Dr. Gabriele Holzer 

4. Kommission: 

Ministre-Conseiller Dr. Wolfgang Wolte 
Botschaftssekretär Dr. Georg Lennkh 
Botschaftssekretär Dr. Edda Weiss 

5. Kommission: 

Botschaftssekretär Dr. Gregor Woschnagg 

6. Kommission: 

Univ .-Prof. Dr. Karl Zemanek 
Gesandter Dr. Erik Nettel 

Erklärungen der österreichischen Delegation 

a) I m PIe n u m 

Als Leiter der österreichischen Delegation legte 
der Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten, Dr. Rudolf Kirchschläger, am 5. O ktober 
1972 im Rahmen der Generaldebatte den Stand­
punkt der österreichischen Bundesregierung zu 
den wichtigsten Weltproblemen und zu einigen 
Fragen dar, die auf der Tagesordnung der 
Generalversammlung standen (Anlage 1). 

Einleitend wies Bundesminister Dr. Kirch­
schläger darauf hin, daß die politische Entwick­
lung seit der letzten Generalversammlung mit 
einem vorsid1tigen Optimismus beurteilt werden 
könne . Dies werde durch die Bemühungen der 
drei größten Staaten dieser Welt sichtbar, ihre 
Beziehungen auf eine neue, von Vertrauen und 
Zusammenarbeit getragene Basis zu stellen. Der 
Bundesminister erwähnte in diesem Zusammen­
hang den Besuch des Präsidenten der USA in 
China und der Sowjetunion und das zwischen 
der Sowjetunion und den USA abgeschlossene 
Abkommen über die Beschränkung ihrer strate­
gischen Waffen. 

Zur Frage der Sicherheit in Europa stellte 
Bundesminister Dr. Kirchschläger fest, daß Sicher­
heit glaubhaften Gewaltverzicht und glaubhaften 
Verzicht auf die Drohung m it Gewalt vo raus­
setze, und zwar glaubhaft für alle Staaten, die 
großen, die mittleren und die kleinen. Es werde 
daher Aufgabe einer Konferenz über die Sicher­
heit und Zusammenarbeit in Europa sein, nach 
einem Weg zu suchen, der die notwendigen 
"Sicherheiten für die Sicherheit in Europa" bil­
det. Ein Schrit t in dieser Richtung könnte ein 
Vertrag sein, der die Pflichten der Staaten und 
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auch ihre Rechte politisd1 tragfähig und rechtlich 
verb indlich kodifiziert und einen Mechanismus 
schafft, der eine friedliche Beilegung von Streitig­
keiten sicherstellt. Als Test für die Effektivitit 
der Entspannung bezeichnete er die Verhand­
lungen über eine ausgewogene Verminderung 
des Militärpotentials in Europa. 

Außenminister Dr. Kirchschläger trat ferner 
für eine umfassende Zusammenarbeit in Europa 
auf wirtschaftlichem, kulturellem, wissenschaft­
lichem und technologischem Gebiet, aber auch 
auf dem Gebiet der menschlichen Umwelt ein. 
Eine ech te Zusammenarbeit trage auch zu einer 
Verstärkung der Entspannung und der Sicher­
heit bei. 

Der Außenminister gab seine r überzeugung 
Ausdruck, daß eine Lösung der in Europa be­
stehenden Probleme im Sinne der Satzung der 
Vereinten Nationen auch ihre Auswirkungen auf 
die anderen Kontinente habe und der friedlichen 
Entwicklung der ganzen Weh diene. 

Wie in den letzten Jahren berichtete Bundes­
minister Dr. Kirchsch läger der Generalversamm­
lung über die Fortschritte, die in der Regelung 
der Südtirolfrage, insbesondere in der Abwick­
lung des Operationskalenders, erzielt wurden. Er 
gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß die im Gang 
befindliche Entwicklung auf der Grundlage einer 
sinn- und wortgetreuen Verwirklichung der noch 
ausstehenden Maßnahmen für Südtirol und einer 
verständnisvoll en Haltung der italienismen Re­
gierung gegenüber den Bedürfnissen der Süd­
tiroler Volksgruppe weiterhin in zufrieden­
stelIender Weise verlaufen und damit gleichzeitig 
aum zu einem immer besseren Verhältnis zwi­
schen den beiden achbarstaaten führen werde. 

Außenminister Dr. Kirchschläge r befaßte sim 
in der Folge mit der internationalen Bedeutung 
der österreimismen Neutralität. Osterreich be­
tramte seine Neutralität als ein Mittel zur Be­
wahrung seiner Unabhängigkeit und gleichzeitig 
als ein stabilisierendes, friedenerhahendes Ele­
ment in der Staatengemeinsmaft. Was Osterreim 
der Welt geben könne, seien Werke und Werte, 
die sich nur in eine r friedlichen Atmosphäre 
entwickeln können. Es wäre verfehlt zu glauben, 
daß der immerwährend neutrale Staat eines 
Kriegszustandes oder auch nur einer inter­
nationalen Spannung bedürfe, um seine Aufgabe 
in der Staatengemeinschaft zu haben. Ziel der 
österreichismen Außenpolitik sei es, ihr Handeln 
auf das Wohl des einzelnen Menschen abzustellen. 
Die humanitäre Aufgabe zähle mit zu den 
primären Pflichten eines neutralen Staates. 

Bundesminister Dr. Kird1smläger wies sodann 
auf die Tatsache hin, daß der Terrorismus in 
den letzten Jahren zu einem gesellschaftlimen 
und einem internationalen Problem geworden 
sei. Die Vereinten Nationen müßten angesichts 

der Ziele und Prinzipien ihrer Charter dem 
Terrorismus entgegentreten . Es wäre jedom ein 
Fehler, sim von den sozialen und nationalen 
Anliegen, die zu diesem Terrorismus geführt 
haben, unter Berufung auf eben diese Terrorakte, 
zu distanzieren. Wenn es nicht gelänge, für die 
Realisierung der Ziele und Gedanken, die in 
der Satzung der Vereinten Nationen, in ihren 
Deklarationen und Resolutionen verankert sind, 
die geeigneten friedlimen Mittel zu finden, werde 
eine Verurteilung des Terrorismus erfo lglos blei­
ben. 

Friede und Sicherheit, so erklärte der Außen­
minister weiter, müssen mit Gerechtigkeit ge­
paart sein. Das Verlangen nach Gerechtigkeit 
tri tt uns in ve rschiedenen Varianten entgegen : 
in der Forderung nam Beseitigung der Diskri­
minierung aus rassischen, religiösen oder anderen 
Gründen, aber aud1 im Streben nach einer 
Lösung der wirtschaftlimen und sozialen Pro­
bleme in den Entwicklungsländern . 

In diesem Zusammenhang spezifizierte Außen­
minister Dr. Kirmschläger vor der Generalver­
sammlung einen Vorschlag, den Osterreich bei 
der letzten Tagung der Weltbank vorgetragen 
hatte und der Grundlage einer österreichischen 
Initiative auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe 
werden sollte. Osterreichismerseits sei beabsich­
tigt , Dollarbeträge der österreichismen National­
bank internationalen Organisationen, die mit 
Entwicklungsfinanzierung befaßt sind, wie der 
Weltbank, der Asiatismen Entwicklungsbank und 
der Interamerikanischen Entwicklungsbank, als 
Darlehen zu günstigen Zinssätzen zur Verfügung 
zu stellen. 

Am 23. Oktober 1972 gab der österreimische 
Vertreter eine Erklärung zur Frage " Durch­
füh rung der Dekolonisierungsdeklaration" ab 
(Anlage 2). 

Am 31. Oktober 1972 nahm der österreichische 
Vertreter zum Bericht der Internationalen Atom­
energieorganisation Stellung (Anlage 3). 

Am 15. November 1972 gab der österreich ische 
Vertreter zur Frage des Gewaltverzid1tes eine 
Erklärung ab (Anlage 4). 

Am 8. Dezember 1972 gab der österreichische 
Vertreter eine Votumserklärung zur Nahost­
resolution ab (Anlage 5). 

b) In den Kommissionen 

1. Kommission 

Am 12. Oktober 1972 führte der österreimi­
sme Vertreter den Bericht der Weltraumkom­
mission in seiner Eigensmaft als Vorsitzender 
dieses Gremiums ein (Anlage 6). 
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Am 18. Oktober 1972 ergriff der österreichi­
sche Vertreter zur Frage der internationalen 
Zusammenarbeit in der Erforschung und fried­
lichen Nutzung des Weltraums das Wort (An­
lage 7). 

Am 9. November 1972 nahm der österreichi­
sche Vertreter zu den verschiedenen Aspekten 
der Abrüstungsfragen Stellung (Anlage 8). 

Am 14. November 1972 gab der österreichi­
sche Vertreter eine Erklärung zur Frage der 
Durchführung von Empfehlungen der Konferenz 
der Nichtatomwaffenstaaten ab (Anlage 9). 

Am 1. Dezember 1972 gab der österreichische 
Vertreter zur Frage der friedlichen Nutzung des 
Meeresbodens eine Erklärung ab (Anlage 10). 

Politische Spezial kommission 

Am 6. Oktober 1972 gab der österreichische 
Vertreter zum Bericht des Wissenschaftlichen 
Komitees über die Auswirkungen der Atom­
strahlung eine Erklärung ab (Anlage 11). 

Am 20. Oktober 1972 ergriff der österreichi­
sche Vertreter zur Frage der Apartheid das 
Wort (Anlage 12). 

11 

tag der Erklärung der Menschenrechte" (An­
lage 20). 

Am 13. Oktober 1972 gab der österreicl1isd1e 
Vertreter eine Erklärung zur Frage der Beseiti­
gung aller Formen der rassischen Diskriminierung 
ab (Anlage 21). 

Am 21. November 1972 sprach der öster­
reichische Vertreter zum Bericht des Flüdnlings­
hochkommissärs (Anlage 22). 

Am 1. Dezember 1972 sprach der österreichi­
sche Vertreter zur Frage der Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (An­
lage 23). 

Am 7. Dezember 1972 gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung zur Frage Verbrechens­
verhütung und -kontrolle ab (Anlage 24). 

Am 7. Dezember 1972 sprach der österreichi­
sche Vertreter zum Tagesordnungspunkt "Ju­
gend" (Anlage 25). 

Weiters gab der österreid1ische Vertreter eine 
Erklärung zum Tagesordnungspunkt "Todes­
strafe" ab (Anlage 26). 

Am 27. November 1972 gab der österreichi- 5. Kommission 
sche Vertreter eine Erklärung zur Frage der Am 11. Oktober 1972 gab der österreichische 
friedenserha ltenden Operationen ab (Anlage 13). Vertreter eine Erklärung zum Tagesordnungs-

punkt "Budgetvoranschlag für das Finanzjahr 
2. Kommission 1973" ab (Anlage 27). 

Am 8. Oktober 1972 gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung im Rahmen der 
Generaldebatte über den Bericht des Wirtschafts­
und Sozialrates ab (Anlage 14). 

Am 24. Oktober 1972 gab der österreichische 
Vertreter zum Bericht der Umweltkonferenz der 
Vereinten Nationen eine Erklärung ab (An­
lage 15). 

Am 30. Oktober 1972 gab der österreid1ische 
Vertreter eine Erklärung zum Tagesordnungs­
punkt "UNIDO" ab (Anlage 16). 

Am 9. November 1972 sprach der österreichi­
sche Vertreter zur Tätigkeit der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung (An­
lage 17). 

Am 22. November 1972 ga b der österreid1isd1e 
Vertreter eine Erklärung zum Beridn des 
Exekutivdirektors des UN-Institutes für Ausbil­
dung und Forschung ab (Anlage 18). 

Am 28. November 1972 ergriff der öster­
reichische Vertreter zum Bericht über die 

Am 26. Oktober 1972 sprach der österreich i­
sche Vertreter zum Tagesordnungspunkt 
"Budgetvoranschlag für das Jahr 1973 - Sek­
tion 16 (UNIDO)" (Anlage 28) . 

Am 27. November 1972 gab der Österreichi­
sd1e Vertreter zum Tagesordnungspunkt "Bei­
tragsquoten der Mitgliedstaaten" eine Erklärung 
ab (Anlage 29). 

6. Kommission 

Am 26. Oktober 1972 gab der österreichische 
Vertreter eine Erklärung zur Frage der Ver­
tretung von Staaten in ihren Beziehungen mit 
internationalen Organisationen ab (Anlage 30). 

Im Verlauf der Debatte zum Punkt "Inter­
nationaler Terrorismus" gab der österreidüsche 
Vertreter eine Stellungnahme (Anlage 31) und 
im Anschluß an die Abstimmung am 11. Dezem­
ber 1972 eine Votumserklärung (Anlage 32) ab . 

3. Welthandels konferenz das Wort (Anlage 19). Von Österreich miteingebrachte 
anträge 

Resolutions-

3. Kommission a) Auf pol i t i s c h e m Ge b i e t 

Am 4. Oktober 1972 sprach der österreich ische 1. Resolution über den Bericht der Welt-
Vertreter zum Tagesordnungspunkt ,,25. Jahres- raumkommission [2915 (XXVII)]. 
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2. Resolution über die Durchführung der Emp- 2. Resolution betreffend die feierliche Begehung 
fehlungen der Konferenz der Nichtatomwaffen- des 25 . Jahrestages der Allgemeinen Deklaration 
staaten (2931 ). der Menschenrechte (2906) . 

3. Resolution betreffend die Einstellung aller 
N uklea rtests (2931). 

4. Resolution betreffend die Ausarbeitung einer 
Studie über die wirtschaftlichen Implikationen 
der verschiedenen Breiten der Jurisdiktions­
bereiche der Territorialgewässer (3029 B). 

5. Resolution betreffend den UN-Trust-Fonds 
für Südafrika (2923 B). 

6. R esolution betreffend die humanitäre Hilfe 
für die ahostflüchtlinge (2963 B). 

7. Resolution betreffend die Abhaltung einer 
internationalen Expertenkonferenz fü r die Opfer 
des Kolonialismus und der Apartheid in Oslo 
im April 1973 (291 0). 

3. Resolution betreffend die Kommunikation 
mit der Jugend und internationalen Jugend­
organisationen (3022). 

4. Resolution betreffend die Durchführung der 
Jugenddeklaration (3023) . 

5. R esolution betreffend die Hilfe der Ver­
einten Nationen bei Naturkatastrophen (2959). 

6. Resolution betreffend den Bericht des 
Flüchtlingshochkommissärs der Vereinten Na­
tionen (2956). 

7. R esolution betreffend die Weiterführung 
des Amtes des U -Flüchtlingshochkommissärs 
(2957). 

8. Resolution für eine ve rstärkte Hilfe an 8. R esolution betreffend die Hilfe für sudane-
das frühere australische Treuhandschaftsgebiet sische Flüchtlinge (2958) . 
Papua- eu guinea (2977). 9. Resolution betreffend die Bekämpfung der 

Rassendiskriminierung (2919). 

b) Auf wirtsc h aft li chem Gebiet 10. Resolution betreffend den Schutz der 
1. Re olution betreffend die Verbreitung von Menschenrechte im Zusammenhang mit dem 

Informationen und Mobilisierung der öffentlichen wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt 
Meinung in bezug auf Entwicklungsprobleme (3026). 
(3028). 

2. Resolution betreffend die 2. General- d) Ver wal tun g s- und B u d g e t fra gen 
konferenz der U IDO (2952). 

3. R esolution betreffend den Bericht der Um-
weltkonferenz der Vereinten ationen (2994). 

1. Resolution betreffend die Einführung des 
Programmbudgetierens in den Vereinten Na­
tionen auf Grund eines zweijährigen Budget­
zyklus (3043). 4. R esolution betreffend die Errichtung der 

U -Universität (2951 ). 
2. Resolution betreffend die internationale 

5. Resolution betreffend die Zusammenarbeit Schuld der Vereinten Nationen in N ew York 
der Staaten auf dem Umweltsektor (2995) . (2990). 

c) Auf so z i ale m G e b i e tun d zu 
Frage n der M e nsch e nre c hte 

1. Resolution betreffend die Abschaffung der 
Todesstrafe (3011 ). 

e) V ö I k e r r e c h t s f r a gen 

Resolution betreffend den Bericht der Völker­
rechtskommission (2926). 
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2. ABSCHNITT 

Organisatorische Fragen 

Wahlen Mitgliedern Australien, Guinea, Indien, Indo-
nesien, Jugoslawien, Kenia, Osterreich, Panama, 

Die Generalversammlung wählte zu Beginn Peru und Sudan zusammen. 
der XXVII. Tagung: 

a) zum Präsidenten: Vizeaußenminister Sta­
nislav Trepczynski (Polen) 

b) zu Vizepräsidenten: die Vorsitzenden der 
Delegationen von Kthiopien, Chile, Haiti, 
Island, Kolumbien, Libyen, Mauretanien, 
Neuseeland, Paraguay, Philippinen, 
Rwanda, Syrien, UdSSR, USA und Zypern. 

c) in den Beglaubigungsausschuß: Belgien, 
China, Costa Rica, Japan, Senegal, Tan­
sania, UdSSR, USA und Uruguay. 

d) zu Vorsitzenden der sieben Kommis ionen: 

1. Kommission: 
Botschafter K. Rampnul (Mauritiu ) 

Politische Spezialkommission : 
Botschafter Hady Toure (Guinea) 

2. Kommission: 
Botschafter Bruce Rankin (Kanada) 

3. Kommission: 
Botsd1after Carlos Giambruno (Uruguay) 

4. Kommission: 
Botschafter Dr. Zdenek Cernik (CSSR) 

S. Kommission: 
Botsd1after Motoo Ogiso (Japan) 

6. Kommission: 
Univ. -Prof. Dr. Erik Suy (Belgien) 

Im Laufe der Tagung wurden ferner folgende 
Wahlen vorgenommen: 

e) Sicherheitsrat: 

An Stelle der mit Ende 1972 aus dem Sicher­
heitsrat ausscheidenden fünf Mitgliedstaaten 
Argentinien, Belgien, Italien, Japan und Somalia 
wählte die Plenarversammlung Australien, Indo­
nesien, Kenia, Osterreich und Peru für 2 Jahre 
in den Sicherheitsrat. 

Der Sicherheitsrat setzt sich demnach ab 
1. Jänner 1973 aus den fünf Ständigen Mit­
gliedern China, Frankreich, Großbritannien, USA 
und UdSSR sowie aus den zehn nichtständigen 

f) Wirtschafts- und Sozialrat: 

An Stelle Brasilien, Frankreich, Ghana, Grie­
chenland, Italien, Kenia, Peru, Sri Lanka und 
Tunesien, deren Dreijahresmandat mit 31 . De­
zember 1972 abgelaufen ist, wählte die General­
versammlung Algerien, Mali, Mongolei, Nieder­
lande, Spanien, Trinidad und Tobogo und 
Uganda; Brasilien und Frankreich wurden wie­
dergewählt. 

Der Wirtschafts- und Sozial rat setzt sich dem­
nach ab 1. Jänner 1973 wie folgt zusammen: 
Algerien, Belgien, Brasilien, Burundi, Chile, 
China, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 
Haiti, Japan, Libanon, Madagaskar, Malaysia, 
Mali, Mongolei, Niederlande, euseeland, iger, 
Polen, Spanien, Trinidad und Tobago, UdSSR, 
Uganda, Ungarn, Vereinigte Staaten und Zaire. 

g) Rat für Industrielle Entwicklung: 

Die Generalversammlung hatte ein Drittel der 
insgesamt 4S Mitglieder des UNIDO-Rates für 
Industrielle Entwicklung neu zu bestellen. 

In der Gruppe A schieden Elfenbeinküste, 
Ghana, Mali, Pakistan und die Philippinen aus; 
an ihre Stelle traten China, Liberien, Nigeria, 
Rwanda und Sri Lanka; der Iran wurde wieder­
gewählt. In der Gruppe B schieden Norwegen 
und die Türkei aus; an ihre Stelle traten Finn­
land und Griechenland; die Bundesrepublik 
Deutschland, Großbritannien und Spanien wur­
den wiedergewählt. In der Gruppe C wurden 
Mexiko, Uruguay und Venezuela wiedergewählt. 
In der Gruppe D übernahm Rumänien den durch 
das Ausscheiden Ungarns frei gewordenen Sitz. 

Der Rat setzt sich daher ab 1. Jänner 1973 
wie folgt zusammen: 

Gruppe A: Kgypten, Algerien, China, Indien, 
Indonesien, Iran, Kenia, Kuwait, Liberien, 
Libyen, Madagaskar, Malaysia, Nigeria, Ober­
volta, Rwanda, Senegal, Sri Lanka und Thailand. 

Gruppe B: Belgien, Bundesrepublik Deutsch­
land, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechen­
land, Großbritannien, Italien, Japan, Nieder­
lande, Osterreich, Spanien, Schweden, Schweiz 
und USA. 
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Gruppe C: Argentinien, Brasilien, Costa Rica, 
Mexiko, Peru, Urugay und Venezuela. 

Gruppe D: Bulgarien, Kuba, Rumänien, Tsche­
cho lowakei und UdSSR. 

h) Verwaltungsrat für Umweltprogramme: 

In den neu errichteten Verwaltungsrat für 
Umweltprogramme wurden folgende 58 Staaten 
gewählt: 

Gruppe A: Burundi, Gabon, Ghana, Kamerun, 
Kenia, Madagaskar, Malawi, Marokko, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tansania, 
Tunesien und Zentralafrikanische Republik. 

Gruppe B: China, Indien, Indonesien, Irak, 
Iran, Japan, Jordanien, Kuwait, Libanon, Paki­
stan, Philippinen, Sri Lanka und Syrien . 

Gruppe C: Argentinien, Brasilien, Chile, Gua-
temala, Jamaika, Mexiko, icaragua, Panama 
und Venezuela. 

Gruppe D: Australien , Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Island, 
Italien, Kanada, Niederlande, Osterreich, Schwe­
den, Span ien, Türkei und USA. 

Gruppe E: Deutsd1e Demokratische R epublik, 
Jugoslawien, Polen, Rumänien , TschedlOslowakei 
und UdSSR. 

i) Bestätigung der Ernennung des General­
sekretärs der U -Weltkonferenz für Handel und 
Entwicklung (U CT AD) : 

Die Generalversammlung besa:hloß am 19. De­
zember 1972, die Funktionsperiode von Manuel 
Perez Guerrero als Generalsekretär der 
UNCTAD um ein Jahr, das ist bis 31. März 1974, 
zu verlängern. 

j) Bestätigung der Ernennung des Exekutiv­
direktors der Organisation für Industrielle Ent­
wick lung (UNIDO): 

Die Generalversammlung beschloß am 11. De­
zem ber 1972, die Funktionsperiode von Ibrahim 
Helmi Abdel-Rahman als Exekutivdirektor der 
UNIDO um zwei Jahre, das ist bis 31. Dezember 
1974, zu verlängern. 

k) Wahl des Exekutivdirektors des Umwelt­
sekretariates der Vereinten Nationen: 

Die Generalversammlung wählte am 15. De­
zember 1972 den Generalsekretär der Umwelt­
konferenz, Maurice F. Strong, für eine Funk­
tionsperiode von vier Jahren, das ist vo m 1. Jän­
ner 1973 bis 31. Dezember 1976 zum Exekut iv­
direktor des Umweltschutzsekretariates der Ver­
einten Nationen. 

1. Wahlen in den Internationalen Gerichtshof: 

Die Generalversammlung wählte am 30. Ok­
tober folgende Richter in den Internationalen 
Gerich tshof: 

Forster (Senegal) 
Gros (Frankreich) 
Ruda (Argentinien) 
Singh (Indien) 
Wal dock (Großbritannien) 

Der Internationale Gerichtshof setzt sich dem-
nach wie folgt zusammen: 

Fouad Ammoun (Libanon) 
Caesar Bengcon (Philippinen) 
Eduardo Jimenez de Arechaqa (Uruguay) 
Federico de Castro (Spanien) 
Hardy C. Dillard (USA) 
Isaac Forster (Senegal) 
Andre Gros (Frankreich) 
Louis Ignacio-Pinto (Dahomey) 
Manfred Lachs (Polen) 
Platon D. Morozov (UdSSR) 
Charles D. Onyeama ( igeria) 
Sture Petren (Schweden) 
Jose Maria Ruda (Argentinien) 

agendra Singh (Indien) 
Sir Humphrey Waldock (Großbritannien) . 

Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die 
Vereinten Nationen 

achdem die Bemühungen um Aufnahme von 
Bangladesh in die Vereinten Nationen im August 
1972 im Sicherheitsrat am Einspruch der Volks­
republik China gescheitert waren, hatte Jugo­
slawien die Aufnahme eines entsprechenden 
Punktes in die Tagesordnung der XXVII. Gene­
ralversammlung beantragt. Dies geschah in der 
Erwartung, daß sich die Generalversammlung in 
eindeutiger Weise für eine Aufnahme von Bangla­
desh in die Organisation aussprechen und dadurch 
vielleicht China zu einer Anderung seiner nega­
tiven Haltung bringen würde. 

Jugoslawien arbeitete mit einer Reihe weiterer 
Staaten einen diesbezüglichen Resolutionsentwurf 
aus, welcher in allgemeiner Form die Hoffnung 
der Generalversammlung auf baldige Aufnahme 
von Bangladesh in die Organisation ausdrückte. 

Der Entwurf wurde jedoch von Pakistan, 
unterstützt von China, abgelehnt. Diese Staaten 
erklärten, daß eine Aufnahme von Bangladesh in 
die Vereinten ationen erst dann in Frage käme, 
sobald Bangladesh die einschlägigen Resolutionen 
der Generalversammlung und des Sicherheits­
rates über die Freilassung der pakistanischen 
Kriegsgefangenen erfüllt habe. 

... 
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Die Debatte wurde schließlich mit einem Kom- die Vollmachten der Delegationen der Republik 
promiß abgeschlossen. Es kam zur gleichzeitigen Khmer und Israels wurde nicht eingebracht. 
Annahme der jugoslawischen sowie einer weite­
ren, den pakistanischen Vorstellungen entgegen­
kommenden Resolution, wobei auf eine Abstim­
mung verzichtet wurde. 

Der Vertreter der Volksrepublik China er­
klärte allerdings, daß die Entscheidung der 
Generalversammlung die Haltung seines Landes 
in dieser Frage nicht beeinflussen werde. 

Anerkennung der Vollmachten der Delegation 

Der Vollmachtenausschuß unterbreitete der 
XXVII. Generalversammlung wie in den ver­
gangenen Jahren die Empfehlung, die Vollmach­
ten aller Delegationen anzuerkennen, obwohl 
eine Reihe von Staaten Vorbehalte hinsichtlich 
der Vollmachten Südafrikas, der Republik Khmer 
und Israels angemeldet hatten. 

Die afrikanischen Staaten, unterstützt von 
der Sowjetunion und China, brachten im Plenum 
den Antrag ein, die Vollmachten der süd afrika­
nischen Delegation im Hinblick auf die Rassen­
politik der südafrikanischen Regierung nicht an­
zuerkennen. Ein ebensolcher Antrag betreffend 

Der Antrag der afrikanischen Staaten wurde 
von der Generalversammlung mit 65 gegen 40 
Stimmen bei 21 Stimmenthaltungen angenom­
men. Die österreichische Delegation stimmte, 
ebenso wie in den vergangenen Jahren, gegen 
diesen Antrag. Wie auch fast alle westlichen 
Delegationen war sie der Ansicht, daß dem 
afrikanischen Antrag die rechtliche Grundlage 
fehle und es nicht Aufgabe des Vollmachten aus­
schusses sein könne, die Legalität der Regierung 
~ines Mitgliedstaates zu beurteilen. 

Der Beschluß auf Nichtanerkennung der Voll­
machten bedeutet gemäß einem Rechtsgutachten 
aus dem Jahre 1970 lediglich eine Verurteilung 
Südafrikas; die südafrikanische Delegation war 
trotz der Nichtanerkennung ihrer Vollmacht zur 
uneingeschränkten Mitarbeit in der Generalver­
sammlung zugelassen. 

Die Generalversammlung beschloß sch ließlich 
mit 111 gegen 1 Stimme bei 8 Stimmenthaltun­
gen, die Vollmachten aller Delegationen, mit 
Ausnahme jener Südafrikas, anzuerkennen. Die 
österreichische Delegation hat für diese Reso­
lution gestimmt. 
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3. ABSCHNITT 

Politische Fragen 

Südtirol 

Wie in den vorangegangenen Jah ren berichtete 
der österreich ische Außenminister auch im Rah­
men seiner Erklärung vor der XXVII. General­
versammlung am 5. Oktober 1972 über den 
Stand der Südtirolfrage. Unter Hinweis auf ihre 
Resolutionen 1497 (XV) und 1661 (XVI) aus 
den Jahren 1960 und 1961 informierte Außen­
minister Dr. Kirchschläger die Generalversamm­
lung über die Fortschritte, die bei der Verwirk­
lichung des im Jahre 1969 zwischen Osterreich 
und Italien vereinbarten Lösungsvorsdllags er­
zielt wurden. Der österreichische Außenminister 
führte aus, daß das Verfassungsgesetz über die 
Erweiterung der Autonomie Südtirols am 20. Jän­
ner 1972 und die neben dem Verfassungsgesetz 
vorgesehenen einfachen Gesetze mit zwei Aus­
nahmen - im April 1972 in Kraft getreten 
selen. 

Ferner gab Außenminister Dr. Kirchschläger 
seiner Hoffnung Ausdruck, daß die in Gang be­
findliche Entwicklung auf der Grundlage einer 
sinn- und wortgetreuen Verwirklichung der noch 
ausstehenden Maßnahmen für Südtirol und einer 
verständnisvollen H altung der italienisdlen Re­
gierung gegenüber den Bedürfnissen der Süd­
tiroler Volksgruppe weiterhin in zufriedenstelIen­
der Weise verlaufen und damit gleichzeitig auch 
zu einem immer besseren Verhältnis zwischen den 
beiden Nadlbarstaaten führen möge. 

Anläßlich der XXVII. Generalversammlung 
traf der österreichische Außenminister am 
27. September 1972 mit seinem italienisdlen 
Amtskollegen Medici zu einer Besprechung zu­
sammen, in deren Verlauf hinsidnlich Südtirols 
vor allem Fragen der Paketdurchführung (aus­
ständige Entwürfe der zwei einfachen Gesetze 
usw.), die Bere inigung der Schwarzen Listen, der 
Empfang des deutsd1Sprachigen Fernsehens in 
Südtirol und die gegenseitige Anerkennung von 
Studien- und Berufstiteln zur Sprache kamen. 

Die Lage im Nahen Osten 

1. Nah 0 s t d e bat t ein der Gen e r a 1-
versamm lun g 

Die Debatte anläßlich der XXVII. General­
versammlung über die Situation im Nahen Osten 
war auch dieses Jahr von dem völligen Fehlen 
eines greifbaren Fortsd1fittes in Ridnung auf eine 
politische Lösung des Konfliktes gekennzeichnet. 

2 UNO·Bericht 

Der ägyptische Außenminister betonte in seiner 
Erklärung, daß ein fortdauerndes Unvermög.en 
der Vereinten ationen, Frieden und Gerechtig­
keit im Nahen Osten herbeizuführen, zwangs­
läufig dazu führen müsse, daß die arabis0en 
Staaten mit allen Mitteln trachten würden, Ihre 
unveräußerlichen Rechte durchzusetzen, gleich­
gü ltig mit welchen Opfern dies auch immer ver­
bunden sein möge. Der ägyptische Außenminister 
beschuldigte die Vereinigten Staaten, durch unbe­
schränkte militärische Hilfe an Israel die israeli­
sche Intransigenz gegenüber allen einschlägigen 
UN-Resolutionen zu ermöglichen und betonte, 
daß diese Waffen lieferungen zweifellos allen Aus­
sichten auf eine friedlidle Lösung im Nahen 
Osten großen Schaden zugefügt hätten. Er sprach 
sidl für eine Ergreifung von Wirtschaftssanktio­
nen gegen Israel durch den Sicherheitsrat aus. 

Der israelische U -Botschafter erklärte, es sei 
klar, daß die arabischen Regierungen nadl wie 
vo r auf die physische Vernidnung Israels ab­
zielen würden. Diese grundsätzlidle Haltung der 
arabischen Staaten gegen Israel, welche in flagran­
tem Wider pruch zur Charter stünde und die auf 
die Zerstörung Israels gerichteten Absichten seien 
das wesentlichste Hindernis für einen Frieden. 
Israel hätte sich nicht auf endgültige Grenzen 
festgelegt. Es weigere sich lediglich, von vorn­
herein die ägyptisdlen Vorstellungen über diese 
Grenzen als bindend anzusehen. Der israelische 
Botschafter betonte abschließend, daß Druck auf 
Israel n icht zu einer Lösung führen könne. Er 
spradl die Hoffnung aus, daß die Vereinten 

ationen nidlt durch die abermalige Verabschie­
dung einer einseitigen Resolution ein Hindernis 
für eine Lösung schaffen würden. 

Eine Gruppe von 18 afro-asiatischen Staaten 
legte schließlich einen Resolutionsentwurf vor, 
welcher in seinen Grundzügen auf der bei der 
Konferenz der Außenminister der blockfreien 
Staaten in Georgetown (Guyana) angenommenen 
Nahostresolution basierte. Dieser Resolutions­
entwurf wa r in seiner ersten Fassung wesentlich 
schärfer als die im Jahre 1971 angenommene 
Nahostresolution formuliert. Israel wurde nicht 
nur aufgefordert, sich öffentlich zum Grundsatz 
der icht-Annexion von Gebieten durch Gewalt 
zu bekennen, es wurden darüber hinaus auch alle 
Staaten aufgefordert, Israel jegliche militärische 
und wirtschaftliche Hilfe zu verweigern. 
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Vor der Abstimmung über die Resolution war 
es den 9 EWG-Staaten gelungen, eine Reihe von 
Abschwächungen durchzusetzen, so daß die Reso­
lution sdlließlich mit 86 Stimmen bei 7 Gegen­
stimmen und 31 Enthaltungen angenommen 
wurde. Diese Abschwächungen haben einige ara­
bisdle Staaten, und zwar Syrien, den Irak, Alge­
rien und Libyen, veranlaßt, aus Protest an der 
Abstimmung nicht teilzunehmen. Ein vorheriger 
Antrag der Vereinigten Staaten auf Separatab­
stimmung über jenen Operativparagraphen, wel­
cher die Aufforderung an alle Staaten, die von 
Israel in den besetzten Gebieten vorgenommenen 
Anderungen und Maßnahmen nicht anzuer­
kennen, enthält, wurde mit 64 Gegenstimmen bei 
25 Prostimmen (darunter Osterreich) und 34 Ent­
haltungen abgelehnt. 

Osterreich hat für die Gesamtresolution ge­
stimmt, jedoch in einer Votumserklärung (An­
lage 5) festgestellt, daß die Resolution Elemente 
enthalte, die nadl österreichischer Auffassung der 
H erbeiführung einer friedlichen Lösung nicht 
unbedingt förderlich seien. Des weiteren wurde 
in dieser Erklärung auf die österreichi dle Initia­
tive bei den Vorbereitungsbesprechungen in Hel­
sinki zur Aufnahme der Frage eines europäischen 
Beitrags zur Herbeiführung des Friedens im 

ahen Osten in die Tagesordnung der Euro­
päisdlen Sicherheitskonferenz hingewiesen. 

Das Resultat weicht in verhältnismäßig gerin­
gem Ausmaß von dem Ergebnis des Vorjahres 
ab. Bemerkenswert ist vor allem, daß in dem 
Stimmverhalten der europäischen Staaten keine 
Anderung eingetreten ist, hingegen hatten eine 
Reihe von afrikanischen und lateinamerikani­
sdlen Staaten, die sidl bei der XXVI. General­
versammlung der Stimme enthalten hatten, dies­
mal für die Resolution gestimmt. 

2. P a I äst i n a f I ü c h t I i n g e 

Ausgangspunkt für die Behandlung dieses 
Tagesordnungspunktes in der Politischen Spezial­
kommission war, wie in den vergangenen Jahren, 
der Jahresbericht des Generalkommissars des 
H ilfswerkes der Vereinten ationen für Palästina­
flüchtlinge (UNR W A) und der Bericht der von 
der XXV. Generalversammlung eingesetzten 
Arbeitsgruppe für Finanzierungsfragen. In beiden 
Berichten wurde festgestellt, daß trotz der Be­
mühungen der Arbeitsgruppe kein Abbau des 
ständig wachsenden Defizits der UNR W A mög­
lidl war. N ur großzügige Beitragsleistungen sei­
tens der Mitgliedstaaten könnten dieses Defizit 
verringern, das eine Weiterführung des Hilfs­
werkes ernstlich gefährde. 

In der anschließenden Debatte fand die Tätig­
keit des Hilfswerkes und audl der Arbeitsgruppe 
weitgehende Anerkennung und es wurde be-

dauert, daß der Generalkommissar nodl immer 
mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. 
Auch der österreidlisdle Vertreter unterstrich in 
seiner Erklärung die Bedeutung der internatio­
nalen Solidarität auf diesem Gebiet und wies auf 
die Erfahrungen und Leistungen Osterreidls auf 
dem Gebiet des Flüdltlingswesens hin . Er schloß 
sich dem Appell anderer Delegationen, durch 
großzügige Beitragsleistungen das Defizit der 
Vereinten ationen abzubauen, an, um eine Ein­
schränkung ihrer Tätigkeit, insbesondere auf dem 
Erziehungs- und Ausbildungssektor, zu vermei­
den. 

Die eingebrachten Resolutionsanträge unter­
chieden sich von jenen des Vorjahres nur in 

uancen, die zum Teil auf das Bestreben der 
arabisdlen Staaten zurückzuführen waren, die 
von ihnen initiierten Resolutionen noch sdlärfer 
zu formulieren. 

Osterreidl brachte, wie im Vorjahr, gemein­
sam mit 20 Staaten einen Resolutionsantrag ein, 
der die Weiterführung des Flüchtlingshilfswerkes 
vorsieht, unter Berücksichtigung von Maßnahmen 
für die Neuflüchtlinge, und einen Appell, die 
Arbeit des Hilfswerkes durdl finanzielle Beiträge 
zu unterstützen. Die Resolution wurde einstim­
mIg angenommen. 

Eine zweite Resolution, wie im Vorjahr von 
den Vereinigten Staaten eingebradlt, betraf die 
Weiterführung der Arbeit der UNR WA und 
deren Finanzierung und wurde mit 124 Stimmen, 
keiner Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung 
angenommen. 

Eine dritte Resolution wurde von Belgien 
eingebracht und betraf die Arbeitsgruppe für die 
Finanzierung der UNR W A, deren Tätigkeit 
Anerkennung gezollt und deren Mandat erneuert 
wurde. Die Resolution wurde einstimmig mit 
122 Stimmen angenommen. 

Drei von arabischen Staaten inspmerte und 
von 9 Staaten eingebradlte Resolutionsentwürfe 
boten auch in diesem Jah r wieder Anlaß zu 
einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ara­
bischen Staaten und Israel, für Beschuldigungen 
und Angriffe, die jedoch keine neuen Gesichts­
punkte erbrachten und keine Ansatzpunkte für 
eine Auflockerung der Standpunkte erkennen 
ließen. 

Ein Resolutionsantrag betraf die israelisdlen 
Maßnahmen im Gazastreifen, bedauerte die dort 
von Israel gesetzten Maßnahmen und forderte 
Israel auf, alle Schritte, die auf eine Anderung 
der Struktur und der demographischen Zusam­
mensetzung des Gazastreifens abzielten, zu unter­
lassen und die Rückkehr der Flüchtlinge zu veran­
lassen. Die Resolution wurde mit 95 Stimmen bei 
6 Gegenstimmen (Is rael und 5 zentral amerika ni­
sche Staaten) und 24 Stimmenthaltungen (latein-

1 
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amcrikanische und afrikanische Staaten, USA und 
Portugal) angenommen. Osterreidl stimmte für 
diese Resolution. 

Der zweite Resolutionsantrag betreffend die 
Neuflüdltlinge stellte fest, daß deren Lage weiter­
hin unerträglich sei, da sie nid1t in ihre Heimat 
und nicht in ihre früheren Flüd1tlingslager zu­
rückkehren könnten. Israel wurde neuerlich auf­
gefordert, unverzüglich die Rückkehr der Neu­
flüchtlinge zu ermöglichen und alle Maßnahmen 
zu unterlassen, die die geograph ische und demo­
graphische Struktur der besetzten Gebiete ändern 
könnten. Die Resolution wurde mit 93 Stimmen 
bei 5 Gegenstimmen (Israel und 4 zentralameri­
kanische Staaten) und 26 Stimmenthaltungen 
(lateinamerikanische und afrikanische Staaten so­
wie Portugal) angenommen . Osterreich hat für 
diese Resolution gestimmt. 

Der dritte Resolutionsantrag bestätigte das 
Recht des "Volkes von Palästina" auf "Selbst­
bestimmung und Gleichbered1tigung" und er­
klärte, daß die volle Achtung des " unveräußer­
lichen Red1tes des Volkes von Palästina" ein 
unerl äßlidlcs Element bei der Errichtung eines 
dauerhaften Friedens im Nahen O sten sei. Diese 
Forderungen führten, wie schon in den vergan­
genen Jahren, zu scharfen Auseinandersetzungen 
zwischen Israel und den arabisdlen Staaten. Die 
arabischcn Spredler unterstrichen mit achdruck 
die Tatsadlc, daß Israel wiederholt Aufforderun­
gen des Sicherheit srates und der Generalver­
sammlung, die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre 
früheren Wohnstätten zuzulassen, nid1t ent­
sprodlen habe. Israel wurde der Aggression, der 
Begehung von Kriegsverbredlcn und des Völker­
mordes bezichtigt, der Zionismus dem ational­
sozialismus gleichgesetzt und überhaupt gegen die 
Errid1tung des Staates Israel Stellung genommen. 
Der israelische Vertreter äußerte sich dahin­
gehend, daß das Flüchtlingsproblem nur im Rah­
men eines Friedensvertrages endgültig gelöst 
werden könne. Andauernde Terrorakte arabi­
scher Guerillakämpfer erforderten von israelischer 
Seite besondere Sicherheitsrnaßnahmen. 

Die Resolution wurde schließlich mit 67 Stim­
men bei 21 Gegenstimmen und 37 Stimment­
haltungen angenommen. Osterreich enthielt sich 
zu diesem Antrag der Stimme. 

3. B e r ich t der So n der kom m iss ion 
zur Untersuchung angeblicher 
Menschenrechtsverletzungen in 
den von Israel besetzten Ge-

bi e t e n 

Die von der XXIII. Generalversammlung ein­
gesetzte, aus je einem Vertreter Sri Lankas, der 
den Vorsitz führte, Somalias und Jugoslawiens 
bestehende Sonderkommission zur Untersuchung 
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von Menschenrechtsverletzungen in den von 
Israel besetzten Gebieten legte ihren 4. Bericht 
vor, der jedoch kaum neue Elemente bringen 
konnte. Der Vorsitzende, Botschafter Amera­
singhe, wies in seiner E inführung auf die der 
Kommission zugekommene Information über 
schwere Menschenredltsverletzungen Israels, wie 
Aussiedlungen, Zerstörungen von Ansiedlungen 
usw. hin. Israel wandte sich erneut nachdrücklich 
gegen die Tätigkeit der Kommission, da keines 
der drei Länder, welche die Mitglieder stellen, 
diplomati che Beziehungen mit Israel unterhält 
und daher auch nicht in der Lage war, Unter­
suchungen an Ort und Stelle durchzuführen. Der 
Berimt stützte sidl daher lediglich auf nid1t be­
wiesene Zeugenaussagen und aus sonstigen Quel­
len stammenden Informationen. 

Die Debatte über den Bericht bramte eine 
neuerliche Auseinandersetzung der arabischen 
Staaten mit Israel, im übrigen aber auch keine 
neuen Aspekte. 

Afghanistan, Guinea, Indonesien, Malaysia, 
Mali, Mauretanien und Pakistan haben einen 
umfangreidlen Resolutionsantrag vorgelegt, in 
welchem dem Sonderaussmuß die Anerkennung 
ausgesprochen und Israel aufgefordert wird, alle 
Maßnahmen, die ihm in dem Bericht des Sonder­
ausschusses vorgeworfen werden, künftig zu 
unterlassen. In Paragraph 4 wird das Prinzip der 
Souveränität der Bevölkerung des besetzten Ge­
bietes über seine Naturschätze bekräftigt. In 
Paragraph 5 werden alle Staaten und internatio­
nalen Organisationen aufgefordert, die von Israel 
in den besetzten Gebieten getroffenen Maßnah­
men nicht anzucrkennen sowie mit Israel in 
dieser Hinsid1t nid1t zusammenzuarbeiten oder 
es in irgendeiner Form zu unterstützen. Israel 
wird aufgefordert, mit dem U -Generalsekretär 
und dem Sonderausschuß zusammenzuarbeiten. 
Die Frage soll auch wieder auf die Tagesordnung 
der nächsten UN-Generalversammlung gesetzt 
werden. 

Die Abstimmung über den Resolutionsantrag 
in der Politischen Spezialkommission ergab 
60 Stimmen dafür, 10 dagegen bei 44 Stimment­
haltungen. O sterreidl hat sich wie alle west­
europäischen Staaten der Stimme enthalten. 

Im Plenum wurde der Resolutionsentwurf mit 
63 zu 10 Stimmen bei 49 Stimmenthaltungen 
angenommen. 

D ie R assenpoli tik Südafrikas (Apartheid) 

Die Rassenpolitik der südafrikanischen Regie­
rung stand auch auf der XXVII. Generalver­
sammlung stark im Vordergrund des Interesses. 
Grundlage der Diskussionen in der Politischen 
Spezialkommission waren wie in der Vergangen-
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heit die Berichte des Apartheidausschusses, die 
sich wiederum eingehend mit den verschiedenen 
Aspekten des Apa rtheidproblems befaßten. 

Das Interes e der afrikanischen Staaten kon­
zentrierte sich in diesem Jahr in zunehmendem 
Maße auf die Durchsetzung wirtschaftlicher 
Zwangsmaßnahmen oder zumindest wirtschaft­
licher Druckmittel gegen Südafrika, um die süd­
afrikanische Regierung zu einer Knderung ihrer 
Rassenpolitik zu bewegen. In diesem Sinne wurde 
insbesondere die Forderung nach konkreten 
Handelssanktionen des Sicherheitsrates gegen 
Südafrika erhoben. Daneben sollten jedoch auch 
Versuche unternommen werden, auf Südafrika 
über nichtstaatliche Organisationen Druck aus­
zuüben. Diesbezüglich wurde von afrikanischer 
Seite vor allem di e Bedeutung der Gewerkschafts­
bewegungen und einer von den Arbeitnehmer­
delegierten im Rahmen der internationalen 
Arbeitskonferenz geplanten Tagung zur Dis­
kussion gewerkschaftlicher Maßnahmen gegen 
Südafrika hervorgehoben, aber auch die Aktionen 
der in verschiedenen Ländern bestehenen Anti­
Apartheidorganisationen sowie Boykottbewe­
gungen auf sportlichem Gebiet unters trichen. 

Zahl reiche Delegationen verwiesen auf den 
humanitären Aspekt des Apartheidproblems und 
prachen sich für Hilfsmaßnahmen zugunsten 

jener Personen aus, die auf Grund ihrer Opposi­
tion gegen die Rassenpolitik der üdafrikanischen 
Regierung verfolgt würden. Die e Hilfe sollte 
in rechtlichem Beistand bei Gerichtsverfahren, 
in der Unterstützung der Angehörigen, in Hilfe 
bei der Ausbildung der Angehörigen sowie in der 
Unterstützung von Flüchtlingen bestehen. 

Die Bedeutung des für diese Zwecke im Jahre 
1965 ins Leben gerufenen Fonds der Vereinten 

ationen wurde in diesem Zusammenhang von 
vielen Delegationen unterstrichen. 

Der österreichische Vertreter gab im Rahmen 
der Apartheiddebatte eine Erklärung ab, in der 
die bereits wiederholt zum Ausdruck gebrachte 
Haltung Osterreid1s zu dieser Frage neuerlich 
bekräftigt wurde. Osterreich lehne Doktrin und 
Politik der Apartheid entsdlieden ab, ebenso 
wie jede andere Politik, die auf Grundsätzen 
menschlicher Ungleichheit oder Diskriminierung 
aus Gründen der Rasse, Religion oder anderen 
Motiven beruhe. Trotz der enttäuschenden Ent­
wicklung der vergangenen 20 Jahre habe Oster­
reich die Hoffnung nicht aufgegeben, daß die 
südafrikanische Regierung sdliießlich davon über­
zeugt werden könne, ihre Rassenpolitik zu 
ändern. Osterreich unterstütze die Bemühungen 
der Vereinten ationen, eine solche Knderung 
durch friedliche Mittel zu erleid1tern. In diesem 
Sinne befürworte Osterreich die Informations­
tätigkeit der Vereinten ationen auf dem Gebiet 
der Apartheid, befolge das vom Sid1erheitsrat 

gegen Südafrika verhängte Waffenembargo und 
habe in den vergangenen Jahren zur Erleichte­
rung des Loses der wegen ihrer Gegnerschaft 
gegen di e Rassenpolitik Südafrikas verfolgten 
'Personen finanziellq Beiträge für humanitäre 
Hilfe der Vereinten Nationen zur Verfügung 
gestellt. Osterreich werde aud1 im kommenden 
Jahr einen entsprechenden Bei trag leisten. Der 
österreichische Vertreter gab abschließend der 
überzeugung Ausdruck, daß der Grundsatz der 
Gleichheit und Gerechtigkeit chließli ch in allen 
Staaten über Doktrinen rassisd1er D iskriminie­
rung und Ungleichheit siegen werde (Anlage 12). 

Der Generalversammlung lagen schließlich fünf 
Resolutionsanträge vor: 

1. Ein Resolutionsantrag betreffend den Fonds 
der Vereinten at ionen zur Ermöglichung 
humanitärer Hilfe für Apartheidgegner in Süd­
afrika wurde von der österreich ischen Delegation 
miteingebracht und mit 122 gegen 1 Stimme bei 
1 Enthaltung angenom men. 

2. Ein Resolutionsantrag, der Südafrika auf­
fordert, jede Mißhandlung inhaftierter Apart­
heidgegner zu unterlassen, wurde mit 121 gegen 
1 timme bei 1 Enthaltung angenommen. 

3. Ein Resolution antrag, der die Fortführung 
der Arbeiten de Apartheidkomitees im Jahr 
1973 vo r ieht, wu rd e mit 115 gegen 2 Stimm en 
bei 8 Enthaltungen angenommen. 

4. Ein Re olutionsantrag betreffend di e Infor­
mationstätigkeit der Vereinten ationen auf dem 
Gebiet der Apartheid wurde mit 119 gegen 
1 Stimme bei 5 Enthaltungen angenom men. 

5. Ein Resolutionsantrag, der an alle nationalen 
und internationalen Gewerkschaftsorganisationen 
appelliert, ihre Aktionen gegen die Apartheid­
politik zu intensivieren und den Besd1luß der 
Arbeitnehmer, im Jahre 1973 eine internationale 
Konferenz abzuhalten, um ein Programm gegen 
die Apartheidpolitik auszuarbeiten, begrüßt, 
wurde mit 105 gegen 2 Stimmen bei 6 Stimm­
enthaltungen angenommen. 

Die ös terreich ische Delegation summte für 
diese fünf Resolutionsanträge. 

6. Schließlich lag der Generalversammlung ein 
Resolutionsantrag vor, der neben einer scharfen 
Verurteilung Südafrikas und aller jener Staaten, 
die fortgesetzte wirtschaftliche und andere Be­
ziehungen zu Südafrika unterhalten, die Forde­
rung nach konkreten Handelssanktionen gegen 
Südafrika erhob und den Sicherheitsrat auf­
forderte, solche Sanktionen gemäß Kapitel VII 
der Satzung der Vereinten ationen zu ver­
hängen. 

D er Antrag wurde mit 100 gegen 4 Stimmen 
bei 21 Enthaltungen angenomm en. 
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Die österreich ische Delegation hat sidl zu die-
sem letztgenannten Resolutionsantrag der 
Stimme en thalten. 

Koreafrage 

Die Koreadebatte in der Politischen Kommis­
sion war auf früheren Generalversammlungen 
jeweils durch heftige Auseinandersetzungen ge­
kennzeichnet gewesen, ohne daß ein konkretes 
Ergebnis im Sinne eines konstruktiven Beitrages 
zur Lösung der Frage hätte erzielt werden kön­
nen. über Antrag einer Reihe von westlichen 
Staaten beschloß erstmals die XXVI. General­
versammlung, die Behandlung der Koreafrage 
ohne Debatte auf die XXVII. Generalversamm­
lung zu verschieben. 

In der ersten Hälfte des Jahres 1972 kam es 
parallel zu den berei ts 1971 eingeleiteten Kon­
takten der Rot-Kreuz-Gesellschaften ord- und 
Südkoreas zu geheimen politischen Gesprächen 
zwisdlen Vertretern der R epublik Korea und der 
Demokratischen Volksrepublik Korea. Aus diesen 
Gesprächen resultierte ein am 4. Juli 1972 ver­
öffentlichtes Kommunique, in dem die Wieder­
vereinigung Koreas als Endziel der aufgenomme­
nen Kontakte deklariert wird. 

Im Sommer 1972 beantragten daraufhin eine 
Reihe afro-asiatischer Staaten, China und die 
Ostblockländer die Aufnahme eines zusätzlichen 
Punktes für die Tagesordnung der XXVII. Gene­
ralversammlung unter dem Titel "Schaffung 
günstiger Voraussetzungen für eine friedliche 
Wiedervereinigung Koreas". 

Diese Initiative bezweckte, wie es in einem 
erklärenden Memorandum hieß, die Rolle der 
Vereinten ationen in Südkorea - UN-Korea­
Kommission und UN-Truppen - zu überprüfen. 

Der Leitungsausschuß der Generalversamm­
lung beschloß zunächst, einem Antrag auf Strei­
chung der Fragen des Abzugs aller U -Truppen 
aus Südkorea und der Auflösung der U -Korea­
Kommission von der Tagesordnung stattzugeben. 
Großbritannien beantragte sodann die Verschie­
bung der Debatte über die restlichen Punkte 
betreffend die Koreafrage auf die XXVIII. Gene­
ralversammlung und begründete dies damit, daß 
gerade der Erfolg der Kontakte zwischen den 
beiden Korea im Jahre 1972 die Richtigkeit der 
Verschiebung der Koreadebatte durch die 
XXVI. Generalversammlung bewiesen habe. Um 
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im Plenum mit 70 gegen 35 Stimmen bei 21 Ent­
haltungen, darunter Osterreich, angenommen. 

Die Koreafrage wurde somit von der 
XXVII. Generalversammlung nicht behandelt. 

Frag,en der Abrüstung, Rüstungsbeschränkung 
und Rüstungskontrolle 

Wie in den vergangenen Jahren hat die 
Generalversammlung auf ihrer XXVII. Tagung 
die verschiedenen Aspekte der Abrüstung, 
Rüstungsbeschränkung und Rüstungskontrolle 
im Rahmen einer gemein amen Debatte behan­
delt. 

Wichtigste Grundlage der Diskussion war 
abermals der Bericht über den Verlauf der Genfer 
Abrüstungsverhandlungen, welche von der 
27 Staaten umfassenden Genfer Abrüstungs­
konferenz im Jahre 1972 weitergeführt worden 
waren. 

Allerdings konnte die Genfer Abrüstungs­
konferenz diesmal der Generalversammlung 
nicht, wie in den vergangenen Jahren, irgend­
welche Vertragsentwürfe vorlegen und auch über 
keine konkreten Fortsdlritte hinsichtlich der am 
ausführlichsten behandelten Fragen eines Verbots 
chemischer Waffen und eines generellen Test­
stoppvertrages berichten. Das Interesse der Poli­
tischen Kommission richtete sidl daher vor allem 
auf zwei Themen, die nidu im Rahmen der 
Genfer Abrüstungskonferenz behandelt worden 
waren, und zwar auf die Frage der Abhaltung 
einer WeItabrüstungskonferenz und die ersten 
Ergebnisse der Verhandlungen zwischen den USA 
und der Sowjetunion über Beschränkung stra­
tegischer Waffen (SALT). Weiters wurden die 
Fragen "Allgemeine und vollständige Abrüstung", 
"Einstellung aller Kernwaffenversuche", "Verbot 
chemischer und biologischer Waffen", "Errich­
tung einer kernwaffenfreien Zone in Latein­
amerika", "Erklärung des Indisdlen Ozeans zu 
einer Friedenszone", "Konferenz der icht­
nuklearstaaten" und "Besd1fänkung des Ein­
satzes von Napalm-Waffen" diskutiert. 

Ein weitere mit Abrüstungsfragen in engem 
Zusammenhang stehendes Thema "Gewaltver­
zicht und immerwährendes Kernwaffenverbot" 
wurde vom Plenum behandelt. 

Unter Einschluß auch dieser letzten Frage hat 
die XXVII. Generalversammlung insgesamt 
11 Abrüstungsresolutionen beschlossen. 

diese Kontakte auch weiterhin nicht mit gegen- Der österreichische Vertreter hat in einer zu­
seitigen Polemiken zu belasten, wie sie in einer sammenfassenden Erklärung zu den verschiede­
Debatte der Politischen Kommission zu erwarten nen Fragen der Abrüstung und Rüstungs­
seien, wäre eine neuerliche Verschiebung ange- beschränkung Stellung genommen (Anlage 8). 

zeigt. Die einzelnen von der Generalversammlung 
Dieser Antrag wurde vom Leitungsausschuß erörterten Fragen sind in den folgenden Ab­

mit 16 gegen 7 Stimmen bei einer Enthaltung und schnitten näher behandelt. 
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WeItabrüstungskonferenz 

Die Frage der Abhaltung eine r Weltabrüstungs­
konferenz wurde auf Grund einer sowjetischen 
Initia tive in die Tagesordnung der XXVI. Gene­
ralversammlung aufgenommen. In Resolu­
tion 2833 (XXVI) wurde der Generalsekretär 
aufgefordert, alle Mitg liedstaaten um Stellung­
nahme zu einer R eihe konkreter Fragen betref­
fend die Abhaltung einer solchen Konferenz zu 
ersuchen und darü ber der XXVII. Generalver­
sammlung zu berich ten . 

Aus den 34 abgegebenen Stellungnahmen geht 
hervor, daß die Abhaltung einer Weitabrüstungs­
konferenz befü rwortet wird, man hiefür einen 
Termin zwischen 1973 und 1975 in Aussicht 
nehmen wü rde und die Vorbereitu ngen von 
einem 30 bis 40 Staaten umfassenden, für die 
Mitgliedschaft in den Vereinten N ationen reprä­
sentativen Ko mitee get roffen werden soll ten. 
Eine der wesen tlichen Bedingungen fü r d ie Ab­
hal tung der Konferenz aber sei die Teilnahme 
aller Nuklea rstaaten . 

Auch die Konfe renz der blockf reien Staaten 
in Guyana im Augu t 1972 sprach sich für die 
Konfe renz aus. 

Schließlich erklärten sich zahlreiche Außen­
mlfilster während der Generaldebatte der 
XXVII. Generalversammlung für die Abhaltung 
der Konferenz, so daß der erste Redner in der 
Abrüstungsdebatte, der Vertreter Mexiko, 
93 Staaten nennen konnte, die ich für eine 
Weltabrüstung konferenz ausgesprochen hatten. 

Auf der anderen Seite ließen sowohl di e Ver­
einigten Staaten als auch China noch vor Beginn 
der Generalversammlung wissen, daß sie gegen 
die Abhaltung einer Weitabrüstun gskonfe renz 
selen. 

Die Vereinigten Staaten hatten in ihrer schrift­
lichen Stellungnahme erklärt, daß sie den derzeit 
existierenden Mechanismus fü r Abrüstungsver­
handlungen in der Genfer Abrüstungskonfe renz 
und in den Vereinten Nationen für ausreichend 
halten und daß eine Weitabrüstungskonferenz 
zumindest derzeit eher schädliche als günstige 
Auswirkungen erwarten lasse. Diese Ansicht 
wurde vom amerikanischen Vertreter in der 
Politischen Kommission neuerlich bekräfti gt . 

China, das sich bereits während der 
XXVI. Generalversammlung gegen den sowjeti­
schen Vorschlag gestellt hatte, richtete in seiner 
Intervention neuerlich heft ige Angriffe gegen die 
Sowjetunion und klagte ie an, gemeinsam mit 
den USA, nach einer Welthegemonie zu streben. 
Unter solchen Umständen müßten die Super­
mächte vor Abhaltung einer Weltabrüstungs­
konferenz, die China befürworte, die Verpflich­
tung übernehmen, nicht als erste Nuklearwaffen 

einzu etzen, alle in anderen Ländern stationierten 
Truppen abzuziehen und alle mi litärischen Stütz­
punkte, einschließlich solcher mit Kernwaffe n, 
aufzulassen. 

D ie Debatte, an der sich über 80 Redner 
beteiligten, brachte in diese r Frage wenig neue 
Aspekte. Im Hi nblick aLlf die obskizzierte Aus­
gangsposition, di e eine gegen China und die 
Ve reinigten Staaten forcierte Abst immung wenig 
sinnvoll erscheinen ließ, wurde imm er wieder an 
alle uklearstaaten appelliert , sich an der von 
der überwiegenden Mehrheit gewünsch ten Welt­
abrüstung konferenz zu beteili gen . 

Im übrigen konzentrierte sich die Aufmerk­
samkei t auf die Ausarbeitung einer Kompromiß­
for mel, die von den uklea rmäch ten zumindest 
n icht abgelehnt werden würde. 

Sch ließlich gelang es der Gruppe der block­
fre ien Staaten, nach eingehenden Konsultat ionen 
einen allgemein annehmbaren R esolutionstext 
auszuarbeiten, der im wesentlichen die Einset ­
zung eines Sonderausschusses vorsah, welcher die 
Ansichten der Regierungen zur Weltabrü tungs­
konfere nz prüfen und darüber der XXVIII. Ge­
neralversammlung berichten sollte. D er Ausschuß 
sollte aus 35 Mitgl iedern bestehen, die vom 
Präsidenten der Generalversammlung in Konsul­
tationen mit den Regionalgruppen und unter 
Berücksich tigung eines geographischen und poli­
tischen Gleichgewidltes zu bestellen wären. 

Der Vertreter Sambias, der diesen Entwurf 
im Namen von 48 Kosponsoren einführte, er­
kl ärte, daß nad1 übereinst immender Ansicht die 
Kosponsoren aller fünf Nuklearstaaten an dem 
Ausschuß teilnehmen sollten, daß der Präsident 
der Generalversammlung bei der Bestellung der 
Mitglieder alle schriftlid1 oder in der Debatte 
geäußerten Ansichten berücksichtigen solle, und 
daß Zeit und Ort fü r das Zusammentreff en des 
Aussd1usses nicht genannt seien, um dem Präsi­
denten genügend Zeit für Konsultat ionen zu 
geben. Dieser Entwurf wurde mit 111 Stimmen 
ohne Gegenstimme bei Stimmenth altung der 
USA angenommen. 

Die Abstimmung im Plenum ergab 105 Stim­
men ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung. 

In den Votumserklärungen wurde jedoch 
offenbar, daß die Gegensätze bestehen blieben. 
Der chinesische Delegierte erklärte, daß sein 
Land, wie er dies bereits anläßlich der Konsul­
tationen bekanntgegeben habe, zu einer Teil­
nahme an dem Ausschuß nicht bereit sei, jedoch 
über Abrüstungsfragen mit dem Ausschuß Kon­
takt halten wolle. Der sowjetische Vertreter da­
gegen stellte fes t , daß auf Grund der so gut wie 
einstimmigen Meinungsäußerung der Politischen 
Kommission der Präsident schon sehr bald einen 
Ausschuß bestellen könnte. 
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österreich hatte sich bereits in einer schrift- durch eInen einfachen Beschluß der Generalver­
lidlen Stellungnahme positiv zur Abhaltung einer sammlung zu erwarten. überdies wurde geltend 
Weitabrüstungskonferenz geäußert und gab sein gemacht , daß die Kernwaffen einen integrieren­
Interesse an einer Mitarbeit in einem allenfalls den Bestandteil des westlichen Verteidigungs­
zu schaffenden Vorbereitenden Komitee bekannt. systems darstellen, und eine einseitige Eliminie­
Von besonderem Interesse für österreich war rung dieser Waffen ohne gleichzeitige Abrüstungs­
der in der schriftlichen Stellungnahme Ungarns maßnahmen auf dem Gebiet der konventionellen 
zur WeItabrüstungskonferenz enthaltene und in Waffen zu einer Veränderung im Kräftegleich­
der Abrüstungsdebatte wiederholte Vorschlag, gewicht führen müßte. 

Wien zum Ort für die Abhaltung der Welt- Aber auch gegen den Vorschlag, den Sicher­
abrüstungskonfe renz zu wählen. Der österreidli- heitsrat zu einem ausführenden Organ der 
sdle Vertreter in der Politischen Kommission Generalversammlung zu machen, wurden Beden­
sprach sich erneut grundsätzlich für die Abhal- ken rechtlicher und politischer atur erhoben. 
tung der Weitabrüstungskonferenz aus und 
dankte Ungarn für seinen Vorschlag. Er erklärte 
weiter, daß zu gegebener Zeit und falls dies 
ein allgemeiner Beschluß sein sollte, Wien gerne 
die notwendigen Schritte unternehmen werde, 
um die Weitabrüstungskonferenz zu empfangen. 

Im Anschluß an die Abstimmung in der 
Politischen Kommission gab der österreichische 
Vertreter eine Votumserklärung ab, in der 
neuerlich besonders auf die otwendigkeit der 
Teilnahme aller fünf Nuklearstaaten an dem 
Sonderausschuß hingewiesen und die österreidli­
sche Bereitschaft zur Mitarbeit in diesem Aus­
Sd1Uß wiederholt wurde. 

Gewaltverzicht und Nuklearwaffenverbot 

über Antrag der Sowjetunion wurde die Frage 
"Gewaltverzicht in internationalen Beziehungen 
und immerwährendes Verbot der Anwendung 
von uklearwaffen" in die Tagesordnung der 
XXVII. Generalversammlung aufgenom men. Ein 
dazu von der sowjetischen Delegation vorgelegter 
Resolutionsentwurf sah eine feierliche Erklärung 
der Generalversammlung vor, in internationalen 
Beziehungen auf Gewaltanwendung oder 
Drohung mit Gewalt zu verzid1ten und die 
Verwendung von Kernwaffen für immer zu ver­
bieten. Darüber hinaus soll te der Sicherheitsrat 
eine Entsdleidung treffen, daß dieser Erklärung 
bindende Kraft nach Art. 25 der UN-Satzung 
zukomme. 

Während die Forderung nach Verzidlt auf 
Gewaltanwendung und die Drohung mit Gewalt 
von allen Seiten unterstützt wurde, st ieß die 
Forderung nach einem einseitigen Verbot der 
Kernwaffen einerseits, und die beabsichtigt e 
Beschlußfassung des Sidlerheitsrates andererseits 
auf beträd1tliche Bedenken zahlreicher Staaten. 

Es wurde daran erinnert, daß die Frage eines 
Verbots der Kernwaffen seit Jahren in den ver­
sdliedensten Abrüstungsgremien von Experten 
im Detail diskutiert wo rden ist , eine Einigung 
aber angesichts der Komplexität der Materie 
bisher noch nicht erzielt werden konnte. Es sei 
nicht realistisch, eine Lösung dieser Frage nun 

Der österreichisdle Vertreter hat in der 
Generaldebatte eine ausführliche Erklärung (An­
lage 4) abgegeben, in der auf die Notwendigkeit 
hingewiesen wurde, jede Gewaltverzichtserklä­
rung durch einen Mechanismus zur friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten zu ergänzen und 
durdl konkrete politische Maßnahmen der Ent­
spannung und Zusammenarbeit dauerhaft zu ge­
stalten. 

Der R esolutionsentwurf wurde schließlich von 
der Generalversammlung mit 73 gegen 4 Stim­
men bei 46 Enthaltungen angenommen. Die 
österreichische Delegation hat sich der Stimme 
enthalten . 

Allgemeine und vollständige Abrüstung 

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde 
während der Abrüstungsdebatte in der Politi­
schen Kommission eine allgemeine und vollstän­
dige Abrüstung zwar wiederholt als das End­
ziel aller Abrüstungsbemühungen der Vereinten 
Nationen bezeidlnet, jedoch im Detail nicht dis­
kutiert. 

Dagegen wurden unter diesem Tagesordnungs­
punkt zwei konkrete Fragen behandelt: 

a) Ver h an d I u n gen z w i s c h end e n 
USA und der Sowjetunion über 
elne Beschränkung strategischer 

W a f f e n (S ALT) 

Der Erfolg der SALT-Verhandlungen durch 
Unterzeidlnung von zwei Abkommen sowie die 
daran geknüpfte Absichtserklärung der USA und 
der Sowjetunion, weiterzuverhandeln, wurde 
in der Politischen Kommission von zahlreichen 
Deba ttenrednern als begrüßenswerter erster 
Schritt in Richtung einer echten Abrüstung be­
zeichnet. 

Eine Gruppe von Ländern schloß sich jedoch 
dem von Mexiko geäußerten Wunsch nach aus­
führlicher Information über diese für die Sicher­
heit aller Staaten so wichtigen Verhandlungen 
an. 
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Es fehlte aber schließlich auch nicht an kriti­
schen Stimmen, die darauf h inwiesen, daß die 
SALT-Abkommen zwar eine quantitative Be­
schränkung vor ehen, das Wettrüsten aber auf 
dem quali tativen Sektor weitergehe, daß eine 
nukleare Abrüstung nur unter Beiziehung aller 
fünf uklearstaaten unternommen werden 
könne, daß die Vereinten Nationen einen größe­
ren Einfluß auf diese bilateralen Abrüstungs­
gespräche haben sollten und daß die Abkommen 
entgegen weitverbreiteten Hoffnungen einen 
Fortschritt bei Maßnahmen, die von der Genfer 
Abrüstungskonferenz diskutiert werden, bisher 
nicht gefordert hätten. 

Die heftigste Kritik kam von China, das in 
den SALT-Abkommen einen Beweis für die Ab­
sichten der USA und der UdSSR sah, eine bi­
polare Welthegemonie zu errichten. China nahm 
an den Abstimmungen über die SALT-Resolu­
tion nicht teil. 

Schließlich legten die zwölf nicht paktgebun­
denen Staaten der Genfer Abrüstungskonferenz 
der Politischen Kommission einen Resolutions­
entwurf vor, der die Sowjetunion und die USA 
auffordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, 
um qualitative Beschränkungen und substantielle 
Reduktionen bei strategi chen Kernwaffen­
systemen zu erreichen, und die Generalversamm­
lung über die Resultate dieser Bemühungen zu 
informieren. 

Dieser Antrag wurde mit 82 timmen ohne 
Gegenstimme bei 30 Enthaltungen angenommen. 
o terreich stimmte für die Re olution. 

Im Plenum wurde die Resolution mit 87 Stim­
men ohne Gegenstimme bei 27 Stimmenthaltun­
gen angenommen. 

b) Beschränkung des Einsatzes von 
a p a I m- und a n der e n B r a n d w a f f e n 

Die XXVI. Generalversammlung hatte den 
Generalsekretär aufgefordert, mit Hilfe eines 
Beratenden Komitees von Regierungsexperten 
einen Bericht über die Verwendung von apalm­
und anderen Brandwaffen fertigzustellen. Dieses 
Komitee, dem Experten aus Schweden, Rumänien, 
Tsdlechoslowakei, UdSSR, Mexiko, Peru und 

igeria angehörten, legte einen Bericht vor, der 
die Arten, Wirkungsweise und Verwendung ver-
dliedener Brandbomben, Brandgeschosse und 

ähnlicher Waffen un tersucht und schließlich eine 
Einschränkung der Verwendung derartiger 
Waffen empfahl. 

Da sich die Politische Kommission erstmalig 
mit dieser Frage auseinanderzusetzen hatte, 
strebte man, wie bereits die Generaldebatte er­
kennen ließ, eine Prozeduralre olution an . Ein 
ursprünglich von Schweden und Mexiko vorge-

legter und schließlich von 26 weiteren Ländern 
miteingebrachter Entwurf sah dementsprechend 
nur eine Kenntnisnahme des Berichts sowie ein 
Ersuchen an den Generalsekretär vor, den Be­
r ich t den Regierungen zur Stellungnahme zuzu­
leiten und darüber der XXVIII. Generalver­
sammlung zu berid1ten. 

Gerade der ausschließlich prozedurale Charak­
ter des Operativteiles wurde aber von afrikani­
schen und arabischen Delegationen als zu mi lde 
empfunden, so daß Jordanien, Kenia, Syrien und 
Uganda einen Zusatzantrag vorlegten. Danach 
sollte die Generalversammlung erstens die Ver­
wendung von apalm- und Brandwaffen be­
dauern , und zweitens energische Maßnahmen in 
Richtung eine Verbotes dieser Waffen fordern. 

ach Konsultationen wurde zwar der zwei te 
Teil diese Antrages zurückgezogen, der erste 
Teil jedoch mit 83 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei 32 Enthaltungen angenommen. Osterreich 
hat sich hiezu der Stimme enthalten. Die Reso­
lution wurde sodann mit 100 Stimmen ohne 
Gegenstimme bei 15 nthaltungen angenommen. 
Osterreich stimmte für die Resolution. 

Das Plenum der Generalversammlung nahm 
den Re olutionsentwurf mit 99 Stimmen ohne 
Gegenstimme bei 15 Enthaltungen an. 

Verbot chemischer Waffen 

Trotz intensiver Bemühungen war es der 
Genfer Abrüstungskonferenz im Jahre 1972 
nicht gelungen, konkrete Fortschritte in Rich­
tung eines Verbots oder einer Vernichtung von 
chemischen Waffen zu erzielen. Es stellte sich 
heraus, daß bereits die Definition jener chemi­
scher Substanzen, die eine militärische Verwen­
dung finden können, vor allem aber deren Ab­
grenzung gegenüber Substanzen mit industriell­
:virtschaftlicher Verwendung, äußerst schwierig 
1st. 

Die meisten Diskussionsbeiträge auf der 
XXVII. Generalversammlung beschränkten ich 
daher darauf, diese Situation mit Bedauern fest­
zustellen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, 
daß die Genfer Abrüstungskonferenz auf diesem 
Gebiet bald Erfolge erzielen werde. Ein von 
22 Staaten vo rgelegter Resolutionsentwurf for­
dert die Genfer Abrüstungskonferenz auf, die 
gegenständlichen Verhandlungen mit Priorität 
fortzusetzen. 

Der Entwurf wurde in der Politischen Kom­
mission mit 93 timmen ohne Gegenst imme bei 
2 Enthaltungen und im Plenum mit 113 Stimmen 
ohne Gegenstimme bei 2 Enthaltungen (China, 
Frankreich) angenommen. 0 terreidl stimmte für 
die Resolution. 
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Einstellung aller Kernwaffenversuche 

Seit dem Abschl uß des Moskauer Abkomm ens 
vom 5. August 1963 über die teilweise Ein­
stellung der Kernwaffenversud1e konzentr ierten 
sich die Bemühungen in den Vereinten ationen 
und im R ahmen der Genfer Abrüstungskonfe­
renz darauf, einerseits sämtlid1e Staaten zu einem 
Beitritt zum Moskauer Abkommen zu bewegen 
und andererseits dieses Abkommen auf sämtliche, 
d. h . auch auf die unter irdischen Kern waffen­
versuche, auszudehnen. 

D as Problem hat einen politischen und einen 
technisd1 en Apsekt. Erste Voraussetzung für das 
Zustandekommen eines generellen Teststopp­
vertrages is t der politische Wille der uklea r­
staaten, insbesondere der beiden Supermächte zu 
einem solchen Schritt. Die Verhandlungen im 
Jah re 1971 haben all erdings im R ahmen der 
Genfer Abrüstungskonferenz erneut gezeigt, daß 
sich an der grundsätzlid1en H altung der Ver­
einigten Staaten und der Sowjetunion in der 
Frage der unteri rdi sd1en Versuche n ichts geändert 
hat . Die Sowjetunion hat ihren Standpunkt 
wiederholt, daß ein Verbot unterirdischer Tests, 
mit dem eine Inspektion an Ort und Stelle 
verbunden wäre, nicht akzeptabel ist , während 
die USA weiterhin auf einer Verifizierung durch 
Inspektion an Ort und Stelle bestanden. Was 
den technischen Aspekt, nämlich die Frage eines 
Systems der Verifikation, anlangt, so wurden in 
den letzten Jahren durch die Entwicklung der 
Seismologie Mittel geschaffen, die es ermöglichen, 
den Unterschied zwischen unterirdischen Atom­
waff entests und sonstigen unterirdischen Erup­
tionen mit großer Sicherheit fes tzustellen. Mit 
diesen Entwicklungen sind die technischen Er­
wägungen in letzter Zeit in den Hintergrund 
getreten, während dem bereits erwähnten politi­
schen Aspekt erhöhte Aufmerksamkeit zugewen­
det wurde. 

Die Genfe r Abrüstungskonferenz konnte der 
XXVII . Generalversammlung über keine Fort­
schrit te hinsichtlich eines auch unterirdische Ver­
suche betreffenden Kernwaffentestverbots be­
richten. Dies wu rde von zahlreichen Debatten-
rednern mi t Bedauern vermerkt. 
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lediglich in einer allgemein gehaltenen Resolution 
zu fo rmulieren . Schließlich wurde der R esolu­
tionsentwurf unverändert mit 106 Stimmen 
gegen 4 Stimmen bei 8 Enthaltungen, im Plenum 
mit 105 Stimmen, 4 Gegenstimmen (Albanien, 
China, Frankreid1, Portugal) bei 9 Enthaltungen 
angenommen. Osterreich stimmte für die Reso­
lution. 

Gemeinsam mit 15 anderen Staaten, darunter 
Kanada, Japan und Schweden, legte Osterreich 
der Politischen Kommission in gegenüber dem 
Vorjahr fa st unveränderter Form einen Entwurf 
vor, der die otwendigkeit der Einstellung aller 
Kernwaffenversuche unterstreicht und die Genfer 
Abrüstungskonferenz auffordert, die Frage eines 
sich auf unterirdische Versuche erstreckenden 
Teststoppvertrages mit Priorität zu behandeln. 
Der Entwurf wurde in der Politischen Kommis­
sion mit 94 Stimmen, 4 Gegenstimmen bei 
28 Enthaltungen, im Plenum mit 89 Stimmen 
bei 4 Gegenstimmen und 23 Enthaltungen ange­
nommen. Gegenstimmen wurden auch hier von 
Albanien , China, Frankreich und Portugal ab­
gegeben. Die Stimmenthaltungen kam en von den 
Vereinigten Staaten, Großbritannien, den Ost­
blockländern und einer R eihe von lateinamerika­
nischen Staaten. Osterreich stimmte fü r die R eso­
lution. 

15 lateinamerikanische Staaten legten schließ­
lich einen eigenen Entwurf vor, der insbeson­
dere die Forderung nach einem mit 5. August 
1973 (10. Jahrestag des Moskauer Teststopp­
vertrages) beginnenden Moratorium wiederholte. 
Dieser Entwurf wurde in der Kommission mit 
81 Stimmen, 4 Gegenstimmen bei 30 Enthal­
tungen, im Plenum mit 80 Stimmen, 4 Gegen­
stimmen bei 29 Enthaltungen angenommen. 
Osterreich stimmte auch für di ese R esolution. 

Errichtung einer kernwaffenfreien Zone in 
Lateinamerika (Vert rag von T latelolco) 

Der im Jahre 1967 abgeschlossene Vertrag von 
Tlatelolco, mit dem zum ersten Mal eine atom­
waffenfreie Zone in einem bevölkerten Gebiet 
der Erde errichtet wird , stand im Jahre 1972 
zwischen 18 lateinamerikanischen Staaten In 

In der Spezialdebatte konzentrierte sich das Kraft. 
Interesse daher dies mal auf einen von 13 Pazifik­
staaten eingebrachten R esolutionsentwurf, der 
sich vo r all em gegen atmosphärische Tests im 
Pazifik richtete. Da nur noch Frankreid1 der­
artige Tests auf dem Mururoa-Atoll durchführt, 
ve rtraten vo r allem Belgien und frankophone 
afrikanische Staaten die Ansicht, daß dieser Ent­
wurf zu einseitig gegen ein Land gerichtet ei. 
In einer tell enwei e seh r polemischen Debatte 
zeigte sich jedoch, daß die Pazifikstaaten un ter 
keinen Umständen bereit wa ren, ihr Anliegen 

Durd1 das Zusatzprotokoll II des Vertrages, 
das vor 41/ 2 Jahren fü r Unterzeichnung und 
Beitritt durch die Atomwaffenstaaten eröffnet 
wurde, würden die Unterzeid1Uer verpflichtet, 
den Status der D enuklearisierung Lateinamerikas 
im Sinne des Vertrages zu respekti eren. Sie 
würden sid1 durch einen Beitritt weiters ver­
pflid1ten, auf die Drohung mit oder den Ge­
braud1 von Atomwaffen gegen Vertragsstaaten 
zu verzichten . Bisher haben allerdings lediglich 
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die USA und Großbritannien dieses Zusatz­
protokoll unterzeichnet, während Frankreich und 
die UdSSR sich bisher zu einer Unterzeichnung 
des Zusatzprotokolls II nicht bereitgefunden 
haben . Die USA hatten am 12. Mai 1971 auch 
die Ratifikationsurkunde zum Zusatzprotokoll II 
hinterlegt. 

Die Volksrepublik China hat am 14. Novem­
ber 1972 eine feierliche Erklärung abgegeben, 
worin betont wird, daß China unter keinen 
Umständen als erSte r uklearwaffen anwenden 
werde. Mit speziellem Bezug auf die kernwaffen­
freie Zone in Lateinamerika hat China erklärt, 
daß es niemals irgendeinen nichtatomwaffen­
besitzenden lateinamerikanischen Staat mit 
Atomwaffen bedrohen oder sold1e Waffen zur 
Anwendung bringen werde. Desgleichen werde 
China in einem Land, weld1es zur kernwaffen­
freien Zone Lateinamerikas gehöre, niemals 
Kernwaffentests durchführen oder Kernwaffen 
herstellen, lage rn, installieren oder auf das Ge­
biet oder innerhalb der Zone der territorialen 
Gewässer dieser Staaten transportieren. 

Ein von 16 lateinamerikanischen Staaten ein­
gebrachter Resolutionsentwurf vermerkt aber­
mals mit Genugtuung die Tatsache der Ratifi­
zierung des Protokolls durch die USA und Groß­
britannien und fordert die anderen Atomwaffen­
staaten erneut auf, das Protokoll zu unterzeich­
nen und zu ratifizieren. Die oben erwähnte Er­
klärung Chinas wird mit Befriedigung zur 
Kenntnis genommen und als eine vorläufige Maß­
nahme auf dem Weg zu einem vollen Beitritt 
Chinas zum Zusatzprotokoll II anerkannt. 

Die Resolution wurde in der Politischen Kom­
mis ion mit 91 Stimmen (darunter Osterreich) 
bei keiner Gegenstimme und 20 Enthaltungen 
angenommen. 

Im Plenum wurde die Resolution mit 101 Stim­
bei keiner Gegenstimme und 17 Enthaltungen 
angenommen. 

Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedens­
zone 

Es handelt sich hiebei um eme Initiative Sri 
Lankas (Ceylons), weld1es die Frage der "Er­
klärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone" 
als zusätzlichen Punkt in die Tagesordnung der 
XXVI. Generalversammlung beantragt hatte. 

Sri Lanka hatte diesen Schritt mit der Not­
wendigkeit begründet, der zunehmenden mili­
tärischen Präsenz der Großmächte im Indischen 
Ozean Einhalt zu gebieten. Die XXVI. General­
versammlung nahm hiezu eine Resolution an, 
in weld1er der Indische Ozean zur Friedenszone 
erklärt wird und alle Defensiv- und Offensiv­
waffen und militärischen Einridnungen in der 

betreffenden Region verboten werden. Kriegs­
schiffen wurde lediglich di e Durchfahrt ohne 
Aufenthalt gestattet. 

Bei der XXVII. Generalversammlung hat Sri 
Lanka gemeInsam mit einer Gruppe afro­
asiatischer Anrainerstaaten des Indischen Ozeans 
einen Resolutionsentwurf eingebrad1t, welcher 
auf die von der XXVI. Generalversammlung 
angenommene Erklärung des Indischen Ozeans 
zur Friedenszone Bezug nimmt und alle 
Anrainerstaaten des Indischen Ozeans sowie die 
großen Seemächte auffordert, das Konzept einer 
Errichtung einer Friedenszone in diesem Teil 
der Welt zu unterstützen. Außerdem wurde die 
Errich tung eines aus 15 Mitgliedern bestehenden 
ad hoc-Komitees zum Studium der Angelegen­
heit vorgeschlagen . 

Der Resolutionsentwurf wurde in der Politi­
schen Kommission mit 72 Stimmen bei keiner 
Gegenstimme und 35 Enthaltungen und im 
Plenum mit 95 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und 33 Enthaltungen angenommen. 

Osterreich hat sich , wie bereits im Vorjahr, 
zu diesem Antrag der Stimme enthalten. 

Durchführung der Deklaration über die Festigung 
der internationalen Sicherheit 

Die XXVI. Generalversammlung hatte nach 
längerer Debatte beschlossen, die Frage der 
Durchführung der Deklaration über die Festi­
gung der internationalen Sicherheit auf die 
Tagesordnung der XXVII. Generalversammlung 
zu setzen und gleichzeitig die Mitgliedstaaten 
aufzufordern, dazu Stellungnahmen abzugeben. 

In der Debatte der Politischen Kommission 
wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß zwar 
ein Trend zur Entspannung, insbesondere in 
Europa, zu verzeichnen sei, andererseits aber 
in den Ländern der Dritten Welt noch v iele 
Spannungsherde weiterhin die internationale 
Sicherheit gefährden. 

Schließlich legten über 50 blockfrei e Staaten 
einen Resolutionsentwurf vor, der die Hoffnung 
auf weitere Entspannung und Eliminierung von 
Krisenherden zum Ausdruck bringt. Damit 
wurde einer auch in der Debatte wiederholt 
geäußerten Meinung Rechnung getragen, derzu­
folge nicht versudn werden sollte, die Erklärung 
über die Festigung der internationalen Sicherheit 
alljährlich zu verbessern, sondern nur damit in 
Zusammenhang stehende Fragen zu erörtern. 

Der Resolutionsentwurf wurde in der Politi­
schen Kommission mit 92 Stimmen, 2 Gegen­
stimmen bei 12 Enthaltungen, im Plenum mit 
113 Stimmen, 2 Gegenstimmen bei 11 Enthal­
tungen angenommen. Oster reich stimmte für die 
Resolution . 
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Fr iedenserhaltende Akt ionen der Vereinten 
Nat ionen 

Der Sonderausschuß für die fr iedenserhalten­
den Operationen war auch in diesem Jahr nicht 
in der Lage gewesen, der Generalversammlung 
über einen substantiellen Fortschritt seiner Arbei t 
zu berichten. Es war ihm lediglich gelungen, 
einige seit langem offene prozedurale Fragen zu 
bereinigen, nämlich eine Einigung über die Person 
des Vorsitzenden (Botschafter Ogbu, igeria) 
und die Zusammensetzung der Arbei tsgruppe zu 
erzielen. 

In der Debatte über den Beridlt des Sonder­
ausschusses inder Politischen Spezialkommission 
wurde an diesen prozeduralen Fortschritt die 
Hoffnung geknüpft, daß der Ausschuß nun auch 
in der Lage sein wü rde, sich über ein grund­
legendes Arrangement für die friedense rhalten­
den O perationen der Vereinten Nationen zu 
ell1lgen. 

Auf Grund der im Paragraph 4 der Resolu­
t ion 28 35 (XXVI) enthaltenen Aufforderu ng 
haben 18 Staaten Stellungnahmen abgegeben, die 
in einer von der brasilianischen Delegation vor­
geschlagenen Analyse ausgewertet werden sollen. 
Ausführlid1e Memoranden wurden aud1 von den 
USA und der Sowjetunion vorgelegt, die darin 
im wesentlid1en jedoch auf ih ren bekannten 
Standpunkten beharrten. Die Delegation Kanadas 
legte ebenfalls ein Memorandum vor, in welchem 
als eine Kompromißlösung fü r d ie umstri ttene 
Frage, wer für die praktische Durchführung 
einer Operation zuständig sein solle, die Heran­
ziehung des dem Sicherheitsrat unterstehenden 
Milita ry Staff Committees zur Diskussion ge­
stellt wird . 

In der Debatte hat sich auch der österreidlische 
Vertreter für eine Verlängerung des Mandats 
des Sonderaussd1Usses ausgesprochen (Anlage 13). 
Auf die Wichtigkeit der Lösung der gegenständ­
lichen Frage auch im Zusammenhang mit den 
Beratungen der Generalversammlung, di e Rolle 
der Vereinten Nationen im internationalen 
Friedens- und Sicherheitssystem zu stärken, 
wurde hingewiesen wie auch der innere Zusam­
menhang mit internationaler Sicherheit und Ab­
rüstung unterstrichen. Für die Beratungen des 
Sonderausschusses wurde eine pragmatische Vor­
gangsweise unterstützt, um einen Ausweg aus 
der derzei tigen Sackgasse zu fi nden . 

Die Resolution über die Verlängerung des 
Mandats des Sonderausschusses soll te zunäd1st 
von sämtlichen Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
eingebracht werden. Es haben sich jedoch im 
Laufe der Beratungen einige Delegationen (vor 
allem Brasilien) zurückgezogen, da keine Einigung 
über die Frage erzielt werden konnte, ob in die 
Resolution ein Hinweis aufgenommen werden 
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ollte, daß in einem Jahr für den Fall emes 
neuerlichen Mißerfolges auch die Frage des 
Weiterbestehens des Ausschusses einer Prüfung 
unterzogen werden sollte . In der schließlichen 
Fassung der Resolution fehlt ein solcher Hin­
weIS. 

Die Resolution, in der der onderausschuß 
aufgefordert wird, seine Arbeit zu beschleunigen 
und zu intensivieren, wurde sd1ließlich sowohl 
in der Politischen Spezialkommission als aud1 
im Plenum einstimmig angenommen. 

Stärkung der Rolle der Verein ten Nationen 

Kurz vor Beginn der XXVII. Generalver­
sammlung unterbreitete die rumänische Regie­
rung den Vorschlag, die Frage der "Stärkung 
der Rolle der Vereinten Nationen bei der Auf­
red1terhaltung und Festigung des internationalen 
Friedens und der Sicherheit, der Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwisd1en allen Nationen und 
der Förderung der Regeln des Völkerrechtes in 
zwischenstaatlichen Beziehungen" in die Tages­
ordnung der XXVII. Generalversammlung auf­
zunehmen. In einem erklärenden Memorandum 
hieß es, die Funktionsfähigkeit der Vereinten 

ationen müsse auf den Gebieten der Entspan­
nung, der Beachtung des Völkerrechtes und der 
Grundprinzipien in den zwischenstaatlichen Be­
ziehungen, der Abrüstung, des Kolonialismus, 
der Zusammenarbeit bei Handel, Wissenschaft 
und Kultur und des wirtschaftlid1en Fortschritts 
verbessert werden. Dazu müßte die Tätigkeit 
der Organisation und ih rer Unterorgane intensi­
viert und die Vertretung der Mitgliedstaaten 
in diesen Organen in einer Weise sid1ergestellt 
werden, die die Realitäten der heutigen Welt 
besser reflektiert und den Zielen der Vereinten 

ationen Red1l1ung trägt. 

Während die Debatte selbst keine neuen 
Gesichtspunkte brachte, gelang es schließlich 
18 Ländern, einen Resolutionsentwu rf vorzu­
legen, der die Rolle der Vereinten N ationen 
beim Schutz der Unabhängigkeit und de Red1tes 
der Selbstbestimmung aller Völker betont sowie 
die Mitgliedstaaten auffordert, schriftliche Vor­
schläge betreffend die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen zu machen, die bei der 
XXVIII. Generalversammlung die Grundlage für 
eine weitere Diskussion des Themas darstellen 
sollen . Dieser Antrag wurde durch Akklamation 
angenommen. 

Jahresbericht des Sicherheitsrates 

Der jährliche Bericht des Sicherheitsrates war 
von früheren General versammlungen jeweils 
ohne Diskussion zur Kenn tnis genommen wor-
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den. Die XXVI. Generalversammlung jedoch be­
schloß auf Grund eines tunesischen Vorschlages 
mit Resolution 2864 (XXVI), den General­
sekretär aufzufordern, Ansichten der Mitglied­
staaten betreffend eine Erhöhung der Effektivität 
des Sicherheitsrates einzuholen und darüber der 
XXVII. Generalversammlung zu berichten. Auf 
den Appell des Generalsekretärs erfolgten 22 Stel­
lungnahmen, darunter jene Belgiens, Brasiliens, 
der CSSR, Agyptens, Finnlands, Frankreichs, 
Ungarns, Italiens, J apans, der Niederlande, der 
UdSSR, Großbritanniens und österreichs. Wäh­
rend die meisten westlichen Stellungnahmen eine 
Reihe konkreter Vorschläge betreffend die 
Arbeitsweise des Sicherheitsrates enthielten, be­
tonten die Ostblockstaaten, daß diese Frage nicht 
in die Kompetenz der Generalversammlung falle 
und ausschließlich vom Sicherheitsrat selbst be­
handelt werden könne. 

Aus Zeitmangel wurde diese Frage nur kurz 
im Plenum erörtert, wobei Tunesien einen 
Resolutionsentwurf einführte, der die Behand­
lung der Frage auf die nächste Generalversamm­
lung verschob. Mitgliedstaaten, die dies noch 
nicht getan hatten, werden neuerlich zu elller 
Antwort aufgefordert. 

Der Entwurf wurde mit 123 Stimmen ohne 
Gegenstimme bei 8 Enthaltungen angenommen. 

österreich stimmte für die Resolution. 

Erforschung und friedliche Nutzung des 
Weltraume 

Die Weltraumkommission stand auch 1972 
unter dem Vorsitz des österreichischen Vertreters 
bei den Vereinten Nationen. Die Kommission 
legte der XXVII. Generalversammlung einen 
Bericht über ihre Tätigkeit im Jahre 1972 vor, 
welcher Gegenstand einer eingehenden Debatte 
in der Politischen Kommission der Generalver­
sammlung bildete. 

I. B e r ich t der W e I t rau m kom m i s­
SlO n 

a) Wissenschaftlich-technische Aspekte 

Der Wissenschaftlich-technische Unterausschuß 
der Weltraumkommission, welcher im Frühjahr 
1972 in ew Y ork tagte, stand auch diesmal im 
Zeichen der praktischen Anwendung der Welt­
raumtechnologie in den verschiedensten Berei­
chen. Es wurden die von Experten für die 
praktische Anwendung der Weltraumtechnologie 
für 1973 und 1974 erstellten Programme ge­
nehmigt, welche in der H auptsache Experten­
konferenzen in verschiedenen Teilen der Welt 
sowie Besuche der Experten in Entwicklungs­
ländern vorsehen. 

Den wesentlichsten tBeschluß im wissenschaft­
lich-technischen Bereich bildete die Reaktivierung 
der Arbeitsgruppe für Direktfernsehsendungen 
mittels Satelliten. Diese Arbeitsgruppe hatte in 
den Jahren 1968 bis 1970 drei Tagungen abge­
halten. Ihre Arbeit wurde im Jahre 1970 bis zum 
Vorliegen neuen substantiellen Materials bis auf 
weiteres unterbrochen. Hauptzweck der nächsten 
Tagung der Arbeitsgruppe im Juni 1973 in 

ew York wird es sein, sich mit der auf der 
XXVII. Generalversammlung erfolgten Initiative 
der Sowjetun ion auf Ausarbeitung einer inter­
nationalen Konvention betreffend das Verhalten 
von Staaten beim Gebrauch von Satelliten für 
Direktfernsehsendungen zu befassen. 

Die Arbeitsgruppe für Erdforschungssatelliten 
hat im Mai und September 1972 organisatorische 
Tagungen abgehalten, deren Hauptzweck es war, 
vor allem im Lichte der wissenschaftlichen Er­
gebnisse des im Juli 1972 erfolgreich gestarteten 
ersten amerikanischen Erdforschungssatelliten 
(ERTS-1) den Beginn der substantiellen Arbeit 
der Gruppe im Jänner/Feber 1973 vorzubereiten. 

b) Rechtliche Aspekte 

Auf rechtlichem Gebiet befaßte sich die Welt­
raumkommission mit dem Stand der Arbeiten 
an dem Internationalen Mondvertrag sowie dem 
Konventionsentwurf über Registrierung von 
Weltraumobjekten, wobei der Frage des Mond­
vertrages weitaus mehr Zeit gewidmet wurde. 
Diese Frage bildete daher Gegenstand eines eige­
nen Punktes in dem gegenständlichen Bericht. 

Durch die fast ausschließliche Beschäftigung 
des Juridischen Unterausschusses der Weltraum­
kommission mit dem Internationalen Mondver­
trag wurde der Konventionsentwurf über die 
Registrierung von Weltraumobjekten nur am 
Rande behandelt. Es ist dies eine Konvention, 
die vor allem von den Nicht-Weltraummächten 
forciert wird, während die Weltraum mächte Ein­
wendungen vor allem technischer Natur geltend 
machen. Die Behandlung dieser Frage im Juridi­
schen Unterausschuß erfolgte auf Grund eines 
von Kanada und Frankreich gemeinsam vorge­
legten Konventionsentwurfes. 

11. B e s chi ü s s e der XXVII. Gen e r a 1-
versammlu ng 

Wie in den Vorjahren wurde der Bericht der 
Weltraumkommission an die XXVII. General·· 
versammlung von dem österreichischen Vertreter 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Kom­
mission eingeführt (Anlage 6). In der General­
debatte wurde allgemein die Anerkennung über 
den Fortschritt, den die Kommission im Jahre 
1972 auf den verschiedensten Gebieten erzielen 
konnte, ausgedrückt. Der österreichische Ver-
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treter hat in einer weiteren Erklärung auf die 
verschiedenen Arbeitsbereiche der Kommission 
eingehend Bezug genommen und sich nachdrück­
lich für eine stärkere Rolle der Weltraumkom­
mission nicht nur bei der Koordinierung der 
verschiedenen Weltraumaktivitäten innerhalb der 
Vereinten Nationen ausgesprochen, sondern auch 
eine operationale und "politikorientierte Funk­
tion" der Kommission innerhalb ihres Zuständig­
keitsbereiches befürwortet (Anlage 7). 

Der Generalversammlung lagen schließlich fol­
gende Resolutionsentwürfe vor: 

a) Ein von Osterreich gemeinsam mit weiteren 
20 Staaten eingebrachter Resolutionsantrag, 
mit welchem die Beschlüsse der Kommis­
sion auf rechtlichem und wissenschaftlich­
technischem Gebiet gebilligt werden, wurde 
von der Politischen Kommission und vom 
Plenum einstimmig angenommen. 

b) Ein von den Philippinen gemeinsam mit 
15 weiteren Staaten vorgelegter Entwurf 
über internationale Maßnahmen für die 
Milderung der schädlichen Folgen tropi­
scher Stürme wurde sowohl von der 
1. Kommission als auch vom Plenum ein­
st immig angenommen. 

Vorbereitung eines Internationalen Mond­
vertrages 

Am 27. Mai 1971 hatte die Sowjetunion den 
Antrag auf Aufnahme eines Tagesordnungs­
punktes "Vorbereitung · eines internationalen 
Vertrages betreffend den Mond" in die Tages­
ordnung der XXVI. Generalversammlung gestellt 
und den Entwurf eines diesbezüglichen Vertrags­
textes unterbreitet. Die XXVI. Generalversamm­
lung hatte den Entwurf an die Weltraumkom­
mission übermittelt, deren Juridischem Unter­
ausschuß es im Frühjahr 1972 gelang, den Ver­
tragsentwurf bis auf wenige Bestimmungen fer­
tigzustellen. Die noch offenen Probleme betreffen 
vor allem die Frage des Anwendungsbereiches 
des Vertrages, d. h., ob dessen Bestimmungen nur 
auf den Mond oder auch auf die anderen 
Himmelskörper Anwendung finden sollen, die 
Frage, ob die Naturschätze des Mondes zum 
"Erbe der gesamten Menschheit" erklärt werden 
sollen und schließlidl, ob die Staaten dazu ver­
pflichtet werden sollen, nicht nur über beendete 
Weltraummissionen, sondern aum über geplante 
entsprechende Auskünfte zu erteilen. 

Es steht zu erwarten, daß es der Weltraum­
kommission im Jahre 1973 gelingen wird, den 
Entwurf fertigzustellen, um ihn der XXVIII. Ge­
neralversammlung zur endgültigen Annahme zu 
unterbreiten. 
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Direktfernsehsendungen mittels Satelliten 

Im Rahmen der Diskussion über die Welt raum­
fragen in der Politischen Kommission stand 
diesmal eine neue Initiative der Sowjetunion 
über die Ausarbeitung einer Konvention über 
den Gebrauch von Satelliten für Direktfernseh­
sendungen im Mittelpunkt des Interesses. 

Die Sowjetunion hatte vor Beginn der 
XXVII. Generalversammlung die Aufnahme die­
ses Punktes in die Tagesordnung der General­
versammlung mit der Begründung vorgeschlagen, 
daß die neue Technik der Abstrahlung von Fern­
sehsendungen von Satelliten direkt in Heim­
empfänger bedeutende politische und rechtliche 
Auswirkungen mit sich bringen könnte und daher 
die Ausarbeitung einer Internationalen Konven­
tion, welche verbindliche Regeln für die An­
wendung dieser Temnik festzulegen hätte, not­
wendig sei. Gleichzeitig hat die Sowjetunion aum 
bereits einen eigenen Konventionsentwurf zu 
diesem Gegenstand unterbreitet. In diesem Ent­
wurf wird u. a. die Abstrahlung derartiger 
Sendungen von der ausdrücklichen vorherigen 
Zustimmung des "Empfangsstaates" abhängig ge­
mamt und den Staaten im allgemeinen eine 
strikte Regelung derartiger Sendungen auferlegt. 

Die Initiative der Sowjetunion stieß von An­
beginn an auf die strikte Ablehnung der Ver­
einigten Staaten, welche die Ansicht vertraten, 
eine derartige Konvention würde den "freien 
Austausch von Informationen und Gedanken" 
schwerstens beeinträchtigen und sei überdies ver­
früht, da die Ted1l1ik des dir e k t e n Empfanges 
von Sendungen, die von Satelliten abgestrahlt 
werden, frühestens in den adltziger Jahren 
operational sein werde. 

Die meisten Staaten standen der sowjetischen 
Initiative an sim nimt ablehnend gegenüber und 
betonten die Notwendigkeit von internationalen 
Redltsprinzipien, um die möglichen negativen 
politischen Auswirkungen hintanzuhalten. Auch 
der österreichische Vertreter hat im Rahmen 
der allgemeinen Erklärung zu den Weltraum­
fragen auf den Gegenstand Bezug genommen. 
Hiebei wurde auf die bedeutenden Möglichkeiten 
dieser neuen Technik für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Zwecke der Entwicklung und 
internationalen Zusammenarbeit hingewiesen und 
die Notwendigkeit betont sicherzustellen, daß 
diese Möglichkeiten unter Beachtung des Prinzips 
der Informationsfreiheit zu einem vereinigenden 
und nicht teilenden Faktor in den internationalen 
Beziehungen werden. Gleichzeitig sprach sich der 
österreichisme Vertreter gemeinsam mit allen 
anderen Delegationen für die überweisung der 
Materie an die Weltraumkommission zum wei­
teren Studium aus. 
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D er von der Sowjetunion vorgelegte Resolu­
tionsentwurf, demzufolge die Generalversamm­
lung die 0 t wen d i g k e i t der Ausarbeitung 
einer diesbezüglidlen Konvention feststellen 
sollte, erwies sidl von Anbeginn an als kontro­
versieIl. Die österreimisme Delegation hat sim 
inten iv in Bemühungen zur Erstellung eines 
allgemein akzeptablen Entwurfes eingesmaltet 
und smließlim gemeinsam mit Sm weden ent­
spremende Zusatzanträge unterbreitet. Diese An­
träge, weldle den ursprünglidlen sowjetismen 
Text absdlwächten und an Stelle der Ausarbei­
tung eine r K 0 n v e n ti 0 n die Erstellung von 
R e c h t s p r i n z i pie n vorsmlugen, wurden 
mit knapper Mehrheit angenommen, worauf der 
so geänderte Antrag von der Politisdlen Kom­
mission smließlim mit 68 Stimmen (darunter 
Osterreidl) bei 12 Gegenstimmen (darunter USA 
und Sowjetunion) und 18 Enthaltungen ange­
nommen wurde. 

Da sidl die unbefriedigende Situation ergeben 
hatte, daß die Resolution in der Politismen 
Kommission ge gen die timmen der beiden 
großen Weltraummämte angenommen wurde, 
hat sich die österreimi me Delegation vor der 
Behandlung dieser Resolution im Plenum inten­
siv für einen Komprorniß bemüht, um die 
Wiederholung einer negativen Stimmabgabe der 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion im 
Plenum zu vermeiden. Es gelang smließlim, Zu­
satzanträge auszuarbeiten, weldle es bei Beibe­
haltung der Substanz der von der Politismen 
Kommis ion angenommenen Resolution der 
Sowjetunion ermöglimte im Plenum für die 
Resolution zu stimmen. Die Vereinigten Staaten 
waren jedodl von ihrer negativen Haltung nimt 
abzub ringen. 

Die Resolution wurde vom Plenum smließlim 
mit 102 Stimmen bei 1 Gegenstimme (Vereinigte 
Staaten) und 7 Enthaltungen angenommen. 

Atomfragen 

den Vertrag bis Ende 1972 ratifiziert haben, 
bereits 30 Staaten ihren Verpflimtungen gemäß 
Artikel In namgekommen sind, während Ver­
handlungen mit anderen Staaten über einen 
Ab mluß eines Abkommens über Sidl erheits­
kontrollen mit der IAEO noch im Gange sind. 
Insbesondere wird betont, daß ein derartiges 
Abkommen zwismen der IAEO und EURATOM 
abgeschlossen we rden konnte. 

Bezüglim der Empfehlungen der Konferenz 
der ichtatomwaffenstaaten wi rd vor allem her­
vorgehoben, daß das weltweite Internationale 
Kerninformationssystem (INIS) vom experimen­
tellen in das voll operationelle Stadium über­
geführt werden konnte. Das Zusatzprotokoll zu 
Art. VI des Status der IAEO wurde bisher 
von 35 Mitgliedstaaten ratifizie rt. Es wird dann 
in Kraft treten, wenn die Rat ifikationsurkunden 
von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten hinterlegt 
worden sind. Hiedurm wird fü r eine verstärkte 
Vertretung der Entwicklungsländer im Gouver­
neursrat der Organisation Vorkehrung getroffen . 

In der Debatte haben 14 Staaten das Wort er­
griffen und im allgemeinen die Tätigkeit de r 
IAEO auf den versrniedenen Gebieten positiv 
kommentiert. Aum die österreimisme Delegation 
hat in einer längeren Erklärung die Tätigkeit 
der Organisation, insbesondere auf den oben 
erwähnten Gebieten gewürdigt und ist dafür 
eingetreten, daß der IAEO audl auf dem neuen 
Gebiet des Studiums der Auswirkungen der 

uklearenergie auf die mensmlidle Umwelt eine 
fü hrende Rolle zukommt. Smließlim wurde über 
den tand der Vorbereitungsarbeiten zur Er­
rimtung des U -Konferenzzentrums in Wien, 
insbesondere der Errimtu ng des ständigen 
Hauptquartiers der IAEO, Bericht erstattet (An­
lage 3). 

Ein von Kanada, Japan und Rum änien einge­
bramter R esolutionsentwurf, mit welmem der 
Berim t der IAEO zur Kenntnis genommen und 
der Organisation die Anerkennung für ihre Ar­
beit ausgedrückt wi rd, wurde vo n der General­
versammlung einstimmig angenommen. Jahresber ich t über die Tätigkeit 

der I n t ern a t ion ale n A tom e n erg i e-
organ i sa tion Durc h fü hrun g der Empfehlungen 

Der Berimt der Internationalen Atomenergie­
organisation über den Zeitraum vom 1. Juli 1971 
bis 30. Juni 1972 wurde, wie in den vergangenen 
Ja hren, vom Generaldirektor der Organisation, 
Dr. Sigvard Eklund, eingeführt. D er Berimt be­
faßt sim neben einer Reihe von Fragen in der 
Hauptsame mit der Durmführung des Atom­
waffensperrvertrages, der Ausführung der Emp­
fehlungen der Konferenz der Nimtatom waffen­
staaten und den Auswirkungen der Kernenergie 
auf die mensmlime Umwelt. Was die Durm­
führung des Atomwaffensperrvertrages betrifft, 
wird festgestellt, daß von den 74 Staaten, welme 

der K 0 n f e ren z der Nie h tat 0 m­
waffe n s t aa ten 

Die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes 
auf der XXVII. Generalversammlung basiert auf 
dem Jahresberimt der Internationalen Atom­
energieorganisation, in welmem in m ehreren 
Absmnitten über die Durmführung der Be­
smlüs e der im Jahr 1968 in Genf abgehaltenen 
Konferenz der Nimtatomwaffenstaaten Berimt 
erstattet wird. 

Die Empfehlungen dieser Konfe renz betreffen 
vor allem die Bereime der ted1l1ismen Zusam­
menarbeit, der ukleartemnologie, der Informa-
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tlOn über Atomwissenschaft, der D urchfüh rung 
des Art. IU des Atomwaffensperrvertrages 
(Sicherheitskontrollen) sowie Fragen der Erwei­
terung des Gouverneursrates der IAEO sowie 
das Internat ionale N uklear-Informationssystem. 

D ie österreichisd1e Delega t ion hatte gemein­
sam mit 13 weiteren Staaten eine~ Resolutions­
en twurf ei ngebracht, welcher in die Präambel 
der IAEO die Anerkennung über die geleistete 
Arbei t in Durchfüh rung der Beschlüsse der Kon­
ferenz der Nid1tatomwaffenstaaten ausdrückt 
und die Organisation im operativen Teil auf­
fordert, im Rahmen ihres Jahresberichtes an die 
XXVIII. Generalversammlung über weitere Maß­
nahmen in Durchfüh rung der Beschlüsse der 
zitierten Konferenz zu berid1ten (Anlage 9). 

Der R esolutionsentwurf wurde von der 
1. Kommission mit 89 Stimmen bei keiner 
Gegenstimme und 10 Enthaltungen angenom­
men. 

Im Plenum ergab die Abstimmung 109 Dafür­
stimmen bei keiner Gegenstimme und 10 Ent­
haltungen. 

B eric ht des K o mit ees 
dium der Auswirkungen 

st rahlun g 

zum S t u­
der At 0 m-

Das Wissenschaftliche Komitee der Vereinten 
ationen, dessen Aufgabe es is t, eine laufende 

überwachung der radioak tiven Strahlung und 
deren Auswirkungen auf den Menschen und die 
mensd1lid1e Umwelt vorzunehmen, wurde von 
der Generalversammlung im Jahre 1955 unter 
dl'm Eind rud( der Folgen der Kernwaffenver­
suche ins Leben gerufen. Dem Komitee gehören 
Wissenschaftler aus 15 ationen (Argentinien, 
Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, CSSR, 
Frankreich, Ind ien, Japan, Mexiko, Schweden, 
Agypten, Großbritannien, der Sowjetun ion und 
den Vereinigten Staaten) an. 

Während das Wissenschaftliche Komitee in den 
beiden vergangenen J ahren nu r kurze Berichte 
vorgelegt hatte, in denen die Generalversamm­
lung über die Fortsetzung seiner Arbeiten infor­
miert wurde, lag der XXVII. Generalversamm­
lung wieder ein detaillierter Bericht über das 
Ergebnis der Unte rsuchungen in den letzten Jah­
ren vor. 

Der Bericht gab ei nen überblick über die 
Ergebnisse der Untersuchungen sowohl h insicht­
lich der Atomstrahlung aus natürlichen Quellen 
als auch hinsid1tlich der Strahlung, die als Folge­
erscheinung der Kernwaffenversuche zu beob­
achten ist, und setzte sid1 im besonderen aud1 
mit den Problemen auseinander, die im Zuge 
der sid1 verstärkenden friedlid1en Nutzung der 
Kernenergie für die näd1ste Zeit zu erwarten 
sind. Das Komitee kam zu der Schlußfolge rung, 
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daß die gegenwärtige Größenordnung der Strah­
lung zu keinen akuten Befürd1tungen Anlaß gib t. 
D ie als Folge der Kernwaffenversuche, der fried­
lichen Nutzung der Kernenergie und durch die 
Anwendung ionisierender Strahlung in Medizin 
und Technik festgestellten Strahlungswerte 
machen, nach den Untersuchungen des Komitees, 
gegenwärt ig nur einen Bruchteil der natü rlichen 
Strahlung aus. Sie dürften auch in nächster Zu­
kunft, falls die Entwicklung im vorhersehbaren 
Ausmaß verläuft, zu keinen kritisd1en Situatio­
nen führen. 

Im Rahmen der D ebatte nahm eine R eihe 
von Delegationen die fortgesetzten Kernwaffen­
versuche zum Anlaß kritischer Stellungnahm en, 
wobei insbesondere seitens der Pazifikstaaten die 
französischen Kernwaffenversud1e des abgelau­
fenen Jahres verurteil t wurden. 

Seitens der österreich ischen Delegation wurde 
in einer kurzen Erklärung die Arbeit des Wissen­
sd1aftlichen Komitees gewürd igt und der H off­
nung Ausdruck verliehen, daß der vorl iegende 
Bericht in allen Mitgliedstaaten den zuständigen 
Stellen zugänglid1 gemacht werden würde. Wei­
ters wurde österreichischerseits betont, daß eine 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Komitee 
und der Internationalen Atomenergiebehörde 
besonders wünschenswert erschiene (Anlage 11 ). 

Die Politische Spezialkommission und in der 
Folge das Plenum der Generalversammlung nah­
men schließlid1 einstimmig einen R esolutions­
antrag an, m it welchem der Bericht des Wissen­
schaftlichen Komitees zustimmend zu r Kenntnis 
genommen und das Komi tee um Fortführung 
seiner Arbeiten ersucht wurde. Der nächste Be­
richt des Wissenschaftlichen Komitees soll der 
Generalversammlung im Jahre 1974 vorgelegt 
werden. 

Friedl iche N utzung des Meeres und Meeres­
bodens 

Das "Meeresbodenkomi tee", welches mittels 
eines Beschlusses der XXVI. Generalversammlung 
auf 91 Mitglieder erweitert worden war, legte 
der XXVII. Generalversammlung einen umfang­
reichen Bericht über seine Tätigkeit im Jahre 
1972 vor. 

Aufgabe des Meeresbodenkomitees ist es, die 
meritorische Vorbereitungsarbeit für eine neue 
Seerechtskonferenz der Vereinten ationen zu 
leisten, in der die teilweise Modifizierung bereits 
bestehender bzw. die erstmalige Festlegung von 
Regeln für (1) die Exploration und Ausbeu tung 
der organischen und anorganischen Schätze des 
Meeres und Meer esbodens, (2) die utzung der 
Meere zu Kommunikations- und Transportzwek­
ken, (3) die wissenschaftliche Meeresforschung 
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sowie (4) die Erhaltung der Meeresumwelt erfol­
gen soll. 

Der Frage der friedlichen utzung des Meeres­
bodens kam auf der XXVII. Generalversamm­
lung insofern besondere Bedeutung zu, als es ihr 
gemäß einem Beschluß der XXV. Generalver­
sammlung oblag, eine endgültige Entscheidung 
über Zeitpunkt und Ort der Abhaltung einer 
neuen Seerechtskonferenz zu treffen. 

Obwohl von vielen Delegationen zugegeben 
wurde, daß die bisherigen Vorarbeiten des 
Meeresbodenkomitees noch zu wünschen übrig 
lassen, sprachen sich dennoch fast alle Staaten für 
die Abhaltung der Konferenz im Jahre 1974 aus. 
Diese Ansicht wurde lediglich von einer geringen 
Anzahl von Küstenstaaten, darunter solchen, die 
ihre Jurisdiktionsbereiche unilateral bis zu 
200 Seemeilen ausgedehnt haben, nicht geteilt. 
Die Vertreter dieser Staaten bezeidlneten d ie 
geleistete Vorbereitung als ungenügend und 
befürworteten die Verschiebung der Konferenz 
auf einen späteren Zeitpunkt. 

österreich, welches seit Jahren den Vorsitz 
in der Gruppe der Binnenländer und soldler 
Küstenstaaten innehat, die eine nur schmale 
und/oder eine ganz vom Kontinentalsockel um­
schlossene Küste besitzen, ist gemeinsam mit die­
sen Staaten entschieden für eine baldige Einbe­
rufung der Konferenz eingetreten. Dies aus der 
überlegung heraus, daß die Konferenz, welche 
das erklärte Prinzip, daß die Naturschätze des 
Meeresbodens außerhalb der nat ionalen Juris­
diktionsbereiche das " gemeinsame Erbe der ge­
samten Menschheit" darstellen, in ein internatio­
nal verbindliches, rechtliches Instrument umwan­
deln soll, gerade für Staaten, die aus geographi­
schen oder anderen Gründen keinen Zugang zu 
den Schätzen des Meeres und Meeresbodens 
haben, besondere ,Bedeutung besitzt. 

Die Generalversammlung beschloß sdl1ießlid1 
einstimmig, die Seerechtskonferenz für April 1974 
nach Santiago de Chile einzuberufen. Dieser Ta­
gung soll eine auf zwei Wochen anberaumte orga­
nisatorische Tagung der Konferenz im Dezember 
1973 in ew York vorausgehen. österreidl hatte 
bereits im Jahre 1971 eine Einladung zur Abhal­
tung der Konferenz in Wien ausgesprochen, war 
jedoch im Sommer 1972 zugunsten Santiagos mit 
dem Einverständnis zurückgetreten, daß eine 
allenfalls notwendig werdende Tagung der See­
rechtskonferenz nach dem Jahre 1974 - was 
allgemein als fast sicher angenommen wird - in 
Wien stattfinden würde. Die XXVII. General­
versammlung hat in der Resolution über die Ein­
berufung der Seerechtskonferenz die Tatsache der 
österreichischen Einladung in einer Weise zur 
Kenntnis genommen, welche die Abhaltung eines 
allenfalls notwendig werdenden 2. Teiles der 
Konferenz in Wien als ziemlich sicher erschei-

nen läßt. Die endgültige Entsd1eidung hierüber 
wird jedoch der Konferenz selbst und sodann 
der XXIX. Generalversammlung obliegen. 

eben der Diskussion über die Frage der See­
rechtskonferenz stand bei dieser Generalver­
sammlung eine Initiative einer Gruppe von Bin­
nenländern im Mittelpunkt der Diskussion. Diese 
hatten bereits dem Meeresbodenkomitee im 
Frühjahr und Sommer 1972 den Vorschlag unter­
breitet den Generalsekretär der Vereinten atio­
nen u~ Ausarbeitung einer Studie über die wirt­
sdnftlichen Implikationen der versdl iedenen im 
Meeresbodenkomitee vorgeschlagenen Breiten 
nationaler Jurisdiktion zu ersuchen. Eine der­
artige Information soll den Staaten die Grund­
lage für endgültige Entscheidungen über Fragen 
der Abgrenzung der nationalen Jurisdiktion, des 
internationalen R egimes und somit auch der 

atur des zu errichtenden internationalen Appa­
rats zur Verfügung stellen. 

Wegen heftiger Opposition, vor allem seitens 
jener Staaten, weldle über eine lange Küsten­
linie ve rfügen, hatte das Meeresbodenkomitee, 
welches auf Grundlage des Konsensusprinzips 
arbeitet, keinen Beschluß in dieser Angelegenheit 
fassen können . Hierauf haben 31, großteils Bin­
nenländ er und so lche Küstenstaaten, die vom 
Kontinentalsockel umschlossen sind, auf der 
XXVII. Generalversammlung einen Resolutions­
entwurf eingebracht, welcher den Generalsekretär 
mit der Ausarbeitung einer derartigen Studie 
,beauftragt . Aud1 bei der Generalversammlung 
war die er Entwurf Gegenstand von Opposition 
ell11ger taaten, welche d ie Meinung vertraten, 
daß die Initiative der Binnenländer gegen di e 
Küstenstaaten gerid1tet sei und lediglich dazu 
diene, breite Jurisdiktion bereiche über Küsten­
gewässer zu bekämpfen. Es wurde seitens dieser 
Küstenstaaten schließlidl eine Reihe von Zusatz­
und Abänderungsanträgen zu dem Entwurf ein­
gebracht, die sämtlich den Zweck verfolgten, die 
Initiative der Binnenländer zunichte zu machen. 
Durch das einmütige und konsequente - mit 
allgemeiner überrasdlung aufgenommene 
Vorgehen der Miteinbringer des R esolutions­
entwurfes wurden alle diese Zu atz- und Abän­
derungsanträge, wenn auch oft nur mit geringer 
Mehrheit, zurückgewiesen und die Resolution 
schließlich in der 1. Kommission mit 52 Stimmen 
bei 19 Gegenstimmen und 48 Enthaltungen an­
genommen. Im Plenum erhielt die Resolution 
sodann 69 Stimmen bei 15 Gegenstimmen und 
41 Enthaltungen. Gemäß der Resolution hat der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen diese 
Studie bis zur Sommertagung des Meeresboden­
komitees im Juli /August 1973 fertigzustellen. 

Der Text der vom österreich ischen Vertreter 
in der 1. Kommission im Rahmen der Debatte 
über diesen Tagesordnungspunkt abgegebenen 
Erklärung ist in der Anlage 10 enthalten. 

UNO·Berlcht 2' 
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Südrhodesien 

Das Südrhodesien-Problem, mit dem die Ver­
einten Nationen seit dem Jahre 1962 befaßt 
s'ind, konnte auch im vergangenen Jahr einer 
Lösung nicht nähergebracht werden. Die vom 
Sicherheitsrat der ' Vereinten Nationen im Jahre 
1966 verhängten Sanktionen gegen das Regime 
J an Smith wurden in den folgenden Jahren 
mehrmals bekräftigt und verschärft und stehen 
nach wie vor in Kraft. 

Im Anschluß an eine Verfassungsänderung im 
Juni 1969, welche dem afrikanischen Bevölke­
rungst eil auch in Zukunft eine repräsentative 
Volksvertretung vorenthält, und an die Aus­
rufung der Republik im Jahre 1970 hat die 
XXVI. Generalversammlung im Jahre 1971 die 
zwischen Großbritannien und Jan Smith verein­
barten Vorschläge fü r eine Lösung des Rhode­
sien-Problems mit Resolution 2877 (XXVI) 
zurückgewiesen. Osterreich enthielt sich bei die­
ser Abstimmung im Hinblick auf die gleichzei­
tige Behandlung der Frage im Sicherheitsrat der 
Stimme. 

Daneben hat die XXVI. Generalversammlung 
einen Appell an die USA gerichtet, die notwen­
digen Maßnahmen zur Verhinderung der Umge­
hung der vom Sicherheitsrat gegenüber Süd­
rhodesien verhängten Sanktionen zu treffen. 
Anlaß zu dieser Resolution bildete ein amerika­
nisches Geset~, das mit 1. Jänner 1972 u, a. die 
Einfuhr von Chromerzen aus Südrhodesien ge­
stattet. Osterreich stimmte für die Resolution. 

Die XXVI. Generalversammlung nahm weiters 
eine Resolution ' an, mit welcher das Prinzip 
"keine Unabhängigkeit vor Erreichung des Mehr­
heitsregimes" (no independence before majority 
rule) bekräftigt wurde. Osterreich stimmte für 
diese Resolution. 

Im Jahre 1972 räumte die 4. Kommission zum 
ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Natio­
nen den Vertretern der von der Organisation 
für afrikanische Einheit anerkannten afrikani­
schen Unabhängigkeitsbewegungen ZAPU 
(Zimbabwe African People's Union) und ZANU 
(Zimbabwe African National Union) bei der Be­
handlung des Tagesordnungspunktes Südrhode­
sien Beobachterstatus ein. 

Die XXVII. Generalversammlung nahm in der 
Frage Südrhodesien zwei Resolutionen an: 

1. A 11 gern ein e Süd rho des i e n­
Resolution 

38 afro-asia tisdle Staaten und Jugoslawien 
brachten einen Resolutionsantrag ein, der einen 
Katalog politisdler Forderungen der afrikani­
schen St aaten an Großbritannien enthält. Die 
Hauptforderung an Großbritannien ist die Ein­
berufung einer nationalen verfassungsgebenden 
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Konferenz, an der die wahren politischen Ver­
treter der Bevölkerung Südrhodesiens teilnehmen 
müßten. Großbritannien wird ferner aufgefor­
dert, unter keinen Umständen die Regierungs­
gewalt an Jan Smith in Südrhodesien zu über­
tragen. 

Die Generalversammlung nahm diesen Antrag 
mit 111 gegen 4 Stimmen (Portugal, Südafrika, 
Großbritannien, USA) bei 9 Stimmenthaltungen 
an. Osterreich stimmte für die Resolution. 

2. San k ti 0 n s ver let z u n gen 

31 afro-asiatische Staaten brachten einen Reso­
lutionsantrag betreffend die Sanktionen des 
Sicherheitsrates gegen Südrhodesien ein. In dieser 
Resolution wird die amerikanische Regierung 
wegen fortgesetzte'r Einfuhr von Chrom und 

ickel aus .südrhodesien verurteilt; ebenso wer­
den alle Verletzungen der Sanktionen als im 
Gegensatz zu den Ver.pflichtungen der Mitglied­
staaten gemäß Art. 25 der Satzung der Verein­
ten ationen stehend bezeichnet. Der Sicher­
heitsrat wird aufgeforder:t, die Verschärfung der 
Sanktionen gegen die Regierung. Jan Smith und 
die Möglichkeit einer Ausdehnung der Sanktio­
nen auch auf Südafrika und Portugal zu prüfen. 
Die britische Regierung wird aufgefordert, das 
Regime Smith mit Waffengewalt zu bredlen. 

Die Generalversammlung nahm diesen Reso­
lutionsantrag mit 93 gegen 8 Stimmen bei 
23 Stimmenthaltungen an. Die österreichische 
Delegation hat sich, der Stimme enthalten. 

Territorien unter portugiesischer Verwaltung 

Die Debatte auf der XXVII. Generalversamm­
lung über diesen Punkt war allgemein von der 
Auffassung getragen, daß sidl eine euorientie­
rung der Politik Portugals gegenüber seinen 
überseegebieten in Afrika [Angola, Mozambique, 
Guinea (Bissau)] bisher nicht abgezeichnet hat. 
Die Generalversammlung räumte in diesem Jahr 
den von der Organisation für afrikanisdle Ein­
heit anerkannten afrikanischen U nabhängigkeits­
bewegungen in den portugiesischen überseegebie­
ten bei der Behandlung dieses Tagesordnungs­
punktes in der 4. Kommission Beobachterstatus 
ein. Die Organisation für afrikanische Einheit 
hat folgende Unabhängigkeitsbewegungen in die­
sen Territorien anerkannt : 

1. Guinea (Bissau) und Kapverdische Inseln: 
Partido Africano da lndependencia da 
Guine e Cabo Verde (P AIGC) 

2. Mozambique: 
Frente de Libertas;ao de Mos;ambique 
(FRELIMO) 
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3. Angola: 
Movimento Popular de Libertas;ao de An­
gola (MPLA) 
Frente Nacional para a Libertas;ao de An­
gola (FNLA) 

Vor der Kommission sprachen der General­
sekretär des P AIGC, Dr. Amilcar Cabral, und 
der Vizepräsident der FRELIMO, Marcellino dos 
Santos. Dr. Cabral schilderte die zehnjährige Ge­
schichte des Kampfes seiner Bewegung gegen die 
portugiesische Verwaltung in Guinea (Bissau) und 
auf den Kapverdischen Inseln. Er erklärte, daß 
zwei Drittel des Territoriums von Guinea (Bissau) 
unter der Kontrolle seiner Bewegung stehe und 
forderte die portugiesische Regierung zu Ver­
handlungen zwecks baldiger Erreichung der Un­
abhängigkeit für Guinea (Bissau) auf. Marcellino 
dos Santos erklärte, daß seine Bewegung zwei 
Fünftel von Mozambique beherrsche. 

50 afro-asiatische, lateinamerikanische und O st­
blockstaaten brachten schließlich einen Resolu­
tionsantrag ein, der die Forderungen der Unab­
hängigkeitsbewegungen nach Aufnahme von Ver­
handlungen mit der portugiesischen Regierung 
aufgreift und an alle Regierungen, Spezialorga­
nisationen der Vereinten ationen und andere 
nichtstaatliche Organisationen appelliert, den 
Völkern von Angola, Guinea (Bissau), Kap Verde 
und Mozambique jede moralische und materielle 
Unterstützung zu gewähren, und ihnen in ihrem 
Kampf um Selbstbestimmung und Unabhängig­
keit beizustehen. 

Dieser Antrag wurde von der Generalversamm­
lung mit 98 gegen 6 Stimmen (Brasilien, Portu­
gal, Südafrika, Spanien, Großbritannien, USA) 
und 8 Stimmenthaltungen (Belgien, Frankreich, 
Guatemala, Honduras, Italien, Luxemburg, 
Uruguay und Venezuela) angenommen. Öster­
reich stimmte für die Resolution. 

Südwestafr ika (Namibia) 

Der Sicherheitsrat beschloß auf seiner Tagung 
in Addis Abeba im Feber 1972, den General- . 
se~retär der Vereinten Nationen zu beauftragen, 
Kontakte. mit der süd afrikanischen Regierung in 
der Frage Namibia aufzunehmen und dem Sicher­
h ei tsrat h ierüber zu berichten. Generalsekretär 
Waldheim ernannte im Sommer 1972 den ehe­
maligen Schweizer Botschafter in Wien, Alfred 
Escher, zu seinem Sonderbeauftragten in dieser 
Frage. Ende November 1972 berichtete d~r 
Generalsekretär dem Sicherheitsrat über die Kon­
takte zwischen Escher und der süd afrikanischen 
Regieruhg. 

Die Beratungen der Generalversammlung in 
d ieser Frage waren von der Diskussion im Rah­
men des Sicherheitsrates richtunggebend beein-

flußt. Die 4. Kommission hat der von der O rga­
nisation für afrikanische Einheit anerkannten 
afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung in 

amibia, SWAPO (South-West African People's 
Organization) bei der Behandlung dieser Frage 
Beobachterstatus eingeräumt. 

37 afro-asiatische Staaten, Rumänien und Jugo­
slawien brachten schließlich einen Resolutions­
antrag ein, der jegliche Bezugnahme auf die 
Entscheidungen des Sicherheitsrates in der Frage 
Namibia unterließ. 

Dieser Antrag wurde von der Generalver­
sammlung mit 112 gegen 2 Stimmen (Portugal, 
Südafrika) bei 15 Stimmenthaltungen angenom­
men. ö st erreich enthielt sich der Stimme im Hin­
blick auf d ie Nichtberücksichtigung der Initia­
tiven des Sicherheitsrates in dieser Frage. 

Die R esolution sieht u. a. auch eine Erweit e­
rung des U~-Rates für Namibia um 7 Mitglie­
der vor. Der Rat setzt sich nunmehr ' aus fol­
genden 18 Mitgliedern zusammen: i\gypten, 
Burundi, Chile, China, Guyana, Indien, Indone­
sien, Jugoslawien, Kolumbien, Liberien, Mexiko, 

igeria, Pakistan, Polen, Rumänien, Sowjet­
union, Türkei und Sambia. 

Die Generalversammlung bestellte über Vor­
schlag Generalsekretär Waldheims Botschafter 
Hamid (Pakistan) zum . UN-Komm issä r für 

ami bia bis zum 31. Dezember 1973. Hamid 
war bereits seit 1. Dezember 1969 geschäfts­
führender Kommissär für amibia. 

Auf der XXV. Generalversammlung war die 
Schaffung eines "Fonds der Vereinten Nationen 
für Namibia" beschlossen worden, der zur Finan­
zierung eines Flüchtlings-Hilfsprogramms für 
verfolgte Südwestafrikaner sowie eines Ausbil­
dungs- und Erziehungsprogramms für die Ein­
wohner des Gebiets mit Blickrichtung auf die 
übernahme von Verwaltungsaufgaben dienen 
soll. Zwecks Beschaffung von Mitteln für diesen 
Fonds wurde auf der XXVII. Generalversamm­
lung von 13 Staaten ein Resolutionsentwurf ein­
gebracht, in dem der Generalsekretär ermächtigt 
wurde, an Regierungen um freiwillige Beiträge 
zu diesem Fonds zu appellieren und als über­
gangsmaßnahme für das Jahr 1973 an den Fonds 
einen Betrag von 100.000 US-Dollar aus dem 
regulären Budget der Vereinten Nat ionen zu 
überweisen. 

Die Generalversammlung nahm diesen Reso­
lutionsantrag mit 106 gegen 1 Stimme (Portugal) 
an. 

Der österreichische . Gewerkschaftsbund hat als 
erste nichtstaatliche Organisation im J ahre 1972 
einen Betrag von 2000 US-Dollar zu diesem 
Fonds geleistet. 
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Allgemeine Aspekte der Beendigung des Kolo­
nialismus 

a) Dur c h f ü h' run g der D e k 0 Ion i s i e-
rungsdeklaration . 

Zur vollständigen und effektiven Durchfüh­
rung der Dekolonisierungsdeklaration aus dem 
Jahre 1960 war von der XXV. Generalversamm­
lung ein Aktionsprogramm verabschiedet wor­
den, das dem Dekolonisierungsausschuß weit­
gehende Funktionen für die überwachung der 
Verwirklichung dieses Programms übertrug. 

Der Bericht des Dekolonisierungsausschusses 
stand daher im Mittelpunkt der Debatte. 

An der Generaldebatte im Plenum, die sich 
auch diesmal auf die Probleme Namibia (Süd­
westafrika), Territorien unter portugiesischer 
Verwaltung und Südrhodesien konzentrierte, 
beteiligten sich 68 Staaten. Auch der österrei­
chische Vertreter gab eine Erklärung ab (An­
lage 2). 

Die Generalversammlung nahm zu dieser 
Frage vier Resolutionen an: 

1. Allgemeine Dekolonisierung 

Ein von 55 afro-asiatischen und lateinamerika­
nischen Staaten sowie Jugoslawien eingebrachter 
Resolutionsantrag enthielt eine übersicht über 
die von den Entwicklungsländern ins Auge ge­
faßten Lösungsmöglichkeiten. Der wie in den 
Vorjahren scharf formulierte Resolutionsent­
wurf wurde von der Generalversammlung mit 
99 gegen 5 Stimmen bei 23 Stimmenthaltungen 
(darunter österreich) angenommen. 

2. Verbreitung von Informationen über die 
Arbeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 

der Dekolonisierung 

Der Generalsekretär wurde in einem Resolu­
tionsantrag aufgefordert, "alle ihm zur Verfü­
gung stehenden Massenmedien" zur Verbrei­
tung von Informationen über die Arbeit der 
Vereinten Nationen auf dem Dekolonisierungs­
sektor einzusetzen. 

Diese Resolution wurde mit 113 gegen 
2 Stimmen (Portugal und Südafrika) und 
12 Stimmenthaltungen angenommen. Österreich 
stimmte für die Resolution. 

3. Internationale Expertenkonferenz für die 
Unterstützung der Opfer des Kolonialismus und 

der Apartheid im südlichen Afrika 

Schweden führte im Namen von 67 Staaten 
eine Resolution betreffend die Abhaltung dieser· 
internationalen Expertenkonferenz em. Neben 
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lateinamerikanischen, afro-asiatischen Staaten und 
Jugoslawien brachten Dänemark, Finnland, Ir­
land, Island, Norwegen, Schweden, Türkei und 
Österreich diese Resolution mit ein. Die Konfe­
renz fand über Einladung der norwegischen Re­
gierung in Oslo vom 9. bis 14. April 1973 statt. 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat 
in Zusammenarbeit mit der Organisation für 
afrikanische Einheit die erforderlichen organisa­
torischen Maßhahmen getroffen, die nordischen 
Staaten haben einen großen Teil der Kosten ge­
tragen. 

Die Generalversammlung nahm diesen Reso­
lutionsantrag mit 118 gegen 2 Stimmen (Portu­
gal, Südafrika) und 7 Stimmenthaltungen an. 
Österreich stimmte für die Resolution. 

4. Abhaltung einer Woche der Solidarität mit 
den Kolonialvölkern des südlichen Afrikas 

Ein diesbezüglicher, von afro-asiatischen und 
osteuropäischen Staaten eingebrachter Resolu­
tionsantrag wurde mit 91 gegen 2 Stimmen 
(Portugal, Südafrika) bei 30 Stimmenthaltungen 
angenommen. Die österreichische Delegation hat 
sich zu diesem Antrag der Stimme enthalten. 

b) Wir t s c h a f t I ich e und a n der e a u s­
I ä n dis c hel n t e res sen i n den K 0 I 0-

nialgebieten 

Wie in äen vergangenen Jahren brachte die 
Debatte über diese Frage, an der sich ausschließ­
lich Vertreter afro-asiatischer und osteuropäi­
scher Staaten beteiligten, keine neuen Aspekte. 
Im wesentlichen wurde argumentiert, daß die 
ausländischen Interessen in den abhängigen Ge­
bieten der wirts~aft!ichen Entwicklung dieser 
Territorien zu Schaden gereichten und ein Hin­
dernis zur Erreichung der politischen Unabhän­
gigkeit darstellten. 

Ein von afro-asiatischen Staaten eingebrachter 
Resolutionsentwurf ging insofern über die im 
Vorjahr verabschiedete Resolution zu dieser 
Frage hinaus, als darin das Bedauern über die von 
den Kolonialmächten und anderen Staaten erteilte 
Unterstützung der wirtschaftlichen und anderen 
ausländischen Interessen zum Ausdruck gebracht 
wird und alle betroffenen ' Staaten aufgefordert 
werden, die erforderlichen Maßnahmen zu er"­
greifen, um die Mitwirkung der unter ihrer 
Jurisdiktion stehenden Staatsbürger und Unter­
nehmen am Cabora-Sass.a-Wasserkraftwerkpro­
jekt in Mozambique und am Cunene-Fluß­
Regulierungsprojekt in Angola e~nzustellen. 

Der Resolutionsantrag wurde mit 106 gegen 
6 Stimmen und 15 Stimmenthaltungen (darunter 
österreich) angenommen. 
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c) Dur c h f ü h run g der D e k 0 Ion i s i e­
run g s d e k I ara t ion dur c h die S p e­
zialOrganisationen der Vereinten 

atlOnen 

Ahnlich wie in den Vorjahren warfen eine 
Reihe afro-asiatischer Staaten sowie Vertreter des 
Ostblocks den Spezialorganisationen und ande­
ren mit den Vereinten Nationen assoziierten 
internationalen Institutionen vor, den Resolu­
tionen vergangen er Jahre teils überhaupt nicht, 
teils in nur unzureichendem Maße od~r nur 
zögernd nachgekommen zu sein. Lediglich auf 
dem Gebiet der Flüchtlingshilfe sei eine befrie­
digende Tätigkeit festzustellen. Währ·end die 
Arbeit des Hochkommissars der Vereinten atio­
nen für die Flüchtlinge von sämtlichen und jene 
der UNESCO und der ILO von einigen Spre­
chern gewürdigt wurde, übten in erster Linie 
die Vertreter der sozialistischen Staaten an der 
Rolle des Internationalen Währungsfonds und 
der Weltbank Kritik . Da die Rechtmäßigkeit 
des Kampfes der Befreiungsbewegungen in den 
noch abhängigen Gebieten schon mehrfach von 
den Vereinten ationen anerkannt worden sei, 
müsse neuerlid1 die Forderung auf direkte oder 
indirekte Unterstützung die er Befreiungsbewe­
gungen erhoben werden. 

Ein von 36 afro-asiatischen, lateinamerikani­
sd1en und osteuropäischen Staaten eingebrachter 
Resolutionsentwurf forderte eine Unterstützung 
der nationalen Befreiungsbewegungen durch die 
Sonderorganisationen der Vereinten ationen in 
enger Zusammenarbeit mit der Organi ation für 
afrikanische Einheit. Er enthielt darüber hinaus 
den Aufruf zur Intensivierung der Hilfe an 
Flüchtlinge aus abhängigen Gebieten, einschließ­
lich der Durchführung von Ausbildungs- und Er­
ziehungsprogrammen, ärztliche Betreming usw. 
Schließlich wird darin die Einstellung jeglicher 
Zusammenarbeit der Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen mit Portugal, Südafrika und 
Südrhodesien verlangt. 

Der Antrag wurde mit 98 gegen 4 Stimmen 
bei 24 Stimmenthaltungen (darunter Osterreid1) 
angenommen. 

Studienmöglichkeiten für Bewohner nichtselb­
ständiger Gebiete 

Zu dieser Frage wurde einstimmig ein Reso­
lutionsentwurf angenommen, in dem die bishe­
rigen Leistungen der Mitgliedstaaten bei der 
Bereitstellung von Stipendien anerkannt und die 
Regierungen neuerlich eingeladen wurden, das 
Stipendienprogramm großzügiger zu unterstüt­
zen. Der Entwurf enthielt ferner die Anregung, 
bei Bereitstellung von Stipendien auch für die 
Reisekosten der Stipendiaten aufzukommen. 

asterreich offeriert im Rahmen dieses Pro­
gramms zwei Stipendien an der Diplomatischen 
Akademie, wobei sid1 die österreid1ische Regie­
rung seit dem Jahre 1971 bereit erk lärt hat, auch 
die Reisekosten zu übernehmen. 

Ausbildungs- und Erziehungsprogramm für das 
südliche Afrika 

In der Berichtsperiode erhielten 744 Studenten 
Stipendien aus dem gegenständlichen Programm. 
Von den Studenten kommen 78 aus Namibia, 
268 aus Südafrika, 148 aus Südrhodesien und 
250 aus den portugiesischen Kolonien. 

asterreich' hat er tmalig für das Jahr 1973, 
vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmi­
gung, einen Beitrag in der Höhe von 5000 US­
Dollar angekündigt. 

Mit einem von den skandinavischen und meh­
reren afro-asiatischen Staaten ei ngebrachten Reso­
lutionsantrag wurden die bisher für das Pro­
gramm eitens der Mitgliedstaaten geleis teten 
freiwilligen finanziellen Zuwendungen und die 
zur Verfügung gestellten tipendien gewürd igt. 
Gleichzeitig erging ,ein neuerlicher Appell an 
alle Staaten und Organisationen, das Programm 
aud1 in Zukunft großzügig zu unterstützen. 

Die Generalversammlung nahm diesen Resolu­
tionsantrag mit 127 gegen 2 Stimmen (Portugal, 
Südafrika) ohne Stimmenthaltung an. 

Information über nichtselbständige Gebiete 

Auf Grund der Bestimmungen der UN-Sat­
zung sind Staaten, die nichtselbständige Gebiete 
verwalten, verpflid1tet, dem Generalsek retär der 
Vereinten Nationen regelmäßig Informationen 
über die Entwicklung auf wirtschaftlichem und 
sozialem Gebiet in diesen Territorien zu über­
mitteln. D iese Verpflichtung der UN-Satzung, 
die so lange gegeben ist, als ein nichtselbständiges 
Gebiet nid1t eine volle Autonomie erreid1t hat, 
betrifft nach wie vor Au tralien, Frankreich, 
Großbritannien, Neuseeland, Portugal, Spanien 
und die USA. 

Frankreich und Großbri tannien sind dieser 
Verpflichtung nach Ansid1t der Mehrheit der 
Mitgliedstaaten der Vereinten ationen nur teil­
weise, Portugal überhaupt nicht nachgekommen. 

Ein von 20 afro-asiatischen Staaten sowie 
Guyana und Jugoslawien eingebrad1ter Resolu­
tionsentwurf bedauerte, daß trotz wiederholter 
Empfehlungen der Generalversamm lung und 
ihres Dekolonisierungsausschusses einige für die 
Verwaltung von abhängigen Gebieten verant­
wortliche Mitgliedstaaten den Vereinten Natio­
nen Informationen gemäß Art. 73 e der U -
Satzung entweder ungenügend oder zu spät über-
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mitteln. Der R·esolutionsentwurf erwähnt wIe 
im Vorjahr namentlich lediglich Portugal. 

Der Re~olutionsentwurf wurde mit 117 gegen 
2 Stimmen (Portugal, Südafrika) bei 9 Stimm­
enthaltungen angenommen. Osterreich stimmte 
für die Resolution. 

Papua-Neuguinea 

Ober Einladung der australischen Regierung 
entsandten die Vereinten Nationen im Feber 
1972 eine Mission "nach Papua-N~uguinea, die 
sich aus den Vertretern folgender Staaten zusam­
mensetzte: USA, Afghanistan, Großbritannien 
und Jugoslawien. Die Mission stand unter ameri­
kanischem Vorsitz . Sie wurde in gleicher Weise 
von Mitgliedern des IDekolonisierungsausschusses 
und des Treuhandschaftsrates besetzt, da Neu­
guinea ein Treuhandschaftsgebiet ist. 

In der Debatte wurde Australien wiederholt 
als das Vorbild einer Verwaltungsmacht bezeich­
net. Der australische Vertreter wies 'auf die Be­
mühungen seiner Regierung um die Entwicklung 
des Gebietes und der Ausweitung der Selbstver­
waltung mit B1ickrichtung auf eine zukünftige 
Unabhängigkeit hin. 

Ein von 34 Staaten eingebradlter Resolutions­
antrag begrüßte die Erstellung eines Zeitplanes 
für die Errichtung der vollen Selbstregierung in 
Papua-Neuguinea und forderte die Verwaltung 
in Australien auf, in Zusammenarbeit mit der 
Regierung von Papua-Neuguinea einen weiteren 
Zeitplan für die Erreichung der Unabhängigkeit 
auszuarbeiten. Die Erreichung der Unabhängig­
keit wird frühesten für Dezember 1973 ins 
Auge gefaßt. 

Im Hinblick auf Interessen auf dem Entwick­
lungshilfesektor in Papua- eu guinea hat die 
österreichische Delegation diesen Resolutionsent­
wurf mit eingebracht. Er wurde einstim~ig ange­
nommen. 

Inse lterritorien 

Unter diesem Punkt stand die Entwicklung Ln 

folgenden Gebieten zur Debatte: 

1. Spanisch~Sahara: 

Die XXVI. Generalversammlung 
beschlossen, die Frage Spanisch-Sahara 
XXVII. Generalversammlung zu vertagen. 

hatte 
auf die 

Der marokkanische Außenminister warf der 
spanischen Regierung Verzögerungstaktik hin­
sichtlich der von der Generalversammlung gefor­
derten Abhaltung eines Referendum unter den 
Auspizien der Vereinten Nationen in Spani ch­
Sahara vor. Außerdem sei ein starker Zuwachs 
an Truppen in Spanisch-Sahara zu verzeichnen. 

37 

Der spanische Vertreter hob die Bemühungen 
seines Landes um dieses Territorium hervor, 
erklärte jedoch, daß es von der einheimisa.'-Jen 
Bevölkerung selbst abhinge, ob ein sold1es Refe­
rendum abgehalten werden sollte. 

Ein von 16 afrikanischen Staaten und Jugo­
slawien eingebrachter Resolutionsentwurf wieder­
hol t die bereits im Jahre 1970 ausgesprochene 
Aufforderung an Spanien, in Beratung mit den 
Regierungen Mauretaniens und Marokkos sowie 
jtglicher anderer interessierter Partei, das Ver­
fahren für die Abhaltung eines Referendums 
unter den Auspizien der Vereinten ationen in 
Spanisch-Sah ara zu bestimmen. 

Dieser Resolutionsantrag wurde von der Gene­
ralversammlung mit 84 gegen 10 Stimmen bei 
26 Enthaltungen angenommen. Osterreich ent­
hielt sich der Stimme. 

2. American Samoa, Bahamas, Bermuda, British 
Virgin Islands, Brunei, Cayman '1s1ands, Cocos 
(Keeling) Islands, Gilbert und Ellice Islands, 
Guam, Montserrat, ew Hebrides, Pitcairn, 
St. Helena, Seychellen, Solomon Islands, Turks 
und Caicos Islands, US-Virgin Islands: 

Wie in den vergangenen Jahren wurde von 
afro-asiatisd1er Seite ein Resolutionsentwurf ein­
gebracht, der gemeinsame Regeln für die Gewäh­
rung der Unabhängigkeit an die genannten 
17 Territorien aufzustellen versuchte. 

Die westlichen Staaten sind der 'Auffassung, 
daß sich gemeinsame Richtlinien für so verschie­
denartige Gebiete nicht festlegen lassen und stan­
den daher a,uch dieser Resolution zurückhaltend 
gegenüber. 

Der Resolutionsantrag wurde mit 100 gegen 
4 Stimmen bei 17 Stimmenthaltungen angenom­
men. Auch die österreichische Delegation hat sich 
der Stimme enthalten. 

3. Seychellen: 

Wie auf der XXVI. Generalversammlung for­
derte auch auf der XXVII. Generalversammlung 
ein von afro-asiatisd1er Seite eingebrachter Reso­
lutionsantrag die Verwaltungsmacht Großbri­
tannien auf, unverzüglich alle notwendigen Maß­
nahmen zu treffen , um der Bevölkerung der 
Seychellen Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
zu gewähren. Ferner soll eine Sondermission des 
Dekolonisierungsausschusses das Gebiet besuchen, 
um bei den Vorbereitungen des Referendums 
mitzuarbeiten und dieses zu überwachen. 

Der Resolutionsantrag wurde mit 103 gegen 
4 Stimmen bei 15 Stimmenthaltungen (darunter 
Osterreich) an"enommen. Die österreichische 
D legation hat sich im 'Hinblick darauf, daß erst 
kürzlich Wahlen auf den Seychellen stattgefun­
den hatten, bei welchen die gegen eine Unab-
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hängigkeit der Seychellen eingestellte Partei des 
Chief-Minister Mancharn eine Mehrheit von 
55% erhalten hatte, sohin ein Referendum im 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich er­
scheint, der Stimme enthalten. 

4. Niue und Tokelau-Inseln: 

In seiner Eigenschaft als Verwaltungsmacht gab 
Neuseeland im Verlaufe der Debatte eine umfang­
reiche Erklärung über seine Bemühungen um die 
Inselgruppe ab. über Einladung der neuseelän­
dischen Regierung besuchte im Juni 1972 eine 
Sondermission des Dekolonisierungsausschusses, 
bestehend aus den Vertretern von Tansanien, 
Trinidad und Tobago und Schweden, Niue. Die 
überwiegende Mehrheit der 5000 Menschen zäh­
lenden Bevölkerung will gemäß Bericht dieser 
Mission bei interner Selbst regierung bei eusee­
land verbleiben. 

In einem einstimmig angenommenen Resolu­
tionsantrag wurde dieser Bericht zur Kenntnis 
genommen. 

5. Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitt ­
Nevis-Anguilla, St. Lucia und St. Vincent: 

Ein Resolutionsantrag; der die weitere über­
prüfung der Rechte auf diesen 6 Inseln der 

/ 

Karibe durch den Dekolonisierungsausschuß for­
derte, wurde mit 117 Stimmen bei keiner Gegen­
stimme und 3 Stimmenthaltungen angenommen. 
Osterreich stimmte für die Resolution. 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio­
nen und der Organisation für Afrikanische Ein­

heit (OAU) 

Der Generalsekretär legte der Generalver­
sammlung zu diesem Tagesordnungspunkt einen 
Bericht vor, in dem die Bedeutung regionaler 
Organisationen im allgemeinen und der OAU im 
besonderen sowie deren Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen zur Verwirklichung 
gemeinsamer Ziele hervorgehoben wird. 

Ein Resolutionsentwurf, der von den 41 Mit­
gliedstaaten der OA U eingebracht worden war 
und unter anderem die Wichtigkeit einer kon­
t inuierlichen Zusammenarbeit der Vereinten a­
tionen mit der OAU, insbesondere im Hinblick 
auf die Durchführung der Resolutionen der 
Generalversammlung betreffend Hilfe an die 
Opfer des Kolonialismus und der Apartheid 
betont, wurde von der Generalversammlung mit 
124 Stimmen. gegen 2 Stimmen (Portugal, Süd­
afrika) angenommen. 
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4. ABSCHNITT 

Wirtschaftliche Fragen 

Allgemeiner Überblick 

Die 2. Kommission (Fragen der wirtschaft­
lichen und sozialen Entwicklung) nahm insgesamt 
36 Resolutionen und 6 Entscheidungen an . 
Arbeitsgrundlage der Kommission bildeten in 
erster Linie die Berichte des Wirtschafts- und 
Sozial rates (ECOSOC), der Stockholmer Umwelt­
konferenz (5 . bis 16. Juni 1972) und der 
3. Welthandelskonferenz (Santiago, 13. April bis 
21. Mai 1972). 

Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeiten der 
Kommission lassen sich wie folgt zusammenfas­
sen: 

A. Errichtung des institutionellen Rahmens 
für die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes, insbesondere Errich­
tung des Umweltsekretariates in Nairobi, Ein­
setzung eines aus 58 Staaten bestehenden Ver­
waltungsrates für Umweltprogramme und Er­
richtung eines Umweltfonds. 

B. Die Ergebnisse der 3. Welthandelskonferenz 
wurden in einer umfassenden Resolution von 
der Generalversammlung indorsiert. H insichtlich 
der 1973 im Rahmen des GATT beginnenden 
Handelsverhandlungen wurden die GATT-Ver­
tragsstaaten in einer Resolution zur Beachtung 
einer Reihe von Prinzipien zugunsten der Ent­
wicklungsländer aufgefordert. 

e. Einberufung einer 2. Generalkonferenz der 
UNIDO für 1975 nach Wien. 

D. In einer auch von Osterreich unterstützten 
Resolution werden die Regierungen aufgefordert, 
ihre freiwilligen Beiträge zum Entwicklungspro­
gramm der Vereinten at ionen um jährlich min­
destens 15010 zu erhöhen. 

E. über Initiative Islands wurde das Recht 
der Staaten auf Ausübung ihrer Souveränität über 
Naturschätze innerhalb ihrer nationalen Juris­
dikt ion auch in der darüberliegenden See mit 
den Stimmen der Entwicklungsländer bekräftigt. 

F. Schließlich wurde beschlossen, eine Univer­
sität der Vereinten Nationen in Form eines 
dezentralisierten Netzes von Ausbildungs- und 
Forschungsinstituten zu errichten. Die Finanzie­
rung der Universität sol! ausschließlich auf frei­
williger Basis erfolgen. 

Mit seiner Wahl in den Umweltschutzrat wird 
Osterreich Gelegenheit erhalten, aktiv an den 
Arbeiten der Vereinten Nationen auf dem 

Umweltsektor und sohin bei der Durchführung 
der Beschlüsse der Stockholmer Umweltkonfe­
renz mitzuwirken. Osterreich wird damit ferner 
in der Lage se in, in engem Kontakt mit den welt­
weiten Umweltschutzprogrammen der Vereinten 
Nationen zu bleiben. 

Die österreichische Delegation hat sich in der 
2. Kommission in die verschiedenen Bemühungen 
um eine Straffung und Ausweitung der Ent­
wicklungshilfe einschalten können. In diesem Zu­
sammenhang verdient eine von Oster reich mit­
eingebrachte Resolution Erwähnung, welche die 
Abhaltung eines jährlichen Welti formations­
tages über Entwicklungsprobleme vorsieht, wo­
durch ein weiterer Beitrag zu einer entsprechen­
den Aufklärung der Offentlichkeit über die Er­
fordernisse und Möglichkeiten der Entwicklungs­
hilfe geleistet werden soll. 

Bericht des Wir tschafts- und Sozial rates 
(ECOSOC) 

Verschiedene Abschn itte des Berichtes des 
Wirtschafts- und Sozial rates über dessen 52. und 
53. Tagung wurden der 2. Kommission zur Be­
ratung zugewiesen und bildeten die Grundlage 
für eine Reihe von Initiativen, deren Ergebnis 
nachstehend zusammengefaßt wird. Insgesamt 
nahm die 2. Kommission unter diesem Punkt 5 
Resolutionen und 5 Entscheidungen an. Den 
Einzelberatungen ging eine Generaldebatte vor­
aus, in der sich die meisten Delegationen mit 
dem Stand der internationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Entwicklungsförderung so­
wie mit den Ergebnissen der 3. Welthandels­
konferenz und der Stockholmer Umweltkonfe­
renz befaßten. Die Vertreter der Entwicklungs­
länder gaben ihrer Enttäuschung über die gerin­
gen Fortschritte bei der Durchführung der Inter­
nationalen Entwicklungsstrategie Ausdruck. Mit 
besonderem Interesse wurden eine Erklärung 
Chiles über die Krise der internationalen Zu­
sammenarbeit und eine Stellungnahme Brasiliens 
zum Konzept der kollektiven wirtschaftlichen 
Sicherheit aufgenommen. Viele Delegierte der 
Entwicklungsländer nahmen auch auf die Kon- \ 
ferenz der blockfreien Staaten in Georgetown 
(Guyana) und das von dieser Konferenz ange­
nommene Aktionsprogramm für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit Bezug, das in besonderer Weise 
das Prinzip der "Entwicklung aus eigener Kraft" 
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und die otwendigkeit des U mdenkens in der 
nat ionalen Entwicklungsplanung und einer stär­
keren Solidarität der Entwicklungsländer bei der 
Durchsetzung ihrer Interessen betonte. 

Eine Reihe von Industriestaaten, darunter 
Osterreidl (Anlage 14), zeigten sich über die 
Situation im Bereich der Entwicklungsbemühun­
gen und Entwicklungshilfe gleichfalls besorgt, 
wiesen aber auch auf zweifellos gegebene positive 
Elemente, wie etwa den Einschluß der Entwick­
lungsländer in Bestrebungen zur Reform des 
internationalen Währungssystems im Rahmen der 
Gruppe der 20 des Internationalen Währungs­
fonds und in die kommenden Handelsverhand­
lungen im Rahmen des GATT, hin. 

1. Kinderhilfsf onds der Vereinten 
a t ion e n (U I C E F) 

Der Exekutivdirektor der U ICEF, Henry 
R . Labouisse, berichtete erstmals der 2. Kommis-
ion (bisher wurde U ICEF von der 3. Kom­

mission behandelt) über die Arbeit seiner Organi­
sation, wobei er insbesondere auf die enge Ver­
flechtung der Tätigkeit der U ICEF mit den Be­
mühungen der Vereinten ationen zur Förde­
rung der wirtsdlaftlichen und sozialen Entwick­
lung der Länder der Dritten Welt verwies. Der 
Bericht wurde in der Debatte allgemein gewür­
digt. 

Ein von den Philippinen und Schweden ein­
gebradlter Re olu tionsentwurf, in dem neuerlich 
an Reg ierungen appelliert wird, ihre Beiträge 
zum Fonds zwecks Erreichung eines Beitrags­
zieles von 100 Millionen US-Dollar bis 1975 

Fragen der Souveränität über Schätze des Meeres 
und des Meeresbodens zu präjudizieren. 

Ein von Afghanistan eingebrachter Abände­
rungsantrag, wonach die Entsdleidungen über 
diese Fragen der Seerechtskonferenz vorbehalten 
bleiben sollten, wurde in der Kommission mit 
43 Gegenstimmen bei 35 Dafür-Stimmen und 
34 Enthaltungen abgelehnt. Osterreich stimmte 
für den afghanischen Antrag und enthielt sidl bei 
der Abstimmung über den ganzen Resolutions­
entwurf der Stimme. 

Bei der Abstimmung im Plenum der Gene­
ralversammlung brachte Afghanistan neuerlich 
einen Abänderungsantrag ein, der eine Präjudi­
zierung dieser Fragen verhindern sollte. Dieser 
Antrag wurde ebenfalls abgelehnt. Die Resolu­
tion als Ganze wurde hierauf mit 102 Stimmen 
bei keiner Gegenstimme und 22 Enthaltungen 
(darunter Osterreidl) angenommen. 

Der österreichische Vertreter gab eine Votums­
erklärung ab, in der betont wurde, daß Oster­
reich das Prinzip der ständigen Souveränität der 
Staaten übe r ihre Naturschätze innerhalb der 
allgemein anerkannten Grenzen der nationalen 
Jurisdiktion voll anerkenne und die in der Er­
klärung betreffend freundschaftliche Beziehungen 
zwischen den Staaten enthaltenen Grundsätze 
respektiere. Dennodl habe Osterre idl den vor­
liegenden Resolutionsentwurf nicht unterstützen 
können, da er nach öste rreichisdler Auffassung 
Fragen präjudizie re, die bei der kommenden 
Seerechtskonferenz behandelt und ge regelt wer­
den sollen. 

3. A b w a n der u n g qua I i f i z i e r t e r 
entsprechend zu erhöhen, wurde ohne Einwand Ar bei t s k räf te a u s d e n E n t w i c k-
gebilligt. I u n g s I ä n der n 

2. S t ä n d i g e Sou ver ä n i t ä t der E n t­
w i c k I u n g s I ä n der übe ra t u r­

schä t ze 

Island brachte, unterstützt von einer Reihe 
von Entwicklungsländern, zu dieser Frage einen 
Resolutionsentwurf ein, in dem das R echt der 
Staaten auf Ausübung ihrer Souveränität über 
Natur chätze innerhalb ihrer nationalen Jurisdik­
tion sowie in der darüberliegenden, angrenzen­
den See bekräftigt und Handlungen oder Maß­
nahmen anderer Staaten zur Einschränkung die­
ses Rechtes als ein Verstoß gegen die Satzung 
der Vereinten ationen und die Erklärung be­
treffend freundschaftliche Beziehungen zwischen 
den Staaten bezeichnet wurden . 

Der Entwurf wurde vom Großteil der Indu-
striestaaten und Binnenländer als Versudl ange­
sehen, die im Meeresbodenkomitee und auf der 
kommenden Seerechtskonferenz zu regelnden 

Das Problem der Abwanderung qualifizierter 
Arbeitskräfte aus den Entwicklungsländern in 
Industriestaaten beschäftigt die Vereinten atio­
nen schon seit mehreren Jahren. Kuba brachte 
nunmehr zusammen mit anderen Entwicklungs­
ländern einen R esolutionsentwurf ein, in dem 
der Generalsekretär aufgefordert wu rde, in Zu­
sammenarbeit mit einschlägigen Organisationen 
sowie im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten 
eine Studie über die negat iven Auswirkungen 
dieses Problems auf die Entwicklungsländer aus­
zuarbeiten. Auf Basis dieser Studie sollten sodann 
Richtlinien für ein Aktionsprogramm vom 
ECOSOC-Komitee fü r Wissenschaft und Techno­
logie ausgearbeitet werden. 

Ober französische In itiati ve wurde in den Ent­
wurf ein Zusa tz aufgenommen, wonach Maßnah­
men gegen die Abwanderung unter Berücksichti­
gung bc tehender internationaler Abkommen 
und im Einklang mit der Allgemeinen Erklä­
rung der Men dlenrechte erfolgen sollten. 
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Zwei argentinisdle Zusatzanträge, die auf eine 
weite Publizierung des Weltaktionsplanes für die 
Anwendung von Wissensmaft und Technologie 
auf die Entwicklung abzielten, wurde n ebenfalls 
angenommen. 

Der sohin abgeänderte Entwurf wurde hierauf 
mit 111 Stimmen (darunter Osterreim), keiner 
Gegenstimme und 13 Enthaltungen (mehrere 
Weststaaten und einige Entwick lungsländer) ge­
billigt . 

4. M ass e n arm u tun dAr bei t s l os i g­
keit in Entwicklungsländern 

Die Probleme der Massenarmut und Arbeits­
losigkeit in Entwicklungsländern besmäftigen die 
Vereinten ationen in den letzten Jahren in 
zunehmendem Maße. Obwohl diese Fragen zu 
den grundlegenden Phänomenen der Unterent­
wicklung zählen, haben bisher nur relativ wenige 
Entwicklungsländer direkten Maßnahmen zu 
einer koordinierten Bewältigung dieser Probleme 
eine entspredlende ·Priorität in ihren Entwick­
lungsplänen eingeräumt. Vielfad1 konzentrierte 
sim ihre Planupgsarbeit in erster Linie auf ver­
smiedene Bereiche der Produktion und des Han­
dels, wobei angenommen wurde, daß sidl daraus 
genügend starke Sekundäreffekte im sozialen Be­
reim, d. h. insbesondere hinsichtlich der Sdlaf­
fung von Arbeitsplätzen und der Anh'ebung bzw. 
Angleimung der Einkommen ergeben würden. 
Diese Erwartungen haben sich jedom größten­
teils nimt erfüllt, so daß sim viele dieser Länder 
einem zunehmenden politismen Druck der ärm­
sten und unterp rivilegierten Sdlimten ihrer Be­
völkerung ausgesetzt sehen . 

Angesimts dieser Situation hat sim das Komitee 
für Entwicklungsplanung bei se iner 8. Tagung 
ausfü hrl ich mit diesen Fragen befaßt und ·eine 
Reihe von Empfehlungen unterbreitet. Der Prä­
sident der Weltbank, Robert Mc amara, setzte 
sich in einer vor dem Wirtsmafts- und Sozial rat 
im Herbst 1972 abgegebenen Erklärung ebenfa lls 
namdrücklim für Maßnahmen zugunsten der 
ärmsten 40% der Bevölkerung in den Entwick­
lungsländern ein. 

Im Lid1te der Diskussion brachten die Philip­
pinen zusammen mit Australien und and eren 
Staaten einen Resolutionsentwurf ein, in dem 
jene Entwicklungsländer, in denen ein großer 
Teil der Bevölkerung ein beträmtlim unter dem 
nationalen Durmschnitt liegendes Pro-Kopf-Ein ­
kommen aufweist, aufgefordert wurden, Pro­
gramme zur Herbeiführung einer besseren Ein­
kommensverteilung und zur Smaffung von Ar­
beitsplätzen auszuarbeiten. 
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An die entwickelten Länder wurd·e die Auf­
forderung gerimtet, durch Erhöhung ihrer Hilfe­
leistungen zu begünstigten Bedingungen die Ent­
wicklungsländer in ihren Bemühungen zu unter­
stützen. 

Den Bedenken der am wenigsten entwickelten 
Länder, die befürmteten, daß der Entwurf auf. 
die Sdlaffung einer neuen Kategorie von Ent­
wicklungsländern abziele, könnte durm versmie­
dene Abänderungen des Textes R emnung getra­
gen werden. 

Der entspremend revidierte Entwurf wurde 
schließlich mit 112 Stimmen, einer Gegenstimme 
(Brasilien) und 9 Enthaltungen (lateinamerikani­
sche Staaten) angenommen. Nadl Auffassung 
Brasiliens und anderer lateinamerikanismer Staa­
ten ging die R esolution nid1t auf di e Ursamen 
der Probleme der Massenarmut und Arbeits­
losigkeit ein und erwecke den Eindruck, daß die 
Regierungen der Entwicklungsländer nid1t bereit 
seien, eine wirkungsvolle Arbeitsbesmaffungs­
und Einkommenspoliiik zu betreiben. 

5. B e v ö I k e run g s fon d s der Ver e i n­
ten Nationen 

Der 2. Kommission lag zu dieser Frage eine 
Note des Generalsekretärs vor, in der empfohlen 
wu rde, den 1967 errimteten und bisher vom 
Generalsekretär verwalteten Bevölkerungsfonds 
der Vereinten ationen angesimts s~iner Größe 
und seines Tätigkeitsbereimes der Generalver­
sammlung zu unterstellen und das Entwicklungs­
programm der Vereinten Nationen mit seiner 
Verwaltung zu betrauen. Ferner sollte der Fonds 
zwecks Ermöglimung einer längerfristigen Pro­
grammplanung im wesentlimen gemäß den für 
die Finanzgebarung des UNDP bestehenden 
Grundsätzen geführt werden und über seine 
Tätigkeit dem U DP-Verwaltungsrat berichten. 

In einem von den Philippinen zusammen mit 
mehreren and eren Staaten (Niederlande, Nor­
wegen, Smweden, Vereinigte Staaten) einge­
bramten Resolutionsentwurf wurden di e Emp­
feh lungen des Generalsekretärs grundsätzli ch ge­
billigt. Der Entwurf stieß jedom auf den Wider­
stand einer Reihe von lateinamerikanismen Staa­
ten, die der Tätigkeit der Vereinten ationen 
auf dem Bevölkerungssektor mit Zurückhaltung 
gegenübers tehen. Diese Staaten bramten einige 
Abänderungsanträge ein, die teilweise auch ange­
nommen wurden und auf eine Stärkung des Ein­
flusses des ECOSOC auf die bevölkerungspoli­
tisme Orientierung des Fonds hinauslaufen. 

Der revidierte Entwurf wurde mit 106 · Stim­
men (darun ter O sterreich), keiner Gegenstimme 
und 20 Enthaltungen (vor allem lateinameri­
kanisme Länder) angenommen. 
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6. Maß nah m e n zur Ver b e s s e run g 
der Organisation der Arbeit des 

Wir t s c h a f t s- U ~ d S 0 z i air a t e s 

Die XXVI. Generalversammlung hatte be­
schlossen, einen vom ECOSOC empfohlenen und 
ursprünglich von der Sowjetunion eingebrachten 
Resolutionsentwurf über verschiedene Rationali­
sierungsmaßnahmen erst bei der XXVII. Gene­
ralversammlung zu behandeln. 

Auf Grund der im Juli 1972 im Rahmen des 
ECOSOC erfolgten Einsetzung einer eigenen 
Arbeitsgruppe für Rationalisierung, die im Jän­
ner 1973 zu ihrer 1. Tagung zusammentritt, 
wurde beschlossen, die Behandlung des gegen­
ständlichen Entwurfes um ein weiteres Jahr zu 
verschieben. 

7. Förderung der Zusammenarbeit 
der Ver ein t e n N a t ion e n auf wir t­
s c h a f t I ich e m, kom m erz i e I lern und 

w iss e n s c h a f t I ich - tee h n 0 log i­
sehern Gebiet 

Die Oststaaten brachten zu dieser Frage einen 
Resolutionsentwurf ein, in dem eine Reihe von 
Prinzipien für die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit auf wirtschaftlich-technischem 
Gebiet, einschließlich der Frage der regionalen 
Zusammenarbeit, dargelegt wurden. 

Da dieser Entwurf jedoch sowohl bei den 
Weststaaten als auch vielen Entwicklungsländern 
auf Zurückhaltung stieß, wurde schließlich· über 
Antrag Honduras beschlossen, den Entwurf der 
Arbeitsgruppe der UNCTAD, die sich mit der 
Ausarbeitung einer Charter der wirtschaftlichen 
Rechte und Pflichten der Staaten befaßt, zur 
weiteren Erörterung zuzuweisen. 

8. We I t ern ä h run g s pro g r am m 

Der 10. Jahresbericht des UN/FAO-Komitees 
für das Welternährungsprogramm wurde ohne 
Debatte zur Kenntnis genommen. 

9. We I t akt ion s p I a n für die An w e n­
dun g von W iss e n s c h a f tun d Tee h­

nologie auf die Entwicklung 

10. E ß bar e s Pro t ein 

Die Erörterung dieser Frage wurde ohne De­
batte auf die XXVIII. Generalversammlung ver­
schoben. 

11. An wen dun g von Co m p u t e r tee h­
nolo gie im Entwicklungsprozeß 

Die Behandlung dieses Problems wurde eben­
falls auf die XXVIII. Generalversa.mmlung ver­
schoben. 

Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Ge­
biet der Entwicklung 

Der 2. Kommission lagen zu diesem Tages­
ordnungspunkt die Berichte des UNDP/Verwal­
tungsrates über dessen 13. und 14 .. Tagung, ein 
Bericht des Generalsekretärs über das Entwick­
lungshelferprogramm der Vereinten Nationen 
sowie die einschlägigen Abschnitte des ECOSOC­
Berichtes über dessen 52. und 53. Tagung vor. 

Die Debatte wurde mit Erklärungen des Ad­
ministrators des UNDP, Rudolph A. Peterson, 
des Beauftragten für Technische Zusammenarbeit, 
Mr. Farah, und des Koordinators des UNVP, 
Mr. Sadri, eingeleitet. Die zentralen Themen der 
Debatte bildeten die Kriterien der Berechnung 
der Indikativen Planungszahlen für die zweite 
Planungsperiode des UNDP (1977 bis 1981), die 
Erhöhung der freiwilligen Beitragsleistungen zum 
Entwicklungsprogramm in den kommenden Jah­
ren sowie Fragen der Zusammenarbeit zwischen 
dem UNDP, den mit der Durchführung von 
UNDP-Projekten betrauten Organisationen und 
den Entwicklungsländern. 

Die österreichische Delegation gab · ebenfalls 
eine Erklärung ab (Anlage 17), in der zu diesen 
Fragen Stellung genommen und das österrei­
chische Interesse an einer engen Zusammenarbeit 
mit dem Programm zum Ausdruck gebracht 
wurde. 

Die Ergebnisse der Beratungen können wie 
folgt zusammengefaßt werden: 

1. B e r ich ted e s UND P - Ver w a 1-
tun g s rat e s übe r des sen 13. 1I n d 

14. Tag u n g 

Die vorliegenden Berichte wurden zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Die Generalversammlung beschloß über Emp­

fehlung des ECOSOC, die Behandlung des Welt­
aktionsplanes auf die XXVIII. Generalversamm- 2. 
lung zu verschieben. Dadurcb soll dem neu ge­
schaffenen ECOSOC-Komitee für Wissenschaft 
und Technologie, das im März 1973 zu seiner 

Entwicklungshelferprogramm 
der Vereinten Nationen 

In einem von Pakistan zusammen mit mehre­
ren Entwicklungsländern eingebrachten Resolu­
tionsentwurf wurde dem UNDP-Administrator 
Anerkennung bezüglich der von ihm ergriffenen 
Maßnahmen ausgesprochen, denen zufolge den 
am wenigsten entwickelten Ländern, im Rahmen 

1. Tagung zusammentreten wird, Gelegenheit ge­
geben werden, sich mit den verschiedenen Aspek­
ten des Planes auseinanderzusetzen und dem Rat 
entsprechende Empfehlungen zu unterbreiten. 

III-94 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 43 von 160

www.parlament.gv.at



der von den Vereinten Nationen unterstützten 
Projekte, Entwicklungshelfer frei und ohne An­
rechnung auf die Indikativen Planungszahlen die­
ser Länder zur Verfügung gestellt werden. Ferner 
wurden der Administrator des UNDP, die ein­
schlägigen Organisationen des UN-Systems und 
die Vertreter des UNDP in den Entwicklungs­
ländern aufgefordert, dem UNVP jede mögliche 
Unterstützung zuteil werden zu lassen. Darüber 
hinaus wurden die Regierungen, internationalen 
Organisationen und privaten Stellen ersucht, in 
jeder möglichen Weise zum Sonderfonds des 
UNVP beizutragen. An den Koordinator des 
UNVP wurde die Aufforderung gerichtet, eine 
größere Zahl von Entwicklungshelfern aus Ent­
wicklungsländern zu rekrutieren (derzeit beträgt 
deren Anteil rund ein Drittel der Gesamtzahl 
der Entwicklungshelfer der Vereinten Nationen). 

Der Entwurf wurde in der Kommission und 
im Plenum der Generalversammlung ohne 
Votum angenommen. 

Im Rahmen der Debatte erstattete der Gene­
ralsekretär des Internationalen Sekretariates für 
Freiwilligendienste (ISVS) einen ausführlichen Be­
richt über die Arbeit seiner Organisation. 

3. So n der maß nah m e n zug uns te n 
der Binnenentwicklungsländer 

Zu dieser Frage brachten mehrere Entwick­
lungsländer unter Führung Obervoltas einen 
Resolutionsentwurf ein, in dem die entwickelten 
Länder, das UNDP und andere einschlägige inter­
nationale Organisationen unter Hinweis auf 
Resolution 63 '(III) der 3. Welthandelskonferenz 
ersucht wurden, den Binnenentwicklungsländern' 
entsprechende technische und finanzielle Hilfe zu 
leisten. Ferner wurde der Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen eingeladen, die 
Möglichkeit der Errichtung eines Sonderfonds 
zur Subventionierung der zusätzlichen Trans­
portkosten der Binnenentwicklungsländer zu prü­
fen und der XXVIII. Generalversammlung über 
das Ergebnis dieser Prüfurtg zu berichten. Diese 
Bestimmung war für die Weststaaten nicht akzep­
tabel. In einer Separatabstimmung über den dies­
bezüglichen Paragraphen des Entwurfes enthiel­
ten sich diese Staaten, aber auch die Oststaaten 
und verschiedene Entwicklungsländer der 
Stimme. Osterreich übte ebenfalls Stimmenthal­
tung und gab eine Votumserklärung ab, in der 
auf den österreichischen Vorbehalt zu Resolu­
tion 63 (III) hingewiesen wurde. Die gesamte 
Resolution wurde von der Kommission mit 
111 Stimmen, keiner Gegenstimme und 4 Ent­
haltungen (Belgien, Malta, Großbritannien und 
Vereinigte Staaten) angenommen. Im Plenum der 
Generalversammlung wurde diese Resolution mit 
103 Stimmen, keiner Gegenstimme und 3 Ent­
haltungen gebilligt. 
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4. übe r p 'r ü fun g der Kr i te r i e n für 
die Berechnu 'ng der Indikativen 

Planungszahlen 

Der Verwaltungsrat des UNDP hatte sich mit 
dieser Frage bei seiner 14. Tagung ausführlich 
befaßt und eine eigene Arbeitsgruppe zur Aus­
arbeitung von Vorschlägen eingesetzt. Gemäß 
den Empfehlungen der Arbeitsgruppe sollte die 
Berechnung der Indikativen Planungszahlen (IPF) 
in erster Linie auf Basis des Pro-Kopf-Einkom­
mens und der Bevölkerungszahl jedes Landes 
erfolgen, wobei zwischen der Bevölkerungszahl 
und dem IPF ein proportionales und zwischen 
dem Pro-Kopf-Einkommen und dem IPF ein 
verkehrt proportionales Verhältnis bestehen 
sollt·e. über die Empfehlungen der Arbeitsgruppe 
konnte jedoch keine Einigung erzielt werden, da 
einige Entwicklungsländer mit verhältnismäßig 
hohen . Pro-Kopf-Einkommen zumindest eine 
relative Kürzung ihrer IPFs für die Planungs­
periode 1977 bis 1981 befürchteten. Der Ver­
waltungsrat beschloß hierauf, dieses Problem auf 
der · Grundlage einer Studie des Administrators, 
in der die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Anwendung der von der Arbeitsgruppe empfoh­
lenen Kriterien auf die IPFs berechnet werden, 
bei der 1 S. Ratstagung weiter zu erörtern. 

Gegen diesen Hintergrund brachten die Philip­
pinen zusammen mit Kolumbien, Griechenland, 
Libyen, Uruguay und Venezuela in der 2. Kom­
mission einen Resolutionsentwurf ein, in dem 
der UNDP-Administrator aufgefordert wurde, 
eine spezielle, technische Studie und gründliche 
Prüfung der Kriterien für die Berechnung der 
IPFs durchzuführen und diese Studie dem 
UNDP-Verwaltungsrat bei dessen 16. Tagung 
vorzulegen, wobei jedoch eine " Finalisierung" der 
neuen Kriterien im Rahmen der 17. Ratstagung 
erfolgen sollte. 

Ein von Pakistan eingebrachtes Amendment, 
in dem die Notwendigkeit betont wurde, die 
anerkannten Ungleichheiten in der Verteilung 
der UNDP-Mittel gegenüber bestimmten Län­
dern so rasch wie möglich ,Zu berichtigen, wurde 
abgelehnt. 

Der Entwurf wurde hierauf mit 102 Stimmen 
(darunter Osterreich), einer Gegenstimme (Paki­
stan) und 10 Enthaltungen (darunter nordische 
Länder, Indien, Brasilien, Athiopien) von der 
Kommission gebilligt. Im Plenum der General­
versammlung wurde die Resolution mit 97 Stim­
men, keiner Gegenstimme und 11 Ent altungen 
angenommen. 

S. Bei t r ä g e zum E n t wie k I u n g s p r (1-

. gramm der Vereinten Nationen 

Die Philippine~ brachten zusammen mit Bra­
silien, Nigeria, Pakistan, Obervolta und Jugo-
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slawien einen Resolutionsentwurf em, m dem 
an die Regierungen, insbesondere jener Geber­
länder, deren Beiträge in den letzten Jahren 
zurückgeblieben sind, appelliert wurde, ihre Bei­
träge zum UNDP um jährlich mindestens 15% 
zu erhöhen, damit das Ziel der Verdoppelqng 
der gesamten U DP-Mittel bis 1975 erreicht 
werden kann. Dieser Appell erfolgte im Lichte 
der derzeitigen ange pannten finanziellen Situa­
tion des Programms, die sich im Gefolge der 
Umstellung auf die Länderprogrammierung und 
der damit verbundenen stärkeren Beanspruchung 
der Programmittel ergeben hat. 

Der Entwurf wurde von der Kommission mit 
92 Stimmen (darunter Osterreich), einer Gegen­
stimme (Großbritannien) und 20 Enthaltungen 
angenommen. 

Im Plenum wurde die Re olution mit 91 Stim­
men (darunter nordische Staaten, Italien und 
Osterreich), einer Gegenstimme (Großbritannien) 
und 15 Enthaltungen (restliche Weststaaten, 
Iran, Honduras, Liberia) angenommen. 

Die österreichische Delegation gab in der Kom­
mission eine Votumserklärung ab, in der auf die 
Bereitschaft Osterreichs zur Anhebung seine Bei­
trags hingewiesen, gleichzeitig aber betont wurde, 
daß diese Beiträge der parlamentarischen Geneh­
migung bedürfen und gemäß der wirtschaftlichen 
und budgetären Möglichkeiten festgesetzt wer­
den müssen. 

6. Z usa m m e n a r bei t der E n t w i c k­
I u n g s I ä n der i m Rah m end e r Tee h­
n i s ehe n H i I f s pro g r a m m e der V e r-

einten Nationen 

Zu dieser Frage brachte Argentinien zusammen 
mit mehreren lateinamerikanischen Staaten und 
Obervolta einen Resolutionsentwurf, in dem der 
UNDP-Verwaltungsrat eingeladen wurde, eine 
Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit den Mög­
lichkeiten einer verstärkten gegenseitigen Ent­
wicklungshilfe der Entwicklung länder einschließ­
lich der sich auf diesem Gebiet ergebenden Vor­
teile der regionalen und interregionalen tech­
nischen Zusammenarbeit auseinandersetzen sollte. 
Ferner sollte der Verwaltungsrat der Verbesse­
rung der VerfahreQ zur Ausarbeitung und Durd1-
führung interregionaler, regionaler und subregio­
naler Programme des UNDP Vorrang einräu­
men. Darüber hinaus wurde der Verwaltungsrat 
eingeladen, sich demnäd1St mit Maßnahmen zur 
Verringerung der Verwal tungskosten des UND P 
zu befassen. Schließlich sollte der Verwaltungs­
rat der XXIX. Generalversammlung im Wege 
des ECOSOC. einen Bericht und Vorschläge über 
die von der obgenannten Arbeit gruppe zu er­
örternden Fragen unterbreiten. 

ad1 Vornahme verschiedener Knderungen 
wurde der Entwurf von der Kommission mit 
104 Stimmen (darunter Osterreich), keiner 
Gegenstimme und 11 Enthaltungen angenom­
men. Im Plenum der Generalversammlung ent­
hielt die gegenständliche Resolution 101 Ja­
Stimmen bei keiner Gegenstimme und 9 Enthal­
tungen (Finnland, Dänemark, orwegen, Schwe­
den, Vereinigte taaten, Japan, Kuba, Portugal, 
Südafrika). 

7. Maß nah m e n Zur S t ä r ku n g der mit 
der Dur c h f ü h run g von UND P - P r 0-

jekten betrauten Or ga nisat i onen 

Ein von Schweden zusammen mit den anderen 
nordischen Ländern, Australien, den iederlan­
den sowie '"mehreren Entwicklungsländern einge­
brachter Resolutionsentwurf richtete einen neuer, 
lichen Appell an die zwischenstaatlichen Leitungs­
organe der mit der Durchführung von UNDP­
Länderprogrammen und Projekten betrauten 
Organisationen, für eine reibungslose und rasche 
Abwicklung der diesen Organisationen in diesem 
Zusammenhang übertragenen Aufgaben Sorge zu 
tragen. Dabei wurde die otwendigkeit betont, 
die vom UNDP zuzutragenden Verwaltungs­
ko ten möglichst niedrig zu halten. Der UNDP­
Administrator wurde aufgefordert, alle notwen­
digen Maßnahmen füceine zeitgerechte Genehmi­
gung und Durchführung der Projekte zu ergrei­
fen und dem Verwaltungsrat über allfällige 

chwierigkeiten sowie die von den durchführenden 
Organisationen getroffenen Vorkehrungen zur 
Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit hinsichtlich der 
Abwicklung von Projekten regelmäßig zu be­
richten. 

Dieser Entwurf wurde von der Kommission 
und dem Plenum der Generalversammlung mit 
Konsensus angenommen. 

8. U - Kap i tal e n t w i c k I u n g s fon d s 

Die Generalversammlung beschloß einstimmig, 
die bi herigen funktionsmäßigen und administra­
tiven Vorkehrungen hinsichtlid1 der Verwaltung 
des Fonds durch das UNDP um ein weiteres 
Jahr, d. h . bis 31. Dezember 1973, zu verlän­
gern. 

UN-Weltkonferenz für Handel und Entwicklung 
(UN-Welthandelskonferenz, U NCTAD) 

Der 2. Kommission lagen zu dieser Frage der 
Bericht über die 3. Welthandelskonferenz (San­
tiago, 13. April bis 21. Mai 1972) sowie der 
Bericht über den 1. Teil der 12. Tagung des 
Rates für Handel und Entwicklung (Genf, 3. bis 
25. Oktober 1972) vor. 
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Angesichts der Bedeutung der Welthandels­
konferenz für die Entwicklungsländer befaßten 
sich viele Staaten in ihren Erklärungen nicht nur 
mit der generellen Beurteilung der Ergebnisse 
der Konferenz, sondern ergriffen auch eine Reihe 
von Initiativen, die teils auf Empfehlungen der 
Konferenz und der Ratstagung beruhten, teil­
weise aber auch über die im Rahmen der 
U CTAD gefaßten Beschlüsse hinausgingen. 
Osterreich gab ebenfalls eine Erklärung (An­
lage 19) ab, in der die Arbeit der U CTAD 
gewürdigt und auf die österreichischen Leistun­
gen für die Entwicklungsländer hingewiesen 
wurde. Ferner wurde darin auch das österrei­
chische Interesse an einer umfassenderen Infor­
mation der Offentlichkeit über Entwicklungspro­
bleme und der Rolle der Vereinten Nationen 
bei den Bestrebungen zur Lösung dieser Pro­
bleme hervorgehoben. 

Insgesamt wurden zu diesem Tagesord­
nungspunkt acht Resolutionen und eine Entschei­
dung angenommen. 

1. E r w e i t e run g des Rat e s für Ha n­
deI und Entwicklung 

Die 3. Welthandelskonferenz hatte der Gene­
ralversammlung verschiedene Abänderungen der 
Gründungsresolution der UNCTAD empfohlen, 
die in erster Linie auf eine Erweiterung des 
UNCTAD-Rates von bisher 55 auf 68 Mitglieder 
hinausliefen. Diese Empfehlungen wurden von 
der Generalversammlung ohne Debatte gebilligt. 

Gleichzeitig genehmigte die Generalversamm­
lung die Aufnahme von Bahrain, Bangladesh, 
Bhutan, Aquatorial-Guinea, Fidschi, Oman, 
Qatar, Swazilal'ld und der Vereinigten Arabischen 
Emirate in die Liste der für eine Mitgliedschaft 
im Rat qualifizierten Staaten. 
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Auf Basis dieser Resolution brachte Sri Lanka 
zusammen mit einer großen Zahl von Entwick­
lungsländern in der 2. Kommission einen Resolu­
tionsentwurf ein, in dem dem diesbezüglichen 
Ersuchen der Welthandelskonferenz entsprochen 
und überdies festgelegt wurde, daß ein derartiger 
Verhaltenskodex in der Form einer Konvention 
oder eines sonstigen rechtlich bindenden multi­
lateralen Instruments angenommen werden sollte. 
Seitens der westlichen Schiffahrtsnationen stieß 
vor allem die letztgenannte Bestimmung auf er- I 

heblichen Widerstand. Diese Staaten argumen­
tierten, daß die Form des Verhaltenskodex erst 
dann bestimmt werden sollte, wenn dessen Inhalt 
feststehe. Die Entscheidung solle daher der Be­
vollmächtigtenkonferenz selbst vorbehalten blei­
ben. 

Großbritannien brachte hierauf eine Reihe v0n 
Abänderungsvorschlägen zum Entwurf der Ent­
wicklungsländer ein, die jedoch alle mit den 
Stimmen der Entwicklungsländer zurückgewie­
sen wurden. Lediglich ein von Australien unter­
breiteter Vorschlag, wonach die Zahl der Mit­
glieder des Vorbereit~gskomitees von 38 auf 
48 Mitglieder erhöht und von den 10 zusätz­
lichen Sitzen je zwei auf die einzelnen Regional­
gruppen entfallen sollten, wurde von den Spon­
soren akzeptiert. Der Resolutionsentwurf wurde 
in der Kommission mit 93 Stimmen bei 3 Gegen­
stimmen (Großbritannien, Frankreich, Däne­
mark) und 26 Enthaltungen (westliche Staaten 
einschließlich Osterreichs sowie die Oststaaten) 
angenommen. 

Im Plenum der Generalversammlung wurde 
der Resolutionsentwurf mit 96 Stimmen, keiner 
Gegenstimme und 28 Enthaltungen (darunter 
Osterreich) angenommen. Die Bestimmungen der 
Resolution, wonach der Verhaltenskodex in der 
Form einer Konvention oder eines anderen 

2. Ver h a I-t e n s k 0 d e x für Li nie n- rechtlich bindenden Instruments angenommen 
K 0 n f e ren zen werden sollte, wurden in Separatabstimmungen 

gegen die Stimmen der meisten Industriestaaten 
Die 3. Welthandelskonferenz hatte gegen die · (darunter Osterreich) angenommen. 

Stimmen der meisten Weststaaten und bei 
Stimmenthaltung Osterreichs in einer Resolution 
beschlossen, die Generalversammlung zu er­
suchen, im Jahre 1973 eine Bevollmächtigten­
konferenz zur Annahme eines Verhaltenskodex 
für Linien-Konferenzen einzuberufen und hiefür 
ein Vorbereitungskomitee einzusetzen. Dieser 
sogenannte "Verhaltenskodex" (code of conduct) 
soll eine Reihe von Prinzipien international fest­
legen, durch welche die Entwicklungsländer ver­
meintliche unlautere oder diskriminierende Prak­
tiken innerhalb des (Schiffahrts-)Linienkonferenz­
Systems auszuschalten, ihre eigene Handelsmarine 
zu entwickeln und die Interessen ihrer natio­
nalen Schiffahrtsunternehmen durch Verbesse­
rung der Wettbewerbsbedingungen zu fördern 
hoffen. 

3. So n der maß nah m e n zug uns te n 
der am wenigsten entwickel 'ten 

Länder 

Die 3. Welthandelskonferenz hatte mit Reso­
lution 62 (IH) einen umfassenden Maßnahmen­
katalog zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder beschlossen. Die einstimmige Annahme 
dieser Resolution wurde als einer der bedeutend­
sten Erfolge der Konferenz angesehen. 

Eine Reihe von Staaten der Gruppe der am 
wenigsten entwickelten Länder brachte nunmehr 
unter der Führung Obervoltas in der 2. Kom­
mission einen Resolutionsentwurf ein, in dem 
die Resolution 62 (II1) indorsiert und die Organi-
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sationen des UN-Systems aufgefordert wurden, 
ihre Programme zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu forcieren und über deren 
Durchführung der Generalversammlung im Wege 
des ECOSOC regelmäßig zu berichten. Ferner 
wurden alle Mitgliedstaaten, insbesondere die 
entwickelten Länder, aufgefordert, die in Reso­
lution 62 (III) angeführten Sonderrnaßnahmen 
ehestens durchzuführen und darüber dem 
UNCTAD-Generalsekretär zu berichten. Da­
durch soll dem Generalsekretär eine regelmäßige 
Berichterstattung an den R at für Handel und 
Entwicklung ermöglicht werden. . 

Der Entwurf wurde nach Vornahme einiger 
Abänderungen, die von den Sponsoren- akzep­
tiert wurden, sowohl in der Kommission wie 
auch im Plenum einstimmig angenommen. Eine 
Reihe von Staaten - darunter auch Osterreich -
wiesen jedoch in Votumserklärungen auf die von 
ihnen in Santiago bezüglich der Resolution 62 
(lU) gemachten entsprechenden Vorbehalte hin. 

4. Er w e i t e run g der U C T A D­
A r bei t s g r u p p e für die Aus a r b e i­
tun ge i n e r C h'a r t ade r w ir t s eh a f t ­
l ichen Rechte und Pflichten der 

Staaten 

Die 3. Welthandelskonferenz hatte über mexi­
kanische Initiative mit R esolution 45 (III) be­
schlossen, zur Ausarbeitung einer Charta der 
wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 
eine aus 31 Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe 
einzusetzen. Mit der Ernennung der Mitglieder 
wurde der UNCTAD-Generalsekretär betraut. , 

Bei der wiederaufgenommenen 53. ECOSOC­
Tagung wurde von Sri Lanka und einigen ande­
ren Entwicklungsländern Kritik an der Zusam­
mensetzung der Arbeitsgruppe geübt. So sei unter 
anderem derzeit kein Binnenland in der Gruppe 
vertreten. 

In der 2. Kommission brachte sodann Ag'ypten 
zusammen mit Mexiko und Sri Lanka einen 
Resolu tion,sentwurf ein, der eine Erweiterung der 
Arbeitsgruppe um neun Sitze vorsah. Dieser Ent­
wurf wurde sowohl von der Kommission als 
auch vom Plenum der Generalversammlung ohne 
Einwand angenommen. 

Die Bestellung der neun zusätzlichen Mitglie­
der obliegt dem UNCTAD-Generalsekretär im 
Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten der 
UNCTAD. 

5. I n f 0 r ~ a t ion und Mob i I i sie run g 
der ö f f e n t I i c h e n M e in u n g b e t r e f­

fend Entwicklung s pr obleme 

Die 3. Welthandelskonferenz hatte mit der 
auch von Osterreich mit eingebrachten Resolu-

tion 43 (III) der Generalversammlung empfohlen, 
einen jährlichen "Weltinformationstag über Ent­
wicklungsprobleme" einzuführen und den UN­
Generalsekretär aufgefordert, ein Programm für 
die Abhaltung eines derartigen Tages vorzuschla­
gen sowie Maßnahmen zur Stärl)ung des 
UNCTAD-Informationsdienstes zu ergreifen. 

Der 2. Kommission lag zu dieser Frag~ elll 
Bericht des Generalsekretärs vor, in dem er die 
in Resolution 43 (III) enthaltenen Empfehlun­
gen voll unterstützt und eine Reihe von Vor­
schlägen im Zusammenhang mit dem Weltinfor­
mationstag unterbreitet. 

Auf Grundlage dieses Berichtes brachte Frank­
reich zusammen mit Oster reich, Finnland, Chile, 
Libanon, Nigeria, Senegal und Tunesien einen 
Resolutionsentwurf ein, wonach ein derartiger 
Weltinformationstag instituiert und entspre­
chende Vorbereitungen für die Abhaltung dieses 
Tages im Jahre 1973 getroffen werden sollten. 

Der Weltinformationstag sollte jährlich abge­
halten werden und im Prinzip mit dem Tag 
der Vereinten Nationen (24. Oktober) und da­
mit auch mit dem Tag der Annahme der Inter­
nationalen Entwicklungsstrategie für die Zweite 
Entwicklungsdekade im Jahre 1970 zusammen­
fallen . Der Entwurf wurde, im wesentlichen un­
verändert, von der Kommission ohne Votum 
gebilligt. Im Plenum der Generalversammlung 
wurde er mit 124 Stimmen, keiner Gegenstimme 
und einer Enthaltung (Kuba) angenommen. 

Der obgenannte Bericht des Generalsekretärs 
sowie die gegenständliche Resolution erscheinen 
aus österreichischer Sicht angesichts der Bemü­
~ungen zu r Verbesserung der österreichischen 
Informationspolitik über Entwicklungsprobleme 
und der beabsichtigten Erhöhung der österrei­
chischen Entwicklungshilfeleistungen von beson­
derem Interesse. Angesichts der 1973 stattfin­
denden ersten überprüfung und Bewertung der 
Internationalen Entwiqdungsstrategie wird 
außerdem der Abhaltung des ersten Weltinfor­
mationstages über Entwicklungsprobleme am 
24. Oktober 1973 eine spezielle Bedeutung zu­
kommen. 

6. S c h u I den pr o b lern der E n t w i c k­
lungs l änder 

Angesichts der zunehmenden Verschuldung 
vieler Entwicklungsländer und der damit ver­
bundenen Zinsen- und Rückzahlungsleistungen 
- laut Weltbank belaufen sich diese Leistungen 
im Jahre 1972 auf über 7 Milliarden US-Dollar -
fordern die Entwicklungsländer in den letzten 
Jahren in verstärktem Maße generelle Maßnah­
men zur Linderung dieser Verpflichtungen. Sei­
tens der westlichen Kreditgeberländer wird zwar 
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die Bedeutung des Schuldenproblems für eine 
Reihe von Entwicklungsländern anerkannt, 
gleichzeitig aber betont, daß die diesbezügliche 
Situation in den einzelnen Ländern sehr unter­
schiedlicher Natur sei und daher eine spezifische 
Lösung in jedem einzelnen Fall erfordere. 

Zu diesem Problem wurde nunmehr von 
Uruguay und einigen anderen lateinamerikani­
schen Ländern ein · Resolutionsentwurf einge~ 
bracht, in dem der Rat für Handel und Entwick­
lung aufgefordert wurde, das Schuldenproblem 
der Entwicklungsländer im ' Rahmen der 
6. Tagung des UNCTAD-Finanzkomitees zu stu­
dieren, wobei auch die Möglichkeit der Errich­
tung eines speziellen Zinsenausgleichs- bzw. Zin­
senkompensationstonds überprüft werden sollte. 
Ferner wurde der UNCTAD-Generalsekretär 
aufgefordert, im Einvernehmen mit dem Präsi­
denten der Weltbank eine Studie über diese 
Fragen auszuarbeiten und dem UNCTAD­
Finanzkomitee (CIFT) bei dessen 6. Tagung zu 
unterbreiten. 

Nachdem Versuche verschiedener Weststaaten 
(Japan, Niederlande, Großbritannien), den Ent­
wurf durch entsprechende Abänderung-en (vor 
allem durch Eliminierung des Hinweises auf 
einen neuen Sonderfonds) akzeptabler zu ge­
stalten, fehlschlugen, wurde der Entwurf schließ­
lich mit 84 Stimmen (Entwicklungsländer), einer 
Gegenstimme (Kanada) und 17 Enthaltungen 
(westliche Staaten, darunter tlsterreich) von der 
2. Kom~ission gebilligt. 

Im Plenum wurde über den Satzteil betreffend 
den Sonderfonds eine Separatabstimmung durch­
geführt, die 99 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen 
(Weststaaten, darunter tlsterreich) und , 5 Ent­
haltungen ergab. Die Resolution als Ganzes 
wurde mit 104 Stimmen bei keiner Gegenstimme 
und 20 Enthaltungen (Weststaaten, darunter 
tlsterreich) angenommen. 

7. U N C T A D - m u I t i la t e r ale 
Handelsverhandlungen 

Die Frage der Teilnahme der Entwicklungs­
länder an den für 1973 vorgesehenen multi­
lateralen Handelsverhandlungen im Rahmen des 
GATT bildete den Gegenstand langwieriger Ver­
handlungen bei der 3. Welthandelskonferenz, der 
12. Tagung des Rates für Handel und Entwick­
lung sowie der 28 . Tagung der Vertragsparteien 
des GATT. Trotz der auf diesem Gebiet be­
stehenden unterschiedlichen Auffassungen gelang 
es bisher in allen diesen Gremien, Mehrheits­
beschlüsse zu vermeiden und allgemein akzep­
tierte Lösungen bezüglich verschiedener Aspekte 
dieses sehr komplexen Problems zu finden. 
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In der Schlußphase der Arbeit der 2. Kom­
mission legte jedoch Chile einen Resolutions­
entwurf vor, der in der Folge weiter ange­
reichert und von einer Reihe vor allem latein­
amerikanischer Entwicklungsländer mltelllge­
bracht wurde. Der Entwurf enthielt neben dem 
von den Entwicklungsländern schon bei der 
3. Welthandelskonferenz geforderten und den 
Ausgang der Handelsverhandlungen ·bzw. spätere 
GA TI-Beschlüsse präjudizierenden Grundsätzen 
für diese Verhandlungen eine Anzahl weiterer 
Forderungen zugunsten der Entwicklungsländer, 
über die bisher in den für diese Sachfragen in 
erster Linie zuständigen Organisationen ebenfalls 
keine Einigung erzielt werden und eine solche 
angesichts des weitgehenden Charakters der vor­
gebrachten Forderungen auch nicht erwartet 
werden konnte. 

Der Großteil der Weststaaten stand daher 
diesem Entwurf von allem Anfang an ablehnend 
gegenüber und bezeichnete ihn für die weitere 
Vorbereitungsarbeit und daher letzten Endes 
auch für die Interessen der Entwicklungsländer 
abträglich. Trotz des Appells vieler Weststaaten, 
eine Konfrontation in dieser Frage zu vermeiden, 
wurde der Entwurf jedoch zur Abstimmung 
gebracht, wobei überdies mehrere Entwicklungs­
länder, teilweise mit Erfolg, versuchtlin, Sonder­
interessen durch die Einbringung verschiedener 
mündlicher Abänderungsanträge durchzusetzen. 
Der Entwurf wurde schließlich mit mehreren 
Abänderungen in der Kdmmission mit 83 Stim­
men, 20 Gegenstimmen (Weststaaten, darunter 
tlsterreich) ,und 6 Enthaltungen angenommen. 

Im Plenum der Generalversammlung wurden 
von mehreren Entwicklungsländern weitere Ab­
änderungsanträge eingebracht, die vor allem auf 
eine Eliminierung der oberwähnten Zusätze ab­
zielten. Die österreichische Delegation enthielt 
sich bei diesen Einzelabstimmungen zusammen 
mit dem Großteil der anderen Weststaaten der 
Stimme. Die Resolution als Ganzes wurde sodann 
vom Plenum mit 99 Stimmen, 20 Gegenst immen 
(Weststaaten, darunter tlsterreich) und 7 Ent­
haltungen angenommen. 

8. Z usa m m e n f ass u n g der Erg e b­
n iss e der 3. We I t h an deI s k 0 n f e ren z 

Auf Basis der Empfehlungen der 3. Welt­
handelskonferenz sowie der 12. Tagung des 
UNCTAD-Rates brachten 50 Entwicklungsländer 
einen umfangreichen Resolutionsentwurf ein, der 
sich mit einer Reihe von Aspekten der Arbeit 
der UNCTAD befaßte. 

Dieser Entwurf, dem seitens der Entwicklungs­
länder angesLchts seines umfassenden Charakters 
große Bedeutung beigemessen wurde, erschien 
den meisten Weststaaten auf Grund einer Reihe 
von Formulierungen, die über die Beschlüsse von 
Santiago bzw. der letzten Ratstagung hinaus-
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gingen, zunächst problematisch. In einer Kontakt­
gruppe konnte der Entwurf jedoch in mehr­
tägigen, überaus zähen Verhandlungen, an denen 
sich die österreichische Delegat ion aktiv beteiligte, 
soweit abgeändert werden, daß er für den Groß­
teil der Weststaaten in seiner Gesamtheit an­
nt hmbar wurde. Einzelabstimmungen über einige 
Kontroversielle Paragraphen ermöglichten es den 
\'V'eststaaten, sich von diesen Bestimmungen zu 
distanzieren. Außerdem gaben die meisten dieser 
Staaten, darunter Osterreich, Votumserklärungen 
ab, deren Tenor darin bestand, daß man derzeit 
im wesentlichen nicht über die bei der 3. Welt­
handelskonferenz und der letzten Ratstagung 
eingenommene Haltung hinausgehen könne. 

Die Abstimmung über den gesamten Entwurf 
ergab in der 2. Kommission 110 Pro-Stimmen 
(darunter Osterreich), keine Gegenstimme und 
6 Enthaltungen (Belgien, iederlande, Portugal, 
Süd afrika, Großbritannien, Vereinigte Staaten). 

Im Plenum wurde die Resolution mit 
121 Stimmen, keiner Gegenstimme und 5 Ent­
haltungen (Niederlande gingen auf positives 
Votum über) angenommen. 

9. UNe T A D - K 0 n f er e n z kai end e r 

Der Rat für Handel und Entwicklung hat im 
Rahmen des 1. Teiles seiner 12. Tagung be­
schlossen, alle Anstrengungen zur Herabsetzung 
der Kosten und der Dauer der Tagungen zu 
unternehmen und der Generalversammlung 
empfohlen, Grundstoffkonferenzen aufzufordern, 
auf zusammenfassende Protokolle zu verzichten. 

Die 2. Kommission sowie das Plenum der 
Generalversammlung haben diese Entscheidung 
des Rates indorsiert bzw. eine entsprechende Auf­
forderung an Grundstoffkonferenzen gerichtet. 

Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 

Die gemäß den Empfehlungen der Umwelt­
konferenz der Vereinten Nationen (Stockholm, 
5. bis 16. Juni 1972) von der Generalversammlung 
zu treffenden Entscheidungen über die insti­
tutionellen und finanziellen Vorkehrungen für 
die internat ionale Zusammenarbeit in Umwelt­
fragen im R ahmen der Vereinten Nationen bil­
deten zweifellos den bedeutend-sten Punkt der 
Tagesordnung der 2. Kommission. Im Vorder­
grund der Debatte standen vor allem die Frage 
des Sitzes des neuen Umweltsekretariates der 
Vereinten Nationen sowie die Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates für Umweltprogramme. 

Die österreichische Delegation hat in der 
Debatte über den gegenständlichen Tagesord­
nungspunkt eine grundsätzliche Erklärung 
(Anlage 15) abgegeben und zu einzelnen Fragen, 

insbesondere im Zusammenhang mit dem öster­
reichischen Angebot zur Unterbringung des 
Umweltsekretariates in Wien, Stellung genom­
men. Ferner führte die Delegation umfangreiche 
Konsultationen in der Sitzfrage und bemühte 
sich um eine Einigung über die westlichen 
Kandidaturen für den Verwaltungsrat. 

Die Ergebnisse der gegenständlidlen Beratun­
gen umfassen: 

1. Errichtung des Umweltsekretariates in 
T airobi, Kenia, und Wahl des Generalsekretärs 

der Umweltkonferenz, Maurice F. Strong, zum 
Exekutivdirektor des Sekretariates; 

2. Errichtung e1I1es aus 58 Mitgliedern 
bestehenden Verwaltungsrates für Umweltpro­
gramme (Osterreich wurde für die Dauer von 
zwei Jahren in den Rat gewählt); 

3. Schaffung eines durch freiwillige Beiträge 
zu finanzierenden Umweltfonds der Vereinten 

ationen (voraussichtliche, auf fünf Jahre kon­
zipierte Größenordnung: 100 Millionen U S­
Dollar); 

4. Errid1tung eines unter dem Vorsitz des 
Exekutivdirektors des Umwelt ekretariates 
stehenden administrativen Koordinationsorgans 
für Umweltbelange ; 

5. Einführung eines Weltumwelttages, der 
jedes Jahr am 5. Juni (Eröffnung der tockholmer 
Konferenz) begangen werden soll; 

6. Einigung über Fragen des Informations­
austausche und der Zusammenarbeit der Staaten 
in Umweltfragen. 

Im einzelnen ergibt si h folgendes Bild: 

1. Bericht der Umweltkonferenz 
derVereintenNationen 

Hiezu bradlte Schweden zusammen mit Oster­
reich und eint;!' Reihe weiterer Staaten einen 
Resolutionsentwurf ein, in dem der Berid1t der 
Umweltkonferenz mit Befriedigung zur Kenntnis 
genommen und die Aufmerksamkeit der Regie­
rungen und des Verwaltungsrates für Umwelt­
programme auf die von der Konferenz ange­
nommene Umweltdeklaration gelenkt und der 
Umweltaktionsplan dem Verwaltungsrat zur wei­
teren Behandlung zugewiesen wurde. Ferner 
wurde die Aufmerksamkeit der Regierungen auf 
die im Bericht der Konferenz enthaltenen Emp­
fehlungen über die auf nationaler Ebene zu 
ergreifenden Maßnahmen gerichtet und der 
5. Juni jeden Jahres zum Weltumwelttag 
bestimmt. Dabei wurde den Regierungen sowie 
den Organisationen des Systems der Vereinten 

ationen nahegelegt, diesen Tag in ent­
sprechender Weise zu begehen. Schließlich wurde 
die von der Konferenz angenommene Resolution 

UNO·Bericht 3-
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über die Abhaltung einer zweiten Umwelt­
konferenz der Vereinten ationen, die zu einem 
späteren noch nicht näher fixierten Zeitpunkt 
stattfinden soll, zur Kenntnis genommen und 
dem Umwelt rat zur weiteren Erörterung über­
mittelt. Zu diesem letzten Punkt haben Japan 
und Mexiko ihr Interesse an einer Einladung 
der Konferenz deponiert . 

Der Entwurf, der den Empfehlungen der 
Stockholmer Konferenz entsprach, wurde in der 
Kommission mit 103 Stimmen, keiner Gegen­
stimme und 12 Enthaltungen (Sowjetunion, 
Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Bulgarien, 
Weißrussische SSR, Ukrainische SSR, Kuba, Süd­
afrika, Malawi, Demokratischer Yemen, Saudi­
Arabien) angenommen. 

Im Plenum lautete das Abstimmungsergebnis 
112 Stimmen ohne Gegenstimme bei 10 Ent­
haltungen (Oststaaten, Kuba, Südafrika). 

2. Z usa m m e n ar bei tun d in te r-
nationale Verantwortung der 
S t a a t e n auf dem G e b i e t der U m-

we I t 

Die im ursprünglichen Entwurf der Umwelt­
deklaration enthaltene Fassung des Prinzips 20 
über die Informationspflicht der Staaten in Um­
welt fragen hatte bei der Umweltkonferenz zu 
einer umfangreichen Diskussion, insbesondere 
zwischen Brasilien und Argentinien (Konflikt um 
die Wassernutzung des Parana-Flusses) geführt. 
Da eine Einigung im Rahmen der Umwelt­
konferenz nicht möglich war, wurde dieses Prin­
zip nicht in die endgültige Fassung der Umwelt­
deklaration aufgenommen, sondern der General­
versammlung zur weiteren Erörterung zuge-
wIesen. 

In bilateralen Gesprächen zwischen den Außen­
ministern Brasiliens und Argentiniens einigten 
sich diese beiden Länder schließlich auf eine 
Formulierung, die in der Folge aud1 von einer 
großen Zahl von Staaten akzeptiert .werden 
konnte. Diese Formulierung bildete den Gegen­
stand eines, von 58 Staaten (darunter Osterreich) 
in der 2. Kommission eingebrachten Resolutions­
entwurfes. Darin wird betont, daß die Erfor­
schung, Ausbeutung und Entwicklung von atur­
schätzen nicht mit wesentlichen schädlichen Aus­
wirkungen auf außerhalb der nationalen Juris­
diktion liegende Bereiche verbunden sein darf. 
Ferner wird darin anerkannt, daß die Zu­
sammenarbeit der Staaten auf dem Gebiet der 
Umwelt, einsd11ießlich der Zusammenarbeit zur 
Durchführung der Prinzipien 21 und 22 der 
Umweltdeklaration, wirksam bewältigt wird, 
wenn für eine offizielle und öffentliche Kenntnis 
der technischen Daten gesorgt wird, die sich 
auf die von Staaten innerhalb ihrer nationalen 
Jurisdiktion durd1geführte Tätigkeit beziehen, 
und dies mit der Zielsetzung erfolgt, eine be-
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dcutsame Schädigung, welche in der mensch­
lichen Umwelt der angrenzenden Gebiete auf­
treten könnte, zu vermeiden. Schließlich wird 
darin anerkannt, daß der Austausch dieser tech­
nischen Daten im Geist der Zusammenarbeit 
und guten Nachbarschaft erfolgen und nicht so 
ausgelegt werden soll, daß dadurch ein Staat in 
die Lage versetzt wird, die Programme und Pro­
jekte zur Erforschung, Ausbeutung und Ent­
wicklung der aturschätze, die von den Staaten 
auf ihrem Gebiet durchgeführt werden, zu ver­
zögern oder zu verhindern. 

Dieser Entwurf schien zunächst für Kanada, 
aber auch für Mexiko und Neuseeland nicht 
annehmbar, da er nach Auffassung dieser Staaten 
den Eindruck erweckte, daß durch den Austausch 
technischer Daten der internationalen Zusammen­
arbeit in bezug auf die gegenständlichen Um­
weltfragen Genüge getan sei. Ferner enthalte der 
Entwurf eine gewisse Interpretation der Prin­
zipien 21 und 22. 

Nach längeren Konsultationen kam es in der 
Form zu einer Einigung, daß in einem weiteren 
Resolutionsentwurf festgestellt wurde, daß keine 
der bei der XXVII. Generalversammlung ange­
nommenen Resolutionen die Prinzipien 21 
und 22 der Umweltdeklaration berührt. Dieser 
zweite Entwurf wurde von Mexiko zusammen 
mit Australien, Kanada, Neuseeland und Panama 
eingebracht. 

Der argentinisch-brasilianische Resolutions­
entwurf wurde hierauf in der 2. Kommission 
mit 114 Stimmen, keiner Gegenstimme und 
10 Enthaltungen (Oststaaten, Kuba, Mexiko), 
der mexikanische Resolutionsentwurf mit 
111 Stimmen, keiner Gegenstimme und 11 Ent­
haltungen (Oststaaten, Kuba, Kenia, Marokko) 
angenommen. 

Im Plenum der Generalversammlung wurde 
die erste Resolution mit 115 Stimmen, keiner 
Gegenstimme und 10 Enthaltungen (Oststaaten, 
Kuba, Saudi-<Arabien), die zweite Resolution mit 
112 Stimmen, keiner Gegenstimme und 10 Ent­
haltungen (Oststaaten, Kuba, Mauretanien) ange­
nommen. 

3. Ins t i tut ion e II e und f i n an z i e 11 e 
Vor k ehr u n gen für die i n t e r­
nationale Zusammenarbeit In 

Umweltfragen 

Bezüglich der Frage der künftigen Zusammen­
arbeit in Umweltfragen im Rahmen der Ver­
einten Nationen brachte Schweden zusammen mit 
10 weiteren Staaten einen Resolutionsentwurf 
ein, der auf den diesbezüglichen Empfehlungen 
der Stockholmer Konferenz b,eruhte. Demnach 
sollten folgende Institutionen errichtet werden: 
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a) ein aus 54 Mitgliedern bestehender Ver­
waltungsrat für Umweltprogramme mit 
einer den erweiterten sessionalen Komitees 
des ECOSOC entsprechenden geo­
graphi ehen Verteilung der Sitze; 

b) ein Umweltsekretariat unter der Leitung 
eines Exekutivdirektors; 

c) ein aus freiwilligen Beiträgen zu speisender 
Umweltfonds zur Finanzierung ein-
schlägiger Programme; 

d) ein unter dem Vorsitz des Exekutiv­
direktors stehender Koordinationsausschuß 
für Umweltbelange im Rahmen des ACe. 

Während die meisten Bestimmungen des Ent­
wurfes weite Unterstützung fanden, kam es hin­
sichtlich der Zusammensetzung des Verwaltungs­
rates zu einer längeren Diskussion, in deren 
Verlauf der Großteil der asiatischen Staaten 
einen Abänderungsantrag einbrachte, der eine 
Erhöhung der Mitgliederzahl von 54 auf 58 
vorsah, wobei den asiatischen und den afrika­
nischen Staaten je zwei dieser zusätzlichen Sitze 
zugewiesen wurden. In einer namentlichen Ab­
stimmung wurde der asiatische Abänderungs­
antrag hierauf mit 76 Stimmen bei 36 Gegen­
stimmen (Großteil der Weststaaten, Oststaaten 
und lateinamerikanischen Staaten) und 21 Ent­
haltungen (lateinamerikanische Staaten, einige 
Weststaaten und afro-asiatische Staaten) ange­
nommen. Osterreich stimmte gegen den Antrag. 
Der sohin abgeänderte schwedische Resolutions­
entwurf wurde sodann in der Kommission mit 
115 Stimmen, keiner Gegenstimme und 9 Ent­
haltungen (Oststaaten, Kuba) angenommen. Das 
Abstimmungsergebnis im Plenum lautet 
116 Stimmen ohne Gegenstimme bei 10 Ent­
haltungen (Oststaaten, Kuba, Griechen land). 

4. Kr i t e r i e n b e t r e f f end die m u I t i­
I a t e r ale F i n a n z i e run g von W 0 h n­

bau- und Siedlungsvorhaben 

Unter Bezugnahme auf die Empfehlungen 1, 
15, 16 und 17 der Umweltkonferenz brachte 
Jamaika einen Resolutionsentwurf ein, in dem 
allen Entwicklungshilfeorganisationen, wie etwa 
UNDP und Weltbank, empfohlen wurde, den 
Anträgen von Regierungen für Hilfeleis tungen 
auf dem Wohnbau- und Siedlungssektor hohe 
Priorität einzuräumen. Die Weltbank sollte für 
derartige Vorhaben Mittel zu Bedingungen zur 
Verfügung stellen, die der atur dieser Investi­
tionen entsprechen. Dabei sollte neben den wirt­
schaftlichen und währungsmäßigen Kriterien auch 
sozio-ökonomische Faktoren, wie der Arbeits­
losenrate, dem Grad des städtischen Wachstums, 
der Bevölkerungsdichte und der allgemeinen Lage 
auf dem Wohnungssektor in den Entwicklungs­
ländern Rechnung getragen werden. Die Welt­
bank sollte überdies zur Errichtung nationaler 

Finanzierungsinst itute und -organisationen auf 
dem Wohnbau- und Sied lungssektor Anleihen 
und Kapital verfügbar machen. 

Für die meisten Industriestaaten waren der­
artige Forderungen zu weitgehend und präjudi­
zierten ihrer Ansicht nach die grundsätzliche 
Politik und Entscheidungskompetenz der Welt­
bank. 

In einer namentlichen Abstimmung in der 
Kommission wurde der Entwurf mit 81 Stimmen, 
keiner Gegenstimme und 34 Enthaltungen ange­
nomm en. Im Plenum erhielt die Resolution 
96 Stimmen, keine Gegenstimme und 29 Ent­
haltungen. 

Osterreich enthielt sich bei beiden Abstim­
mungen der Stimme. 

5. E r r ich tun gei n e s i n t e r-
n a t ion ale n Fon d s 0 der F i n a n­
z i e run g s ins t i tut e s für Sie d I u n g s­

vorhaben 

Die Umweltkonferenz hatte mit den Stimmen 
der Entwicklungsländer eine Empfehlung ange­
nommen, in der die Errichtung eines inter­
nationalen Fonds zur Finanzierung von Sied­
lungsvorhaben in Entwicklungsländern gefordert 
wurde. Diese Empfehlung bildete den Gegenstand 
ein es von den Philippinen zusammen mit 
einigen anderen Entwicklungsländern eingebrach­
ten Resolutionsentwurfes, in dem die Errichtung 
eines derartigen Fonds im Prinzip indorsiert und 
der Generalsekretär aufgefordert wurde, eine 
Studie über die Schaffung und Tätigkeit des 
Fonds vorzubereiten. und sie der XXIX. General­
versammlung im Wege des Verwaltungs rat es für 
Umweltprogramme und des ECOSOC vorzu­
legen. Gleichzeitig wurde die Weltbank aufge­
fordert, bei der Vorbereitung dieser Studie mit­
zuarbeiten. 

Der Entwurf wurde von der Kommission mit 
82 Stimmen. bei 6 Gegenstimmen (Belgien, Groß­
britannien, Italien, Frankreich, Irland und Ver­
einigte Staaten) und 27 Enthaltungen (restliche 
Weststaaten einsdlließlich Osterreich, Oststaaten) 
angenommen. Im Plenum lautete das Ergebnis 
93 Stimmen, 5 Gegenstimmen bei 27 Ent­
haltungen. 

6. Maß nah m e n zum S c hut z und zur 
F ö r der u n g der m e n s chi ich e n U m­

w e I t 

In einem vom Sudan und einigen anderen Ent­
wicklungsländern eingebrachten Resolutionsent­
wurf wurde der Verwaltungsrat für Umwelt­
programme ersucht, sicherzustellen, daß die vom 
Rat zu erarbeitenden Umweltprogramme mit den 
sich auf Wissenschaft und Technologie beziehen­
den Zielsetzungen der Internationalen Entwick-
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lungsstrategie und den Empfehlungen des 
ECOSOC-Komitees für Wissenschaft und Tech­
nologie, die jenes hinsichtlich des Weltaktions­
planes vorlegen wird, übereinstimmen. Ferner 
wurde darin die Bedeutung der nationalen Um­
weltschutzmaßnahmen unterstrichen und der 
Verwaltungsrat für Umweltprogramme einge­
laden, bei seiner 1. Tagung die Möglichkeiten der 
Förderung wirkungsvoller regionaler Umwelt­
programme zu prüfen. 

Der Entwurf wurde nach kurzer Debatte mit 
103 Stimmen (darunter österreich), keiner 
Gegenstimme und 13 Enthaltungen (Oststaaten, 
Norwegen, Dänemark, Finnland, Irland) ange­
nommen. Im Plenum erhielt die Resolution 
117 Stimmen. bei keiner Gegenstimme und 
10 Enthaltungen (Oststaaten, Haiti). 

7. Aus s tell u n g s k 0 n f e ren z der V e r­
ein t e n N a t ion e n übe r Sie d 1 u n g s­

wes e n 

Kanada hatte die Durchführung einer Aus­
stellungskonferenz über Siedlungswesen im Jahre 
1975 angeregt und diesbezüglich zusammen mit 
mehreren Staaten einen Resolutionsentwurf ein­
gebracht, demzufolge eine derartige Konferenz 
unter der Agide der Vereinten Nationen abge­
halten und die Einladung der kanadischen Regie­
rung zur Unterbringung der Konferenz (vor­
aussichtlich in Vancouver) angenommen werden 
sollte. 

Der Entwurf wurde mit 102 Stimmen, keiner 
Gegenstimme und 16 Enthaltungen (Oststaaten, 
Vereinigte Staaten, Frankreich, nordische Staaten, 
Großbritannien) von der Kommission ange­
nommen. Im Plenum erhielt diese Resolution 
114 Stimmen bei keiner Gegenstimme und 
13 Enthaltungen (Oststaaten, Großbritannien, 
Frankreich, Schweden, Haiti). 

8. E nt w i c k 1 u n gun d Um w e 1 t 

Zu dieser Frage brachten die Philippinen zu­
sammen mit sechs anderen Entwicklungsländern 
und den Niederlanden einen Resolutionsentwurf 
ein, in dem betont wurde, daß jene aus Mitteln 
des Umwelt fonds zu finanzierenden Umwelt­
schutzmaßnahmen und -programme, die auch 
einen notwendigen Bestandteil des Prozesses zur 
Beschleunigung der wirtschaftlichen Entwicklung 
der Entwicklungsländer bilden können, besondere 
Berücksichtigung bei der Formulierung der ein­
schlägigen Programme durch den Verwaltungsrat 
für Umweltprogramme finden sollten. Bei der 
Ausarbeitung der Umweltschutzprogramme sollte 
der Umweltrat im Einklang mit den in der 
Resolution 2849 (XXVI) der Generalversamm­
lung enthaltenen Prinzipien sicherstellen, daß 
diese Programme mit den von den Vereinten 
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ationen festgelegten Zielsetzungen und Richt­
linien zur Förderung der wirtschaftlichen Ent­
wicklung der Entwicklungsländer vereinbar sind. 

Ferner wurde in diesem Entwurf die Respek­
tierung des Prinzips empfohlen, wonach die für 
Umweltprogramme innerhalb und außerhalb des 
UN-Systems zur Verfügung gestellten Mittel zu­
sätzlich zu den derzeitigen und in der Strategie 
vorgesehenen, erhöhten künftigen Entwicklungs­
hilfeleistungen aufgebracht werden sollen. 

Schließlich wurde der Generalsekretär aufge­
fordert, der XXIX. Generalversammlung im 
Wege des ECOSOC einen Bericht vorzulegen, 
der einen umfassenden überblick über die Ver­
teilung und das Wachstum der innerhalb des 
U -Systems zur Verfügung stehenden Mittel 
und existierenden Programme geben und eine 
Evaluierung ihrer übereinstimmung mit den 
vom ECOSOC und der Generalversammlung 
in den einschlägigen Entscheidungen festgelegten 
Maßnahmen und Prioritäten ermöglichen soll. 

Mehrere Weststaaten brachten Bedenken gegen 
einige Bestimmungen des Entwurfes vor, und 
zwar insbesondere hinsid1tlich der geforderten 
Zusätzlid1keit der Mittel. über diese Bestim­
mungen kam es in der Kommission schließlich 
aud1 zu einer Separatabstimmung, die 74 Ja­
Stimmen, 3 Gegenstimmen (Großbritannien, 
Australien, Irland) und 26 Enthaltungen (Groß­
teil der westlid1en Staaten einschließlich öster­
reich, Oststaaten) ergab. Der gesamte Entwurf 
wurde hierauf mit 85 Stimmen, keiner Gegen­
stimme und 21 Enthaltungen angenommen. 

Im Plenum der Generalversammlung erhielt 
die Resolution 110 Stimmen (darunter öster­
reich) bei keiner Gegenstimme und 16 Ent-· 
haltungen (Oststaaten, Australien, Neuseeland, 
Japan, Frankreich, Belgien, Großbritannien). 

9. Internationaler Preis für 
bedeutendsten Beitrag auf 

Gebiet der Umwelt 

den 
dem 

Die iranische Regierung hatte bereits im Rah­
men der Umweltkonferenz ihren Beschluß be­
kanntgegeben, ein Gebiet als "Eco-System" sowie 
einen jährlichen ,Preis für den bedeutendsten 
Beitrag auf dem Umweltsektor zur Verfügung 
zu stellen. Diese Initiative war Gegenstand eines 
von mehreren Entwicklungsländern eingebrach­
ten Resolutionsentwurfes, in dem der gegen­
ständliche ·Beschluß der iranischen Regierung 
begrüßt wurde. 

Der Entwurf wurde in der Kommission mit 
97 Stimmen, keiner Gegenstimme und 11 Ent­
haltungen (Oststaaten, Irak) und im Plenum der 
Generalversammlung mit 116 Stimmen, keiner 
Gegenstimme und 19 Enthaltungen angenommen. 
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10. Sc hut z des Ti e r l eb e n s 1 n der 
Arktis 

Ein zu dieser Frage von Island und orwegen 
eingebrachter Resolutionsentwurf, der u. a. auch 
die Aufnahme eines eigenen Punktes über dieses 
Problem auf die Tagesordnung des Verwaltungs­
rates für Umweltprogramme vorsah, wurde au 
Zeitmangel zurückgezogen. 

11. Sit z de s Umweltsekretariates 
der Vereint en atlonen 

achdem im Rahmen der Stockholmer Kon­
ferenz hinsichtl ich des Sitzes des neu zu errich­
tenden Umweltsekretariates keine Einigung 
erzielt werden konnte, faßte die Konferenz den 
Beschluß, diese Frage im Rahmen der General­
versammlung auf Basis eines vom Generalsekretär 
der Konferenz auszuarbeitenden Berichtes über 
die einzelnen Sitzangebote weiter zu erörtern. 

Dieser Bericht, der auf der Grundlage von 
Antworten auf einem Fragebogen des General­
sekretärs der Konferenz ausgearbeitet wurde, lag 
der 2. Kommission kurz vor dem Beginn der 
einschlägigen Debatte vo r. Wie daraus hervor­
ging, hatten neben Osterreid1 die Regierungen 
folgender Staaten Angebote zur Unterbringung 
des Sekretariat es in den jeweiligen Hauptstädten 
unterbreitet: Indien, Kenia, Malta, Mexiko, Mo­
naco, Spanien, Uganda, Großbritannien. Darüber 
hinaus standen selbstverständlich ew York und 
Genf als Möglichkeiten zur Verfügung. 

D as ös terreichische Angebot um faß te die Be­
reitstellung der erfo rderlichen Büro- und Kon­
fe renzräumlichkeiten, wobei von Oster reid1 ein 
finanzieller Beitrag zu den Kosten der vo rüber­
gehenden und ständigen Unterbringung des 
Sekretariates in Wien in Aussicht gestellt wurde. 
Auf Grund einer vom Sekretariat durch­
geführten Berechnung der an den verschiedenen 
Orten entstehenden voraussich tlichen jährlichen 
Unterbringungskosten wäre die Errid1tung des 
Sekretariates, in Wien nad1 Genf und New York 
kostenmäßig am gü nstigsten gewesen. 

Kostenmäßige überlegungen kamen jedoch in 
der Debatte nicht zum Tragen. Vielmehr wurden 
von Kenia von Anfang an ausschließlich poli­
tische Argumente ins Treffen geführt. Der Um­
stand, daß bisher alle Hauptsitze der Sekreta riate 
der Vereinten ationen und ihrer Sonder­
o rganisationen in ordamerika und Westeuropa 
errichtet wurden, stelle eine Benachteiligung der 
Entwicklungsländer dar, die von diesen nicht 
auf die Dauer hingenommen werden könne. Es 
sei nunmehr an der Zeit, durch die Errichtung 
des Umweltsekretariates in einem Entwicklungs­
land dem Prinzip der angemessenen geo­
graphischen Verteilung auch bezüglich der 
Sekretariatssitze zum Durch brud1 zu verhelfen. 

In einem von Agypten zusammen mit einer 
großen Zahl afrikanischer Staaten und Jugo­
slawien eingebrachten Resolutionsentwurf wurde 
bestimmt, daß das Umweltsekretariat in einem 
Entwicklungsland errichtet und über den Ort 
seiner Unterb ringung während der XXVII. Ge­
neralversammlung entschieden werden solle. 

ad1dem es Kenia auf Grund dieser poli­
tischen Argumentation gelang, zunächst die afri­
kanische und dann auch die asiatische (Indien 
zog seine Kandidatur zugunsten airobis zu rück) 
und lateinamerikanischen Gruppe auf di e Wahl 

airobis zu vereinen, wurde der ägyptische Ent­
wurf entsprechend modifizie rt und zur Abstim­
mung gebracht. In einer Separatabstimmung über 
den operativen Teil des revidierten Entwurfes 
stimmten 93 Staaten für airobi, die Vereinigten 
Staaten stimmten dagegen, während sich 
30 Staaten (übrige westlid1e Staaten, O ststaaten, 
Fidsd1i, Malawi, Malaysia und Südafrika) der 
Stimme enthielten. Der gesamte Entwurf wurde 
sodann mit 93 Stimmen, keiner Gegenstimme 
und 31 Enthaltungen angenommen. 

Ein von Großbritannien ei ngeb rachter 
Abänderung antrag, der eine geheime Abst im­
mung über die Sitzangebote vorsa h, wu rde mit 
30 Stirn men, 81 Gegensti mmen bei 12 En t­
haltungen abgelehnt. 

Ein tunesisd1er Abänderungsantrag, der ei ne 
provisorische U nterbringung des Sekretaria t es an 
ei nern der angebotenen Plätze und eine end­
gültige Entscheidung über den ständigen Sitz 
des Sekretariates durch die XXVIII. General­
versammlung vorsah, wurde ebenfall s abgelehnt. 

Ein weite rer Resolut ionsentwurf Fi nnlands, 
der Niederlande und Schwedens, in dem der 
Generalsekretär ersucht wurd e, eine Studie über 
die Möglichkeit der Unterbringung vo n Sekre­
tariatseinh eiten in Entwickl un gsländern auszu­
arbei ten und ebenfall s eine Verschiebung der 
Entscheidung über den Sitz des Umwel t­
sekretariates auf di e XXVIII. Generalversamm­
lung vorgeschlagen wurde, wu rd e angesichts der 
En tschlossenheit der Entwicklungsländer, Nai ­
robi durchzusetzen, zu rückgezogen. 

Im Plenum der Generalve rsammlung wurde 
Nairobi einstimmig zum Sitz des Umwelt­
sekretariates bestimmt. 

Frage der Errichtung einer Internationalen 
Universität 

Der Gedanke der Schaffung einer Inter­
nationalen Uni versi t ät der Vereinten ationen 
wa r von Generalsekretär U Thant in seiner Ein­
leitung zum Bericht über die Tätigkeit der 
Organisation im Jahre 1969 unterbreitet worden. 
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Die XXIV. Generalversammlung griff diese 
Anregung auf und empfahl ein weiteres Studium 
des Problems durch den Generalsekretär. 

Auf Grund eines der XXV. Generalversamm­
lung vorliegenden .Berichtes sowie einer von der 
U ESCO-Generalkonferenz angenommenen 
Resolution beschloß die Generalversammlung mit 
Resolution 269 1 (XXV) eine nochmalige Prüfung 
der erzieherischen, finanziellen und organi­
sa torischen Aspekte einer derartigen Universität 
durch die UNESCO . Ferner wurde der U -
Generalsekretär ersucht, die von ihm begonnenen 
Studien und Konsultationen fortzuführen, wobei 
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informellen Konsultationen sowie an der Aus­
arbeitung des gegenständlichen Resolutionsent­
wurfes beteiligt und für diesen gestimmt. 

Organisation für Industrielle Entwicklung 
(UNIDO) 

Die Debatte über diesen Tagesordnungspunkt 
wurde mit einer Erklärung des UNIDO-Exeku­
tivdirektors Abdel-Rahman eingeleitet, in der 
dieser einen ausführlichen überblick über die 
Tätigkeit der UNIDO im abgelaufenen Jahr gab. 

Die anschließende Diskussion, an der sich auch 
Osterreich beteiligte (Anlage 16), verlief 1m 
wesentlichen unkontroversiell und führte im 
einzelnen zu folgenden Ergebnissen: 

die UN-Mitgliedstaaten gebeten wurden, Kom­
mentare und Anregungen zu unterbreiten. 
Schließlich wurde zur Unterstützung des General­
sekretärs ein aus 15 Experten bestehender Aus­
schuß eingesetzt, in dem Osterreich durch 1. 
Univ. -Prof. Dr. Stefan Verosta vertreten war. 

Z w e i t e UNI D 0 - Gen e r alk 0 n f e­
r en z 1975 in Wie n 

Die seither durchgeführten Studien und über­
legungen sowohl im Expertenkomitee als auch 
im Rahmen der U ESCO, des ECOSOC und der 
XXVI. General versammlung haben zu einer weit­
gehenden Neuformulierung des Konzeptes der 
ins Auge gefaßten Internationalen Universität 
geführt. Danach wird sich die Universi tät der 
Vereinten Nationen von dem traditionellen Be­
griff der Universi tät wesentlich unterscheiden . 
Die Universität der Vereinten Nationen wird die 
Form eines dezentralisierten Netzes von Aus­
bildungs- und Forschungsinstituten aufweisen, die 
unter der Leitung des Koordinationszentrums 
stehen soll. Aufgabe der Universität soll in 
erster Linie die Durchführung von Forschungs­
programmen sein, in deren Mittelpunkt welt­
weite Probleme wie Umweltschutz, die Zu­
sam menhänge zwischen wirtsd1aftlich-sozialen 
Evolutionen und Fragen der Entwicklung, 
Menschenrechte, Anwendung der Ergebnisse von 
Wissenschaft und Technologie für die wirtschaft­
liche Entwicklung stehen werden. Die Universität 
wird ausschließlid1 aus freiwilligen Beiträgen 
offizieller und privater Stellen finanziert werden . 

Auf Grund der sehr weit gediehenen Vor­
btreitungsarbeit, die in der Ausarbeitung der 
oben skizzierten Grundsätze für die Universität 
mündete, hat die Generalversammlung mit 101 
gegen 8 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen die 
Errichtung einer Internationalen Universität 
unter der Agide der Vereinten Nationen, die als 
"Universität der Vereinten Nationen" bezeichnet 
wird, besd110ssen. Zur Ausarbeitung einer 
Satzung für diese Universität wird ein aus 
20 Experten zusammengesetztes Gründungs­
komitee errichtet we rden. Der Entwurf der 
Satzung wird der XXVIII. Generalversammlung 
zur endgültigen Beschlußfass ung vorliegen. 

Die österreichi sche Delegation hat sich, wIe 
bereits in den vergangenen Jahren, akt iv an den 

Der Rat für Industriell e Entwicklung hatte 
der Generalversammlung empfohlen, eine zweite 
U IDO-Generalkonferenz nach Wien einzube­
rufen, und zwar zu einem zwischen Juni 1974 
und März 1975 liegenden Zeitpunkt. Auf Grund 
dieser Empfehlung brachten die Philippinen zu­
sammen mit Osterreich und einer Reihe wei­
terer Staaten einen Resolutionsentwurf ein, dem­
zufolge die zwe ite Generalkonferenz der UNIDO 
Anfang 1975 für die Dauer von zwei Wochen 
auf der höchstmöglichen Ebene von Regierungs­
vertretern abgehalten werden sollte. Der Rat für 
Industrielle Entwicklung und dessen Ständiges 
Komitee soll ten als vorbereitendes Komitee der 
Konferenz fungieren. ü ber den Fortschritt der 
Vorbereitungsarbeiten soll der XXVIII. Gene­
ralversammlung berichtet werden. 

Dieser Entwurf wurde in der 2. Kommission 
wie auch im Plenum der Generalversammlung 
mit Konsensus angenommen. 

2. Z usa m m e n a r bei t z w i s c h e n 
UNIDO und UNDP 

Die XXVI. Generalversammlung hatte mit 
Resolution 2823 (XXVI) beschlossen, ein ad 
hoc-Komitee zur Behandlung dieser Frage einzu­
setzen. Der Bericht dieses Komitees lag der 
2. Kommission vor. Auf Basis der darin enthal­
tenen Empfehlungen brachten die Philippinen 
zusammen mit anderen En twicklungsländern 
einen Resolutionsentwurf ein, in dem die in 
Resolution 34 (VI) des Rates getroffenen Ent­
scheidungen indorsiert und die mit Resolu­
tion 35 (VI) vom Rat vorgeschlagenen Richt­
linien für das Programm der industriellen Son­
derdienste (SI ) gebilligt wurden. Ferner wurde 
darin die zentrale Rolle der UNIDO bezüglich 
der Koordinierung der Tätigkeit der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der industriellen Ent­
wicklung neuerlich bekräftigt. Der vom ad hoc-
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Komitee vorgesehene Konsultationsmechanismus 
zwischen UNIDO und UNDP wurde begrüßt 
und die Notwendigkeit der Stärkung der Ver­
bindung der UNIDO zu den Entwicklungslän­
dern im Wege der Industrieberater unterstrichen. 
Schließlich wurde an den UNDP-Verwaltungsrat 
der Appell ger ichtet, die notwendigen finanziel­
len Mittel zur Erhöhung der Zahl dieser Berater 
in den Entwicklungsländern zur Verfügung zu 
stellen. 

Der En twurf wurde nach Annahme verschie­
dener Abänderungsvorschläge von der 2. Kom­
mission und dem Plenum der Generalversamm­
lung ohne Votum angenommen. 

3. Auf nah mev 0 n Ban g lad e s hin 
die Li s ted e r für ein e Mit g I i e d­
s c h a f tim Rat für I n d u s tri e 11 e E n t-
wicklung qualifizierten Staaten 

Die Generalversammlung beschloß am 11. De­
zember 1972, Bangladesh in die Liste Ades 
Annexes der Resolution 2152 (XXI) aufzuneh­
men. 

4. S t ä n d i ger Amt s s i tz von U I D 0 
und IAEO in Wien 

Der Briefwechsel zwischen dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten und dem Gene­
ralsekretär der Vereinten Nationen betreffend 
die Erfüllung der Verpflichtungen der österrei­
chischen Bundesregierung hinsidnlich der Unter­
bringung von UNIDO und IAEO in Wien 
wurde den Mitgliedern der 2. Kommission zur 
Kenntnis gebracht. 

UN-Institut für Ausbildung und Forschung 
(UNITAR) 

Der 2. Kommission lag zu diesem Tages­
ordnungspunkt der Bericht des UNIT AR­
Exekutivdirektors vor. Die Debatte wurde 
mit einer Erklärung des Exekutivdirektors 
Davidson Nicol eingeleitet, in der dieser 
ergänzend über die Tätigkeit des Instituts 
seit Juni 1972 und das Arbeitsprogramm 
für 1973 berichtete. Nicol erwähnte in 
diesem Zusammenhang auch das auf Schloß 
Hernstein abgehaltene UNITAR-Seminar über 
die Rolle der Frau in den Vereinten Nationen 
und hob den hiezu von Osterreich geleisteten 
finanziellen Beitrag anerkennend hervor. 

In der anschließenden D ebatte würdigten alle 
Delegationen die Leistungen des Instituts. 

Osterreich gab ebenfalls eine Erklärung (An­
lage 18) ab, in der neuerlich die Einladung der 
österreichischen Bundesregierung betreffend die 
Abhaltung eines weiteren UNITAR-Seminars in 
Osterreich ausgesprochen wurde. Ferner wurde 
darin die o twendigkeit der baldigen Errichtung 
des "United ations Staff College" unterstri­
chen , dem die Ausbildung internationaler Beam­
ter obliegen soll. 

Ein von Libanon zusammen mit Dänemark, 
Norwegen und mehreren Entwicklungsländern 
eingebraduer Resolutionsentwurf, in dem die 
Hoffnung auf eine weitere und stärkere finan­
zielle Unterstützung des Institu ts zum Ausdruck 
gebracht wurde, fand die einhellige Zustimmung 
der Kommission und des Plenums. 
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5. ABSCHNITT 

Soziale und menschen rechtliche Fragen 

Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates (soziale 
und menschenrechtliche Aspekte) 

114 Stimmen ohne Gegenstimme bei 8 Stimm­
enthaltungen angenommen wurde. Osterreich 
stimmte für diese Resolution, die Ostblockstaa-

Der XXVII. Generalversammlung lagen zu ten - ohne Rumänien - enthielten sich der 
diesem Tagesordnungspunkt sechs Resolutions- Stimme. 
entwürfe vor: 

1. ein Entwurf betreffend die vermehrte Be­
schäftigung von Frauen in gehobenen Positionen 
in den Sekretariaten des Vereinten-Nationen­
Systems, welcher vom Plenum einstimmig ange­
nommen wurde; 

2. ein Entwurf betreffend die Abhaltung eines 
"Internationalen Jahres der Frau" im Jahre 1975, 
welcher vom Plenum ohne Abstimmung ange­
nommen wurde; 

3. ein von Osterreich mit eingebrachter Ent­
wurf betreffend die Fortsetzung laufender Unter­
suchungen über die Todesstrafe, welcher vom 
Plenum mit 86 Stimmen ohne Gegenstimme bei 
32 Stimmenthaltungen angenommen wurde. 
Osterreich stimmte für diese Resolution, der Ost­
block sowie eine Reihe arabischer und afrikani­
scher Staaten enthielten sich der Stimme. Die 
österreichische Delegation gab zu dieser Frage 
eine Erklärung ab (Anlage 26) ; 

4. ein Entwurf betreffend Hilfe bei der Be­
kämpfung von Handel mit Rauschgift und 
Rauschgiftsucht, welcher von Afghanistan und 
einer Reihe von Entwicklungsländern einge­
bracht und vom Plenum mit 113 Stimmen bei 
9 Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme ange­
nommen wurde. Osterreich stimmte für diesen 
Entwurf, die Ostblockstaaten mit Ausnahme 
Rumäniens und Mali enthielten sich der Stimme; 

5. ein von den USA und einer Reihe anderer 
Delegationen eingebrachter Entwurf, worin die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die "Ein­
zige Sudltgiftkonvention" samt Zusatzprotokoll 
und die Konvention über Psychotrope Substan­
zen zu ratifizieren bzw. ihnen beizutreten. Der 
Entwurf wurde vom Plenum mit 111 Stimmen 
ohne Gegenstimme bei 9 Stimmenthaltungen an­
genommen. Osterreich stimmte für diesen Reso­
lutionsentwurf. Die Ostblockstaaten - ohne 
Rumänien - und Mali enthielten sich der 
Stimme; 

6. ein griechisd1er Entwurf betreffend das Ver­
einte-Nationen-Programm zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs, welcher vom Plenum mit 

Beseitigung aller Formen der rassischen Diskri­
m inierung 

Die Debatte in der 3. Kommission gestaltete 
sich im Vergleich zu früheren Jahren ruhiger 
und ausgeglichener. Zwar erklärten mehrere 
Delegierte, daß gewisse Staaten trotz aller Lip­
penbekenntnisse zur Bekämpfung der Rassen­
diskriminierung und trotz aller einschlägigen 
Resolutionen des Sid1erheitsrates und der Gene­
ralversammlung mit Süd afrika und anderen rassi­
stischen Regimen nach wie vor regen Handel 
treiben würden und auf diese Weise der Apart­
heid -Politik Vorschub leisteten, doch enthielten 
sich die meisten Delegierten direkter Angriffe 
gegen bestimmte Staaten. Zahlreiche Redner be­
faßten sich mit der geplanten Dekade für Maß­
nahmen zur Bekämpfung des Rassismus und der 
rassischen Diskriminierung, wobei übereinstim­
mung darüber herrschte, daß die Dekade bereits 
am 10. Dezember 1973 beginnen sollte. 

Die Debatte erhielt einen starken emotionellen 
Akzent, als der israelische Vertreter in einer aus­
führlichen Intervention Syrien und die Sowjet­
union der Diskriminierung ihrer jüdischen Bür­
ger beschuldigte. Die Erklärung veranlaßte meh­
rere Delegierte zu scharfen Erwiderungen. 

Eine weitere Kontroverse entstand zwischen 
den Delegierten G roßbritanniens und Ugandas 
über die Ausweisung der asiatischen Bürger 
Ugandas. 

Zum ersten Mal schnitten einige Delegierte 
im Rahmen der Rassendiskriminierungsdebatte 
das Problem der Fremdarbeiter in Europa an, 
wobei behauptet wurde, daß die Fremdarbeiter 
In gewissen Ländern de facto diskriminiert wer­
den. 

Im Zusammenhang mit dem Bericht des Komi­
tees über die Eliminierung aller Formen raSSI­
scher Diskriminierung kritisierten einige Dele­
gierte den Beschluß des Komitees, seine achte 
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Tagung in Genf abzuhalten. Sie wiesen mit Nach- Achtung der Menschenrechte in bewaffneten 
druck auf die finanziellen Implikationen dieses Konflikten 
Beschlusses h in . 

Ein sowjetisch-guineischer Konventionsent-
wurf über die Eliminierung und Bestrafung des 
Verbrechens der Apartheid wurde von mehreren 
afro-asiatischen Delegierten begrüßt , doch hielten 
es ein ige dieser Staaten für wichtiger, vorerst 
auf die Durchführung bereits vorhandener inter­
nationaler Instrumente zu drängen, als neue aus­
zuarbeiten. Noch wäh rend der D ebatte wu rde 
von der Sowjetunion und Guinea ein revidierter 
Konventionstext vorgelegt . 

Der öst erreichische Vertreter gab im Verlauf 
der Generaldebatte ebenfalls eine Erklärung ab 
(Anlage 21 ). 

Zu dem T agesordnungspunkt wurden vie r 
Resolutionen angenommen. Eine Resolution, die 
von österreich mit eingebracht wurde, setzt den 
10. Dezember 1973 als Beginn der berei ts er­
wähnten Dekade fest. Eine zwe ite Resolution 
betrifft den Bericht des Komitees über die Eli­
minierung aller Formen rassischer Diskriminie­
rung. Die dritte befaßt sich mit dem Fremd­
arbeiterproblem und eine vierte prozedurale 
Resolution bezieht sich auf den Konventionsent­
wurf über die Eliminierung und Bestrafung des 
Verbrechens der Apartheid . 

Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Der XXVII. Generalversammlung lag ein 
R esolutionsentwurf Ghanas, Zambias und wei­
terer afro-asiatischer Staaten vo r. Darin wird 
die Rechtmäßigkeit des Kampfes um Selbst­
bestimmung mit allen mit der Satzung und den 
Resolutionen der Vereinten Nationen verein­
baren Mitteln bestätigt. Portugal und Südafrika 
werden verurteil t , ebenso wie die Politik jener 
NATO-Staaten und anderer Mächte, die rassi­
stischen Regimen Beistand leisten. Konkrete 
Wege zur Gewährung einer größtmöglichen 
humanitären und materiellen Hilfe an die Völker 
in den Kolonialgebieten sollen gefund en wer­
den . 

Nach einer von den arabischen Staaten durch­
gesetzten Abänderung, wodurch indirekt das 
Selbstbestimmungsrecht auch auf Palästina an­
wendbar gemacht wird, wurde der Resolutions­
entwurf vom Plenum mit 89 Stimmen bei 
8 Gegenstimmen und 18 Stimmenthaltungen an­
genommen. österreich enthielt sich mit den 
skandinavischen und einigen westlichen und 
lateinamerikanischen Staaten der Stimme, die 
D elegationen Frankreichs, Israels, Italiens, ica­
raguas, Portugals, Spaniens, Großbritanniens und 
der USA stimmten gegen den Resolutionsent­
wurf. 

Zu diesem Thema lagen der zust ändigen 
6. Kommission der XXVII. Generalversammlung 
zwe' Resolutio nsentwürfe vor : 

a) ein von Australien, Belgien, Kanada und 
Großbritannien eingebrachter Entwurf, der 
die bisherige sowie die künftig zu leistende 
Arbeit des IKRK auf dem Gebiet der Ver­
besserung und Weiterentwicklung int er­
nationaler Instrumente zum Schutz der 
Menschenrechte in bewaffneten Konflikten 
begrüßt, der jedoch nicht zur Abstimmung 
gelangt e, da 

b) einem von Sd1weden eingebrachten Reso­
lutionsentwurf Priorität zuerkannt wurde, 
der sich mit bei den bisherigen Arbeiten 
im Rahmen von Regierungsexpertenkonfe­
renzen des IKRK aufgetretenen Schwierig­
keiten eher kritisch auseinandersetzt. 

Dieser Resolutionsentwu rf wu rde vom Plenum 
der XXVII. Generalversammlung mit 103 Stim­
men ohne Gegenstimme bei 25 Stimmenthaltun­
gen angenommen. ö sterreich stimmte für die 
Resolution. 

Konvention zum Schutz von Journalisten in 
gefäh rl icher Mission 

Der xxvn. Generalversammlung der Verein­
ten ationen lag ein Entwurf einer Konvention 
zum Schutz von Journalist en in gefährlicher Mis­
sion vo r, der von Frankreich, Australien, Däne­
mark, Finnland, Iran, Libanon, Marokko, der 
Türkei und ö sterreich eingebrach t wurde. Danach 
stellen die Mitgliedstaaten Journalisten, di e in 
ihre Jurisdiktion falle n, für die D auer ihrer Mis­
sion Ausweise aus, die den Jou rnalisten Anspruch 
auf angemessenen Schutz, Verständigung der An­
gehörigen in otfällen u. dgl. mehr ve rleiht. 
Die für die Ausst ellung, Erneuerung und den 
Entzug des Ausweises gel tenden Regeln werden 
von einem aus neun Mitgliedern bestehenden 
Internationalen Kom itee festgesetzt. 

Dieser Entwurf bildete Gegenstand eingehen­
der Debatten in der 3. Kommission. Aus zeit­
lichen Gründen konnten die Arbeiten jedoch 
nicht abgeschlossen werden. 

D as Plenum besd110ß daher mit 105 Stim­
men ohne Gegenstimme bei 2 Stimmenthaltun­
gen, die Arbei ten während der XXVII I. Gene­
ral versammlung mit Prio rit ät for tzuführen. 
ö st errei h stimmte diesem Vorschlag zu. 
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Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
Menschlichkeit 

die Generalsekretärs der Vereinten Nationen zur 
Einberufung einer ad hoc-Beratungsgruppe in 
Jugendfragen aufgegriffen. 

Der XXVII. Generalversammlu ng lag zu die­
sem Tagesordnungspunkt ein von Weißruß!and, 
der CSSR und der Demokratischen Republik 
Jemen eingebrach ter "Entwurf von Prinzipien 
der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Aufspürung, Festnahme, Auslieferung und Be­
strafung von Kriegsverbrechern und Verbrechern 
gegen die Menschlichkeit" vor, der - ohne sub­
stantielle Diskussion - durch eine prozedurale 
Resolution an die Menschenrechtskommission der 
Vereinten Nationen zum Stud ium weitergeleitet 
wurde. Diese prozedurale Resolution wurde im 
Plenum mit 105 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei 18 Stimmenthaltungen angenommen. Einige 
westliche und lateinamerikanische Staaten ent­
hielten sich der Stimme. Osterreich stimmte für 
diese Resolution . 

Die österreichische Delegierte gab am 1. De­
zember 1972 in der 3. Kommission eine Erklä­
rung ab (Anlage 23). 

Verbrechensverhütung und -kontrolle 

Der XXVII. Generalversammlung lag zu die­
sem Tagesordnungspunkt ein Resolutionsentwurf 
vor, der von Griechenland, Finnland, Japan, 
Großbritannien, Frankreich, Brasilien und einer 
Reihe weiterer Staaten eingebracht wurde. Darin 
werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen bis spä­
testens Ende 1974 über Verbrechensverhütung 
und -kontrolle in ihren Ländern zu berichten. 
Die internationale Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet soll auf allen Ebenen ver,stärkt werden. 
Der Generalsekretär wird beauftragt, Vorberei­
tungen für den 5. VN-Kongreß über Verb re­
chensverhütung und die Behandlung von Rechts­
brechern zu treffen . 

Die österreichische Delegierte gab am 7. De­
zember 1972 in der 3. Kommission eine Erklä­
rung ab (Anlage 24) . 

Die Resolution wurde vom Plenum einstim­
mig angenommen. 

Probleme der Jugend 

Der XXVII. Generalversammlung lagen zu die­
se r Frage drei Resolutionsentwürfe vor: 

1. ein rumänisd1er Entwurf, der von Oster­
reich mit eingebracht wurde und der auf eine 
Verbesserung und Intensivierung der Kommu­
nikation zwischen der Jugend und Jugendorgani­
sationen einerseits und dem System der Verein­
ten N ationen andererseits hinzielt. Insbesondere 
wird in dieser Resolution eine Empfehlung des 

Der Resolutionsentwurf wurde im Plenum mit 
115 Stimmen ohne Gegenstimme bei 8 Stimm­
enthaltungen angenommen. Osterreich stimmte 
für den Entwurf, einige Ostblockstaaten enthiel­
ten sich der Stimme; 

2. ein rumänischer Entwurf, der von Oster­
reid1 mit eingebradn wurde, worin die Mitglied­
staaten aufgefordert werden, die "Erklärung über 
die Förderung der Ideale des Friedens, der gegen­
seitigen Achtung und des gegenseitigen Verständ­
nisses zwischen der Jugend aller Völker" zu er­
füllen. Die Generalversammlung beschließt, die 
in dieser Richtung erzielten Ergebnisse periodisch 
zu prüfen. 

Dieser Entwurf wurde vom Plenum per 
acclamationem angenommen; 

3. ein Entwurf, der von Kuwait, Frankreich 
und einer Reihe anderer Staaten eingebracht 
wurde, worin der Generalsekretär der Ver­
einten Nationen aufgefordert wird, die Mög­
lichkeiten der Beschäft igung qualifizierter junger 
Menschen im System der Vereinten Nationen 
zu erhöhen und über diesbezügliche Fortschritt e 
Bericht zu erstatten. 

Dieser Entwurf wurde vom Plenum per 
acclamationem angenommen. 

Die österreich ische Delegierte gab am 7. De­
zember 1972 in der 3. Kommission eine Erklä­
rung ab (Anlage 25). 

Menschenrechtspakte 

Zu diesem Tagesordnungspunkt lag der Gene­
ralversammlung ein von Zypern und mehreren 
anderen Staaten eingebrachter Resolutionsent­
wurf vor, worin die Mitgliedstaaten aufgefor­
dert werden, die Möglichkeit einer Ratifizierung 
des übereinkommens über bürgerliche und poli­
tische Rechte und des übereinkommens über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte noch 
vor dem 10. Dezember 1973, dem 25 . Jahres­
tag der Allgemeinen Erklärung der Mensd1en­
rechte, zu prüfen. 

Der Resolutionsentwurf wurde vom Plenum 
per acclamationem angenommen. 

Informationsfreiheit 

Die XXVII. Generalversammlung beschloß 
einstimmig, den Tagesordnungspunkt auf die 
XXVIII. Generalversammlung zu vertagen . 
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Menschenrechte und wissenschaftlich-technologi­
scher Fortschritt 

Der XXVII. Generalversammlung lagen zwei 
Resolutionsentwürfe vor: 

1. ein Entwurf betreffend die Bewahrung und 
Entwicklung kultureller Werte, welcher u . a. 
von Polen, Frankreich, Belgien und Athiopien 
eingebracht wurde. Darin werden die Regierun­
gen aufgefordert, in ih rer nationalen Entwick­
lungsplanung der Bewahrung und Entwicklung 
kultureller Werte besonderes Augenmerk zu 
schenken. Der Entwurf wurde vom Plenum ein­
stimmig angenommen ; 

2. ein Entwurf betreffend die Fortsetzung und 
den ehestmöglichen Absch luß der vom Gene­
ralsekretär der Vereinten ationen in die Wege 
geleiteten Studien, welcher von Oster reich mit 
eingebracht wurde. Darin wird auf das erste 
im Juni 1972 in Wien zu dieser Frage abgehaltene 
Menschenrechtsseminar der Vereinten N ationen 
hingewiesen. 

Der Entwurf wurde vom Plenum mit 
120 Stimmen ohne Gegenstimme bei 5 Stimm­
enthaltungen angenommen. Osterreich stimmte 
fü r den Resolutionsentwurf, die Delegationen 
Frankreichs, der iederlande, Portugals, Groß­
britanniens und der USA enthielten sich der 
Stimme. 

Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz 

Der XXVII . Generalversammlung lag ein von 
Schweden, den Niede rlanden, Uruguay, Hondu­
ras, Irland und Zypern eingebrachter Resolu­
tionsentwurf vor, worin beschlossen wird, der 
Fertigstellung einer Erklärung betreffend die Be­
seitigung aller Formen religiöser Unduldsamkeit 
den Vorrang gegenüber einem internationalen 
Abkommen einzuräumen. 

Bei der Abstimmung im Plenum wurde der 
Resolutionsentwurf mit 101 Stimmen ohne 
Gegenstimme bei 22 Stimmenthaltungen ange­
nommen. Oster reich stimmte für den Resolu­
tionsentwurf, der Ostblock sowie einige arabische 
und afro-asiatische Staaten enthielten sich der 
Stimme. 

25. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte 

Im Verlauf der Generaldebatte in der 3. Kom­
mission unterstrichen alle Redner die Bedeutung 
der Allgemeinen Erklärung der Mensd1enrechte, 
doch konnten viele Delegierte nicht umhin, ihrer 
Enttäuschung darüber Ausdruck zu verleihen, 
daß nun bald 25 Jahre nach der Annahme der 
Deklaration durd1 die Generalve rsammlung der 
Vereinten Nationen die Menschenrechte in man­
chen Ländern immer noch mißachtet werden. Als 

besonders verurteilungswürdige Beispiele wurden 
die Rassendiskriminierung, vor allem die Apart­
heid-Politik, sowie der Kolonialismus angepran­
gert. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand der Be­
richt des Generalsekretärs, der zahlreiche Anre­
gungen für eine würdige Begehung des 25 . Jah­
restages der Deklaration enthielt. Mehrere Ver­
treter begrüßten die im Bericht zum Ausdruck 
gebrachte Auffassung, daß es den Staaten und 
den zuständigen nationalen Stellen überlassen 
bleiben sollte, wie sie diesen 25. Jahrestag ge­
stalten wollen. Die im Bericht angeregten Aktio­
nen sollten bloß als Beispiele dienen. Einige 
Delegierte betonten allerdings, daß wirksame 
Maßnahmen zur Förderung der Achtung der 
Menschenrechte formellen Gedenkmanifestatio­
nen vorzuziehen seien. Als solche effektive Maß­
nahmen wurden unter anderem die Ratifikation 
der Menschenrechtspakte samt Fakultativproto­
koll und die Abhaltung regionaler Seminare be­
trad1tet. 

Der österreichische Vertreter sprach sich gleich­
falls für Maßnahmen aus, die einen effektiven 
Beitrag zur Förderung der Achtung der Men­
schenrechte leisten könnten (Anlage 20) . 

Die österreichische Delegation bereitete im 
Sinne ihrer Intervention einen Resolutionsent­
wurf vor, der unter anderem die Abhaltung 
von regionalen Seminaren zum Studium neuer 
Wege und Methoden zur Förderung der Achtung 
der Menschenrechte empfahl. 

Außer dem österreichischen wurden noch drei 
weitere Resolutionsentwürfe eingebracht. In der 
Kommission herrschte indessen die Meinung vor, 
daß zu diesem Tagesordnungspunkt nach Mög­
lichkeit nur eine einzige Resolution verabschiedet 
werden sollte. In einer eigens eingesetzten 
Arbeitsgruppe konnten schließlich die Entwürfe 
in einem einzigen Resolutionsentwurf vereinigt 
werden. Dieser Resolutionsentwurf, den mehrere 
Staaten, darunter auch Oster reich, gemeinsam 
einbrachten, wurde sowohl von der Kommission 
als auch in der Folge vom Plenum einstimmig 
angenommen. 

Internationale Hilfe in Katastrophenfällen 

Der XXVII. Generalversammlung lag ein von 
Osterreich mit eingebrachter Resolutionsentwurf 
vor, worin der im Vorjahr bestellte Koordinator 
fü r Katastrophenhilfe bevollmächtigt wird, für 
erforderliche nationale Vorsorgemaßnahmen 
finanzielle Mittel der Vereinten Nationen flüs­
sigzumachen. 

Der Resolutionsentwurf wurde vom Plenum 
mit 112 Stimmen ohne Gegenstimme bei 
7 Stimmenthaltungen angenommen. Oster reich 
stimmte für den Resolutionsentwurf. 
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Konferenz für eine Weltkonvention über Adop­
tionsrecht 

Der XXVII. Generalversammlung lag zu die­
sem Tagesordnungspunkt ein von Liberia 
eingebrachter Resolutionsentwurf vor, wo­
r in die Kommission für Soziale Ent­
wicklung, ein Organ des Wirtschafts- und 
Sozialrates aufgefordert wird, Empfehlun­
gen für die Vorbereitung eines der XXIX. Gene­
ralversammlung vorzulegenden Berichts zu er­
statten. Dieser Bericht soll sich mit nationalen 
Bestimmungen und übungen betreffend Adop­
tion und Pflegschaft und mit der Frage der 
Abhaltung einer internationalen Konferenz zur 
Ausarbeitung und Annahme einer internationa­
len Konvention über Adoptionsrecht auseIn­
andersetzen. 

Der Resolutionsentwurf wurde vom Plenum 
mit 108 Stimmen ohne Gegenstimme bei 
12 Stimmenthaltungen angenommen. Osterreich 
stimmte für diese Resolution. Einige arabische 
Staaten und China enthielten sich der Stimme. 

Bericht des Flüchtlingshochkommissärs 

Der XXVII. Generalversammlung lagen zu 
diesem Tagesordnungspunkt drei Resolutions­
entwürfe vor: 

59 

1. Ein R esolutionsentwurf betreffend die 
Repatriierung von Flüchtlingen im Südsudan, 
worin die internationalen Organisationen des 
UN-Systems und alle Regierungen aufgefordert 
werden, der Regierung der Demokratischen 
Republik Sudan die größtmögliche Unterstützung 
bei dieser Aufgabe zu gewähren. 

2. Ein von Osterreich mit eingebrachter 
Resolutionsentwurf betreffend den Bericht des 
Flüchtlingshochkommissärs über seine Tätigkeit 
im abgelaufenen Jahr an die XXVII . General­
versammlung, worin dessen Arbeit gewürdigt 
und ihre Fortsetzung und Unterstützung durch 
die Mitgliedstaaten gefordert wird. 

3. Ein von Osterreich mit eingebrachter 
Resolutionsentwurf betreffend die Fortsetzung 
des Amts des Flüchtlingshochkommissärs bis 
Ende 1979. Die Notwendigkeit dieser Resolution 
ergibt sich aus dem Ablauf des mit General­
versammlungsresolution 2294 (XXII) aus dem 
Jahre 1967 erteilten Mandats für den Flüchtlings­
hochkommissär mit 31. Dezember 1973. 

Alle drei Resolutionsentwürfe wurden vom 
Plenum per acclamationem angenommen. 

Die österreichische Delegierte gab in der 
3. Kommission am 21. November 1972 eIne 
Erklärung ab (Anlage 22). 
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6. ABSCHNITT 

Verwaltungs- und Budgetfragen 

Budgetvoranschlag der Vereinten Nationen 
für 1973 

Das Plenum der XXVII. Generalversammlung 
nahm am 19. Dezember 1972 das Budget der 
Vereinten Nationen für 1973 mit 113 (darunter 
Osterreich) gegen 8 Stimmen (Ostblock) bei 
5 Stimmenthaltungen an. Das Budget sieht Aus­
gaben von 225,920.420 US-Dollar vor. Die ver­
anschlagten Einnahmen betragen 35 ,958 .800 US­
Dollar, durch Beiträge der Mitgliedstaaten 
werden soh in 189,961.620 US-Dollar aufgebracht 
werden müssen. 

Verglichen mit dem Budget 1972 stellt das 
Budget 1973 einen Anstieg von 8'2010 dar; schließt 
man im Budget 1972 die vom Generalsekretär 
eingesparten 4 Millionen US-Dollar ein, die auf 
ein Sonderkonto gelegt wurden, würde der 
Budgetanstieg 1973 nur 6'2010 betragen . Im Ver­
gleich zu den Vorjahren kann der Budgetanstieg 
1973 als gemäßigt angesehen werden, da sich das 
Budget von 1970 auf 1971 um 15010 und von 
1971 auf 1972 um 9'6010 erhöhte. 

Gemäß der ös terreichischen Beitragsquote von 
0'55010 beträgt der österreichische Beitrag zum 
regulären Budget der Vereinten Nationen für 
1973 1,030.965 US-Dollar. 

In seiner Budgetrede am 29. September 1972 
betonte der Generalsekretär, daß er sich um die 
Erstellung eines Sparbudgets bemüht habe, um 
eine Lösung der UN-Finanzkrise zu erleichtern; 
er appellierte gleichzeitig an die Mitgliedstaaten, 
den im Jahre 1972 eingesparten Betrag von 
4 Millionen US-Dollar den Vereinten Nationen 
selbst und nicht den Mitgliedstaaten gut­
zuschreiben, um die Liquiditätsschwierigkeiten 
der Organisation zu erleichtern. 

In der Generaldebatte wurde die sparsame 
Haushaltspolitik des Generalsekretärs von der 
Mehrheit der Mitgliedstaaten begrüßt ; lediglich 
die Vertreter des Ostblocks legten einen Vor­
behalt gegen die Höhe des Budgets ein und 
erklärten, daß der Generalsekretär eine bedeu­
tend stärkere Kürzung der beantragten Kredite 
vornehmen sollte. Die Entwicklungsländer 
wiesen darauf hin, daß keine Beziehungen 
zwischen der Finanzkrise der Vereinten Nationen 
und der Höhe des UN-Budgets hergestellt 
werden dürfe, und gaben zu bedenken, daß sich 
die Sparpolitik im Laufe der Zeit nad1teilig auf 

die Durchführung der UN-Programme auswirken 
könnte, ohne gleichzeitig die Finanzkrise der 
Weltorganisation wesentlich zu verbessern. 

Die österreichische Delegation gab in der 
Generaldebatte eine Erklärung ab (Anlage 27), 
in der an die Mitgliedstaaten appelliert wurde, 
im Bereich ihrer Möglichkeiten zu einer Be­
reinigung der Finanzkrise beizutragen. Der Bud­
getvoranschlag 1973 wurde als realistisch bezeich­
net und die österreichische Zustimmung zum 
Budgetrahmen 1973 zum Audruck gebracht. 

achdrücklich wurde in der österreichischen Er­
klärung auf die Notwendigkeit einer Reform 
des U -Budgetsystems hingewiesen und die Ein­
führung des Programmbudgetierens sowie eines 
zweijährigen Budgetzyklus ab dem Jahre 1974 
gefordert. 

a) Ein f ü h run g des Pro g r a m m-
b u d g e ti e ren s und ein e s z w e 1-

jährigen Budgetzyklus 

Auf Grund einer von Osterreich anläßlich der 
XXVI. Generalversammlung formulierten Emp­
fehlung wurde der 5. Kommission eine um­
fangreiche Dokumentation übermittelt, in wel­
cher die rechtlichen, institutionellen und organi­
satorischen Folgen der Einführung des Pro­
grammbudgetierens dargelegt werden. Der 
Generalsekretär schlug vor, das Programm­
budgetieren im Rahmen eines sechsjährigen 
mittelfristigen Arbeitsplanes der Vereinten 
Nationen einzuführen, wogegen das Beratende 
Komitee für Verwaltungs- und Budgetfragen 
(ACABQ) grundsätzlich die Einführung des Pro­
grammbudgetierens unterstützte, jedoch die Auf­
fassung vertrat, daß sich der mittelfristige Plan 
nicht auf sechs, sondern zunächst nur auf vier 
Jahre erstrecken sollte. 

In der Debatte trat die überwiegende Mehrheit 
der Mitgliedstaaten für die Einführung des Pro­
grammbudgetierens ein ; elDlge Delegationen 
erhoben allerdings Bedenken gegen die Ein­
führung eines zweijährigen Budgetzyklus, da sie 
befürchteten, daß ein für die Dauer von zwei 
Jahren festgelegtes UN-Budget die Programme 
und die Wachstumsrate der Vereinten Nationen 
einschränken könnte. 

Seitens der österreichischen Delegation wurde 
ein Resolutionsentwurf ausgearbeitet, gemäß dem 
das System des Programmbudgetierens in den 
Vereinten Nationen eingeführt, die Ausarbeitung 

III-94 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 61 von 160

www.parlament.gv.at



61 

UNCTAD und der UNIDO im Zusammenhang 
mit der 2. Entwicklungsdekade gefordert. 

eines mittelfristigen Vierjahresplanes gefordert 
und der Generalsekretär ersucht werden sollte, 
während der nächsten Jahre die Verwaltung der 
Vereinten Nationen im Sinne dieser Methoden d) 
laufend zu verbessern. 

Bericht des Sonderkomitees 
über die UN-Finanzlag e 

Im Rahmen von Konsultationen zwischen den 
einzelnen regionalen Gruppen wurde eine revi­
dierte Fassung des österreichischen Resolutions­
entwurfes ausgearbeitet, der in der Folge von 
Osterreich, Ghana, Iran, den Philippinen und 
Guatemala eingebracht wurde. Der revidierte 
Resolutionsentwurf berücksichtigte die Bedenken 
einiger Entwicklungsländer und führt das neue 
Budgetsystem vorerst nur auf "experimenteller" 
Basis ein. Dieser Resolutionsentwurf wurde von 
der Generalversammlung einstimmig ange-
nommen. 

b) Amtssitz internationaler 
Organisationen in Wien 

Im Rahmen der Debatte über das Budget der 
UNIDO für 1973 gab die österreichische Dele­
gation eine Erklärung über den Fortschritt bei 
der Planung und Errichtung des Amtssitzes inter­
nationaler Organisationen in Wien ab 
(Anlage 28). 

Belgien beantragte formell , der öster-
reichischen Bundesregierung und dem öster­
reichischen Volk den Dank der Mitgliedstaaten 
für den planmäßigen Fortschritt der Vor­
bereitungsarbeiten für den Amtssitz der UNIDO 
und der IAEO im Donaupark auszusprechen. 
Der belgische Antrag wurde von Frankreich, 
Algerien und Iran unterstützt und hierauf ein­
stimmig angenommen. 

c) U N - I n f 0 r m a t ion s pol i t i k 

Im Rahmen der Debatte über die Infor­
mationspolitik der Vereinten Nationen berichtete 
der Leiter des " UN-Office of Public In­
formation", daß sich die Tätigkeit des Büros 
in den kommenden Jahren auf folgende 
vier Hauptpunkte konzentrieren werde: 

1. Abrüstung, 

2.2. Entwicklungsdekade (unter Einschluß der 
Handels-, Entwicklungs- und Bevölkerungs­
fragen sowie des Umweltschutzes), 

3. Menschenrechte (einschließlich Bekämpfung 
des Rassismus und der Apartheid), 

4. Dekolonisierung. 

In der Debatte wurde die Schaffung dieser 
vier Schwerpunkte für die Informationspolitik 
der Vereinten Nationen allgemein begrüßt. 

Osterreichischerseits wurde eine stärkere 
Unterstützung der Informationsarbeit der 

Das aus 15 Mitgliedern bestehende Sonder­
komitee für die Finanzlage der Vereinten 
Nationen war vOn der XXVI. Generalversamm­
lung mit dem Auftrag eingesetzt worden, kon­
krete Vorschläge zur Lösung der Finanzkrise 
auszuarbeiten. Das Komitee legte der XXVII. Ge­
neralversammlung einen Bericht vor, in dem fest­
gestellt wird, daß mit Stand 30. September 1972 
79 Mitgliedstaaten ihre Beiträge für das Finanz­
jahr 1972 in der Höhe von 707 Millionen 
US-Dollar nicht bezahlt hatten; überdies schul­
deten 48 Mitgliedstaaten Beiträge in der Höhe 
von 27'6 Millionen US-Dollar aus 1971 und 
vorhergehenden Jahren. Von diesen Rückständen 
in der Gesamthöhe von 98 '3 Millionen US-Dollar 
wurden 43"1 Millionen von einigen Mitglied­
staaten aus prinzipiellen Gründen 'nicht bezahlt. 
Osterreich scheint unter jenen 34 Staaten auf, 
die ihren sämtlichen Verpflichtungen gegenüber 
den Vereinten Nationen nachgekommen sind. 

Eine allgemein akzeptable Lösung für die 
Finanzkrise der Organisation konnte bedauer­
licherweise auch im abgelaufenen Jahr nicht ge­
funden werden. 

Ein von Dänemark gemeinsam mit Neuseeland 
und Schweden eingebrachter Resolutionsentwurf, 
mit welchem der Generalsekretär aufgefordert 
wird, alle Möglichkeiten für die Lösung der 
Finanzkrise auf Grundlage der verschiedenen 
Vorschläge des Sonderkomitees weiter zu ver­
folgen, wurde von der Generalversammlung ein­
stimmig angenommen. Mittels dieser Resolution 
wurde andererseits stillschweigend die Ein­
stellung der Arbeiten des Sonderkomitees zur 
Kenntnis genommen und die Verantwortung für 
die Weiterführung der gegenständlichen Ver­
handlungen in die Hände des Generalsekretärs 
gelegt. 

Nacht ragsbudget 1972 

Der Generalsekretär beridltete der General­
versammlung, daß er am Beginn des Budget­
jahres 1972 die einzelnen UN-Abteilungen ange­
wiesen habe, einen Beitrag von zirka 4 Millionen 
US-Dollar einzusparen, um das Defizit der Ver­
einten Nationen im Jahre 1972 nicht noch weiter 
zu vergrößern. 

Der Generalsekretär appellierte an die 
Generalversammlung, die von ihm eingesparten 
4 Millionen US-Dollar nicht an die Mitglied­
staaten zurückfließen zu lassen, sondern sie dem 
Liquiditätsfonds gutzuschreiben. Das ACABQ 
schlug demgegenüber vor, den Betrag in einen 
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separaten Fonds der Vereinten Nationen ein­
zulegen und eine definitive Entscheidung über 
die Verwendung dieser Mittel zu einem späteren 
Zeitpunkt - nämlich im Zusammenhang mit 
einer generellen Lösung der Finanzkrise - zu 
treffen. 

D er Vorschlag des Generalsekretärs wurde von 
der Generalversammlung mit 84 gegen 7 Stim­
men bei 7 Stimmenthaltungen angenommen. 
Osterreich hat sich für diesen Beschluß aus­
gesprochen. 

Beit ragsquoten der Mitgliedstaaten 

Im Mittelpunkt der Debatte stand ein Antrag 
der Vereinigten Staaten über die Verringerung 
der Maximalquote zum U -Budget von 30% auf 
25010. Der amerikanische Resolutionsentwurf ent­
hielt eine Aufforderung an das Beitragskomitee, 
die Maximalquote sobald wie möglich auf 25 010 
zu senken und zur Erreichung die es Zieles einer­
seits die Beitragsquoten künftiger neuer Mit­
glied taaten und ande rerseits die Erhöhung der 
Quoten einiger Mitgl iedstaaten, resultierend aus 
einem Anstieg ihres ationaleinkommens, heran­
zuziehen. Weiters hielt der amerikanische 
Resolutionsentwurf fest, daß die bestehenden 
Beitragsquoten der Mitgliedstaaten durch diese 
Maßnahmen keine Erhöhung erfahren dürften . 

Der Resolutionsentwurf wurde in der 5. Kom­
mission von der Sowjetunion und den anderen 
Vertretern des Ostblocks heftig kritisiert, die 
erklärten, daß die USA auf Grund ih res 
Nationaleinkommens eigentl ich 38'4010 des U -
Budgets tragen müßten . Die USA seien durch die 
Anwesenheit vo n U -Organisat ionen in New 
York bereits finan ziell begünstigt; es sei überdies 
ungerecht, die zu erwartenden Kürzungen der 
Mitgliedsbeiträge auf Grund des Beitritts der 
Bundesrepublik Deutschland und der Demo­
kratischen Republik Deutschland nicht allen Mit­
gliedstaaten zugute kommen zu lassen. 

Die westlichen Staaten unterstützten generell 
das amerikanische Anliegen, zumal befürchtet 
werden mußte, daß sich eine Ablehnung des 
amerikanischen Entwurfes überaus negativ auf 
die Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber 
den Vereinten Nationen auswirken würde. 

Osterreichischerseits wurde eine Erklärung ab­
gegeben (Anlage 29), in der der amerikanische 
Resolutionsentwurf unterstützt und unter 
anderem darauf hingewiesen wurde, daß Oster­
·reich bereits bei der XII. Generalversammlung 
für die Resolution betreffend die Verringerung 
der Maximalquote auf 30010 gestimmt hatte; in 
einer weltweiten Organisation müßten nicht n ur 
die Rechte, sondern auch die Pflichten unter 
Einschluß der finanziellen Lasten auf alle Mit -

gliedstaaten verteilt werden; eine unverhältnis­
mäßige Belastung eines einzigen Mitgliedstaates 
solle daher verhindert werden. 

Die amerikanische Resolution wurde in der 
5. Kommission mit 67 (darunter Oster reich) 
gegen 30 Stimmen bei 32 Enthaltungen ange­
nommen. Das Plenum der Generalversammlung 
nahm die Resolution mit 81 gegen 27 Stimmen 
bei 22 Enthaltungen an. 

Unterstützt von 12 afrikanischen Entwick­
lungsländern brachte Jemen einen Resolutions­
entwurf ein, mit dem die bisher bestehende 
Minimalquote von 0'04010 auf 0'02010 verringert 
werden sollte. Derzeit zahlen 69 Entwicklungs­
länder die Mindestquote zum UN-Budget. 

Der jemenitische R esolutionsentwurf wurde 
von der 5. Kommission mit 105 (darunter O ster­
reich) gegen 7 Stimmen bei 17 Enthaltungen 
und vom Plenum der Generalversammlung mit 
111 Stimmen, ohne Gegenstimme bei 20 Ent­
haltungen angenommen. 

dministrative und budgetäre Koordination 
zwischen den Vereinten Nationen und den 

Spezialorganisationen 

Das Beratende Komitee für Verwaltungs- und 
Budgetfragen (ACABQ) übermittelte der 
XXVII. Generalversammlung einen analytischen 
Bericht über Fragen im Zusammenhang mit der 
Koordination im Rahmen des UN-Systems. Das 
ACABQ beanstandete u. a., daß das aus den 
Leitern der U -Spezialorganisationen bestehende 
" Administrative Com mittee on Co ordination" 
bei seinen Beratungen den administrativen und 
budgetären Fragen nicht genügendes Augenmerk 
zuwende. Das ACABQ wies ferner darauf hin, 
daß die Budgets der Vereinten Nationen, der 
9 Spezialorganisationen und der IAEO im Jahre 
1973 insgesamt 537 '5 Millionen US-Dollar (1972: 
499 Millionen US-Dollar) betragen werden. Dies 
stelle einen Anstieg gegenüber 1972 von 6'8010 
dar ; die Steigerungs rate würde jedoch unter Aus­
schluß des UN-Budgets 97010 betragen, woraus 
sich ableiten lasse, daß wie in den Vorjah ren 
die Budgets der Spezialorganisationen stärker 
ansteigen als das Budget der Vereinten Nationen 
selbst . 

Aus Zeitknappheit konnte jedoch über die 
einzelnen Punkte des ACABQ-Berichtes keine 
längere Debatte abgeWickelt werden. Oster­
reichischerseits wurde vorgeschlagen, daß in den 
ko mmenden Jahren in einer bedeutend inten­
siveren Weise, als dies bisher der Fall war, die 
Fragen der administrativen und budgetären 
Koordination behandelt werden sollten. Nach 
Einführung des zweijährigen Budgetzyklus im 
Jahre 1974 wird die Generalversammlung nur 
noch jedes zweite Jahr über das UN-Budget be-
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schließen müssen; es ergebe sich hiedurch die 
Gelegenheit, in diesen Jahren, in denen das UN­
Budget nicht zur Debatte steht, eine eingehende 
Debatte über alle Probleme der administrativen 
und budgetären Koordination zwischen den Ver­
einten Nationen und den Spezialorganisationen 
durchzuführen. 

Der österreichische Vorsdllag wurde positiv 
aufgenommen. Einstimmig nahm die General­
versammlung einen Resolutionsentwurf über 
diese Frage an, in dem u. a. die Weiterleitung 
des ACABQ-Berichtes an die UN-Spezial­
organisationen sowie an die IAEO beschlossen 
wurde. 

Konferenzprogramm 

Der Generalsekretär legte der 5. Kommission 
den Konferenzkalender der Vereinten Nationen 
für die Jahre 1973/74 vor und teilte in diesem 
Zusammenhang mit, daß er bisher nicht in der 
Lage gewesen war, die von der General­
versammlung geforderte Studie über die vorteil­
hafteste Verteilung der UN-Konferenzen 
zwischen New York, Genf und anderen Städten 
fertigzustellen. Der Generalsekretär wies auf die 
noch nicht abgeschlossenen Bauten von neuen 
Konferenzräumen in Genf hin und äußerte 
Zweifel, ob es in den kommenden Jahren möglich 
sein werde, konkrete Vorschläge für eine ratio­
nellere Durchführung des Konferenzprogramms 
der Vereinten Nationen auszuarbeiten; er schlug 
daher der Generalversammlung vor, von der 
Durchführung dieser Studie Abstand zu nehmen. 
Hiezu vertrat das ACABQ die Auffassung, daß 
die Durchführung der Studie gerade für Genf 
erforderlich wäre. 

In der Debatte kritisierte Frankreich die Tat­
sache, daß die von der Generalversammlung 
angeforderte Studie bisher nicht ausgearbeitet 
wurde. Die Studie wäre erforderlich gewesen, 
um die Frage zu klären, wie sich die Kosten einer 
Tagung in New York oder in Genf zueinander 
verhalten und dergleichen. 

Aud1 österreichischerseits wurde mit Bedauern 
festgestellt, daß die Studie bisher nicht fertig­
gestellt werden konnte; sie hätte nid1t nur die 
Konferenzmöglichkeiten in New York und Genf, 
sondern auch in Wien behandeln sollen; die 
französische Forderung nach einer ehestmöglichen 
Vorlage der Studie sei daher voll zu unter­
stützen. 

Im Anschluß an die österreichische Erklärung 
wurde auch seitens der Sowjetunion und der 
Philippinen auf Wien als Konferenzzentrum ver­
wiesen und die Forderung Frankreichs und Oster­
reichs indorsiert. 

Seitens des Vorsitzenden wurde hierauf ein 
Resolutionsentwurf vorgelegt, der die Aus-
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arbeitung einer Studie des Generalsekretärs über 
die Konferenzmöglichkeiten in New York und 
Genf für die XXVIII. Generalversammlung for­
dert. 

Osterreichischerseits wurde zu diesem 
Resolutionsentwurf ein Zusatzantrag eingebracht, 
um sicherzustellen, daß die Studie nicht nur New 
York und Genf, sondern auch Wien umfaßt. 

Der österreichische Antrag wurde von Pakistan 
und der Sowjetunion unterstützt und in den 
Resolutionsentwurf aufgenommen. 

Der Resolutionsentwurf wurde mit 93 Stim­
men (Osterreich) ohne Gegenstimme bei 2 Ent­
haltungen angenommen. 

Personalfragen 

Der Generalsekretär legte, wie alljährlich, 
seinen Bericht über die Zusammensetzung des 
UN-Sekretariates vor. Der Bericht stellt fest, 
daß in der geographischen Zusammensetzung des 
Sekretaria tes im Jahre 1972 wegen der vom 
Generalsekretär eingeführten Aufnahmesperre 
fast keine Knderungen eingetreten sind. Ins­
gesamt sind derzeit 122 Mitgliedstaaten im UN­
Sekretariat vertreten. Die unter Berücksichtigung 
des Personalschlüssels untervertretenen Staaten 
sind derzeit die Sowjetunion, Italien, Japan und 
China, wogegen Indien, Frankreich, Algerien, die 
Philippinen, Chile, Thailand, Großbritannien, 
Pakistan, Jugoslawien und Osterreich derzeit im 
UN-Sekretariat übervertreten sind. Osterreich, 
welches derzeit durch 22 UN-Beamte repräsentiert 
ist, hätte gemäß dem Personalschlüssel der Ver­
einten Nationen nur auf 12 bis 13 Beamte An­
spruch. 

In der Debatte wurde der Vorschlag des 
Generalsekretärs, Aufnahmsprüfungen für neu 
zu rekrutierende Beamte einzuführen, allgemein 
unterstützt und ein diesbezüglicher Bericht für 
die XXVIII. Generalversammlung gefordert. 

Seitens der Sowjetunion wurde die Personal­
politik der Vereinten Nationen kritisiert, da sie 
die sowjetischen UN-Beamten diskriminiere. Die 
lateinamerikanischen Staaten beanstandeten die 
Tatsache, daß fast keine lateinamerikanischen 
Staatsbürger höhere Sekretariats posten bekleiden 
und forderten Maßnahmen zur Knderung dieses 
Zustandes. 

Der Vertreter des Sekretariates verwies auf den 
langfristigen Rekrutierungsplan für die Periode 
1. Juli 1972 bis 1. Juni 1977, der ausgearbeitet 
wurde, um einerseits das geographische Gleich­
gewicht innerhalb des UN-Sekretariates zu ver­
bessern und andererseits auch die fachliche 
Qualität der internationalen Beamten anzuheben. 
Dem Ostblock und den lateinamerikanischen 
Staaten wurde zugesichert, daß der Rekru-
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tierungsplan alljährlich einer Prüfung unterzogen 
werden wü rde, um die Wünsd1e der General­
versammlung berücksichtigen zu können. 

Der Generalversammlung lag ferner ein Bericht 
zur Frage der Errichtung und Finanzierung eines 
"UN Staff College" vor. Aufgabe einer solchen 
Institution wäre es, die neu rekrutierten inter­
nationalen Beamten mit ihrem Arbeitsbereich 
und ihren Funktionen ve rtraut zu machen. Die 
Gesamtkosten dieser "Verwal tungsakademie" 
von 425.000 US-Dollar soll ten zwischen den 
Vereinten ationen und den Spezial­
organisationen aufgeteilt werden. Das ACABQ 
beantragte eine Kürzung auf 350.000 US-Dollar, 
wodurch der Beitrag der Vereinten ationen auf 
130.000 US-Dollar eingesduänkt werden könnte. 
Das ACABQ meinte ferner, daß keine Gewißheit 
bestehe, ob sich auch das U DP an dem Staff 
College beteiligen werde und for derte daher, 
daß zunächst die 15. Tagung des UNDP-Ver­
waltungsrates abgewartet werden sollt e, bevor ein 
endgült iger Finanzierungsplan fo rmuliert wird . 

Der Generalsekretär hatte in seinem Bericht 
erklärt, daß beabsichtigt ist, das Staff College 
in Genf zu errichten, daß aber Fachkurse auch 
in den regionalen Sitzen der Vereinten ationen 
durchgeführt werden könnten. Das ACABQ 
stellte zur Ortsfrage fest, daß die Hauptbeiträge 
für die Akademie von UN-Organisationen, die 
in New York beheimatet sind (UN, UNDP, 
UNICEF, UNlTAR), geleistet würden und daß 
aller Voraussicht nad1 auch die ew Yorker 
Organisationen den Hauptanteil der Studenten 
stellen würden. Sollte jedoch das Staff College 
in Genf errichtet werden, so wäre es nach Ansicht 
der ACABQ wü nschenswert, daß ein ige Ku rse 
in ew York , Wien sowie an den Sitzen der 
regionalen Wirtschaftsorganisationen durch­
geführt würden. 

Aus Zeitknappheit mußte d ie Debatte einge­
sduänkt werden; der Ostblock und einige west­
europäische Staaten erklärten, daß angesichts der 
UN-Finanzkrise der Beschluß über die Verwirk­
lichung dieses Projektes zunächst gründlich ge­
prüft werden sollte und regten eine Verschiebung 
der Frage auf di e XXVIII. Generalversammlung 
an. 

In diesem Sinne formulierte Brasilien einen 
Passus für den Bericht der 5. Kommission, dem­
gemäß die Frage der Errichtung des UN Staff 
College auf die XXVIII. Generalversammlung 
verschoben wird . Der brasilianische Entwurf 
wurde vom Ostblock, den lateinamerikanisd1en 
Staaten sowie von Italien und Kanada unter­
stützt, wogegen Frankreich, Neuseeland und 
österreich die Auffassung vertraten, daß es 
durchaus möglich ei, bereits bei der 
XXVII. Generalversammlung einen definitiven 
Besch luß zu fassen. 

Der brasilianische Entwurf wurde mit 58 
gegen 4 Stimmen bei 12 Enth altungen, darunter 
ö ste rreich, angenommen. 

Überprüfung des UN-Gehaltssystems 

Das aus elf Mitgliedstaaten zusammengesetzte 
Sonderkomitee zu r überprüfung des U -
Gehaltssystems legte der XXVII. Generalver­
sammlung einen umfangreichen Bericht vor. Das 
Sonderkomitee hatte zahlreiche Empfehlungen 
bezüglich einer Reform des UN-Gehaltssystems 
ausgea rbeitet und unter anderem empfohlen, 
eine International Civil Service Commission" 
(lCSe) zur weiteren Prüfung und Durchführung 
der verschiedenen Vorschläge einzusetzen. Im 
Bericht des Sonderkomitees wurde auch ein Ver­
gleich zwischen dem U -Gehaltssystem und dem 
Besoldungssystem in den Vereinigten Staaten, 
Kanada, Großbritannien, Italien, Frankreich, ~er 
Schweiz und österreich aufgestellt, aus dem Sich 
ergab, daß die UN-Gehälter an einzelnen Dienst­
orten beträchtlich höher liegen als die entspre­
chenden nationalen Gehälter. Das Sonderkomitee 
hat eine überprüfung dieser Gehaltsunterschiede 
gefordert, wäh rend das ACABQ in seiner Stel­
lungnahme der Errichtung der ICSC beipflich tete. 

Aus Zeitknappheit konnte die 5. Kommision 
keine substantiell e D ebatte über die verschiede­
nen Empfehlungen des Sonderkomitees durch­
führen . Der Ostblock, unterstützt von einigen 
Entwicklungsländern, vertrat die Ansicht, daß 
die Gehälter der U -Beamten generell zu hoch 
seien und befürwortete ein "Einfrieren" der UN­
Gehälter bis zum Jahre 1975 . Die Mehrheit der 
Delegationen war jedoch der Auffassung, daß 
Beschlüsse bezüglich de Gehaltssystems erst nach 
der Schaffung der ICSC gefaßt werden sollten. 
Allgemein wurde die Auffassung vertreten, daß 
sich die neu zu sduffende Kommission aus unab­
hängigen Experten zusammensetzen sollte, da 
nur eine so gestaltete Kommission in der Lage 
wäre, das Vertrauen der Mitgliedstaaten, der 
UN-Verwaltung und der UN-Beam ten zu er­
ringen. 

über Initiative von Kanada wurde hierauf 
ein R esolutionsentwurf ausgearbeitet, der, begin­
nend mit 1. Jänner 1974, die Errichtung einer 
aus 13 unabhängigen Experten bestehenden 
"International Civi l Service Commission" als 
Unterorgan der Generalversammlung . vorsieht. 
Gleichzeit ig werden die Verwaltungsorgane der 
UN-Spezialorganisationen, der Generalsekretär 
und das ACABQ ersucht, der XXVIII. General­
ve rsammlung Vorschläge über das Mandat und 
die Funktionsweise dieses neu zu schaffenden 
Organs zu unterbreiten. 

Die Generalversammlung nahm diese Resolu­
tion mit 110 Stimmen (darunter österreich) 
ohne Gegen timme bei 9 Enthal tungen an. 

UNO. Bericht 4· 
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Internationale Schule der Vereinten Nationen 

Der Generalsekretär übermittelte der 5. Kom­
mission einen Bericht über die finanziellen 
Schwierigkeiten der "United Nations Internatio­
nal School" in New York und wies darauf hin, 
daß sich wegen Streiks in der Bauindustrie die 
Fertigstellung des neuen Schulgebäudes in New 
York wesentlich verzögert habe und das neue 
Schulgebäude daher erst zu Beginn des Jahres 
1973 bezugsfertig sein werde. Die schwierige 
Finanzlage der Schule hatte die Schulverwaltung 
gezwungen, das Schulgeld auf durchschnittlich 
1870 US-pollar pro Jahr anzuheben. Diese hohen 
Schul kosten wiederum hatten dazu geführt, daß 
immer weniger Sekretariatsangehörige in der 
Lage waren, ihre Kinder in die Internationale 
Schule der Vereinten Nationen zu senden und 
daher der Anteil von Kindern, deren Eltern 
im UN-Sekretariat beschäftigt sind, von 60010 
im Jahre 1967 auf 45 010 im Jahre 1972 zurück­
ging. Eine Erhöhung des den Sekretariatsbeam­
ten gewährten Erziehungskostenbeitrages von 
jährlich 1000 US-Dollar auf 1500 US-Dollar 
würqe jedoch diesem ungünstigen Trend entgegen­
wirken und, wie der Generalsekretär versicherte, 
gleichzeitig zur Überwindung der finanziellen 
Schwierigkeiten der Schule beitragen. 

In den diesbezüglichen Konsultationen wurde 
von einigen Delegationen die Ansicht vertreten, 
daß eine Erhöhung des Erziehungskostenbeitrages 
nur für die in New York tätigen UN-Beamten 
Platz greifen sollte; die österreichische Delega­
tion setzte sich jedoch für eine Erhöhung des 
Erziehungskostenbeitrages auch für die an ande­
ren Dienstorten tätigen UN-Beamten ein, um zu 
gewährleisten, daß diese Maßnahme auch den in 
Wien tätigen Beamten zugute kommt. 

In der Folge wurde von Iran, Schweden, Tan­
sania und Osterreich ein Resolutionsentwurf 
ausgearbeitet, der mit Wirkung vom 1. Jänner 
1973 den Erziehungskostenbeitrag auf 1500 US­
Dollar erhöht. Der Resolutionsentwurf wurde 
mit 86, darunter Osterreich, gegen i Stimmen 
bei 7 Enthaltungen angen~mmen. 

Wahlen in nachgeordnete Körperschaften 

a) B e rat end e s Kom i tee für Ver w a 1-
tun g s - und B u d ge t fra gen (A C A B Q) 

Die Generalversammlung wählte die Herren 
Majoli (Italien), Dei Solar (Argentinien), 
Grodsky (UdSSR) und Stottlemeyer (USA) für 
die am 1. Jänner 1973 beginnende dreijährige 
Funktionsperiode. 

Das Beratende Komitee für Verwaltungs- und 
Budgetfragen wird sich daher mit 1. Jänner 1973 
aus folgenden 13 Mitgliedern zusammensetzen: 

5 UNO-Bericht 
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Alwan (Irak), Grodsky (UdSSR), Correa (Bra­
silien), Esfandiary (Iran), Hsing (China), Khalil 
(l\.gypten), Majoli (Italien), Uselle (Tansania), 
Naudy (Frankreich), Solar (Argentinien), 
Stottlemeyer (USA), Rhodes (Großbritannien) 
und Tardos (Ungarn) . 

b) Be i t rag s kom i tee 

Die Generalversammlung wählte die Herren 
Ali (Pakistan) und Meyer-Picon (Mexiko) für die 
mit 1. Jänner 1973 beginnende Dreijahresperiode ; 
für den vom Beitragskomitee zurücktretenden 
Herrn Stottlemeyer (USA) wurde für die Funk­
tionsperiode bis zum 31. Dezember 1973 Herr 
Hennes (USA) gewählt. Botschafter Farah (Soma­
lia), der in das UN-Sekretariat als Assistant Secre­
tary-General, Commissi~ner for Technical Co­
operation, eingetreten ist, legte sein Mandat im 
Beitragskomitee zurück; an seiner Stelle wurde 
Botschafter Nur Elmi (Somalia) für die bis zum 
31 . Dezember 1974 laufende Funktionsperiode 
gewählt. 

Das UN-Beitragskomitee wird sich daher mit 
1. Jänner 1973 wie folgt zusammensetzen: 

Ali (Pakistan), Da Mota (Brasilien), Cleland 
(Ghana), Hennes (USA), Matheson (Kanada), 
Naito (Japan), Nur Elmi (Somalia), Meyer-Picon 
(Mexiko), Raczkowski (Polen), Rouge (Frank­
reich), Safronchuk (UdSSR), Whalley (Großbri­
tannien) und Wang Wei-Tsai (China). 

c) Kom i tee der R e c h nun g s p r ü fe r 

Die 5. Kommission hat am 3. November 1972 
den Leiter des Rechnungshofes von Pakistan für 
die mit 3'0. Juni 1973 beginnende Dreijahres­
periode wied~rgewählt. 

Das Komitee der Rechnungsprüfer wird sich 
daher auch weiterhin aus den ~echnungsprüfern 
von Kanada, Kolumbien und Pakistan zusam­
mensetzen. 

d) Ver wal tun g s ger ich t 

Von der Generalversammlung wurden die bis­
htrigen Mitglieder des Verwaltungsgerichtes Dok­
tor Forteza (Uruguay) und Botschafter Rossides 
(Zypern) für Jie mit 1. Jänner 1973 beginnende 
Dreijahresperiode wiedergewählt. 

Das Verwaltungsgericht wird sich daher ab 
1. Jänner 1973 unverändert aus den folgenden 
Mitgliedern zusammensetzen: . 

Bastid (Frankreich), Forteza (Uruguay), 
Mutuale-Tshikantshe (Zaire), Plimpton (USA), 
Rossides (Zypern), Stevens (Großbritannien), 
Venkartarman (Indien). 
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e) U N - P e n s ion s rat 

Die Generalversammlung wählte Herrn 
Hennes (USA) für den durch den Rücktritt von 
Herrn Bender (USA) freiwerdenden Sitz für eine 
Funktionsperiode bis zum 31. Dezember 1973. 

Der UN-Pensionsrai, der sich aus Mitgliedern 
der Generalversammlung und des UN-Sekreta-

riates zusammensetzt, wird daher ab 1. Jänner 
1973 folgende von der Generalversammlung ge­
stellte Mitglieder aufweisen : 

Hennes (USA), McGough (Argentinien), 
Whalley (Großbritannien); Ersatzmitglieder : 
Morris (Liberien), Naito (Japan), Refshal (Nor­
wegen). 
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7. ABSCHNITT 

Völkerrechtliche Fragen 

Internationaler Terrorismus 

Im Hinblick auf die besorgniserregende Zu­
nahme von Akten individueller Gewaltanwen­
dung zur Durchsetzung politischer und anderer 
Ziele und die damit verbundene Gefährdung 
eines geordneten internationalen Zusammen­
lebens schlug der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen vor, diese Problematik einer Debatte 
im Rahmen der XXVII. Generalversammlung zu­
zuführen. 

Die Diskussionen, die der Annahme eines der­
artigen Tagesordnungspunktes vorausgingen, 
zeigten jedoch einen starken Widerstand vieler 
afrikanischer und arabischer Staaten, die befürch­
teten, . daß die Behandlung dieses Problems im 
Hinblick auf die Tätigkeit palästinensischer und 
afrikanischer Bewegungen zu gegen sie gerichteten 
Angriffen führen könnte. 

Eine Reihe von Zugeständnissen ermöglichte 
erst die (mehrheitliche) Aufnahme der Frage in 
die Tagesordnung: Der ursprünglich vorgesehene 
Titel wurde dadurch erweitert, daß auch die 

'Ursachen des Terrorismus behandelt werden soll­
ten, die in "Unglück, Frustration, Schmerz und 
Verzweiflung" zu suchen seien und manche Per­
sonen dazu bringen, "menschliches Leben, ein­
schließlich des eigenen, beim Versuch zur Errei­
chung radikaler Anderungen zu opfern". Diese 
Bezeichnung antizipierte bereits den Gesichts­
punkt, unter dem die Mehrzahl der Mitglied­
staaten an die Debatte herangehen sollte. Weit 
bedeutender war jedoch der ,Beschluß der Gene­
ralversammlung, die Behandlung des Punktes 
nicht, wie ursprünglich vom Generalsekretär der 
Vereinten Nationen vorgeschlagen, im Plenum 
vorzunehmen, sondern sie der 6. Kommission 
zuzuweisen, wodurch eine Akzentverschiebung 
vom Politischen zum Juristischen vorgenommen 
und die Dringlichkeit der Problematik verschlei­
ert werden sollte. 

S'elbst diese Zugeständnisse konnten nicht die 
Zustimmung der arabischen und einiger afrikani­
scher Staaten erzielen, die weiterhin eine Be­
handlung dieser Problematik überhaupt ablehn­
ten: 27 Staaten st immten gegen die Aufnahme in 
die Tagesordnung. 

Die in der Debatte zum Ausdruck gebrachten 
Meinungen bewegten sich zwischen zwei Extre­
men, die trotz zahlreicher Bemühungen keinen 
Kompromiß zuließen. Auf der einen Seite wurde 

von: den westlichen Staate,n, aber auch von der 
Sowjetunion, von lateinamerikanischen Staaten 
und einigen Entwicklungsländern eine strenge 
Verurteilung ,des internationalen Terrorismus 
und die Ausarbeitung von rechtlichen internatio­
nalen Maßnahmen zu dessen Bekämpfung ver­
langt, wobei den Rechten der Kolonialvölker und 
unter Fremdherrschaft lebender Völker in mehr 
oder weniger deutlicher Form Rechnung getragen 
werden sollte. Auf der anderen Seite vertraten 
die arabischen Staaten die Auffassung, daß eine 
Verurteilung des Terrorismus oder eine Befas­
sung der Vereinten Nationen mit der Substanz 
di eser Frage überhaupt nur möglich wäre, wenp 
zunächst die diesem Problem zugrunde liegenden 
Ursachen erforscht würden. Wohl im Hinblick 
auf diverse afrikanische Freiheitsbewegungen 
schloß sich audl ein Großteil der afrikanischen 
Mitgliedstaaten diesem Gesichtspunkt an. 

I~ Verlauf der Debatte gab auch der öster­
reichische Vertreter eine Erklärung ab (An­
lage 31). 

Die widersprüchlichen Standpunkte der ver­
sdliedenen Staaten fanden schließlim in den fol-
genden zwei Resolutionsentwürfen ihren Aus-. \ 

druck: 

a) ö sterreich, Australien, Belgien, Kanada, 
Italien, Großbritannien und eine Reihe 
anderer, vorwiegend w(!stlicher Staaten, 
legten einen Resolutionsentwurf vor, der 
die Verurteilung von Akten des inteniatio­
nalen Terrorismus, die Aufforderung an 
die Staaten zur Ergreifung angemessener 
Gegenmaßnahmen und zur Zusammen­
arbeit, die Ausarbeitung eines internatio­
nalen Abkommens durch die Völkerrechts­
kommission sowie die ·Bildung eines Exper­
tenkomitees zum Studium der Ursachen 
des internationalen Terrorismus vorsah. 

Dieser Resolutionsentwurf, der auf wirk­
same Maßnahmen zur Eindämmung des 
internationalen Terrorismus hinzielte, ge­
langte jedom nicht zur Abstimmung, da 

b) einem von den Delegationen Afghanistans, 
Algeriens, Indiens, des Sudans und anderer 
Staaten eingebrachten Resolutionsentwurf 
Priorität zuerkannt wurde. In diesem Reso­
lutionsentwurf wurden die Gewaltakte 
le4iglim bedauert, das Recht auf Selbstbe­
stimmung der Völker bestätigt und kolo­
nialistisme und andere Regime für ihren 

III-94 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)68 von 160

www.parlament.gv.at



68 

regressiven Terror verurteilt. Die Legalität 
des Kampfes nationaler Befreiungsbewe­
gungen wurde anerkannt. Schließlich ent­
hielt der Resolutionsentwurf den Beschluß, 
zum Studium der Möglichkeiten einer 
raschen Lösung des Problems ein Experten­
komitee zu bilden. 

Nach ihrer Annahme durch die 6. Kommis­
sion wurde diese Resolution auch vo m Plenum 
der XXVII. Generalversammlung am 18 . Dezem­
ber 1972 mit 76 Stimmen bei 35 Gegenstimmen 
und 17 Stimmenthaltungen angenommen. 

Die österreichische Delegation stimmte gegen 
diesen R esolutionsantrag und gab eine Votums­
erklärung ab (Anlage 32). D er Großteil der 
westlichen Staaten mit Ausnahme von Finnland, 
Irland, Norwegen, Sdlweden, Spanien un d Frank­
reich, die sich der Stimme enthielten, stimmte 
wie Osterreich gegen den Antrag. 

D ie H ervorhebung des Rechts auf Selbst­
bestimmung bei gleichzeitiger milder Beurteilung 
der Ersmeinungsformen des internationalen 
Terrorismus bestätigte den durch die vorher­
gegangenen D ebatten erweckten Eindruck, daß 
die Proponenten dieser Resolution zu einer 
zum indest teilweisen Rechtfert igung terroristi­
scher Handlungen neigten oder eine so lche jeden­
falls nicht entsdlieden genug ablehnten. 

Das gemäß den Bestimmungen der angenom­
menen R esolution zu bildende ad hoc-Komi tee, 
bestehend aus 35 vom Präsidenten der General­
versammlung zu ernennenden Mitgliedern, wird 
in der Zeit vom 16. Juli bis 18. August dieses 
Jahres erstmals zusammentreten. Osterreich wird 
in diesem Komitee vertreten sein. Dem Komitee 
wird ein vom Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zusammengestellter analytischer Bericht 
über die Stellungnahme der Mitgliedstaaten zur 
Problematik des internationalen Terrorismus 
vorliegen. Das Ergebnis dieser Prüfung und der 
Beratungen des Komitees einschließlich allfälliger 
Problemlösungsvorschläge soll der Generalver­
sammlung der Vereinten Nationen zu ihrer 
XXVIII. Tagung vorgelegt werden. 

Bericht der Völkerrechtskommission 

Der Bericht der Völkerrechtskommission aus 
1972 behandelt im wesentlichen zwei Fragen, 
und zwar die Staatennachfolge in bezug auf Ver­
träge und den Schutz von Diplomaten. 

Die Frage der Staatennachfolge in bezug auf 
Verträge fand vo r allem das Interesse der Ent­
wicklungsländer, da sich ein großer Teil de; von 
der Völkerrechtskommission vorgelegten Artikel­
entwürfe auf die Staaten, die zum ersten Mal 
ihre Unabhängigkeit erreicht haben, bezog. 

Andere Delegationen kritisierten eben diesen 
Aspekt indem sie feststellten, daß der Prozeß 
der D:kolonisierung heute fast beendet sei und 
daher d ie Probleme der Staaten nachfolge kaum 
mehr aktuell seien. 

D er Frage des Schutzes und der Unverletzlich­
keit von Diplomaten kam auf der XXVII. Gene­
ralversammlung deswegen besondere Bedeutung 
zu, weil sie enge Zusammenhänge mit dem allge­
meinen Problem des Terrorismus aufwies (des­
sen Behandlung sowohl im Plenum als auch in 
der 6. Kommission breiten Raum einnahm). In' 
der Debatte wurde immer wieder auf diese Zu­
sammenhänge hingewiesen, jedoch verschiedene 
Schlußfolgerungen daraus gezogen. Während vor 
allem die westlichen Delegationen der Ansicht 
wa ren, daß die Frage des Schutzes der Diplo­
maten auf Grund ihrer besonderen Aspekte iso­
liert von der Frage des Terrorismus behandelt 
und gelös t werden könne, hätten arabische und 
afrikanische Delegationen es vorgezogen, den 
Diplomatenschutz erst im Zusammenhang mit 
dem Terrorismus zu erörtern. Dementsprechend 
herrschten audl verschiedene Ansichten darüber, 
mit welcher Dringlichkeit die Frage des Diplo­
matenschutzes behandelt werden sollte. Während 
die Vereinigten Staaten darauf drängten, sobald 
wie möglich - als Termin wurde Anfang 1973 
genannt - im Rahmen einer Konferenz eine 
Konvention abzusch ließen, gaben die meisten 
arabischen Staaten zu erkennen, daß sie den 
Abschluß einer Konvention als verfrüht ansehen 
oder eine solche überhaupt vermeiden wollten. 

Die eu ropäischen Delegationen waren in der 
Mehrzahl zwar ebenfalls von der Dringlichkeit 
der Frage überzeugt, wollten jedoch ihren Regie­
rungen genügend Zeit für ein gründliches Stu­
dium der Materie geben. Der österreichische Ver­
treter erklärte in vorläufiger Form die Bereit­
schaft der österreichischen Regierung, eine Kon­
ferenz zum Abschluß einer Diplomatenschutz­
konvention in Wien abzuhalten. 

Am Schluß ,der Debatte lagen zwei Resolu­
tionen vor. Die eine bezog sich auf den Bericht 
der Völkerrechtskommission. Diese wurde am 
28. November im Plenum der Generalversamm­
lung angenommen, wobei sich Osterreich mit 
zahlreichen anderen Ländern der Stimme ent­
hielt, weil der operative Teil eine Formulierung 
aufwies, die letzten Endes eine wesentliche Ver­
zögerung des Abschlusses einer Konvention be­
wirkt. 

Die zwei te Resolution enthielt eine Empfehlung 
an die XXVIII. Generalversammlung, den 25 . Jah­
restag der Völkerrechtskommission in entspr·e­
chender Weise zu begehen. Diese Resolution 
wurde auch im Plenum einstimmig angenommen. 
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Bericht über die 5. Tagung der Kommission für Vertretung von Staaten in ihren Beziehungen 
internationales Handelsrecht (UNCITRAL) mit internationalen Organisationen _ 

Der Bericht der Kommission für internatio­
nales' Handelsrecht über deren 5. Tagung wurde 
von der XXVII. Generalversammlung zum 
Anlaß für zwei Resolutionen genommen. 

Die erste Resolution spricht der Kommission 
die Anerkennung für die bisherige Tätigkeit aus 
und äußert insbesondere die Befriedigung der 
Generalversammlung über .die Fertigstellung 
eines Entwurfes für eine Konvention über die 
Verjährung im Zusammenhang mit dem inter­
nationalen Kaufvertrag. Sie empfiehlt der Kom­
mission, bei der Fortsetzung ihrer Tätigkeit dem 
internationalen Kaufvertrag, dem internationalen 
Zahlungsverkehr, der internationalen Handels­
schiffsgerichtsbarkeit und der internationalen 
Gesetzgebung über die Seefracht besonderes 
Augenmerk zuzuwenden. Die Kommission wird 
weiters aufgefordert, zu untersuchen, v:.elche wei­
teren Schritte im Hinblick auf die Vereinheit­
lichung und Harmonisierung des zwischenstaat­
lichen Handelsrechts im Zusammenhang mit mul­
t inationalen Unternehmen unternommen werden 
können. 

Die zweite Resolution befaßt sich im beson­
deren mit dem von der Kommission ausgearbei­
teten Entwurf einer Konvention über die Ver­
jährung im Zusammenhang mit dem internatio­
nalen Kaufvertrag und bestimmt, daß im Jahre 
1974 eine internationale Konferenz zur Annahme 
dieser Konvention in New York oder einem 
anderen geeigneten Ort, für den eine Einladung 
ausgesprochen wird, stattfinden soll. D ie Be­
schlüsse über die näheren Einzelheiten hinsicht­
lich der Organisation der Konferenz sollen auf 
der nächsten Generalversammlung gefaßt wer­
den. 

Bericht des Sonder komitees über die Frage der 
Definition der Aggression 

Der 6. Kommission lag auch in diesem Jahr 
der Bericht des Sonderkomitees über die Frage 
der Definition der Aggression vor. Dieser Be­
richt empfahl der Generalversammlung, die Wei­
terführung der Tätigkeit des Komitees zu 
beschließen. Zu einem Abschluß der Arbeiten 
über die Definition der Aggression ist es auch im 
letzten Jahr nicht gekommen. 

Die Generalversammlung beschloß dann auch, 
dem Spezialkomitee die Fortführung seiner 
Arbeit aufzutragen, wobei sie die Dringlichkeit 
eines raschen Abschlusses der überlegungen des 
Spezialkom,itees zum Ausdruck brachte. 

Die Völkerrechtskommission der Vereinten 
Nationen hat der Generalversammlung der Ver­
einten Nationen den Entwurf einer Konvention 
über die Vertretung von Staaten und deren Be­
ziehungen mit internationalen Organisationen 
vorgelegt. Die Generalversammlung hatte im 
vorigen Jahr die Mitgliedstaaten und die Schweiz 
eingeladen, schriftliche Bemerkungen über diesen 
Entwurf der Völkerrechtskommission abzugeben. 

\ Der XXVII. Generalversammlung lagen sodann 
auch die Stellungnahmen einer Reihe von Staa­
ten und auch von internationalen Organisationen 
zu dem Konventionsentwurf vor, wobei festzu­
halten wäre, daß eine ganze Reihe von Staaten 
der vorgeschlagenen Regelung nicht besonders 
positiv gegenüberstanden, da eine generelle Rege­
lung dieses Problems viel schwierigere Probleme 
aufwirft als eine bilaterale Vereinbarung zwischen 
dem Gastland und der betreffenden internat io­
nalen Organisation. 

Dementsprechend wurde auf der XXVII. Gene­
ralversammlung kaum materiell zu dem Problem 
Stellung genommen. Die Staaten . beschäftigten 
sich vielmehr mit der Frage, ob die weitere Be­
handlung und allfällige Annahme eines Konven­
tionsentwurfes in der 6. Kommission der Gene­
ralversammlung oder auf einer gesonderten 
Staatenkonferenz stattfinden sollte. Gegen die 
Behandlung eines solchen Konventionsentwurfes 
durch eine Kommission der Generalversammlung 
spricht u. a. die Kürze der auf einer Generalver­
sammlung für einen bestimmten Tagesordnungs­
punkt zur Verfügung stehenden Zeit und die 
Tatsache, daß die Staaten erfahrungsgemäß auf 
einer internationalen Konferenz durch eine grö­
ßere Anzahl von Experten vertreten sind. 

Der Generalversammlung lagen dementspre­
chend auch zwei einander widersprechende Reso­
lutionsentwürfe vor, von denen jeder eine der 
oben angeführten Lösungen vorschlug. Es wurde 
schließlich der von Belgien, Schweden, dem Ver­
ellligten Königreich und Japan eingebrachte 
Resolutionsentwurf, der grundsätzlich die Be­
handlung des Konventionsentwurfes auf einer 
internationalen Konferenz vorsah, mit Stimmen­
mehrheit angenommen. Ort und Zeit der Kon­
ferenz sollen auf der nächsten Generalversamm­
lung festgelegt werden. 

Die österreichische Delegation hat der Gene­
ralversammlung für die Durchführung dieser 
Konferenz eine Einladung nach Wien in Aus­
sicht gestellt (Anlage 30). 

Bericht des Komitees über Beziehungen mit dem 
Gastland 

Im Hinblick auf die besondere Situation in 
New York hinsichtlich der allgemeinen Sicher-
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heit und wiederholter Angriffe auf die UN- Das Plenum nahm diese Resolution mit 
Missionen arabischer Staaten und der Ostblock- 90 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 
staaten hatte die XXVI. Generalversammlung die 25 Stimmenthaltu ngen an. Osterreich st immte 
Einsetzung eines Komitees über die Beziehungen für die Resolution . 
mit dem Gastland beschlossen. Dieses Komitee 
behandelte im Laufe des Jahres 1972 eine Reihe 
von Beschwerden, die sich auf tätliche Angriffe 
gegen Angehörige von bei den Vereinten atio-

, nen akkreditierten Missionen, aber auch mit son­
stigen Zwischenfällen wie Störun~ des Postver­
kehrs und mit Fragen der diplomatischen Vor­
rechte der diplomatischen Missionen befaßten. 
Das Komitee erstattete der XXVII. GenenI­
versammlung einen Bericht, in dem es die von 
ihm behandelten Fälle zusammenfaßte und der 
Generalversammlung versdliedene Empfehlungen 
zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den 
Missionen und dem Gastland machte. 

Die Generalversammlung nahm einstimmig 
eine Resolution an, der auch die USA zustimmen 
konnten. In dieser Resolution werden die 
Gewalttaten, terroristischen Angriffe und ande-

J ren kriminellen Handlungen gegen die Gebäude 
bestimmter Missionen und deren Personal als 
grundsätzlich unvereinbar mit dem Status dieser 
Missionen und des Personals nach Völkerrecht 
verurteilt. Das Gastland wird 'aufgefordert, alle 
möglichen Maßnahmen zur Verhinderung solcher 
Handlungen zu unternehmen. 

D a die USA vor einiger Zeit, eben im Hinblick 
auf die Ereignisse in New York, ein neues Gesetz 
auf Bundesebene erlassen hatte, das den beson­
deren Schutz ausländischer Funktionäre in den 
USA zum Ziel hat, wurde in dieser Resolution 
auch die Genugtuung der Generalversammlung 
über diese Tatsache zum Ausdruck gebracht. 

Notwendigkeit der Behandlung von Vorschlägen 
zur Überprüfung d,er Satzung der Vereinten 

N at ionen 

Der XXVII. Generalversammlung der Verein­
ten ationen lagen ein Beridlt des Generalsekre­
tärs der Vereinten Nationen über die zu diesem 
Thema bisher abgegebenen Stellungnahmen von 
29 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und 
ein von den Delegationen der Niederlande mit 
nachträglicher Unterstützung durch Uruguay und 
c!ie Türkei und andere ,eingebrachter Resolu­
tionsentwurf vor, 'worin der Generalsekretär er­
sucht wird, die fehlenden Stellungnahmen von 
Mitgliedstaaten bis zum. 1. Juli 1974 einzuholen 
und der Generalversammlung auf deren 
XXIX. Tagung einen zusätzlichen Berimt über 
diese Stellungnahmen zu unterbreiten. 

Überprüfung der Rolle des Internationalen 
Gerichtshofs 

Der Tagesordnungspunkt befindet sim seit der 
25. Tagung auf der Tagesordnung der General­
versammlung. Es waren damals zunämst die Mit­
gliedstaaten der Vereinten Nationen und des 
Statuts des Internationalen Gerimtshofs aufge- , 
fordert worden, zu der Frage einer solmen über­
prüfung schriftlich Stellung zu nehmen. Aus 
diesen Stellungnahmen und aus den bi-sher zu 
diesem Punkt vorliegenden Erklärungen der ver­
smiedenen Delegationen lassen sim zwei völlig 
versmiedene Meinungen erkennen: Die eine 
Gruppe von Staaten unter der Führung des Ost­
blocks ist der Meinung, daß eine Untersumung, 
wie die Position des Internationalen Gerimtshofs 
verbessert werden könne, zwecklos sei, da die 
obligatorisme Gerimtsbarkeit zwismen Staaten 
gegen die Souveränität und damit gegen völker­
remtlime Grundsätze verstoße. Die andere Staa­
tengruppe, der die westlimen Staaten mit Oster­
reim und viele lateinamerikanisme Staaten ange­
hören, sahen in der Aufwertung des Internatio­
nalen Gerimtshofs das einzige sinnvolle Mittel 
zur Förderung der friedlimen Streitbei legung. 

Der XXVII. Generalversammlung lag ein Be­
rimt des General ekretärs über in der Zwismen­
zeit eingelangte Stellungnahmen zahl reimer Staa­
ter. zu diesem Problem vor. 

Eine meritorisme Behandlung des Tagesord­
nungspunktes, die smon seit der XXV. General­
versammlung angestrebt wird und im vorigen 
Jahr gesmeitert war, hatte aum diesmal keine 
Erfolgsaussimten. Ein Vorschlag, zur überprü­
fung der Rolle des Internationalen Gerimtshofs 
ein Komitee einzusetzen, fand von vornherein 
nimt die nötige Unterstützung, weil unmittelbar 
vor der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes 
smon im Zusammenhang mit der überprüfung 
der Satzung der Vereinten Nationen der Ver­
sum unternommen wurde, ein Komitee mit die­
ser Arbeit zu betrauen und dieser Versum ge­
sm eitert war. 

Smließlim wurde durm Konsensus besmlos­
sen, den Tagesordnungspunkt ohne formelle Re­
solution auf die nämste Generalversammlung zu 
versmieben. 
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8. ABSCHNITT 

übersicht über die Resolutionen und Abstimmungsergebnisse 

Übersicht I 

Abstimmungsergebnis sämtlicher Resolutionen der XXVII. Generalversammlung: 

1. Angelegenheiten, welche ausschließlich vom Plenum behandelt wurden: -

RES 2907 (XXVII) vom 31. Oktober 1972 

Bericht der IAEO 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2908 (XXVII) vom 2. November ~ 972 

71 

Durchführung der Deklaration über die Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialländer 
und -völker 
Abstimmung: 99 : 5 : 23 

RES 2909 (XXVII) vom 2. November 1972 

Verbreitung von Informationen über die Dt:kolonisienmg 
Abstimmung: 113 : 2 : 12 

RES 2910 (XXVII) vom 2. November 1972 

Internationale Expertenkonferenz über die Unterstützung der Opfer des Kolonialismus und 
der Apartheid in Südafrika 
Abstimmung: 118 : 2 : 7 

RES 2911 (XXVII) vom 2. November 1972 

Woche der Solidarität mit den Kolonialvölkern Südafrikas, Guineas (Bissau) und Kap Verde 
im Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und Gleichberechtigung 
Abstimmung: 91 : 2 : 30 

RES 2925 (XXVII) vom 27. November 1972 

Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen in bezug auf die Aufrechterhaltung und Konsoli­
dierung des Friedens und der internationalen Sicherheit, der Entwicklung der Zusammenarbeit 
aller Völker und der vermehrten Anwendung der Regeln des Völkerrechtes in den zwischen­
staatlichen Beziehungen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2936 (XXVII) vom 29. November 1972 

Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen und endgültiges Verbot 
der Anwendung von Kernwaffen 
Abstimmung: 73 : :4 : 46 

RES 2937 (XXVII) vom 29. November 1972 

Aufnahme neuer Mitglieder (Bangla Desh) 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2938 (XXVII) vom 29. November 1972 

Aufnahme neuer Mitglieder 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2948 (XXVII) vom 8. Dezember 1973 

Vollmachten der Delegierten zur XXVII. Generalversammlung 
Abstimmung: 111 : 1 : 8 
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RE S 2949 (XXVII) vom 8. Dezember 1972 

D ie Lage im Nahen Osten 
Abstimmung: 86 : 7 : 31 

RES 2954 (XXVII) vom 11. Dezember 1972 
Revision der Liste der für die Mitgliedschaft im Rat für Industrielle E ntwicklung wählbaren 
Staaten 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2962 (XXVII) vom 13. Dezember 1972 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten ationen und der Organisation für die Afrikanische 
E inheit 
Abstimmung : 124 : 2 : 0 

RES 2991 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Bericht des Sicherheitsrates 
Abstimmung : 123 : 0 : 8 

2. An g el ege nh ei te n d e r P olitis ch en Kommissio n : 

RES 2914 (XXVII) vom 9. ovember 1972 

Internationale Aktionen zur Milderung der durch Unwetterkatastrophen entstandenen Schäden 
Abstimmung : einstimmig 

RES 2915 (XXVII) vom 9. ovember 1972 

Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete der friedlichen Nutzung des Weltraums 
Abstimmung : einstimmig 

RES 2916 (XXVII) vom 9. ovember 1972 

Vorbereitung einer internationalen Konvention betreffend die G rundsätze für die Durchführung 
von D irektfernsehsendungen mittels Satelliten 
Abstimmung: 102 : 1 : 7 

RES 2917 (XXVII) vom 9. N ovember 1972 

Vorbereitung von internationalen Vertragsinstrumenten oder Abkommen mit den Vereinten 
Nationen betreffend die Grundsätze für die Durchführung von D irektfernsehsendungen 
mittels Satelliten • 
Abstimmung : 65 : 9 : 32 

RES 2930 (XXVII) vom 29. November 1972 

Weltabrüstungskonferenz 
Abstif\lmung : 105 : 0 : ·1 

RES 2931 (XXVII) vom 29. ovember 1972 

Durchführung der Ergebnisse der Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten 
Abstimmung : 100 : 0 : 10 

RES 2932 A und B (XXVII) vom 29. 'ovember 1972 

Allgemeine und vollständige Abrüstung 
Abstimmung : A : 99 : 0 : 15 

B : 87: 0 : 27 

RES 2933 (XXVII) vom 29. ovember 1972 

Chemische und bakteri9logische (biologische) Waffen 
Abstimmung : 113 : 0 : 2 
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RES 2934 A- C (XXVII) vom 29. November 1972 

Notwendigkeit der Einstellung nuklearer und thermonuklearer Tests 
Abstimmung: A: 105 : 4: 9 

B: 89 : 4 : 23 
C: 80: 4 : 29 

RES 2935 (XXVII) vom 29. November 1972 
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Durchführung der Resolution 2830 der XXVI. Generalversammlung betreffend die Unter­
zeichnung und Ratifikation des II. Zusatzprotokolls zum Vertrag über die Kernwaffenfreie 
Zone in Lateinamerika (Vertrag von Tlatelolco) 
Abstimmung: 101 : 0 : 17 

RES 2992 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
Abstimmung: 95 : 0 : 33 

RES 2993 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Festigung der internationalen Sicherheit 
Abstimmung: 113 : 2 : 11 

RES 3029 A- C (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Friedliche Nutzung des Meeresbodens 
Abstimmung: A: einstimmig 

B: 69 : 15 : 41 
C: 100 : 0: 28 

3. Angelegenheiten der Politischen Spezialkommission: 

RES 2905 (XXVII) vom 17. Oktober 1972 

Auswirkungen der Atomstrahlung 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2923 A-F (XXVII) vom 15. November 1972 

Die Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas 
Abstimmung: A: 121 : 1 : 1 

B: 122: 1 : 1. 
C: 115 : 2 : 8 
D: 119 : 1 : 5 
E: 100: 4 : 21 
F: 105: 2 : 6 

RES 2963 A- F (XXVII) vom 13. Dezember 1972 

UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge 
Abstimmung : A: 124 : 0 : 1 

B: 125: 0 : 0 
C: 95 : 6 : 24 
D: 93 : 5 : 26 
E: 67 : 21 : 37 
F: ohne Einwand angenommen 

RES 2964 (XXVII) vom 13. Dezember 1972 

Arbeitsgruppe für die Finanzierung des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge 
Abstimmung : 122 : 0 : 0 

RES 2965 (XXVII) vom 13. Dezember 1972 

Friedenserhaltende Operationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 
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RES 3005 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

MenschenrechtsverIetzungen in den von Israel besetzten Gebieten 
Abstimmung: 63 : 10 : 49 

4. Wirtschaftliche Angelegenheiten (2. Kommission): 

RES 2904 A und B (XXVII) . vom 26. September 1972 
3. UNCTAD-Tagung 
Abstimmung: A und B ohne Abstimmung angenommen 

RES 2950 (XXVII) vom 11. Dezember 1972 
UN-Institut für Ausbildung und Forschung 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2951 (XXVII) vom 11. Dezember 1972 

Errichtung einer internationalen Universität 
Abstimmung: 101 : 8 : 4 

RES 2952 (XXVII) vom 11. Dezember 1972 
Generalkonferenz der UNIDO 
Ohne Abstimmung anRenommen 

RES 2953 (XXVII) vom 11. Dezember 1972 
Zusammenarbeit zwischen der UNIDO und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2969 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 
Bericht des Gouverneursrates des UNDP 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2970 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 
Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2971 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 
Spezielle Maßnahmen betreffend die Bedürfnisse der Binnenländer unter den Entwicklungs-
ländern . 
Abstimmung: 103 : 0. : 3 

RES 2972 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Überprüfung der Kriterien für die Kalkulation der Indikativen Planungsziffern 
Abstimmung: 97 : 0 : 11 

RES 2973 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 
Finanzielle Beiträge zum UNDP 
Abstimmung: 91 : 1 : 15 

RES 2974 (XXVII) .vom 14. Dezember 1972 
Zusammenarbeit der Entwicklungsländer im Programm der Vereinten Nationen für Technische 
Zusammenarbeit 
Abstimmung: 101 : 0 : 9 

RES 2975 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Stärkung der Exekutivorganisationen des UNDP 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2976 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 
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RES 2994 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 
Abstimmung: 112 : 0 : 10 

RES 2995 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Zusammenarbeit der Staaten auf dem Gebiet der menschlichen Umwelt 
Abstimmung : 115: 0 : 10 

RES 2996 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Internationale Verantwortung der Staaten 
Abstimmung: 112: 0 : 10 

RES 2997 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

75 

Iri.stitutionelle und finanzielle Vereinbarungen auf dem Gebiet der Zusammenarbeit in Umwelts­
fragen 
Abstimmung: 116 : 0 : 10 

RES 2998 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Multilaterale Finanzierung von Wohn- und Siedlungsprojekten 
Abstimmung: 96 : 0 : 29 

RES 2999 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Errichtung eines internationalen Siedlungsfonds 
Abstimmung: 93 : 5 : 27 

RES 3000 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Maßnahme zum Schutz der menschlichen Umwelt 
Abstimmung: 117: 0: 10 

RES 3001 (XXVII) vom 15. pezember 1972 

UN-Konferenz über Übersiedlungs fragen 
Abstimmung: 114 : 0 : 13 

RES 3002 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Entwicklung und Umwelt 
Abstimmung: 110: 0 : 16 

RES 3003 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Finanzielle Leistungen auf dem Gebiet der menschlichen Umwelt 
Abstimmung: 116 : 0 : 10 

RES 3004 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Sitz des Umweltsekretariates 
Abstimmung: 128 : 0 : 0 

RES 3015 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

UNICEF 
Abstim'mung: ohne Einwand angenommen 

RES 3016 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Souveränität der Entwicklungsländer über Naturschätze 
Abstimmung: 102 :-0 : 22 

RES 3017 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte von Entwicklungsländern in Indus~rieländer 
Abstimmung: 111 : 0 : 13 
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RES 3018 (XXVII) 'vom 18. Dezember 1972 

Das Problem der Armut und Massenarbeitslosigkeit in den Entwicklungsländern 
Abstimmung: 112 : 1 : 9 

RES 3019 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

U -Fonds für Bevölkerungsfragen 
Abstimmung: 106 : 0 : 20 

RES 3035 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Linienschiffahrts konferenzen 
Abstimmung: 96 : 0 : 28 

RES 3036 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Spezielle Maßnahmen zugunsten der unterentwickeltsten Länder innerhalb der Gruppe der 
Entwicklungsländer 
Abstimmung: 124: 0 : 0 

RES 3037 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Satzung über die wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 
Abstimmung: 124 : 0 : 0 

RES 3038 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Erweiterte Informationstätigkeit und Mobilisierung der öffentlichen Meinung auf dem Gebiet 
der Entwicklungsprobleme 
Abstimmung: 124: 0 : 1 

RES 3039 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Schuldendienst der Entwicklungsländer 
Abstimmung: 104: 0 : 20 

RES 3040 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Multilaterale Handelsvertragsverhandlungen 
Abstimmung: 99 : 20 : 7 

RES 3041 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

U CTAD 
Abstimmung: 121 : 0 : 5 

5. Soziale und mensyhliche Fragen (3. Kommission): 

RES 2906 (XXVII) vom 19. Oktober 1972 

Programm zur Begehung des 25. Jahrestages der Erklärung der Menschenrechte 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 2919 (XXVII) vom 15. November 1972 

Dekade der Bekämpfung des Rassismus und der rassischen Diskriminierung 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 2920 (XXVII) vom 15. November 1972 

Probleme der Wanderarbeiter 
Abstimmung: 123 : 0 : 1 

RES 2921 (XXVII) vom 15. ovember 1972 

Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung 
Abstimmung: 124 : 0 : 1 
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RES 2922 (XXVII) vom 15. November 1972 

Entwurf eines Übereinkommens zur Verhinderung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid 
Abstimmung: 103 : 1 : 21 

RES 2955 (XXVII) vom 12. Dezember 1972 

Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der 
raschen Gewährung der Unabhängigkeit für die wirksame Garantie der Menschenrechte 
Abstimmung: 89 : 8 : 18 

RES 2956 A und B (XXVII) vom 12. Dezember .1972 

Bericht des UN-Hochkommissäis für Flüchtlinge 
Abstimmung : einst.immig angenommen 

RES 2957 (XXVII) vom 12. Dezember 1972 

Fortbestand des Büros des UN-Hochkommissärs für Flüchtlinge 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 2958 (XXVII) vom 12. Dezember 1972 

Unterstützung für heimkehrende sudanesische Flüchtlinge 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 2959 (XXVII) vom 12. Dezember 1972 

Hilfe in Katastrophenfällen 
Abstimmung: 112 : 0 : 7 

RES 3009 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Verwendung von Frauen für höhere Sekretariatsarbeit 
Abstimmung: 119 : 0 : 0 

RES 3010 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Internationales Jahr der Frau 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 3011 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Todesstrafe 
Abstimmung: 86 : 0 : 32 

RES 3012 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Suchtgiftkontrolle 
Abstimmung: 113: 0 : 9 

RES 3013 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Suchtgifte 
Abstimmung: 111 : 0 : 9 

RES 3014 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

UN-Programm für die Kontrolle des Suchtgiftmißbrauches 
Abstimmung: 114: 0: 8 

RES 3020 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Bestrafung von Kriegsverbrechern und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
Abstimmung: 105 : 0 : 18 

RES 3021 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Verbrechensverhütung und -kontrolle 
Abstimmung: 125 : 0 : 0 
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RES 3022 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Jugend und Internationale Jugendorganisationen 
Abstimmung: 115 : 0 : 8 

RES 3023 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Durchführung der Deklaration über die Verbreitung der Ideale des Friedens, der gegenseitigen 
Achtung und des Verständnisses zwischen den Völkern 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 3024 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Beschäftigung junger Menschen in, den Vereinten Nationen 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 3025 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Menschenrechtspakte 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 3026 A u~d B (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Menschenrechte und die wissenschaftlich-technische Entwicklung 
Abstimmung: A: einstimmig angenommen 

B: 120: 0 : 5 

RES 3027 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz 
Abstimmung: 101 : 0 : 22 

RES 3028 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

UN-Konferenz für eine I):onvention über Adoptionsrecht 
Abstimmung: 108 : 0 : 12 

6. Probleme der Beendigung des Kolonialismus (4. Kommission): 

RES 2918 (XXVII) vom 14. November 1972 

Territorien unter portugiesischer Verwaltung 
Abstimmung: 98 : 6 : 8 

RES 2945 (XXVII) vom 7. Dezember 1972 

Südrhodesien 
Abstimmung: 111 : 4: 9 

RES, 2946 (XXVII) vom 7. Dezember 1972 

Südrhodesien 
Abstimmung: 93 : 8 : 23 

RES 2977 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Papua und Neuguinea 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2978 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Informationen und nichtselbständige Gebiete 
Abstimmung: 117 : 2 : 9 

RES 2979 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Ausländische wirtschaftliche und andere Interess$!n in den Kolonialgebieten 
Abstimmung: 106 : 6 : 15 
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RES 2980 (XXVII) 'vom 14. Dezember 1972 

Durchführung der Deklaration über die Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialländer 
und -völker durch die Sonderorganisationen und internationalen Institutionen im Rahmen der 
Vereinten Nationen 
Abstimmung: 98 : 4 : 24 

RES 2981 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Studien- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das südliche Mrika 
Abstimmung: 127 : 2 : 0 

RES 2982 (XXVII) yom 14. Dezember 1972 

Ausbildungsmöglichkeiten für Bewohner nichtselbständiger Gebiete 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2983 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Spanisch-Sahara 
Abstimmung: 84: 10 : 26 

RES 2984 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Amerikanisch-Samoa, Bahamas, Bermuda und andere nichtselbständige Territorien 
Abstimmung: 100 : 4 : 17 

RES 2985 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Seychellen 
Abstimmung: 103 : 4 : 15 

RES 2986 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Niue und Tokelau-Inseln 
Abstimmung: 119 : 0 : 0 

RES 2987 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts-Nevis-Anguilla, St. Lucia und St. Vincent 
Abstimmung: 117 : 0 : 3 

RES 3030 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

UN-Fonds für Namibia (Südwestafrika) 
Abstimmung: 124 : 2 : 0 

RES 3031 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Namibia (Südwestafrika) 
Abstimmung: 112 : 2 : 15 

7. Administrative und budgetäre Angelegenheiten (5. Kommis'sion): 

RES 2912 A- F (XXVII) vom 9. November 1972 

Finanzberichte über das Jahr 1971 und Berichte der Rechnungsprüfer 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2913 (XXVII) vom 9. November 1972 

Vergrößerung des Beitragskomitees 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2924 A und B (XXVII) vom 24. November 1972 

Joint Inspection Unit 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2939 (XXVII) vom 4. Dezember 1972 

Wahlen in das Beratende Komitee für administrative und budgetäre Angelegenheitep 
Abstimmung: ohne Einwand ' angenommen 

• 
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RES 2940 A- C (XXVII) vom 4. Dezember 1972 

Wahlen in das Beitragskomitee 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2941 (XXVII) vom 4. Dezember 1972 

Wahl eines Rechnungsprüfers 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2942 (XXVII) vom 4. Dezember 1972 

Wahlen in das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2943 (XXVII) vom 4. Dezember 1974 

Wahl in das Pensionskomitee 
Abstimmung:. ohne Einwand angenommen 

RES 2944 (XXVII) vom 4. Dezember 1972 

Bericht des "Joint Staff Pension Board" 
Abstimmung: 97 : 0 : 0 

RES 2947 A und B (XXVII) vom 8. Dezember 1972 

Nachtragsbudget für das Jahr 1972 
Abstimmung: A: 62 : 6 : 4 

B: 78 : 0 : 6 

RES 2960 (XXVII) vom 13. Dezember 1972 

Konferenzprogramm 
Abstimmung: 127 : 0 : 1 

RES 2961 A-D (XXVII) vom 13. Dezember 1972 

Beitragsquoten 
Abstimmung: A: 128 : 0 : 0 

B: 81 : 27 : 22 
C: 99 : 9 : 19 
D: 111 : 0 : 20 

RES 2988 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Wahlen in das Investitionskomitee 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2989 (XXVII) vom 15. Dezember 1972 

Administrative und budgetäre Koordination der Vereinten Nationen mit den Spezialorganisa­
tionen und der IAEA 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 2990 (XXVII~ vom 15. Dezember 1972 

Internationale Schule der Vereinten Nationen 
Abstimmung: 86 : 7 : 7 

RES 3007 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Zusammensetzung des Sekretariats 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 3008 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Abänderung der Personal vorschriften der Vereinten Nationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

UNO-Bericht 5· 
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RES 3042 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

U -Gehaltssystem 
Abstimmung: 11 1' : 0 : 9 

RES 3043 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Form der Präsentation des U LBl1dgets und Dauer des Budgetzyklus 
bstimmung : 128 : 0 : 0 

RES 3044 A- C (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Budget für das Finanzjahr 1973 
Abstimmung: A: 113 : 8 : 5 

B: 127 : 0 : 1 
C: 119: 0 : 9 

RES 3045 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Außerordentliche Ausgaben für das Finanzjahr 1973 
Abstimmung: 115 : 9 : 2 

RES 3046 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Working Capital Fund für 1973 
Abstimmung: 116 : 8 : 2 

RES 3047 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Öffentlichkeitsarbeit 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 3048 (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Dienstreisen 
Abstimmung: 126 : 0 : 2 

RES 3049 A-C (XXVII) vom 19. Dezember 1972 

Finanzlage der Vereinten ationen 
Abstimmung: A: 11 3 : 0 : 12 

B: 125: 0 : 0 
C: 92: 9 : 24 

8. V ölkerrechtliche Fragen (6. Kommission): 

RES 2926 (XXVII) vom 28. ovember 1972 

Bericht der Völkerrechtskommission 
Abstimmung: 93 : 0 : 26 

RES 2927 (XXVII) vom 28. ovember 1972 

25. Jahrestag der Völkerrechtskommission 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 2928 (XXVII) vom 28. ovember 1972 

Bericht der Kommission für internationales Handelsrecht 
Abstimmung: einstimmig angenommen 

RES 2929 (XXVII) vom 28. ovember 1972 

U -Konferenz über Fragen des internationalen Güterverkehrs 
Abstimmung: 112 : 1 : 5 

6 UNO-Bericht 
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RES 2966 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Konferenz über die Vertretung von Staaten in ihren Beziehungen mit internationalen Organi­
sationen 
Abstimmung: 88 : 0 : 14 

RES 2967 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

Bericht des Sonder komitees zur Frage der Definition der Aggression 
Abstimmung: 121 : 0 : 0 

RES 2968 (XXVII) vom 14. Dezember 1972 

überprüfung der Satzung der Vereinten Nationen 
Abstimmung: 90 : 10 : 25 

RES 3006 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Juristisches Jahrbuch der Vereinten ationen 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 3032 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Menschenrechte in bewaffneten Konflikten 
Abstimmung: 103 : 0 : 25 

RES 3033 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Bericht des Komitees über die Beziehungen mit dem Gastland 
Abstimmung: ohne Einwand angenommen 

RES 3034 (XXVII) vom 18. Dezember 1972 

Internationaler Terrorismus 
Abstimmung: 76 : 35 : 17 
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Übersicht 11 

Abstimmungsergebnisse der wichtigsten von der XXVII. Generalversammlung in namentlicher 
Abstimmung (roll-call) oder mit offizieller Aufzeichnung der Stimmabgabe der einzelnen Delega­
tionen (recorded vote) angenommenen Resolutionen. 

Die Übersicht ist in vier Ländergruppen unterteilt: 

1. Europa (Ost und West) und alte Commonwealth-Länder 

2. Afrika 

3. Asien 

4. Lateinamerika 

Die Länder der Arabischen Liga sind in einer Gruppe zu Beginn der Ländergruppe "Asien" 
angeführt, obwohl die afrikanischen Mitglieder der Arabischen Liga auch in der Ländergruppe 
"Afrika" eingefügt sind. 

Die Reihenfolge der Länder in den vier Gruppen entspricht der offiziellen Reihenfolge bei 
den Vereinten Nationen, der die englischen Staaten bezeichnungen zugrunde liegen. 

Die Stimmabgabe der USA und der UdSSR wurde bei allen vier Ländergruppen zu Vergleichs­
zwecken angeführt. 

Bei den Stimmabgaben bedeutet: 

+ positives Votum 

negatives Votum 

o Stimmenthaltung 

Jene Staaten, bei denen kein Abstimmungsvermerk angeführt ist, waren bei der Abstimmung 
abwesend oder haben an der Abstimmung nicht teilgenommen. 
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Europa (Ost und West) und alte Commonwealth-Länder 
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l. Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen 
Beziehungen und endgültiges Verbot der Anwendung von 
K ernwaffen (RE 2936, 29. Nov. 1972) ............ . .. . 0 0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 0 

2. Die L age im Nahen Osten (RE 2949, . Dez. 1972) ...... 0 + + 0 + 0 + + + 0 + + 
3. Allgemeine und vollständige Abrüstung (RES 2932 A, 

29 . Nov. 1972) ............ . ............ . ....... . ... 0 + 0 0 + + + 0 0 + + 0 

4. Notwendigkeit der Einst ellung nuklearer und thermo-
nuklearer Tests (RES 2934 A, 29. ov. 1972) .......... . + + + + + + + - + + + + 

5. K ernwaffenfreie Zone in Lateinamerika (Vertrag von 
Tlatelolco), (RES 2935, 29. ov. 1972) ..... .. ......... + + + + + + + 0 + + + + 

6. Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone 
(RES 2992, 15. Dez. 1972) .......................... + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 

7. DieApar theidpolitikder Regierung üdafrika (RE 2923A, 
15. Nov. 1972) ............ .. . .. ................. .. . + + + + + + + + + + + + 

8. Menschenrechtsverletzungen in den von Israel besetzten 
Gebieten (RES 3005, 15. D ez. 1972) .............. ... . . 0 0 0 - + 0 0 0 + 0 0 0 

9. Multilaterale H a ndeisvertragsverhandhlllgcn (RES 3040, 
19. Dez. 1972) .. .. .... .. ...................... . .... - - - - + - - - 0 + - -

10. Bedeu tung der allgemeinen Verwirklichung des elbst-
bestirnrnungsrechts der Völker und der raschen Gowäh-
rung der Unabhängigkeit für die wirksame Garantie der 
Menschenrech te (RES 2955, 12. Dez. 1972) . . . . _ ... ... + 0 0 0 + 0 0 - + 0 0 -

11. Todesstrafe (RES 3011, 1 . D ez. 1972) .. ... . ......... + + + + 0 -I- + + + + + + 
12. Territorien untel' portugiesischer Verwaltung (RE 2918, 

14. Nov, 1972) . ......... . ........... . ...... . ....... + + 0 + + + + 0 + + + 0 

13. Südrhodesien (RES 2945, 7. D ez. 1972) ........ .. _ ... . -I- + 0 0 + + + 0 + + + 0 

14. Südrhodesien (RES 2946, 7. D z. 1972) ........ .. ..... + 0 - 0 + 0 0 - 0 0 0 0 

15. Durchführung der D eklaration über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an Kolonialländer und -völker durch 
die Sonderorganisationen und internationalen Institu-
tionen im R ahmen der Vereinten Nationen (RES 2980, 
14. Dez. 1972) .......... . . . . . ...................... + 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 0 

16. Namibia (Südwestafi'ika) (RES 3031, 18. Dez. 1972) . .... + 0 0 0 + 0 0 0 + + 0 0 

17. Beitragsquoten der Mitgliedsstaaten (RE 2961 A, 
13. D ez. 1972) ........ . ....... . .................... + + + + + + + + + + + + 

18. Budget ffu' das Finanzjahr 1973 (RES 3044 A, 19. Dez. 
1972) . .. . .. . .. ........ . ................ . . ... _ .. . . .. + + + + + + + + + + + + 

19. Internationaler Terrorismus (RES 3034, 18. D ez. 1972) . . . - - - - + - 0 0 - - 0 -
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Afrika 

1. Nichtan wendung von Gewalt in den int rnationalen 
Beziehungen und endgült iges Verbot der Anwendung vo n 
K ernwaffen (RE 2936,29. Nov. I 9i2) ....... ..... ... . + + 0 0 + 0 + + + + + + 

2. Die L age im Nahen Osten (RES 2949, . Dez. 1972) ... ... + +++ 0 +++++ 0 + 0 + 
3. Allgemeine und vollständ ige Abrüstung (RES 2932 A, 

29. Nov . 1972) ................ . .................... + + + + + + + + + 
4. otwendigkeit der E instellung nuklearer und t h rmo· 

nuklearer Tests (R ES 2934 A, 29. Nov . 1972) ... . .. ... .. + 0 + + + + 0 + + 
5. K ernwaffenfreie Zone in L ate inamerika (V rtrag von 

Tlatelolco), (RES 2935, 29. Nov. 1972) .. .............. + + + + 0 + + + 0 + 
6. Erklärung de I ndischen Ozeans zur Fried n zone 

(RES 2992, 15. Dez. J972) .......................... + + + + + + + + + + + + + + + 
7. Die Aparthoidpolit ikder RegierungSüdafrika (RE 2923A, 

15. Nov. 1972) . . . . . . ... . . . .. . . . . . .. .. .............. + + + + + + + + + + + + + + 
8. Menschenrechtsverletzungen in den von I srael b s tzten 

Gebieten (RES 3005, 15. Dez. 1972) .... . ...... . . ...... + + 0 + + 0 + + 0 + 0 0 + 0 + 
9. Multilaterale H andelsvertragsverhandlungen (RE 3040, 

19. Dez. 1972) ........ . .......... . ....... . ... ... . .. + + + + + + 
10. Bed eutung der a llgemeinen Verwirklichung des Selbst­

bestimmungsrech ts der Völker und der raschen Gewäh­
rung der U na bhä ng igkeit für die wirksame Garant ie der 
Menschenrechte (RES 2955, 12. Dez. 1972) .... . .. . . .. + + + + + + 

11. Todesstrafe (RES 3011 , 18. Dez. 1972) .. . ... . ..... . .. + 0 0 0 + + + 
12. Territorien u nter portugiesischer Verwaltung (RES 2918, 

+ + + + + 

+ + + + 
+ 0 + + 

14. Nov . 1972) ........ .. .... .. ................ .. ... + + + + + + + + + + + 

+ + 

+ + 
+ 

+ + 
13. Südrhodesien (RES 2945, 7. Dez. 1972) .. . . .. ....... .. + + + + + + + + + + + + + + + 
14. Südrhodesien (RES 2946, 7. D ez. 1972) ..... .. ........ + + + + + + + + + + + + + + + 
15. Durchführung der Deklaration über d ie Gewä hrung der 

U nabhängigkeit a n Koloniallä nder und -völker durch 
die Sonderorganisationen u nd internationalen Institu­
t ionen im R ahmen der Vereinten Nationen (RES 2980, 
14. Dez. 1972) .. ...... .......................... .. . + + + + + + + + + + + + + + 

16. N amibia (Südwest afrik a) (RE S 3031 , 18. Dez. 1972) ..... + + + + + + + + + + + + + + 
17. Beitragsquoten der Mitgl iedsstaaten (RES 2961 A, 

13. Dez. 1972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + + + + + + + + + 
18. Budget für das Finanzjahr 1973 (RES 3044 A, 19. Dez. 

1972) .. .... .... .... .. .............. .. .............. + + + + + + + + + + + 
19. Internationaler Terrorismus (RE 3034, 18. Dez. 197 2) ... + + + + + + + + + + + + 

+ + 
+ +1 
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l. ichtanwendung von Gewalt in dn internationalen 
Beziehungen und endgültiges Verbot der Anwendung vo n 
K ernwaffen (RES 2936, 29. ov. 1972) ......... ..... .. + + + + + + + 0 + + + + + 0 

2. Die L age im Nahen Osten (RE 2949, . D ez. 1972) ...... + + + + + + + + + + 
3. Allgemeine und voll tändige Abrüstung (RE 2932 A, 

29. Nov. 1972) . .. ..... ..... ........ .. ....... .. . .. .. + + + + + + + + + + + + 
4. Notwendigkoit der Einstellung nuklearer und thermo-

nuklearer T ests (RE 2934 A, 29. Nov. 1972) ........... + 0 + + + + + + + + + + + 
5. K ernwaffenfreie Zone in Lateinamerika (V rtrag von 

Tlatelolco), (I ES 2935, 29. Nov . 1972) .. ... ........... + + + + + + + + + + + + + 
6. Erklärung des Indischen Ozean,'1 zur Friedenszone 

(RE 2992, 15. D ez. 1972) .. ... . . ............ ... . ... + + + + + + + + 0 + + + + + 
7. D ie Apartheidpolitik der R egierung üdafrikas (RES 

2923 A, 15. Nov. 1972) ....... . ....... . . ..... . ...... + + + + + + + + + + + + + 
8. Menschenrecht verletzungen in d en von Israel be etzten 

Gebieten (RE 3005, 15. D ez . 1972) ..... .. . . . ........ . + + + + + + + + + + + + + + 
9. Multilaterale Handel vertragsverhandlungen (RES 3040, 

19. D ez . 1972) . .. . ... .. . .. .. . .. .. .... . .. . . . ..... . .. + + + + + + + '+ + + + + + 
10. Bedeutung der allgemeinen Verwirklichung des elbst-

b timmungsr chts der Völker und der raschen Gewäh· 
rung der Unabhängigkeit für die wirksame Garantie d er 
Men chenrech te (RES 2955, 12. Dez. 1972) . ... ... .. .. + + + + + + + + + + + + + 
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Anlage 1 

9. ABSCHNITT 

Anlagen 

Erklärung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten in der General­
debatte der XXVII, Generalversammlung 

(5. Oktober 1972) 

Herr Präsident I 

Es bereitet mir aufrichtige Genugtuung, Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der österreichi­
schen Delegation zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der XXVII. Generalversammlung zu übermitteln. 
Wir begrüßen in Ihnen einen fachlich und menschlich außerordentlich qualifizierten Vertreter eines 
Landes, mit dem Österreich durch eine Politik freundschaftlichen Verstehens und durch eine sich 
erfreulich entwickelnde Zusammenarbeit verbunden ist. Wir sind überzeugt, daß diese General­
versammlung unter Ihrer Leitung eine erfolgreiche Arbeit leisten wird. 

Ich möchte diese Gelegenheit aber auch benützen, um dem Präsidenten der vorjährigen General­
versammlung, Außenminister Malik, dafür aufrichtig zu danken, daß er die Arbeiten der XXVI. Ge­
neralversammlung mit so viel Umsicht und Geschick gelenkt hat. 

Mit der XXVI. Generalversammlung ist auch mehr als ein Jahrzehnt aufopferungs vollen Wirkens 
eines Mannes zu Ende gegangen, in dessen Amtsperiode nicht nur eine der bewegtesten Epochen 
der Weltpolitik, sondern auch eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte der Vereinten Nationen 
fällt. Der Platz, den sich U Thant unter den unermüdlichen Streitern für den Weltfrieden erworben 
hat, ist fest und unverrückbar und unsere Dankbarkeit ihm gegenüber bleibend. Gerade für die öster­
reichische D elegation scheint mir dies zu unterstreichen ein Gebot des Respektes vor historischer 
Leistung: Ist es doch gerade die österreichische Delegation, die heute das besondere Privileg hat 
- bei absoluter chtung des rt. 100 der Charta der Vereinten ationen - zu sagen, wie stolz 
und glücklich Österreich ist, an der verantwortungsvollen Stelle des Generalsekretärs der Vereinten 

ationen den Österreicher Dr. Kurt Waldheim zu sehen . 

Unser Gruß und unsere aufrichtigen Wünsche für eine erfolgreiche Arbeit im Dienste der hohen 
Ideale der Vereinten ationen gelten Ihnen, Herr Generalsekretär. Wir kennen Ihre hohen Qualitäten 
und Ihre Hingabe an die Ihnen übertragene Aufgabe. Wir sehen daher mit großer Zuversicht Ihrer 
Amtsführung entgegen. Die ersten neun Monate Ihrer Tätigkeit geben uns dazu begründeten Anlaß. 

Herr Präsident! Mehr als 100 Außenminister und andere Mitglieder der Regierungen und selbst 
Premierminister versammeln sich zu dieser XXVII. Generalversammlung der Vereinten ationen 
in ew York. Das bietet eine große Chance der Begegnung. Und die ist wertvoll . Aber Begegnung 
allein genügt nicht. Die Menschen in aller Welt erwarten sich mehr von uns . Sie erwarten, daß wir 
näherkommen zu dem Ziele eines Friedens und einer Sicherheit in Gerechtigkeit. 

Die Charta der Vereinten ationen und einige Grundsatzdeklarationen der Generalversammlung 
der Vereinten ationen haben die Ziele und auch die Prinzipien, nach denen sich das Zusammen­
leben der Staaten vollziehen soll, umschrieben. Wir müssen sie weniger diskutieren und mehr an­
wenden, und zwar im guten Glauben. Die Technologen und aturwissenschaftler unserer Generation 
haben vom Weltall Besitz ergriffen. Warum müssen wir, die wir politische Verantwortung tragen, 
und warum müssen die Soziologen und Geisteswissenschaftler in ihrem Ringen um Frieden und Sicher­
heit in Gerechtigkeit so weit hinter den E rfolgen der Technologen und aturwissenschaftler zurück­
bleiben? 

Herr Präsident! Die Krisenherde in aller Welt sind uns schmerzlich bekannt; auch ihre Gefahr 
für den Frieden auf jedem anderen Platz dieser Welt. Trotzdem scheint mir, wir können die poli­
tische Entwicklung seit der letzten Generalversammlung mit einem vorsichtigen Optimismus 
beurteilen. 
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D er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat in der ersten Hälfte dieses Jahres 
China und die Sowjetunion besucht. Es wurden dadurch Bemühungen der drei größten Staaten 
dieser Welt sichtbar, ihre Beziehungen auf eine neue, von Vertrauen und Zusammenarbeit getra­
gene Basis zu stellen . 

D ie Sowjetunion und die USA haben erstmals ein Abkommen über die Beschränkung ihrer 
strategischen Waffen abgeschlossen und die Bereitschaft zur Fortsetzung dieser Bemühungen geäußert . 

In E uropa erleben wir einen auf E ntspannung und Zusammenarbeit gerichteten Prozeß. Der 
Status der immerwährenden eutralität hat es Österreich als einem der ersten Länder schon vor 
mehr als einem Jahrzehnt erlaubt, einen Beitrag zu diesem Prozeß zu leisten. 

In diesem Jahr hat der Akkord über Berlin,die Ratifikation der Verträge, die zwischen der BRD 
einerseits, der Sowjetunion und Polen andererseits im Jahre 1970 geschlossen wurden , für die Ent­
spannung in E uropa starke Impulse geb racht. Wir hoffen sehr, daß bald die notwendigen Voraus­
setzungen geschaffen werden, daß beide deutsche Staaten Mitglieder unserer Weltorganisation werden 
können. 

Die erste vorbereitende Phase einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in E uropa 
steht bevor. 

Sicherheit setzt glaubhaften Gewaltverzicht und glaubhaften Verzicht auf die Drohung mit 
Gewalt voraus, und zwar glaubhaft für alle taaten, die großen, die mittleren und die kleinen. 

Es wird daher Aufgabe dieser Konferenz sein, nach ei nem Weg zu suchen, der die notwendigen 
Sicherheiten für die Sicherheit in Europa bildet. 

Ein Schritt in diese Richtung könnte ei n Vertrag sein, der die Pflichten der Staaten und auch 
ihre Rechte rechtlich verbindlich und politisch tragfähig kodifiziert und einen Mechanismus schafft, 
der eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten sicherstellt. Verhandlungen über eine ausgewogene 
Verminderung des Militärpotentials in E uropa könnten zu einem guten Test für den Stand der effek­
tiven Entspannung werden . 

Eine umfassende Zusammenarbeit in E uropa auf wirtschaftlichem, kulturellem, wissenschaft­
lichem und technologischem Gebiet, aber auch auf dem Gebiet der menschlichen Umwelt hat eine 
große Bedeutung für einen Fortschritt auf den erwähnten Sachgebieten. Sie hat aber eine gleich 
große Bedeutung auch fü r ein besseres Verstehen der Menschen untereinander. D ie Zusammen­
arbeit trägt damit auch zu einer Verstärkung der Entspannung und der Sicherheit bei. 

Bei all diesen überlegungen ist mir die Tatsache völlig bewußt, daß eine Lösung der bestehen­
den Probleme in Europa noch nicht unmittelbar auch Spannung, Kriegszustand und Ungerechtig­
keit auf den übrigen Kontinenten beseitigt . E s mag aber die überzeugung gerechtfertigt sein, daß 
eine Lösung der in Europa bestehenden Probleme im Sinne der Charta der Vereinten ationen 
auch ihre Auswirkungen auf die anderen Kontinente hat. Die ganze Welt hat in diesem Jahrhundert 
an den Konsequenzen zweier Kriege gelitten, die von Europa ausgegangen sind . \'\farum soll die 
ganze Welt nicht auch von den Konsequenzen einer friedlichen Entwicklung in E uropa utzen 
ziehen? Wenn die österreichische Regierung daher ihren Beitrag zur Festigung der Sicherheit und 
zur Verstärkung der Zusammenarbeit in E uropa leistet, dann tut sie dies in der E rwartung, daß 
damit auch einer friedlichen Entwicklung in der Welt gedient ist. 

Herr Präsident I Österreich ist ein immerwährend neutraler Staat. Der Begriff der eutralität 
kommt aus dem Kriegsrecht. Dies darf aber nicht dazu verleiten, zu glauben, daß der immerwährend 
neutrale Staat eines Kriegszustandes oder auch nur einer internationalen Spannung bedarf, um eine 
Aufgabe in der Staatengemeinschaft zu haben. Im Gegenteil: Meine Regierung interpretiert die Neu­
tralität als ein Mittel zur Bewahrung der Unabhängigkeit Österreichs und gleichzeitig als ein stabili­
sierendes, friedenserhaltendes E lement in der Staatengemeinschaft. Was Österreich der Welt geben 
kann, sind Werke und Werte, die sich nur in einer friedlichen Atmosphäre entwickeln können. Im 
übrigen ist das Ziel der österreichischen Politik, ihr Handeln auf das Wohl des einzelnen Menschen 
abzustellen. D ie humanitäre Aufgabe zählt mit zu den primären Pflichten eines neutralen Staates. 

Herr Präsident! In den letzten Jahren hat sich innerstaatlich, aber auch zwischenstaatlich eine 
starke Tendenz zu Gewaltakten gezeigt. Der Terrorismus ist zu einem gesellschaftlichen und zu einem 
internationalen Problem geworden. Wir müssen die E ntwicklung klar sehen. Wachsen die Akte 
des Terrorismus in der Zukunft im sei ben Maße, wie sie in den vergangenen Jahren gewachsen sind, 
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dann werden wir in nicht sehr fernen Jahren mit einer Situation konfrontiert sein, die zwar nicht 
den Namen Krieg trägt, die aber gerade für die unschuldigen Menschen alle Geißeln des Krieges 
spürbar macht. Gerade diese Geißel des Krieges aber wollte die Organisation der Vereinten ationen 
für alle Zukunft vermeiden. 

Die Vereinten Nationen werden daher schon angesichts der Ziele und Prinzipien ihrer Charta 
dem Terrorismus entgegentreten müssen. Der Zeitpunkt hiefür ist bereits spät. Die österreichische 
Bundesregierung hat und wird auch in Zukunft in Einklang damit den Terrorismus verurteilen 
und alle Maßnahmen selbst treffen und international unterstützen, die diese Gefahr eindämmen und 
schließlich beseitigen. Luftpiraterie, Geiselnahme und Morde sind keine Mittel zur Lösung von Pro­
blemen der nationalen oder internationalen Gesellschaft, wenn wir die Würde und den Wert der mensch­
lichen Person, wie er in der Charta verankert ist, ernst nehmen. 

Es wäre aber ein sehr gefährlicher Fehler, wollten wir die Tatsache, daß es zu Terrorakten ge­
kommen ist und kommt, dazu benützen, uns unter Berufung auf diese Terrorakte davon zu distanzie­
ren, uns der sozialen und internationalen Anliegen, die zu den Terrorakten geführt haben, ernstlich 
anzunehmen. Wenn es uns nicht gelingt, für Ziele und Gedanken, die in der Charta der Vereinen 
Nationen oder in ihren D eklarationen und Resolutionen verankert sind, die notwendigen friedlichen 
Mittel zu deren Durchsetzung bereitzustellen und effektiv zu machen, werden wir in der Verurteilung 
des Terrors erfolglos bleiben und wohl auch unehrlich . D er E rnst und die Vielschichtigkeit dieses 
Problems kann wohl kaum unterschätzt werden. Es wäre unserer Weltorganisation würdig, würde 
die Behandlung des Problems nicht zu gegenseitigen Beschuldigungen, sondern zu einem gemein­
samen Suchen nach einem gemeinsamen Ziel führen. 

Herr Präsident! Ich habe eingangs gesagt, daß die Menschen in aller Welt von uns, die wir hier 
versammelt sind, Frieden und Sicherheit in Gerechtigkeit erwarten. Friede und Sicherheit allein 
mag nur ein Wunsch der Satten sein. Diejenigen in ot verlangen auch G erechtigkeit. 

Das Verlangen nach Gerechtigkeit tritt uns in verschiedenen Varianten entgegen . Ich denke 
hier an die Forderung der Abschaffung der Diskriminierung aus rassischen, religiösen oder anderen 
Gründen, so insbesondere auch an die Beendigung der Politik der Apartheid. Ich beziehe mich dazu 
auf die Stellung nahme der österreichischen Delegation in allen vergangenen G eneralversammlungen. 
Meine Regierung begrüßt die Beschlüsse, die der Sicherheitsrat auf seiner Tagung in Addis Abeba 
gefaßt hat. 

Das Verlangen nach Gerechtigkeit konzentriert sich aber auch auf die Lösung wirtschaftlicher 
und sozialer Probleme in den Entwicklungsländern . Wir alle wissen und auch meine Regierung 
weiß, daß sowohl in der Substanz als auch in den zu verfolgenden Wegen mehr zu tun bleibt. Öster­
reich wird für das kommende Jahr den Beitrag staatlicher Hilfe sehr stark erhöhen. Ich darf aber 
auf diesem Wege auch einen Gedanken zur Erwägung stellen, den Österreich erst in der vergangenen 
Woche auf der Weltbanktagung dargelegt hat: 

Als Ergebnis bedeutender internationaler Kapitalbewegungen - innerhalb der Industrie­
nationen Westeuropas und ordamerikas - haben sich in den letzten Jahren beträchtliche "Über­
hänge" an US-Dollars außerhalb der Vereinigten Staaten angesammelt. 

Es erhebt sich daher die Frage, ob nicht T eile dieses D ollarüberhanges für Zwecke der Ent­
wicklungsfinanzierung zu g ünstigen Bedingungen dienstbar gemacht werden könnten. 

Meine Regierung wird daher ins Auge fassen, bei der Oesterreichischen ationalbank Dollars 
zu beschaffen und diese internationalen Organisationen, die mit Entwicklungsfinanzierung befaßt 
sind, als Darlehen zur Verfügung zu stellen . In Frage kämen die Weltbank, die Asiatische Entwick­
lungsbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank. Die Gelder würden zu Zinssätzen über­
lassen werden, die für Entwicklungsländer attraktiv sind . 

Herr Präsident! Ich habe mich in meinem Beitrag zur G eneraldebatte lediglich auf einige wenige 
Hauptfragen konzentriert. Andere Fragen von gleicher Wichtigkeit mußten unberührt bleiben, 
so wie etwa die Frage der Abrüstung, an der konstruktiv mitzuarbeiten Österreich gerne bereit 
ist. Oder die Frage des Umweltschutzes, der die Basis des menschlichen Lebens für die Zukunft 
darstellt. Auch der Krisenherd im Nahen Osten wurde von mir nicht erwähnt. Die österreichische 
Haltung hiezu, die sowohl hier von diesem Rostrum als auch in Erklärungen bei offiziellen Besuchen 
in Israel und Ägypten eingehend dargestellt wurde, ist allgemein bekannt. Österreich hält die Weiter­
führung der Jarring-Mission für nützlich. 
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Herr Präsident! Allen Generalversammlungen seit zehn Jahren hat der österreichische Außen­
mini ter auch einen Bericht über die Südtirolfrage er tattet, die Gegenstand der Resolutionen 1497 
(XV) und 1661 (XVI) gewesen ist und in denen Österreich und Italien aufgefordert wurden, eine 
Lösung auf dem Verhandlungsweg zu finden. Vor zwei Jahren konnte ich der Generalversammlung 
berichten, daß sich die beiden Staaten nach neunj ährigen Bemühungen über einen Lösungsvor­
schlag, der die Erweiterung der Autonomie Südtirols und einen diesbezüglichen zwischenstaatlich 
vereinbarten Zeitplan vorsieht, geeinigt hatten. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß die Verwirklichung de - Vorschlages zur Regelung 
der aufgeworfenen Frage seit der letzten Generalversammlu ng weitere Fortschritte gemacht hat. 
So ist das Verfassungsgesetz über die Erweiterung der utonomie Südtirols am 20. Jänner 1972 
in Kraft getreten. Im April dieses Jahres ist auch ein großer Teil der neben dem Verfassu ngsge­
setz vorgesehenen einfachen Gesetze in Kraft getreten, ein gewisser Teil ist noch offen. 

Ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben, daß die in Gang befindliche Entwicklung auf der 
Grundlage einer sinn- und wortgetreuen Verwirklichung der noch ausstehenden Maßnahmen für 

üdtirol und einer verständnisvollen Haltung der italienischen Regierung gegenüber den Bedürf­
nissen der Südtiroler Volksgruppe weiterhin in zufriedenstellender Weise verläuft und damit gleich­
zeitig auch zu einem immer be seren Verhältni zwischen den beiden lachbarstaaten führt. 

Herr Präsident! Gestatten Sie, daß ich zum Ausgangspunkt zurückkehre. Ich sagte, daß die Schaf­
fung von Frieden und Sicherheit in Gerechtigkeit jenes Ziel sei, das die Völker von uns erwarten. Diese 
Erwartung stimmt mit den Aufgaben und Zielen der Vereinten ationen überein . Die Vereinten 

ationen, das ist nicht irgendeine Organisation in 1 ew York, fern von un erer Heimat, sondern 
das sind wir, al taaten zuerst, aber auch als Menschen, für die diese Organ i ation geschaffen wurde, 
als Individuen, als Glieder von arionen, von Religionsgemeinschaften, von politischen Parteien, 
von Mehrheiten und von Minderheiten, von Besitzenden und otleidenden. Ich glaube, wir müssen 
den Frieden und die Sicherheit in Gerechtigkeit in jeder dieser unserer Funktion zu verwirklichen 
trachten. Wir sollen keine Richter sein einer über den anderen, ein taat über den anderen. Wir sind 
dazu nicht berechtigt, aber wi r sind verpflichtet, unsere Kräfte zu vereinen, Frieden und icherheit 
basierend auf Gerechtigkeit zu schaffen. 

UNO-Bericht 6' 
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Anlage 2 

Erklärung des österreichischen Vertreters im Plenum der Generalversammlung zur 
Frage der Durchführung der Dekolonisierungsdeklaration 

(23. Oktober 1972) 

Herr Präsident! 

Die österreichische Delegation hat die Debatte betreffend den Punkt 22 der Tagesordnung 
mit besonderem Interesse verfolgt. 

Wir haben die verschiedenen Diskussionsbeiträge, die sich mit den wichtigsten Problemen 
der gegenwärtigen Dekolonisierungsphase beschäftigten, mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis ge­
nommen. 

Es scheint daher schwierig, im gegenwärtigen Zeitpunkt in unsere Debatte neue Elemente 
einzubringen, die die verschieden gelagerten Aspekte des Berichtes betreffen, welcher uns seitens 
eines der engagiertesten Komitees der Generalversammlung vorgelegt wurde. Ich möchte diese 
Gelegenheit benützen, um den Vorsitzenden und den Rapporteur dieses Komitees zur geleisteten 
Arbeit zu beglückwünschen. 

Keinesfalls erscheint es jedoch zu spät, einige Überlegungen allgemeiner atur zu unterbreiten, 
um die Haltung meiner Delegation zu den Problemen der Dekolonisierung darzulegen . 

Wenn wir eine Intervention in dieser Debatte für zweckmäßig ansehen, so gerade deshalb, 
weil die Frage, die uns beschäftigt, unserer Meinung nach das Interesse und die Aufmerksamkeit 
aller Mitglieder unserer Organisation verdient. 

Der Hauptgrund für dieses Interesse ist vielleicht die Tatsache, daß die Dekolonisierung als 
eines der bedeutungsvollsten, gleichzeitig aber auch eines der positivsten Phänomene der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts angesehen werden kann. . 

Das Phänomen der Dekolonisierung ist tatsächlich historisch in dem Sinn, daß es die politische 
Physiognomie der Welt zutiefst verändert hat. Wenn man einen Beweis für diese Änderung sucht, 
mag es genügen, die Evolution dieser Organisation selbst zu prüfen: unter den 51 Signatarstaaten 
der Charta von San Franzisko stellen die Vertreter des afrikanischen und des asiatischen Kontinents 
eine schwache Minderheit dar. Heute ist unsere Organisation zu einem immer stärkeren Spiegel­
bild der gesamten Welt geworden, und zwar aller Völker und aller ationen dieser Erde. 

Die Bezeichnung der Dekolonisierung als eines schöpferischen und positiven Phänomens er­
scheint in erster Linie durch den Umstand gerechtfertigt, daß dieser Prozeß dem Sieg des Rechtes 
der Selbstbestimmung für eine große Anzahl von Völk~rn entspricht. Der Schritt in die Unabhängig­
keit hat ebenfalls den Weg für eine immer aktivere Teilnahme aller Staaten an der Gestaltung inter­
nationaler Angelegenheiten geöffnet - ein Recht, das früher auf eine kleine Anzahl von Mächten 
beschränkt war. Der Selbstbestimmung hat sich so die Mitbestimmung angefügt. 

Unbestreitbar ist die Dekolonisierung das Ergebnis des Willens und der Tat der Bevölkerung 
in allen Teilen der Welt. Aber ich glaube, an dieser Stelle auch die Erinnerung an alle großen Staats­
männer beschwören zu können, die durch ihre Klugheit und durch richtiges Erkennen historischer 
Perspektiven in so glücklicher Weise zum Fortschritt und dem Erfolg der Dekolonisierung bei­
getragen haben. Es war daher sicherlich eine glückliche Geste der Regierung Guyanas, im Zeitpunkt 
des Zusammentretens der Konferenz der Außenminister der blockfreien Staaten in Georgetown 
im August 1972 einen Augenblick einigen der größten Geister der Befreiungsbewegungen der Dritten 
Welt zu widmen: Kwame krumah, Pandit ehru, Gamal Abdel asser und Josip Broz-Tito. 

Es ist jedoch ebenso richtig, in diesem Zusammenhang an Clement Attlee oder Harold 
Mac Millan, General de Gaulle und andere zu erinnern~ die sich durch ihr Verständnis für die 
grundlegenden Aspiraionen der Völker Afrikas und Asiens einen Platz in der Reihe der 
Architekten einer gerechteren Welt gesichert haben. 

7 UNO-Bericht 
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Die Klassifizierung des Phänomens der D ekolonisierung als positiv erscheint mir weiters durch 
durch die Tatsache gerechtfertigt, daß es gerade die D ekolonisierung war, die es ermöglicht hat, daß 
sich zwischen zahlreichen Staaten der Welt neue Beziehungen entwickelt haben, die unter dem Begriff 
"Zusammenarbeit" zusammengefaßt werden können. 

Es erscheint mir nicht erforderlich, neuerlich zu betonen, daß Österreich, ein Land im Zentrum 
E uropas, welches niemals eine koloniale Vergangenheit gekannt hat, diese große historische Bewegung 
begrüßt, deren Fortschritt und Ausweitung auf alle kolonisierten Völker es stets mit Wohlwollen 
verfolgt und unterstützt hat. 

Es gibt freilich keine großen Bewegungen in der Geschichte der Welt, die nicht von Rück­
schlägen, Enttäuschungen und Gegenströmen begleitet gewesen wären. So hat auch die Dekoloni­
sierungsbewegung, die die Welt tief verändert hat und diesen Veränderungsprozeß fortsetzt, 
bisher noch nicht ihren Abschluß finden können und war auch nicht in der Lage, sich in allen jenen 
Teilen der Welt, in denen sich anachronistische Regimes halten, durchzusetzen. Ich möchte fest­
stellen, wie dies auch der Generalsekretär der Vereinten ationen im Rahmen seiner Rede vor der 
9. Konferenz der Staats- und Regierungschefs der OAU in Rabat im Juni dieses Jahres getan hat: 

"Wie groß wären unsere Freude und unsere Erleichterung, wenn ich heute erklären könnte: 
Mrika ist in seiner Gesamtheit frei und unabhängig." 

Der Generalsekretär hat bei dieser Gelegenheit ferner festgestellt: "Der Marsch des Fortschritts 
und der Unabhängigkeit ist auf verschiedene Hindernisse gestoßen, die heute in nicht zu recht­
fertigender Weise zum Preis von großem Leid eine historisch unabwendbare Evolution verzögern." 

Und ich möchte mich ferner in vollem Umfang einer weiteren Beobachtung des Generalsekretärs 
anschließen, als er in unser aller amen vor der großen Versammlung der Staats- und Regierungs­
chefs in Rabat erklärte: "Es gibt keine Aktion in unserer so interdependenten Welt, welche auf lange 
Sicht sich den tiefen Änderungen entgegensetzen könnte,. deren Rechtmäßigkeit die internationale 
Gemeinschaft anerkennt. Welchen Eindruck immer auch der Rückgriff auf Waffen und Gewalt 
hervorrufen mag, die Erfolgsaussichten sprechen gegen jene L~nder, die sich dem Laufe der Geschichte 
entgegenstellen. Wer begrüßt heute nicht die Unabhängigkeit, die in Mrika seit 20 Jahren Wirklichkeit 
geworden ist?" Und der Generalsekretär setzt fort: "Es ist eine Tatsache, daß in den Ländern, wo 
die Unabhängigkeit mit friedlichen Mitteln herbeigeführt wurde, die Freundschaft und die wirt­
schaftliche und kulturelle Zusammenarbeit besonders tiefgehend und fruchtbar geblieben sind ." 

Und schließlich: "Ist es also tatsächlich unmöglich, eine Lehre aus diesem Beispiel zu ziehen und 
die Vorteile abzuwägen, die sich aus der Anwendung einer analogen Politik ergeben würden?" 

Wir sind uns in vollem Umfange der Tatsache bewußt, daß die Dekolonisierung weiterhin ihre 
positive und historische Rolle für die Schaffung einer Welt nach dem Bilde der in der Satzung der 
Vereinten Nationen vor 25 Jahren proklamierten Ideale spielen wird. 

Keine andere Lösung, kein anderer Ausgang als die Unabhängigkeit und die Selbstbestimmung 
der Völker, die noch kolonialen Regimes unterliegen, ist möglich oder akzeptabel. 

Wenn wir diese Überzeugung proklamieren, möchten wir gleichzeitig eir:e weitere sichere 
Hoffnung zum Ausdruck bringen: daß dieses Ziel durch friedliche Mittel erreicht werden möge. 
Wenn der Krieg und die Gewalt so oft die Kolonisierung begleitet haben, wollen wir hoffen, daß die 
Dekolonisierung sich immer mehr auf friedlichem Wege, ohne Blutvergießen und Verlust an Menschen­
leben, entwickeln möge. 

Wenn wir die Anwendung von Waffen und Gewalt für die Regelung anderer uns heute konfron­
tierender Weltprobleme ablehnen, dann glauben wir auch, daß auf diesem Gebiet der richtigste, 
glücklichste, aber auch der sicherste Weg jener der Ablehnung der Gewalt und der Suche nach 
friedlichen Lösungen darstellt. Zahlreich sind in der Tat die Beispiele der großen Streiter um die 
Dekolonisierung, die ihren Sieg durch friedliche Mittel errungen haben. Hoffen wir, daß ihr Beispiel 
befolgt werden wird. 

Es ist freilich bedauerlich, daß ein sogenannter "Realismus" diese Möglichkeit für eine große 
Anzahl von Staaten auszuschließen scheint, wo koloniale Regimes noch den Eindruck fester Ver­
ankerung vermitteln . 
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Wir glauben dennoch, daß der einzige Weg, der auf lange Sicht die Lösung dieser Probleme 
bringen wird, jener der Nichtanwendung von Gewalt und der Suche nach fdedlichen Lösungen ist, 
und wir sind überzeugt, daß die wachsende internationale Solidarität der wichtigste Garant einer 
solchen Entwicklung sein wird. 

Das, Herr Präsident, sind die Auffassungen meiner Delegation, sind die Perspektiven, die uns 
nützlich und einer Betonung notwendig erscheinen, wobei ich die Hoffnung zum Ausdruck bringen 
möchte, daß das Echo auf diese Debatten, auf diese Appelle, Ermahnungen und Forderungen, wie 
sie von diesem Forum formuliert wurden, in konkreter Weise zu der Lösung eines Problems bei­
tragen mögen, welches die Aufmerksamkeit dieser Organisation schon allzu lange beansprucht hat. 
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Anlage 3 

Erklärung des österreichischen Vertreters im Plenum der Generalversammlung zum 
Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation 

(31. Ok tober 1972) 

Herr Präsident! 

Der Bericht der Internationalen Atomenergieorganisation über den Zeitraum von 1. Juli 1971 
bis 30. Juni 1972, welcher vom Generaldirektor der Organisation, Dr. Sigvard Eklund, eingeführt 
wurde, vermittelt ein klares Bild von der Tätigkeit der Organisation im vergangenen Jahr und betont 
die Rolle, welche die Organisation für die Menschheit in utzbarmachung der Atomenergie für 
friedliche Zwecke spielt. 

D ie Behandlung des Berichtes gibt uns abermals Gelegenheit, der Organisation, ihrem Gouver­
neursrat und Generaldirektor Dr. Eklund unsere aufrichtige Anerkennung für die Tätigkeit der IAEO 
auszusprechen. Die österreichische Bundesregierung unterstützt weiterhin mit achdruck die ver­
schiedenen Programme der IAEO, welche laufend entwickelt wurden, um eine Anpassung an die 
sich ständig verändernden Bedürfnisse der Mitgliedstaaten zu ermöglichen. 

Ich werde mich in meinen Bemerkungen zu dem Bericht allf Fragen im Zusa=enhang mit der 
D urchführung des Atomwaffensperrvertrage , auf die ~ mpfehlungen der Konferenz der icht­
Atomwaffenstaaten und schließlich auf Probleme im Zusammenhang mit den Auswirkungen der 
Atomenergie auf die menschliche Umwelt beschränken. 

Es ist gerechtfertigt, daß die IAEO in ihrem Bericht den Fragen im Zusammenhang mit der 
D urchführung des Atomwaffensperrvertrages eine prominente tellung einräumt. Wir können hier 
mit Befriedigung feststellen, daß von den 74 taaten, welche den Vertrag bis Ende Juli 1972 rati­
fiziert haben, 30 bereits ihre Verpflichtungen gemäß Artikel Irr über die Sicherheits ko ntrollen . erfüllt 
haben, während diesbezügliche Verhandlungen mit anderen taaten derzeit noch im Gange sind. 
In diesem Zusammenhang begrüßt meine Delegation im besonderen das Übereinkommen zwischen 
der IAEO und EURATOM, durch welches die I EO in die Lage versetzt wird, Sicherheitskontrollen 
auch auf dem G ebiet der EURATOM-Mitgliedstaaten vorzunehmen. Wir hoffen, daß dieser beacht­
liche Fortschritt in Richtung auf vollkommene Durchführung des Atomwaffensperrvertrages auf 
universeller Basis auch jener Länder, welche aus irgendwelchen Gründen den Vertrag bisher nicht 
ratifiziert haben oder noch in keine Verhandlungen mit der IA - 0 über Sicherheitskontrollen ein­
getreten sind, dazu bewegen wird, ihre Haltung zu überprüfen und dem Vertrag beizutreten. Es ist 
bekannt, daß Österreich von Anbeginn an diesen Vertrag al5 ein bedeutendes Instrument auf dem 
Weg zur Abrüstung und erhöhten internationalen Sicherheit sowie im Falle der vollen D urchführung 
als einen substantiellen Beitrag zur internationalen Entspannung angesehen hat. Aus diesem Grund 
war mein Land auch unter den ersten Staaten, welche den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben 
sowie mit der I AEO ein Abkommen über Sicherheitskontrollen abgeschlossen haben. 

Bei der Betrachtung der Bedeutung einer universellen Durchführung des Artikels Irr des Atom­
waffensperrvertrages für die Zukunft der Menschheit müssen wir uns allerdings fragen, ob das 
Prinzip des Austausches technischer Information für friedliche Zwecke unter spezieller Berück­
sichtigung der Bedürfnisse der El'ltwicklungsländer, enthalten in Artikel IV, Paragrap):l2 des Vertrages 
in der Tätigkeit der IAEO auch genügend Berücksichtigung gefunden hat. Während auf der einen 
Seite die auf dem Gebiet der Atomwissenschaft führenden Mitgliedstaaten bemüht waren, wesentliche 
Informationen an kleinere Staaten weiterzugeben, so zeigen sich auf der anderen Seite die zunehmenden 
Schwierigkeiten, mit denen die IAEO ~uf dem Gebiet der technischen Hilfe konfrontiert ist. Wir 
sind der Auffassung, daß eine substantielle Erhöhung der finanziellen Mittel für diesen Zweck not­
wendig ist, sollen die Bestimmungen des Artikels IV des Vertrages erfüllt werden. Österreich wird 
auch in Zukunft die Tätigkeit der Organisation auf dem G ebiet der technischen Hilfe unters tützen 
und daher, vorbehaltlich parlamentarischer Genehmigung, weiterhin seinen Beitrag zum Allgemeinen 
Fonds leisten. 

Wenn ich mich nunmehr einigen Aspekten im Zusa=enhang mit den Empfehlungen der 
Konferenz der icht-Atomwaffenstaaten zuwende, so möchte ich zunächst unserer Befriedigung 
über den weiteren Fortschritt des Internationalen uklear-Informationssystems, welches vom 
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experimentellen Stadium in das volloperationale eingetreten ist, Ausdruck verleihen. Diese Tatsache 
ist deshalb so bedeutungsvoll, da sie zu einem weltweiten System der usnahme und Verwertung 
neuer Informationen über uklearwissenschaft und -technologie zum utzen aller Mitgliedstaaten 
und internationaler Orgarusationen führen wird. 

Was die Frage der Erweiterung des Gouverneursrates der IAEO betrifft, so möchten wir. der 
Hoffnung Ausdruck geben, daß das Zusatzprotokoll zum Artikel VI des Statuts der IAEO, welches 
für eine stärkere Vertretung der Entwicklungsländer im Gouverneursrat vorsorgen wird, zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt in Kraft tritt. Österreich hat bereits die entsprechenden parlamentarischen 
Maßnahmen zur Ratifikation dieses Zusatzprotokolls eingeleitet. 

Meine Delegation hat sich stets aktiv an der Tätigkeit der I EO 1m Zusammenhang mit Atom­
explosionen für friedliche Zwecke interessiert gezeigt und gemeinsam mit anderen Staaten auf der 
XXVI. Generalversammlung einen entsprechenden Resolutionsentwurf eingebracht. Dieser 
Resolutionsentwurf sieht vor, daß die IAEO im Rahmen ihrer Tätigkeit Möglichkeiten zur Errichtung 
eines derartigen Dienstes für friedliche Atomexplosionen unter entsprechender internationaler 
Kontrolle prüfen soll. Es ist erfreulich festzustellen, daß die IA 0 auch auf diesem Gebiet weiteren 
Fortschritt erzielt hat und daß diesbezügliche Expertenkonferenzen in regelmäßigen Abständen 
abgehalten werden. 

Ich möchte hier einige Worte über ukleartechnologie mit speziellem Bezug auf spaltbares 
Material .anfügen. Wir begrüßen die Tätigkeit der IAEO bei der uffi~dung und Entwicklung neuer 
Uranquellen. Trotz der gegenwärtigen Marktlage wird sich die Auffindung einer weiteren Million 
Tonnen von Uran vor 1980 als notwendig erweisen, um den Energiebedarf der Welt in den achtziger 
Jahren decken zu können. Die IAEO hat unserer Ansicht nach die rechtliche Zuständigkeit und die 
technischen Möglichkeiten innerhalb der Vereinten ationen, um die Schürfung nach derartigen 
Rohstoffen voranzutreiben. 

Ich wende mich nunmehr einem Gebiet zu, welches in den zukünftigen Jahren immer stärker 
an Bedeutung gewinnen wird: die Auswirkungen der Atomenergie auf die menschliche Umwelt. 
Ohne Zweifel wird es eine der wichtigsten und dringendsten Aufgaben der IAEO in den kommenden 
Jahren sein, sich dem Studium der Verhaltensweise sowie der Auswirkungen der radioaktiven' Ein­
wirkungen auf die mwelt zuzuwenden und in Zusammenarbeit mit anderen Organen der Vereinten 

ationen - einschließlich der neuen Organisation für Umweltfragen - eine führende Rolle 
auf diesem Gebiet einzunehmen. icht ohne Grund ist die Qualität des menschlichen Lebens und 
deren Verbesserung in den letzten Jahren eines der meistdiskutierten Probleme geworden. Fragen 
im Zusammenhang mit der Reduzierung von Verschmutzung, der Erhaltung der Umwelt sowie 
Maßnahmen, mit denen Fehler der Vergangenheit vermieden werden sollen, bereiten nicht nur 
Regierungen und Experten, sondern auch in zunehmendem Maße der Bevölkerung Sorgen. Zweifellos 
ist die IAEO im Rahmen der Vereinten ationen das geeignete Organ, um sich mit allen diesen 
Problemen zu befassen. 

Abschließend möchte ich kurz über den Stand der Vorbereitung in der Planung und Errichtung 
des ständigen Hauptquartiers der IAEO berichten. Hierüber hat meine Delegation bereits sowohl 
der 16. Generalkonferenz der Organisation als auch der 5. Kommission der XXVII. Generalver­
sammlung Bericht erstattet. 

Am 21. Oktober 1971 hat die "Internationale Amtssitz und Konferenzzentrum Wien Aktien­
gesellschaft", welche von der österreichischen Bundesregierung gemeinsam mit der Stadt Wien 
errichtet wurde, mit der IAEO ein Übereinkommen über den Raumbedarf der Organisation im Haupt­
quartiersgebäude sowie in den gemeinsamen Anlagen und il11 autonomen Konferenzbereich erzielt. 

Im D ezember 1971 sowie im Feber 1972 wurden der IAEO vorläufige Unterlagen für das 
Amtssitzgebäude übergeben. In der Folge haben mehrere Besprechungen mit der IAEO über diese 
Frage hauptsächlich auf Arbeitsebene stattgefunden. Diese Kontakte haben im Mai 1972 zu der 
Erstellung der entsprechenden Planungs unterlagen gemäß der innerösterreichischen gesetzlichen . , 
Vorschriften geführt. 

Zur selben Zeit konnte das Verkehrsproblem insofern in zufriedenstellender Weise gelöst 
werden,als das IAEO-Hauptquartier an das innerstädtische Autobahnsystem angeschlossen werden 
wird, womit auch eine entsprechende schnelle Verbindung zum Flughafen Schwechat gegeben ist. 

Die Anzahl und Art der grundlegenden technischen Installationen wurde ebenso im Mai 1972 
festgelegt . Was die Errichtung der gemeinsamen nlagen und der Konferenzräume betrifft, so wurden 
diesbezüglich Besprechungen im Juni 1972 aufgenommen und am 3. August abgeschlossen. 
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Auch die gesamte weitere Planung des Konferenzbereiches wird in enger Zusammenarbeit 
mit der IAEO erfolgen, und der tatsächliche Baubeginn ist für den Beginn 1973 in Aussicht genommen. 

H insichtlich der Errichtung der Laboratorien für Sicherheitskontrollen insbesondere bezüglich 
der Verlegung der drei derzeit im Hauptquartier bestehenden Laboratorien nach Seibersdorf wurden 
Verhandlungen zwischen den zuständigen österreichischen Stellen und der IAEO aufgenommen, 
welche zügig voranschreiten. 

Ich möchte namens der österreichischen Bundesregierung abermals allen Angehörigen der 
Organisation und Generaldirektor Dr. Eklund den aufrichtigen Dank für die ausgezeichnete Art 
und Weise aussprechen, in der sie einer Sache dienen, welcher für den künftigen Fortschritt der 
Menschheit lebenswichtige Bedeutung zukommt. 
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Anlage 4 

Erklärung des österreichischen Vertreters im Plenum der Generalversammlung zur 
Frage des Gewaltverzichts 

(15. November 1972) 

Herr Präsident I 

Wieder einmal steht die Generalversammlung vor der Aufgabe, zur Frage des Gewaltverzichts 
in den zwischenstaatlichen Beziehungen Stellung zu nehmen. Die Tatsache, daß Österreich erneut 
seine Meinung zum Ausdruck bringt, kann vor allem als Beweis dafür gelten, daß meinem Land 
an dieser Idee und ihrer Verwirklichung besonders gelegen ist. 

D ie Idee des Gewaltverzichts beschäftigt die Menschheit seit langer Zeit. Wir finden sie in den 
großen philosophischen und "ideologischen Strömungen aller Zivilisationen der Erde - im Hin­
duismus und Buddhismus, in den christlichen Religionen und im Islam. Nach dem Ersten Weltkrieg 
konkretisierten sich diese Ideen zum ersten Mal in einem rechtlichen Rahmen - in der Völkerbund­
satzung, im Briand-Kellogg-Pakt und in einer Reihe von internationalen Instrumenten, die dazu 
dienen sollten, einen als zu unsicher empfundenen Frieden zu festigen . 

Von den zahlreichen ausgearbeiteten und unterzeichneten Texten der Zwischenkriegszeit möchte 
ich nur einen einzigen zitieren, und zwar Artikel 1 und 2" des Briand-Kellogg-Paktes, dessen Inhalt 
ich für besonders bedeutungsvoll halte : 

Artikel 1: " Die Hohen Vertragsschließenden Parteien erklären feierlich, daß sie den Krieg als Mittel 
zur Beilegung zwischenstaatlicher Streitfälle verurteilen und ihn als Instrument nationaler Politik 
in ihren gegenseitigen Beziehungen ablehnen." 

Artikel 2: " D ie Hohen Vertragsparteien stimmen überein, daß die Beilegung oder Lösung aller 
Differenzen oder Konflikte, die zwischen ihnen entstehen könnten, welcher Natur oder welchen 
Ursprungs sie auch immer sein mögen, niemals mit anderen als fr iedlichen Mitteln angestrebt werden 
darf. " 

Österreich, welches 1920 Mitglied des Völkerbundes wurde, hat sich zu wiederholten Malen 
den Gedanken des Verzichtes auf Gewalt zu eigen gemacht, im besonderen durch die Annahme des 
Genfer Protokolls betreffend die friedliche Beilegung zwischenstaatlicher Streitfälle aus dem Jahre 
1934, als Österreich für einen " Modell-Kollektivvertrag über gegenseitige Hilfeleistung" stimmte 
und sich für den MacDonald-Plan vom März 1933 aussprach. 

Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs haben die internationale Gemeinschaft veranlaßt, die 
Idee des Gewaltverzichts wieder aufzugreifen, diesmal im Rahmen der Charta der Ver,einten Na­
tionen. 

Kürzlich haben die Bundesrepublik Deutschland auf der einen und die Sowjetunion und Polen 
auf der anderen Seite - zur Lösung ihrer aus dem Zweiten Weltkrieg resultierenden Probleme -
dieses Prinzip als Grundlage für ihre künftigen Beziehungen in Verträge aufgenommen, die auch hier 
bereits Erwähnung fanden . Die internationale Gemeinschaft hat die historische Bedeutung dieser 
Verträge anerkannt, und der an Bundeskanzler Will i Brandt verliehene Friedensnobelpreis kann als 
symbolisches Zeichen dafür gelten. 

Schließlich wird das Prinzip des Gewaltverzichts ohne Zweifel eine der .Hauptfragen sein, mit 
denen sich die Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, deren Vorbereitung 
in wenigen Tagen in Helsinki beginnt, beschäftigen wird. 

Was bedeutet - für den zwischenstaatlicllen Bereich - der Verzicht auf Gewalt? 

Ich kann hier nichts besseres tun, Herr Präsident, als einige der Ideen zu skizzieren, wie sie 
vom österreichischen Außen minister D r. Rudolf Kirchschläger anläßlich des 15. internationalen 
Diplomatischen Seminars in Schloß KIesheim im Jahre 1972 vorgetragen wurden : 

" Der Gewaltverzicht bedeutet, daß ein Staat oder eine Staatengemeinschaft zur D urchsetzung 
eines Rechtes, eines vermeintlichen Rechtes, oder auch staatlicher oder sogenannter nationaler 
Interessen, aber auch zur Durchsetzung, Verteidigung oder Ausbreitung einer Id~ologie das Mittel 
der Gewaltanwendung von vorneherein und endgültig ausschließen. Wird aber das Mittel der Gewalt-

/ 
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anwendung ausgeschlossen, so muß - sofern wir eine Konsequenz des Handeins in Rechnung stellen 
-auch das Mittel der D rohung mit Gewalt ausgeschlossen sein. D a aber die Konsequenz nicht immer 
das staatliche Handeln auszeichnet, scheint es mir notwendig, stets von beidem, vom Verzicht auf 
die Gewalt und vom Verzicht auf die Drohung mit Gewalt zu sprechen. Aus dem Text des Artikels 2 
Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen geht ebenso hervor, daß Gewaltverzicht und Verzicht 
auf die Androhung von Gewalt Hand in Hand gehen müssen. Wir sehen daraus aber auch, daß das 
Gewaltverbot der Charta kein absolutes ist. Es gilt nur für die internationalen Beziehungen, es gilt 
nur dann, wenn der Gebrauch der Gewalt oder die Drohung mit Gewalt gegen die territoriale Integrität 
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet ist, und es gilt auch nur dann, wenn die 
Gewaltanwendung nicht mit den Zielen der Vereinten ationen vereinbar ist. 

Das Gewaltverbot gilt daher nicht für die Verteidigung, es gilt auch nicht für Sanktionen, die 
der Sicherheitsrat beschließt. 

Die in jahrelangem Bemühen erarbeitete "Deklaration über Prinzipien des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten", die die 'Generalver­
sammlung der Vereinten Nationen auf ihrer XXV. Tagung angenommen hat, bestätigt die Rechts­
pflicht des Artikels 2, schließt jedoch in jenem Teil, der sich mit dem Gewaltverzicht befaßt, mit dem 
Absatz : " ichts in den vorhergehenden Absätzen darf als eine Erweiterung oder eine Verminderung 
des Rahmens der Bestimmungen der Charta für jene Fälle angesehen werden, in denen die Anwendung 
von Gewalt rechts mäßig ist." 

Auch die Praxis der Vereinten Nationen folgt dieser Linie, wenn die Generalversammlung in den 
Resolutionen, wie etwa der vom 30. ovember 1970, r. 2649, über die D urchführung des Selbst­
bestimmungsrechtes und die Gewährung der Unabhängigkeit sagt: " D ie Generalversammlung 
bekräftigt die Rechtsmäßigkeit des Kampfes der unter Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden 
Völker, deren Anspruch auf das Recht der Selbstbestimmung anerkannt ist, um dieses ihnen zustehende 
Recht mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln herzustellen." 

D ieselbe Legitimation ZUm Gebrauch aller Mittel, also auch der Gewaltanwendung, finden wir 
konsequenterweise zum Beispiel in den Resolutionen betreffend Südafrika, betreffend die Apartheid­
politik der südafrikanischen Regierung und betreffend die amibiafrage (Resolution 2671 [XXV], 
2775 [XXVI] und 2871 [XXVII]. 

Wir müssen daher feststellen: D as heutige Völkerrecht kennt kein bsolutes Gewaltverbot. 

Der von den Staaten durch die atzung der Vereinten ationen übernommene Gewaltverzicht 
oder das ihnen auferlegte Gewaltverbot hat somit seine Grenzen. Die Grenzen erinnern etwas an die . 
Mahnung, die Paulus in seinem Brief an die Römer (12- 18) gibt, "mit allen Menschen in Frieden 
zu leben, soweit es möglich ist, und soviel es an Euch liegt". Kennen wir uns nicht alle zu gut, daß 
wir nicht wüßten, daß es nie an uns liegt? 

Wir dürfen jedoch durch die Relativität dieses Gewaltverzichts nicht alle unsere Friedens­
hoffnungen verlieren, wir müssen vielmehr erkennen , daß die eingesetzten Mittel und Methoden 
unzulänglich sind . Welche anderen Methoden stehen uns nun zur Verfügung? Und noch eine Frage : 
"Ist, die menschliche Natur in Rechnung stellend, rein begrifflich ein absoluter Gewaltverzicht denk­
bar, ja ist er überhaupt schon ein Wert an sich?" 

Indem ich weiterhin die Ideen des österreichischen Außenministers wiedergebe, möchte ich 
sagen, daß Gewaltverzicht zwar ein wertbestimmtes Verhalten ist, daß aber seine Zielsetzung noch 
weited iegt. Sie liegt in der Erhaltung des Friedens. Hier aber müssen wir feststellen, daß weder der 
Gewaltverzicht allein noch auch eine ausgewogene Verminderung des Militärpotentials allein; da 
sie kaum .bis zur universellen, auch defensivwaffenfreien Regelung gehen kann , die Erhaltung des 
Friedens garantieren. . 

Der Gewaltverzicht und der Verzicht auf D rohung mit Gewalt bedürfen im zwischenstaatlichen 
Bereich eines Begleitmechanismus, der es ermögli.cht, zwischenstaatliche Streitfragen durch friedliche 
Mittel zulösen. Es muß jene Funktion, die dem Krieg in der Vergangenheit teilweise zugekomJ?1en ist, 
auf eine andere, friedliche Weise und unter der Kontrolle der internationalen Gemeinschaft ausgeübt 
werden. Mit Scharfsinn stellte Thomas Oppermann fest, und ich zitiere: " Im innerstaatlichen Bereich, 
der bekanntlich sehr viel länger und intensiver als die internationalen Beziehungen befriedet ist und 
allen möglichen Gewaltverboten unterliegt, ist man sich so gut wie einig, daß es mit Ruhe und Ord­
nung allein nicht getan ist, sondern daß im Sinne zukunftsoffener Staatlichkeit jederzeit benutzbare 
Prozeduren wie Wahlen, Gesetzgebung oder exekutive Maßnahmen bereitgestellt werden müssen, 
um eine fde~liche Fortentwicklung zu ermöglichen. Ebenso kann es im zwischenstaatlichen Bereich 
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als Sinn des Gewaltverbots um eine Art von ,Kirchhofsfrieden' im Sinne der Versteinerung des 
jeweiligen status quo gehen. Die fundamentale Voraussetzung zur Vermeidung des gewaltsamen 
Konfliktes ist die Bereitschaft der Staaten zur geordneten Reform im Inneren wie auch zum ,Peaceful 
Change' in ihren auswärtigen Beziehungen." 

Gewaltverzicht bedarf also, um die ihm sinngebende Friedensperspektive in sich zu tragen, 
~er begleitenden Maßnahmen, eines Mechanismus der Bewahrung und auch gleichzeitig der auf 
dem Recht beruhenden Fortbildung der bestehenden Ordnung. Es liegt völlig in dieser Erkenntnis, 
wenn der Vertrag der Bundesrepublik D eutschland mit der Sowjetunion vom 12. August 1970 im 
selben Satz von Gewaltverzicht, von Verzicht auf die Drohung mit Gewalt und von der Verpflichtung 
die Streitfragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu lösen, spricht. Dasselbe tut der Vertrag 
zwischen der BRD und Polen vom 7. Dezember 1970. 

Um nicht mißverstanden Zu werden.: Das Hauptgewicht eines den Gewaltverzicht begleitenden 
zwischenstaatlichen Mechanismus wird auf der Lösung der Streitfragen ausschließlich mit friedlichen 
Mitteln liegen. Wenn ich auch von der Fortbildung der bestehenden Ordnung gesprochen habe, 
dann deswegen, weil es nichts auf dieser Erde gibt, das sich ungestraft versteinern ließe; keine recht­
liche Entwicklung, keine wirtschaftliche und keine politische. 

Aufgabe eines den Gewaltverzicht begleitenden Mechanismus muß es aber auch sein, dem 
icherheitsbedüfrnis der einzelnen Staaten und Völker Rechnung zu tragen . Stephan Verosta, Professor 

an der juridischen Fakultät der Universität Wien, hat in seiner Untersuchung über den Begriff "Inter­
nationale Sicherheit" in der Satzung der Vereinten ationen sehr klar herausgearbeitet, daß eine 
Sicherheit im objektiven Sinn nur aufrechterhalten oder wiederhergestellt werden kann, wenn die 
Organisation der Vereinten ationen und vor allem der Sicherheitsrat über dem Gleichgewicht der 
Macht in den einzelnen Regionen und auf der ganzen Welt wachen. 

Europa befindet sich gegenwärtig auf einem Weg der E ntspannung, von dem wir erwarten, daß 
er auch ein Weg zur Sicherheit und zum Frieden wird. In der geplanten K onferenz über die Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, für deren multilaterale Vorbereitung die Vorausset,zungen gegeben 
scheinen, sehen wir eine große Chance für Europa, das Gewaltverbot und den Ge\valtverzicht realisier­
bar zu machen. Ich möchte jedoch gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck geben, daß andere Kontinente, 
ja die ganze Welt von dem gegenwärtig herrschenden Klima der Entspannung in Europa profitieren 
können. D ies darf jedoch nicht mit Gleichgültigkeit anderen Kontinenten gegenüber, mit einem 
Gefühl der Selbstzufriedenheit verwechselt werden, das sich den Problemen, mit denen andere 
Kontinente zu kämpfen haben, verschließt. 

Im Zusammenhang mit der Sicherheit in Europa möchte ich weiters auf einen Vorschlag auf­
merksam machen, welcher zum ersten Mal von Bundeskanzler Willi Brandt auf der Konferenz der 
Nicht-Atomwaffenstaaten in Genf im Jahre 1968 gemacht wurde, demzufolge das Prinzip des Gewalt­
verzichts mit aem Verbot, der Anwendung von Atomwaffen junktimiert werden sollte, eine Idee, die 
wir in unserem Tagesordnungspunkt wiederfinden. 

Es wird allerdings dabei nicht genügen, nur die Verpflichtung des Artikels 2, Abs. 4 der Satzung 
der Vereinten ationen oder die D eklaration über die freundschaftlichen Beziehungen und die 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten aus dem Jahre 1970 zu wiederholen, sondern es wird not­
wendig sein, auch jenen rechtlichen und politischen Begleitmechanismus zu diskutieren, der zum 
ersten Mal in der Geschichte gestattet, den Verzicht auf Gewalt und auf die D rohung mit Gewalt 
als ein nach allen Seiten hin absolut glaubwürdiges Versprechen anzunehmen und zur Grundlage 
der Politik der anderen Staaten zu machen . "Es muß einer den Frieden beginnen, wie einer den Krieg", 
sagte schon der österreichische Schriftsteller Stephan Zweig. 

och selten war die Zeit für unsere Welt so reif für die Suche nach diesem Frieden, eine Zeit, 
von der mit Recht gesagt wurde, daß uns im nächsten Krieg nur die Wahl bleiben wird, "als Mit­
schuldige oder als Unschuldige umzukommen." 

Alle unsere Bemühungen auf der K onferenz über die Sicherheit und Zusammenarpeit in Europa 
und anderswo werden nur dann erfolgreich sein, wenn es uns auch gelingt, eine neue menschliche 
Einstellung zur Gewalt zu finden. U Thant mag recht gehabt haben, wenn er unter der Last seines 
Amtes einmal sagte: "Es gibt nur eine Antwort auf die usübung von Gewalt, Zwang und Ein­
schüchterung zwischen den Staaten; die Antwort muß in einer entschiedenen Zurückweisung der 
Gewalt und in einem entschlossenen Widerstand gegen sie auf Seiten jener großen Mehrheit von 
Männern und Frauen - er sprach nicht von Staaten", sondern von "Männern und Frauen" - in 
aller Welt gefunden werden, deren Sehnsucht es ist, in Frieden und ohne Furcht zu leben . Dies wäre 
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die Menschheitsbewegung mit dem Ziel der Rettung der Menschheit. Um erfolgreich zu sein, muße 
eine solche Volksbewegung mit den entschlossenen Anstrengungen der Regierung verbunden 
werden, im Interesse des Friedens und des Fortschritts jene internationalen Ordnungsmittel wirksam 
zur Anwendung zu bringen, die ihnen bereits zur Verfügung stehen." 

Mit diesen Worten von U Thant, diesem großen Vorkämpfer für Frieden und Gewaltverzicht, 
möchte ich meine Ausführungen beschließen. 
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Anlage 5 

Erklärung d~s österreichischen Vertreters im Plenum der Generalversammlung über 
die österreichische Stimmabgabe zur Nahost-Resolution 

(8. Dezember 1972) 

Herr Präsident! 

Die österreichische Bundesregierung hat wiederholt ihr Interesse an einer friedlichen Regelung 
der Nahostfrage zum Ausdruck gebracht. Dieses Interesse ist umso größer, als Österreich mit den 
Staaten dieser Region seit jeher enge freundschaftliche Beziehungen unterhält. Geleitet von diesen 
Erwägungen, hat Österreich alle Resolutionen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung 
unterstützt, von denen erwartet werden konnte, daß sie einer friedlichen Beilegung des Konfliktes 
dienlich sind. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Sicherheitsrat-Resolution 242 hervor­
zuheben, die nach österreichischer Auffassung die Basis für eine gerechte und dauerhafte friedliche 
Lösung des Problems legt. In seiner 'Stimmabgabe für die heute angenommene Resolution hat sich 
Österreich von den gleichen Überlegungen leiten lassen. Allerdings enthält die Resolution auch 
einige Elemente, die nach österreichischer Auffassung der Herbeiführung einer friedlichen Lösung 
nicht unbedingt förderlich sind. Österreich hofft jedoch, daß die Resolution in ihrer Gesamtheit 
den Bemühungen der Vereinten Nationen um eine friedliche Regelung der Frage entgegenkommt. 

Österreichs Interesse an einer friedlichen Regelung der Nahostfrage und seine Bereitschaft, 
hiezu positiv beizutragen, sind auch auf den gegenwärtigen Vorbereitungsbesprechungen in Helsinki 
dadurch zum Ausdruck gekommen, daß Österreich die Aufnahme der Frage eines europäischen 
Beitrages zur Herbeiführung des Friedens im Nahen Osten auf die Tagesordnung der Europäischen 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit beantragt hat . 
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Anlage 6 

Erklärung des österreichischen Vertreters in ~er 1. Kommi'ssion zur Einführung des 
Berichtes der Weltraumkommission 

(12. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Weltraumkommission der Vereinten arionen 
beehre ich mich, den Bericht der Kommission über ihre 15. Tagung vorzulegen. 

D ie Arbeiten der Kommission basierten in der Hauptsache auf der Tätigkeit ihres Juridischen 
sowie Wissenschaftlich-Technischen Unterausschus es. 

Was den rechtlichen Bereich der internationalen Zusammenarbeit in der Erforschung und 
friedlichen utzung des Weltraums betrifft, zeigt der Bericht des Juridischen Unterausschusses, 
daß sowohl in der Ausarbeitung des Internationalen Mondvertrages als auch in bezug auf den 
Konventionsentwurf über die Registrierung von Weltraumobjekten beachtliche Fortschritte erzielt 
werden konnten, wenngleich auch über einige offene Fragen noch keine Einigung zustande kam. 
Was den Mondvertrag anlangt, so bezieht sich eines der ungelösten Hauptprobleme auf den räum­
lichen Geltungsberei<;h des Vertrages, nämlich ob der Vertrag auch auf andere Himmelskörper 
Anwendung finden solle. Ein weiteres ungelöstes Problem stellt die Frage dar, ob die Bestimmungen 
des Vertragsentwurfes auch auf das rechtliche Regime über aturschätze des Mondes anzuwenden 
wären und ob diese aturschätze als Teil des "allgemeinen Erbes der Menschheit" bezeichnet 
werden sollen. ine dritte ungelöste wesentliche Frage betrifft die Information über Missionen 
in den Weltraum, und hier insbesondere, ob die taatenverhalten werden sollen,solcheInformationen 
vor dem Start derartiger Missionen zu gewähren. 

Während der letzten Tagung der Weltraumkommission wurden etliche Versuche unternommen, 
die Auffassungsdifferenzen in bezug auf die erwähnten offenen Fragen zu überbrücken, und obwohl 
einiger Fortschritt hiebei erzielt wurde, kam kein Abschluß zustande. Es wird angenommen, daß 
der Juridische Unterausschuß in bezug auf den verbleibenden Teil des 'Tertragsentwurfes über 
den Mond sowie über den Konventionsentwurf betreffend Registrierung von Weltraumobjekten 
weiteren Fortschritt erzielt, um beide Instrumente in absehbarer Zeit der Generalversammlung 
zur Beschlußfassung zuleiten zu können. 

Im wissenschaftlich-technischen Bereich hat sich die Kommission mit den verschiedenen 
Programmen der internationalen Zusammenarbeit sowie der praktischen utzanwendung der 
Weltraumtechnologie auseinandergesetzt. Die Kommission hat hiebei die für 1973 und 1974 vor­
gezeichneten Programme ihres Wissenschaftlich-Technischen Unterausschusses approbiert. Diese 
Tätigkeiten betrafen u. a. die Abhaltung von Expertenkonferenzen über d'ie praktische Anwendung 
der Weltraumtechnologie in verschiedenen Teilen der Welt, insbesondere zum utzen der Ent­
wicklungsländer. Zwei derartige Konferenzen mit dem Thema Erforschungssatelliten, eine im 
Jahre 1970 in den Vereinigten Staaten und eine im Jahre 1971 if? Brasilien, haben ein positives 
Echo bei den Entwicklungsländern gefunden. Für dieses Jahr sind zwei weitere derartige Treffen 
geplant, eines gemeinsam mit der Met~orologischen Weltorganisation in Mexiko über den Gebrauch 
meteorologischer Daten und das andere in Indien über die Anwendung von Fernsehsystemen für 
Erziehung. Für beide Treffen wird. eine noch größere Beteiligung der Entwicklungsländer erwartet. 
D as P.rogramm der technischen Nutzanwendung der Weltraumtechnologie für 1973 sieht sowohl 
die Abhaltung ähnlicher Expertenkonferenzen als auch den Besuch von Experten in Entwicklungs­
ländern vor, um die zuständigen Stellen in diesen Ländern auf die Möglichkeiten der praktischen 

utzanwendung der Weltraum technologie für den gesamten Entwicklungsprozeß aufmerksam zu 
machen . Ebenfalls im Bereich dieser utzanwendung hat die Kommission auf ihrer letzten Tagung 
dem Problem der Beobachtung der E rde von Satelliten und anderen Weltraumobjekten ihr Augenmerk 
zugewendet. D er Wissenschaftlich-Technische Unterausschuß hat letztes Jahr eine eigene Arbeits­
gruppe eingesetzt, welche ihre erste Sitzung im September dieses Jahres -abgehalten hat und mit der 
substantiellen Arbeit Anfang nächsten Jahres beginnen wird. 

Ein weiteres Gebiet innerhalb des Bereiches der praktischen Anwendung, welchem die Kom­
mission ihr besonderes Augenmerk zugewendet hat, waren die Direktfernsehsendungen mittels 
atelliten. Seit 1970, dem Jahr des 3. Berichtes der Arbeitsgruppe für Direktsendungen mittels 
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Satelliten über den potentiellen Gebrauch dieser Technik, haben eine Reihe von wichtigen neuen 
Entwicklungen stattgefunden, u. a. die Beschlüsse und Empfehlungen der Internationalen Fern­
meldeunion (ITU) anläßlich der Internationalen Konferenz für Nachrichtenwesen im Weltraum 
in Genf im Jahre 1971 sowie den von der UNESCO ausgearbeiteten Konventionsentwurf über 
.Prinzipien beim Gebrauch von Satellitensendungen für den freien Informationsfluß sowie bei der 
Verbreitung von Erziehungsprogrammen und verstärktem kulturellem Austausch. Im Lichte dieser 
sowie anderer im Bericht erwähnten Entwicklungen hat die Weltraumkommission die Wieder­
einsetzung ihrer Arbeitsgruppe zum Studium des neuen Materials beschlossen und die Arbeitsgruppe 
beauftragt, Vorschläge für eine weitere Tätigkeit der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet zu 
unterbreiten . 

In weiteren Bereichen der internationalen Zusammenarbeit in der friedlichen Nutzung des 
Weltraums kann ich berichten, daß die Weltraumkommission der Europäischen Weltraum­
forschungs-Organisation (ESRO) sowie der Europäischen Organisation für die Entwicklung von 
Weltraumabschußbasen (ELI?O) Beobacbterstatus gewährt hat. 

Darüber hinaus möchte ich die Generalversammlung informieren, daß die Weltraumkommission 
beschlossen hat, der "Thumba Equatorial Ro,cket. Launching Station" in Indien sowie der "Celpa 
Mar del Plata Launching Station" in Argentinien weiterhin die offizielle Unterstützung der Vereinten 

ationen zu gewähren. 

Ich möchte den Paragraphen 39 bis 44 des Berichtes der Weltraumkommission betreffend Weltraum­
technologie und menschliche Umwelt besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Zahlreiche Mitglied­
staaten der Kommission vertraten die Ansicht, daß die Möglichkeiten von Satelliten und anderen 
Weltraumobjekten zur Beobachtung der menschlichen Umwelt in zunehmendem Maße an Bedeutung 
gewinnen werden, und ich möchte daher der Hoffnung Ausdruck geben, daß die zu schaffende 
Organisation für die menschliche Umwelt sich die Erfahrungen der Weltraumkom,misslon auf diesem 
Gebiet zu Nutze machen wird. Wie aus Paragraph 43 des Berichtes zu ersehen ist, hat die Weltraum­
kommission ihren Vorsitzenden ermächtigt; mit der Organisation für die menschliche Umwelt 
entsprechenden Kontakt aufzunehmen. ' 

Diese waren die wesentlichsten Fragen, mit welchen sich die Weltraumkommission während 
ihrer letzten Tagung beschäftigt hat. Die Diskussionen haben erwiesen, daß die Mitgliedstaaten 
der Kommission mit Nachdruck die Ansicht vertraten, daß die Vereinten ationen auf dem Gebiet 
des Weltraums nicht nur eine koordinierende Rolle einnehmen, sondern vielmehr als die zentrale 
Organisation auf diesem Gebiet sich in zunehmendem Maße Problemen der praktischen Nutz-
anwendung der Weltraumtechnologie zuwenden sollen. ' 

D ie Tatsache, daß es der Kommission in den letzten zehn Jahren gelungen war, drei entscheidende 
internationale Verträge, nämlich jenen betreffend Allgemeine Prinzipien, jenen über die Rettung 
und Rückführung von Astronauten sowie das Haftungsabkommen, fertigzustellen, beweist, daß 
speziell au~ dem rechtlichen Gebiet die Kommission ihrer Verantwortung. in ausgezeichneter Weise 
gerecht geworden ist. 

Auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit im wissenschaftlich-technischen Bereich 
hingegen stellen sich noch einige große Aufgaben für die Kommission. Das Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der praktischen utzanwendung der Weltraumtechnologie, welches mit 
der Weltraumkonferenz im Jahre 1968 in Wien begonnen' wurde, stellt zweifellos einen guten 
Anfang dar. Ebenso vorteilhaft haben sich die Angebote der einzelnen Staaten, Stipendien auf 
diesem Gebiet zu gewähren, ausgewirkt. Die Beschäftigung der Kommission mit neuen Bereichen 
der praktischen utzanwendung, insbesondere des Gebrauches von Satelliten für die Fernbeobachtung 
der Erde und der menschlichen Umwelt, haben die Kommission ebenfalls ihrem Ziel, eine zentrale 
Rolle in diesem Bereich zu spielen, nähergebracht. 

Es scheint jedoch hier eine verstärkte Tätigkeit notwendig zu sein, um das Endzi<fl, nämlich 
. allen Entwicklungsländern die utzanwendung der Weltraumtechnologie zugänglich zu machen, 
zu erreichen, 

Was das Arbeitsprogramm der Kommission für das nächste Jahr betrifft, scheint mir die 
Tatsache, daß nicht weniger als 65 Arbeitstage im ersten Halbjahr 1973 für die Arbeit der Kommission 
und ihrer Unterorgane vorgesehen sind, ein Zeichen dafür zu sein, wie ernst die Kommission ihre 
Tätigkeit nimmt. . /' 

D ie Annahme. der Empfehlungen der Weltraumkommission durch die Generalversammlung 
wird der Kommission für ihre zukünftige Arbeit die notwendige Unterstützung geben und damit 
einen weiteren Schritt in Richtung auf die Errichtung einer zentralen Rolle auf dem Gebiet der 
internationalen Zusammenarbeit im Weltraum bilden. 
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Anlage 7 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1. Kommission zur Frage der inter­
nationalen Zusammenarbeit in der Erforschung und friedlichen Nutzung 

des Weltraums 
(18. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Der Berichtszeitraum war abermals von einem beeindruckenden Fortschritt in der Erforschung 
und Nutzung des Weltraums gekennzeichnet, wozu neben den beiden großen Weltraummächten 
eine Reihe von größeren und kleineren Staaten beigetragen haben . 

In diesem Bereich erneuter und hervorragender E rfolge wird unsere Aufmerksamkeit natur­
gemäß auf die Tätigkeit der beiden größten Weltraummächte gelenkt; darüber hinaus sollten wir 
jedoch nicht eine Reihe wesentlicher Erfolge anderer Staaten auf dem Gebiet der Weltraumforschung 
sowie der angewandten Weltraumtechnologie vergessen . D iese E ntwicklung hat klar gezeigt, daß -
obwohl die wesentliche Weltraumforschung sowie Weltraummissionen selbst noch immer auf die 
beiden großen Weltraummächte beschränkt sind - die mannigfachen praktischen Anwendungen 
der Weltraumfo rschung nicht länger auf wenige Länder beschränkt sind. Ich halte es für ein ermuti­
gendes Zeichen, daß diese T ätigkeit ihrer atur nach von Bedeutung für die gesamte Menschheit ist 
und auch zu einer wachsenden Interdependenz geführt hat. Die internationale Zusammenarbeit im 
Weltraum wird daher i.o Zukunft noch erheblich intensiviert werden müssen . Zusammenarbeit in 
allen politischen und praktischen Bereichen, Zusammenarbeit zwischen Nationen und Menschen 
in verschiedenen Lebensbereichen ist in zunehmendem Maße unerläßlich geworden ; es ist gerade 
die Zusammenarbeit im Weltraum, die hievon Zeugnis ablegt. 

Die Vereinten ationen haben die maßgebende Rolle, die sie hier spielen können, ja spielen 
müssen, erkannt . D ie Tätigkeit des zentralen Organs innerhalb der Vereinten Nationen für diesen 
Bereich, der Weltraumkommission, hat im vergangenen Jahr klar erwiesen, welche Möglichkeiten 
für die Vereinten ationen in der internationalen Z usammenarbeit im Weltraum bestehen. Ich muß 
hier allerdings mit einigem Bedauern anführen, daß der Weltraumkommission bisher eher eine 
koordinierende als eine operationale Rolle, welche sie auf etl ichen Gebieten haben könnte, zuerkannt 
wurde. 

Ich bin der Ansicht, daß die jährliche Behandlung der Weltraumfragen in der Generalversamm­
lung eine ausgezeichnete und willkommene Gelegenheit bietet, allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen die außerordentlichen Möglichkeiten einer fortschreitenden Entwicklung der internatio­
nalen Zusammenarbeit, insbesondere auf dem Gebiet der praktischen Nutzanwendung der Welt­
raumtechnologie, vor Augen zu führen. Die Weltraumkommission wird daher in der Zukunft in 
verstärktem Maß das aktive Interesse und die Unterstützung aller Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen zur Lösung ihrer Aufgaben benötigen . 

Wenn ich mich nunmehr den verschiedenen Tätigkeiten der Kommission zuwende, so möchte 
ich zuerst den nicht unerheblichen Fortschritt, der bei der Ausarbeitung eines internationalen Mond­
vertrages erzielt wurde, erwähnen. Obwohl speziell im Lichte des allgemeinen Weltraumvertrages 
aus dem Jahre 1967 die Notwendigkeit für die Ausarbeitung eines derartigen Vertrages von einigen 
Delegationen angezweifelt wurde, so hat sich dennoch unter den Mitgliedern der Weltraumkommis­
sion die Überzeugung durchgesetzt, daß ein derartiger Vertrag einen wesentlichen und nützlichen 
Platz an der Seite der bereits bestehenden rechtlichen Instrumente für den Weltraum einnehmen 
könnte. Dies speziell dann, wenn die Bestimmungen des Vertrages auch auf andere Himmelskörper, 
wenn auch auf vorläufiger Basis, Anwendung finden . Die noch offenen Fragen sind zur Genüge 
bekannt. Viele D elegationen haben darauf Bezug genommen, und meine Delegation hat ihre Haltung 
hiezu ausführlich in der Kommission selbst dargelegt. Ich möchte dies daher hier nicht wiederholen. 
Ich möchte allerdings - was ich auch bereits in anderer Eigenschaft getan habe - meiner Hoffnung 
erneut Ausdruck verleihen, daß die Arbeit an diesem Vertrag innerhalb des juridischen Unteraus­
schusses so früh wie möglich beendet werden kann und daß der fertige Vertragsentwurf unter Um­
ständen bereits von der nächsten Generalversammlung behandelt werden kann. 
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Die österreichische Delegation mißt dem Konventionsentwurf über die Regist.rierung von Welt-. 
raumobjekten große Bedeutung bei, da wir, gemeinsam mit anderen Delegationen, der Ansicht sind, 
daß ein derartiges Instrument für eine künftige Anwendung des Haftungsabkommens unerläßlich ist. 
Obwohl der Fortschritt bei der Arbeit über diesen Entwurf im Weltraumkomitee langsamer war ~ls 
beim Mondvertrag, hoffen wir dennoch, daß auch dieses Instrument der Generalversammlung zu 
einem frühen Zeitpunkt übermittelt werden kann. 

Wir sind überzeugt, daß es im besonderen ein Aspekt sein wird, welcher in den kommenden 
Jahren in der Tätigkeit der Weltraumkommission einen prominenten Platz einnehmen wird und daher 
unsere besondere Beachtung verdient; nämlich die praktische Nutzanwendung der Weltraumtechnolo­
gie. Meine Delegation ist wiederholt mit Nachdruck für die Verstärkung dieser Tätigkeit der Kom­
mission, welche in der Praxis hauptsächlich von dem Experte\l für die praktische Nutzanwendung 
der Weltraumtechnologie sowie der zuständigen Abteilung im UN-Sekretariat durchgeführt wird, 
eingetreten und hat daher die Zuteilung erhöhter finanzieller Mittel für diesen Zweck befürwortet. 
Wir begrüßen die Tatsache, daß der neue Experte vor kurzem seine Tätigkeit aufgenommen hat. 
Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um ihn willkommen zu heißen und ihm zu versichern, daß wir 
ihn ebenso wie seinen Vorgänger voll unterstützen werden. Ich möchte hier ebenfalls der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß diejenigen Länder, zu deren Nutzen die Programme der Vereinten Nationen 
für die praktische Anwendung der Weltraumtechnologie hauptsächlich geschaffen wurden, auch 
von den gegebenen Möglichkeiten entsprechenden Gebrauch machen werden. 

Es ist das erste Mal, daß die Weltraumkommission einige spezifische Empfehlungen über ihre 
Beschäftigung mit Fragen der menschlichen Umwelt gemacht hat. Die Möglichkeiten von Satelliten 
und anderen Himmelskörpern für die Fernbeobachtung der menschlichen Umwelt wird sich zweifels­
ohne für die künftige Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Umweltsektor von großem utzen 
erweisen. Die Weltraumkommission wird daher die notwendigen Kontakte mit der neu zu errich­
tenden Organisation für die menschliche Umwelt herzustellen haben. Wir glauben hier, daß es außer­
dem notwendig ist, daß die Organisation für die menschliche Umwelt auch von sich aus in Fragen 
der Fernbeobachtung der menschlichen Umwelt von den Erfahrungen der Weltraumkommission 
Gebrauch macht. 

Auf dem Gebiet der Fernbeobachtung im allgemeinen wird es durch das erfolgreiche Satelliten­
experiment der Vereinigten Staaten (ER TS-1) möglich sein, daß die Arbeitsgruppe für Erdforschungs­
satelliten ihre substantielle Arbeit zu Beginn des nächsten Jahres aufnehmen kann. Die Auswertungen 
der Daten dieses Experimentes als auch die vergleichende - wie wir hoffen, auch analytische - Studie 
des Generalsekretärs wird eine geeignete Grundlage für den Beginn der Tätigkeit der Kommission 
in diesem Bereich darstellen. 

Meine Delegation hat von Anfang an den Beschluß der Weltraumkommission auf Wieder­
einberufung der Arbeitsgruppe für Direktsendungen mittels Satelliten unterstützt. Ich möchte es 
hier nicht unterlassen, der schwedischen Delegation für ihre Bemühungen zu danken, welche diese 
Entscheidung, die im Lichte der Ereignisse seit dem Jahre 1970 voll gerechtfertigt erscheint, ermög­
licht haben. Ich glaube, daß der wirkliche Wert dieser Arbeitsgruppe speziell in ihrem weiten Mandat 
liegt, wodurch eine interdisziplinäre Befassung mit den Problemen möglich erscheint. Bei der Betrach­
tung des substantiellen Materials, welches seit dem Jahre 1970 zur Verfügung steht, wird der UNESCO­
Prinzipienerklärung sicherlich ein wichtiger Platz eingeräumt werden müssen. Die UNESCO­
Generalkonferenz, die eben zu diesem Zeitpunkt tagt, wird sich in einigen Tagen mit dem D eklara­
tionsentwurf beschäftigen. Meine Delegation teilt die Ansicht, die vielfach innerhalb der Weltraum­
kommission geäußert wurde, daß der Kommission die Möglichkeit gegeben werden soll, zu der 
Deklaration vor der endgültigen Annahme Stellung zu nehmen. Wir hoffen daher, daß ~ns die 
Generalkonferenz der UNESCO diese Möglichkeit geben wird, da wir der Ansicht sind, daß die 
einschlägige Arbeitsgruppe zweifellos bestens geeignet ist, eine Stellungnahme zu der Deklaration 
auszuarbeiten. . 

Ich möchte zum Abschluß einige Bemerkungen über die Initiative der Sowjetunion, welche 
der Generalversammlung einen Konventionsentwurf über Prinzipien beim Gebrauch von Satelliten 
für Direktfernsehsendungen im Heimempfänger vorgelegt hat, machen. Diese Initiative verdient 
unserer Ansicht nach zweifellos eingehendes Studium und wir unterstützen daher die Überweisung 
des Konventionsentwurfes an die Weltraumkommission zum näheren Studium. Ich möchte daher 
hier in der 1. Kommission davon absehen, mich mit der Substanz des Konventionsentwurfes zu 
befassen, da die Tagungen der Weltraumkommission und ihrer einschlägigen Organe hiezu ausreichend 
Gelegenheit geben werden. Ich möchte mich daher auf einige Bemerkungen allgemeinen Charakters 
beschränken. Ich glaube, daß die bedeutenden Möglichkeiten dieser Technik für wirtschaftliche, 
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soziale, kulturelle und für Zwecke det; Erziehung, kurz, für alle Bereiche der nationalen Entwicklung 
und internationalen Zusammenarbeit, allgemein bekannt sind. Es erscheint daher durchaus 
gerechtfertigt, sich mit . Verhaltens regeln über den Gebrauch dieser Technik, welche die 
Form einer Konvention oder eines anderen derartigen Instruments einnehmen können, 
zu befassen. Dies, um sicherzustellen, daß diese Möglichkeiten eher zu einem -vereinigenden 
als teilenden Faktor in den internationalen Beziehungen werden. In der Ausarbeitung dieser Regeln 
müßte allerdings dem Prinzip der Erhaltung der Informationsfreiheit entscheidendes Gewicht ein­
geräumt werden, ohne jedoch hiebei das von einigen Delegationen betonte Prinzip der nationalen 
Souveränität außer acht zu lassen. Was das weitere Vorgehen in dieser Frage betrifft, so teilen wir, 
wie erwähnt, die Ansicht anderer Delegationen, ·den Konventionsentwurf an die Weltraumkommis­
sion zu weiterem Studium zu überweisen. Hiebei ist es ziemlich klar, daß sowohl der Juridische 
Unterausschuß als auch die Arbeitsgruppe für Direktsendungen mittels Satelliten in der einen oder 
anderen Weise in diese Tätigkeit eingeschaltet werden soll. Trotzdem glauben wir, daß die General­
versammlung die Weltraumkommission selbst beauftragen und demnach es ihr überlassen sollte, 
in welcher Weise sie ihre Unterorgane in diese Frage einschaltet. Hiedurch würden wir die koordi­
nierende und richtungweisende Funktion anerkennen, welche die Kommission gegenüber ihren 
Unterorganen in allen Fragen ihres Zuständigkeitsbereiches einnehmen soll. 

Ich möchte schließlich in amen einer Reihe anderer Delegationen den Resolutionsentwurf, 
welcher im D okument A/C.1/L.608 enthalten ist, offiziell einführen. Der Entwurfist das Ergebnis infor­
meller Konsultationen, zu deren Teilnahme wje auch in den früheren Jahren alle Mitglieder der 
Weltraumkommission eingeladen waren. Der Entwurf betrifft den Bericht der Kommission als auch 
den Tagesordnungspunkt über den Mondvertrag . 

Um möglichst umfassend und detailliert zu sein, war es zwangsweise notwendig, den Text , 
ausführlicher zu gestalten. D er Grund hiefür liegt in der Absicht der Miteinbringer, der General­
versammlung nicht nur die wichtigsten Beschlüsse und Empfehlungen der Kommission in möglichst 
klarer Weise vorzulegen, sondern - und dies ist noch wichtiger - das Interesse und die Unter­
stützung aller Mitgliedstaaten der Vereinten ationen und der Spezialorganisationen für die Tätigkeit 
der Kommission zu gewinnen. 

Die operativen Paragraphen 2 bis 7 beschäftigen sich mit technischen Angelegenheiten, wie dem 
Stand der Arbei~n am Mondvertrag und am Vertrag für die Registrierung von Weltraumobjekten, 
die Paragraphen 9 bis 11 sowie 16 haben die praktische utzanwendung der Weltraumtechnologie 
und hier insbesondere die für 1973 und 1974 in ussicht genommenen Programme zum Gegenstand. 
Die Paragraphen 12 bis 14 befassen sich mit der Arbeitsgruppe über Erdforschungssatelliten, Para­
graph 15 bezieht sich auf Weltraumtechnologie und menschliche Umwelt, während Paragraph 18 den 
Beschluß der Kommission auf Wiedereinsetzung der Arbeitsgruppe über Direktsendungen mittels 
Satelliten enthält. D er Rest des Resolutionsentwurfes befaßt sich mit verschiedenen Angelegenheiten 
und anerkennt insbesondere die wertvoll~ Arbeit der Spezialorganisationen auf dem Gebiet des 
Weltraums. Ich hoffe, daß dieser Entwurf die einstimmige Annahme der Generalversammlung 
finden wird. 

Ich möchte schließlich allen Delegierten, die meine Tätigkeit als Vorsitzender der Kommission 
gewürdigt haben, danken. Dieser Dank ist zweifellos ein großer Ansporn, nicht nur für die Mit­
glieder des Büros, sondern auch für alle Mitglieder der Kommission selbst. 

UNO-Berloht 7 • 
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Anlage 8 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1. Kommission zur Abrüstungsfrage 
(9. November 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Der Politischen Kommission liegen eine Reihe von 1agesordnungspunkten vor, die alle mit 
der Frage der Abrüstung in Zusammenhang stehen. Gemeinsam ist ihnen, so glaube ich, daß darin 
der von uns allen geteilte Wunsch nach Fortschritten in Richtung einer allgemeinen und kontrollierten 
Abrüstung zum Ausdruck kommt - ein Ziel, das die volle Unterstützung meiner Regierung genießt. 
Daher sind wir - und das ist die erste Bemerkung, die ich machen möchte - zu jeder möglichen 
Zusammenarbeit bereit, um die großen Ziele zu erreichen, die diese Debatte inspirieren. 

Meine Delegation hat mit großem Interesse die zahlreichen eindrucksvollen Stellungnahmen 
gehört, die die Diskussion in dieser Kommission kennzeichnen. Wenn ich eine davon hervorhebe, 
so ersuche ich alle übrigen, die vor mir gesprochen haben, dies zu entschuldigen. Ich möchte auf die 
Stellungnahme der charmanten Vertreterin Schwedens, Frau Myrdal, Bezug nehmen, die einen 
Großteil ihres Lebens dem Kampf um die Abrüstung gewidmet hat. Ich glaube, daß wir alle Frau 
Myrdal eine D ankesschuld für ihre unermüdlichen Bemühungen abstatten müssen, und wir sind 
sicher, daß sie ihre wertvolle Arbeit fortsetzen wird. 

Die Vertreterin Schwedens stellte fest, daß Abrüstungsmaßnahmen bedauerlicherweise nur nach 
politischen Krisen ergriffen werden . Ich glaube, daß uns diese Tatsachenfeststellung in keiner Weise 
von der Fortführung unserer Anstrengungen abhalten sollte, denn die geschichtliche Erfahrung 
zeigt - wie dies auch für den einzelnen Menschen der Fall ist - daß große Ideen, ja in der Tat jeder 
Fortschritt der Me~schheit, den Erfahrungen nicht vorausgehen, sondern ihnen nachfolgen. So wurde 
die Frage der Abrüstung jeweils nach den Tragödien des Ersten und Zweiten Weltkrieges mit höchster 
Priorität behandelt. 

Ich habe vom Zusammenhang zwischen Erfahrungen und Fortschritt gesprochen und von der 
Wechselwirkung, die zwischen ihnen besteht. Erlauben Sie mir, diese Frage etwas weiter zu ver­
folgen, da sie für unsere D iskussion und für unsere zukünftige Arbeit von einiger Bedeutung sein 
könnte. Die Frage der Abrüstung ist seit vielen Jahren diskutiert worden und in den verschiedenen 
Gremien haben hochqualifizierte Leute keine Mühe im Dienst dieser Sache gescheut. Ein gewisser 
Fortschritt wurde zweifellos erzielt, aber der entscheidende Durchbruch ist nicht gelungen. Das 
scheint auch der Grund für einen, gewissen Pessimismus zu sein, der in einigen Stellungnahmen in 
dieser Debatte zu erkennen war. Dieser Pessimismus ist jedoch unserer Ansicht nach kaum begründet, 
weil Abrüstung nicht isoliert betrachtet werden kann. Abrüstung ist eng mit einer Reihe von anderen 
Fragen verknüpft, insbesondere jedoch mit drei Faktoren. 

Betrachten wir die gegenwärtige Situation realistisch, so müssen wir feststellen, daß eine Reihe 
von Vorbedingungen existieren oder geschaffen werden müssen, um einen Fortschritt auf dem Gebiet 
der Abrüstung zu ermöglichen. Der erste Faktor, den ich in diesem Zusammenhang erwähnen 
möchte, ist die dramatische Entwicklung von Massenvernichtungswaffen, die sich nun als Bumerang 
erwiesen hat . Staaten im Besitz von Massenvernichtungsmitteln könnten sehr wohl zu dem Schluß 
gekommen sein, daß diese Waffen nicht verwendet werden können, ohne die Gefahr der Selbst­
vernichtung heraufzubeschwören. Es ist daher kaum ein Zufall, wenn die zwei Staaten mit dem größten 
Kernwaffenarsenal vor einiger Zeit eine prinzipielle Entscheidung getroffen haben, zuerst die Pro­
duktion dieser Waffen zu beschränken und dann eine Reduktion vorzunehmen. Ich glaube, daß wir 
alle von den Ergebnissen der ersten Runde der SAL-Gespräche ermutigt sein können und wir hoffen, 
daß die nächste Runde, die gerade beginnt, 1/eitere Fortschritte bringen wird. 

Die zweite Vorbedingung für wirklichen Fortschritt auf dem Gebiet der Abrüstung ist das, 
was wir gewöhnlich eine Atmosphäre der Entspannung nennen. Gerade auf diesem Gebiet sind in 
den vergangenen zwei Jahren Fortschritte gemacht worden - Fortschritte, die die Abhaltung einer 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gestatten, um auf diese Weise den E nt­
spannungsprozeß weiterzuführen. Meine Regierung glaubt, daß Abrüstungsmaßnahmen, sogar in 
diesem Stadium, auf regionaler Ebene diskutiert werden sollten. 

8 UNO-Bericht 
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In ihrem Memorandum vom Juli 1970 hat meme Regierung folgendes erklärt: 

Österreich glaubt auf Grund seiner eigenen geographischen und militärischen Situation und auf 
Grund der militärischen Gegebenheiten in uropa einen günstigen Verlauf des Entspannungsprozesses 
auf weite Sicht nur dann erwarten zu können, wenn die K cnferenz, die sich mit der Sicherheit in 
Europa befaßt, auch die für diese Sicherheit zentrale Frage einer ausgeglichenen und gegenseitigen 
Verminderung des Militärpotentials einer Beratung und Lösung zuzuführen imstande ist. Eine 
solche Verminderung des Militärpotentials wäre auch eine konkrete Maßnahme, die aus dem Tages­
ordnungspunkt "Gewährleistung der europäischen Sicherheit und Verzicht auf Gewaltanwendung 
oder Gewaltandrohung in den gegenseitigen Beziehungen zwischen den europäischen Staaten" und 
einem darüber erzielten Einverständnis die glaubwürdigen Konsequenzen zieht. I 

ObwQhl meine Regierung beabsichtigt, zum geeigneten Zeitpunkt die Aufnahme eines derartigen 
Punktes in die Tagesordnung der K onferenz für icherheit und Zusammenarbeit in Europa vorzu­
schlagen, können wir eine frühzeitige Debatte dieser Frage, die meine Regierung als eine der ersten 
zur Diskussion auf europäischer Ebene vorgeschlagen hat, nur willkommen heißen, und zwar auch 
außerhalb der Konferenz. 

Wir sind überzeugt, daß Entspannung, Sicherheit und brüstung in engem Zusammenhang 
stehen. Es gibt jedoch noch ein drittes Element, das wir in Rechnung stellen müssen: Weder Ent­
spannung noch Abrüstung noch Sicherheit können auf lange Sicht 'gewahrt bleiben, wenn sie nicht 
durch die Entwicklung einer internationalen Gemeinschaft ergänzt werden, die auf dem Recht 
basiert. In diesem Zusammenhang möchte ich die folgende Stellungnahme des österreichischen 
Außenministers in der Generaldebatte zitieren: 

Sicherheit setzt glaubhaften Gewaltverzicht und glaubhaften Verzicht auf die Drohung mit 
Gewalt voraus, und zwar glaubhaft für alle Staaten, die großen, die mittleren und die kleinen. 

Es wird daher Aufgabe dieser Konferenz sein, nach einem Weg zu suchen, der die notwendigen 
Sicherheiten für die Sicherheit in Europa bildet. 

Ein Schritt in diese Richtung könnte ein Vertrag sein, der die Pflichten der Staaten und auch 
ihre Rechte rechtlich verbindlich und politisch tragfähig kodifiziert und einen Mechanismus schafft, 
der eine friedliche Beilegung von Streitigkeiten sicherstellt. 

Obwohl der österreichische Außenmini ter in seiner Erklärung auf die Europäische Sicherheits­
konferenz Bezug nahm, so glaube ich doch, daß er dies auch als ein Beispiel anführte, als eine prin­
zipielle überlegung, die auf die taatengemeinschaft Anwendung finden sollte. 

Im vergangenen Jahr hatte ich die Ehre, im Verlauf der D ebatte über internationale S;cherheit 
einige Worte an diese K ommission zu richten. Ich hob damals hervor, daß wir in diesen Fragen 
keine engstirnige Position beziehen sollten. Wir sind vielmehr der Auffassung, daß alle diese Prin­
zipien und überlegungen auf die internationale Gemeinschaft insgesamt Anwendung finden müßten. 
In meiner vorjährigen Erklärung sagte ich, daß auf Grund der technologischen Fortschritte Ent­
fernungen nicht mehr existieren und daß ein K onflikt in einem Teil der Welt Folgen für uns alle 
haben kann. 

Ich habe ~on einer internationalen Gemeinschaft gesprochen, die auf dem Recht beruht, und 
wir müssen, ebenso wie der österreichische Außenminister in seiner Erklärung, aus der ich soeben 
zitiert habe, von der realistischen Voraussetzung ausgehen, daß der Gewalt oder dem Krieg in der 
Vergangenheit eine gewisse Funktion in den internationalen Beziehungen zukam. Wenn wir auf 
unserem Weg zur Abrüstung die Anwendung von Gewalt verbannen, so müssen wir die Funktionen, 
die Gewalt oder Krieg in der Vergangenheit erfüllten, durch Rechtsnormen ersetzen. Bereits zu 
Beginn meiner Erklärung habe ich festgestellt, daß wir alle, gleichgültig ob Einzelpersonen oder 
Staaten, aus Erfahrungen lernen. Als der Völkerbund nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ins 
Leben gerufen wurde, waren die Sieger mächte nicht imstande, sich auf einen wirkungsvollen Me­
chanismus zur Erhaltung des Friedens zu einigen. ach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ver­
einten Nationen gegründet und der Rahmen eines friedenserhaltenden Mechanismus wurde Bestand­
teil der Satzung. 

Sicherlich ist es kaum ein vollkommener und perfekter Mechanismus, aber er hat den Vorteil, 
realistisch genug zu sein, die entscheidende Verantwortung für die Erhaltung des Friedens den 

' G roßmächten zu übertragen. Wir sind daher der Auffassung, daß eine Revision der Satzung der 
Vereinten ationen oder eine euverteilung der Verantwortlichkeits bereiche zwischen Sicherheitsrat 
und Generalversammlung im gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Vorteile bringen würde. Die Satzung 
enthält in ihren Kapiteln VI und VII klare Richtlinien für die friedliche Schlichtung von Streit­
fällen und für Aktionen im Falle einer Friedensdrohung. 
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Eine der zur Diskussion stehenden Fragen ist der Vorschlag zur Einberufung einer Welt­
abrüstungskonferenz. Betrachtet man die Debatte in dieser Kommission unbefangen, so glaube ich, 
daß wir uns praktisch schon am Beginn des Vorbereitungsstadiums einer solchen Konferenz befinden. 
Alle bisher diskutierten Themen würden logischerweise auf der Tagesordnung einer Weltabrüstungs­
konferenz aufscheinen. Viele der in dieser Kommission gemachten Vorschläge, wie zum Beispiel 
Verzicht auf Verwendung von Kernwaffen oder eine Erkl.ärung, daß kein Staat, der Kernwaffen besitzt, 
diese als erster einsetzen würde, müßten im Vorbereitungsstadium einer Weltabrüstungskonferenz be­
handelt werden. 

Meoine Delegation spricht sich daher für die Idee einer Weltabrüstungskonferenz aus. Wir sind 
uns bewußt, daß eine derartige Konferenz sorgfältig und gründlich vorbereitet werden muß -
und zwar nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch was die substantielle Diskussion selbst be­
trifft. Wir sollten daher die verschiedenen Vorschläge betreffend die Einsetzung eines Vorbereitenden 
Komitees oder einer Studiengruppe sorgfältig prüfen. Die genaue Bezeichnung einer solchen Gruppe 
erscheint mir von nur zweitrangiger Bedeutung; zweifellos ist es das Mandat der Konferenz, dem 
die größte Wichtigkeit zukommt. Die Arbeit eines solchen Komitees oder einer solchen Studien­
gruppe würde sich in keiner Weise mit dem bestehenden Mechanismus, vor allem mit der Genfer 
Abrüstungskonferenz und anderen Organen überschneiden. 

So betrachtet hat die Abrüstung viele Facetten. Die verschiedenen Aspekte werden daher in 
verschiedenen Organen und auf verschiedenen Ebenen behandelt. Die Weltabrüstungskonferenz 
könnte, sobald sie sich als politisch durchführbar erweist - und das ist meiner Meinung nach die 
wesentliche Voraussetzung für ihre Einberufung - , auf die Unterlagen, die Ideen, das Personal und 
das bisher Erreichte in den einzelnen Organen und Institutionen zurückgreifen, die sich bisher mit 
der Frage der Abrüstung befaßt haben. Lassen wir uns nicht davon abschrecken, daß Fortschritte 
nur langsam sind. Wenn wir die Ergebnisse betrachten, die während der letzten zehn Jahre erarbeitet 
wurden - ich habe einige davon erwähnt -, so glaube ich keinen Grund für besonderen Pessismismus 
zu sehen. Als Realisten wissen wir, daß in einem Unterfangen wie diesem, das, wie ich hervorzuheben 
versuchte, alle politisch relevanten Aspekte internationaler Beziehungen umfaßt, das 'Ziel nur Schritt 
für Schritt erreicht werden kann. Trotz bescheidener Fortschritte und sogar Rückschläge bin ich der 
festen Überzeugung, daß wir uns auf dem Weg zu einer internationalen Gemeinschaft, gegründet 
auf der Achtung des Rechtes, befinden. 

Abschließend möchte ich mich auf die Erklärung des ungarischen Vertreters beziehen, der den 
Vorschlag machte, die Weltabrüstungskonferenz in Wien abzuhalten. Ich möchte ihm für diesen 
Vorschlag besonders danken und ich kann ihm versichern, daß, wenn immer die Zeit für die Ein­
berufung dieser Konferenz reif ist und falls man Wien als Konferenzort wünscht, meine Regierung 
gerne alles in ihrer Macht Stehende tun wiTd, sie aufzunehmen und zu ihrer Arbeit be,izutragen. 
Österreich ist bereit, seinen Beitrag auf dem Gebiet der Abrüstung zu leisten und bietet seine' volle 
Mitarbeit und aktive Teilnahme bei. diesen Bemühungen an. In diesem Sinne wird meine Delegation 
alle diesem Komitee vorliegenden Vorschläge einer eingehenden Prüfung unterziehen. 
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Anlage 9 • 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1. Kommission zur Frage der Durch­
führung der Empfehlungen der Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten 

(14. November 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Im Namen der Miteinbringer möchte ich den Resolutionsentwurf, welcher im Dokument 
AjC.1 jL.617 enthalten ist und sich auf den Tagesordnungspunkt über die Durchführung der 
Empfehlungen der Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten bezieht, einführen . 

Ich glaube, es kann kein Zweifel über die wertvolle und nützliche Tätigkeit der IAEO in 
Ausführung der Beschlüsse dieser Konferenz in den verschiedensten Bereichen bestehen. Die 
Anerkennung, die wir der IAE O hiefür ausdrücken wollen, bildet den Grund, welcher meine 
Delegation gemeinsam mit anderen Staaten veranlaßt hat, diesen E ntwurf vorzulegen. ' 

D er 3. Paragraph der Präambel bezieht sich auf Paragraph 14 des Berichtes der IAEO; hier 
wird festgestellt, daß bis 30. J uni 1972 insgesamt 35 Mitgliedstaaten der IAE O das Zusatzprotokoll 
zu Artikel VI des Statuts angenommen haben. Dieser Zusatz wird, sobald er von der nötigen Anzahl 
der Mitgliedstaaten ratifiziert ist, die Mitgliederanzahl des Gouverneursrates um ungefähr ein Drittel 
erhöhen und dadurch für eine breitere Vertretung der Entwicklungsländer im Gouverneursrat 
vorkehren. 

Paragraph 4 der Präambel bezieht sich auf Paragraph 78 des Berichtes, worin auf eine Unter­
suchung über die Anzahl der Größenordnung von Kernkraftwerken in E ntwicklungsländern Bezug 
genommen wird. D ie Ergebnisse der Studie werden gegen E nde 1973 zur Verfügung stehen und 
sollten geeignet sein, der Kernindustrie Unterlagen für die Planung, E ntwicklung und Produktion 
derartiger Installationen an die Hand zu geben. 

Paragraph 5 der Präambel bezieht sich auf Paragraph 13 des Berichtes betreffend das inter­
nationale Kerninformationssystem. Wir können hier mit Befriedigung feststellen, daß dieses System 
vom experimentellen in das voll operationelle Stadium eingetreten ist. 

Paragraph 6 der Präambel anerkennt die Bemühungen der I EO, die Mitgliedstaaten mi t 
spaltbarem Material zu versorgen, was in Paragraph 81 und 82 des Berichtes näher erläutert wird. 

Paragraph 7 der Präambel befaßt sich mit Fragen der technischen Zusammenarbeit und speziell 
mit der erfreulichen Tatsache, daß der Plafond für freiwillige Beiträge für das Programm der tech­
nischen Hilfe der IAEO erhöht wurde. 

D er Text des operativen Teiles des Resolutionsentwurfes bedarf keiner näheren E rläuterung. 
Die Miteinbringer haben diesen Entwurf in der Überzeugung vorgelegt, daß er keine kontroversiellen 
Bestimmungen enthält. Ich möchte daher der Hoffnung Ausdruck geben, daß er von der 1. Kom­
mission einstimmig angenommen werden wird. 
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Anlage 10 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 1. Kommission zur Frage der fried­
lichen Nutzung des M eeresbodens 

(1. Dezember 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Die Generalversammlung hat sich diesmal mit einer besonders bedeutenden Aufgabe zu 
befassen: nämlich eine definitive und - hoffentlich auch endgültige - Entscheidung über die 
Einberufung einer Konferenz zu treffen, in die die internationale Gemeinschaft höchste Erwartungen 
se,tzt. ach vielen Jahren intensiver Vorbereitungsarbeit innerhalb des Meeresbodenkomitees unter 
der ausgezeichneten Führung seines Vorsitzenden, Botschafter Amerasinghe von Sri Lanka, sind 
wir nunmehr zu einem Punkt gelangt, wo eine klare Entscheidung gefaßt werden muß, wenn wir 
das Konzept des "allgemeinen Erbes der Menschheit", welches wir alle unterstützen, in Form eines 
international bindenden rechtlichen Instruments verwirklichen wollen. 

Ich möchte meine Ausführungen im wesentlichen auf die folgenden drei Punkte beschränken: 
1. auf einen Kommentar über die Arbeit des Meeresbodenkomitees im Jahre 1972; 

2. auf den Stand der Vorbereitungsarbeiten für die Seerechtskonferenz und 
3. auf denResolutionsentwurf in Dokument A jC. IjL.632, dessenMiteinbringer auch meine 

Delegation ist. 

Auf den Fortschritt':"'" oder mangelnden Fortschritt - des Meeresbodenkomitees im Jahre 1972 
wurde von vielen Delegationen bereits ausführlich hingewiesen. Während wir alle wahrscheinlich 
übereinstimmen, daß die Ergebnisse der Frühjahrstagung 1972 nicht sehr ermutigend waren, müssen 
wir zug~ben, daß die Sommertagung des Komitees in Genf einen beachtlichen Fortschritt in der 
Vorbereitung der Seerechtskonferenz gezeitigt hat. Dieser Fortschritt ist in nicht geringem Maße 
das Verdienst des Vorsitzenden des Meeresbodenko'mitees sowie der Vorsitzenden der drei Unter­
komitees und des Sekretariats, welches durch die Vorbereitung verschiedener Dokumente dem 
Komitee ausgezeichnete Arbeitsunter'tagen zur Verfügung gestellt hat. 

D er Fortschritt, welcher im 1. Unterkomitee in der Erarbeitung von Artikelentwürfen über 
allgemeine Prinzipien betreffend das Regime erzielt wurde, war hier hauptsächlich dem Vorsitzenden 
dieses Unterkomitees, Paul Engo von Kamerun, sowie dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Nr. 1, 
Dr. Pinto von Sri Lanka, zuzuschreiben. 

Die Annahme einer Liste von Punkten über das Seerecht durch das 2. Unterkomitee stellt 
nach Ansicht meiner Delegation zweifellos den bedeutendsten Erfolg des' Meeresbodenkomitees 
im Jahre 1972 dar. Meine Delegation war unter jenen D elegationen, welche naturgemäß am meisten 
daran interessiert waren, daß die speziellen Interessen der Binnenländer in dieser Liste in ent­
sprechendem Maße berücksichtigt werden und hatte daher gemeinsam mit einigen anderen D ele­
gationen spezifische Vorschläge hiezu unterbreitet . Wir können heute mit Befriedigung feststellen, 
daß die meisten dieser Vorschläge in der endgültigen Liste berücksichtigt wurden. 

Die Haltung meiner D elegation zu den verschiedenen substantiellen Fragen, mit denen wir 
uns hier beschäftigen, wurde in der Vergangenheit mehrmals detailliert zum Ausdruck gebracht, 
so daß ich dies nicht zu wiederholen brauche. Ich möchte mich daher hier lediglich auf einige 
Betrachtungen allgemeinen Charakters beschränken : Es ist verständlich, daß diejenigen Staaten, 
welche entweder durch ihre geographische oder 'geologische Lage benachteiligt sind - ich meine 
hier die Binnenländer und die Gruppe der Staaten ohne Kontinentalsockel -, die baldige Errichtung 
eines internationalen Regimes, welches auf ein möglichst weites Gebiet Anwendung findet, befür­
worten. Ebenso ist für diese Staaten die Ausstattung des internationalen Apparates mit möglichst 
weitgehenden Befugnissen von großer Bedeutung. Die vielfältigen Probleme im Zusammenhang 
mit der atur, dem Wirkungsbereich und der Funktion dieses internationalen Apparates sind, wie 
wir alle wissen, eng mit der endgültigen Abgrenzung nationaler Jurisdiktionsbereiche mit all ihren 
wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden. Es muß daher das Hauptinteresse der internationalen 
Gemeinschaft sein, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ein Übereinkommen über die Frage dieser 
Abgrenzung zu erzielen. Es wäre außerordentlich bedauerlich und würde unserer Ansicht nach 
sicherlich dem Geist der imJahre 1970 verabschiedeten " Prinzipienerklärung" widersprechen, sollte 
die Seerechts konferenz für die von mir erwähnten Staaten, welche sich in einer ungünstigeren 
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Position befinden, keine gerechte Regelung im Hinblick auf die Teilnahme an den wirtschaftlichen 
Vorteilen der Ausbeutung der aturschätze des Meeres finden. E ine gerechte Lösung kann jedoch 
hier nur heißen, daß das zu errichtende Regime eine entsprechende Kompensation für diese Staaten 
vorsieht und daß diesen Staaten in dem internationalen Apparat ein entsprechendes Mitspracherecht 
eingeräumt wird. H ier bedarf es keiner besonderen Erwähnung, daß die Entwicklungsländer unter 
den Binnenstaaten noch zusätzliche Vorteile erhalten sollen. 

Die Gruppe der Binnenländer hat diese Wünsche wiederholt vorgebracht und wir werden es 
auch in Zukunft nicht unterlassen, uns für sie mit dem gebotenen Nachdruck einzusetzen. 

Herr Vorsitzender, trotz des ermutigenden Fortschrittes sind wir uns sehr wohl der Tatsache 
bewußt, daß über eine Reihe von Fragen weiterhin grundlegende Meinungsverschiedenheiten unter 
den Mitgliedern des Meeresbodenkomitees bestehen. Es wird daher notwendig sein, die Vorbe­
reitungsarbeit im kommenden Jahr in allen Ausschüssen des Meeresbodenkomitees nicht nur 
fortzusetzen, sondern auch zu intensivieren. Ich glaube, niemand wird leugnen, daß die Einberufung 
einer Seerechtskonferenz nur nach einer a ng emes s en e n Vorbereitungszeit erfolgen soll. Ich betone 
hier das Wort angemessen, da es unserer Ansicht nach eine ideale Vorbereitung für eine 
K onferenz, die sich mit derartig komplizierten Fragen zu befassen hat, nicht geben kann . Wir können 
die Konferenz auch noch für weitere fünf Jahre vorbereiten, ohne dadurch zu einer vollkommenen 
Einigung über alle offenen Fragen zu gelangen. Die Konferenz selbst - die spezielle Atmosphäre 
intensiver Verhandlungen zur Erarbeitung rechtlich bindender Texte - muß unserer Ansicht nach 
zu einer Überwindung der Schwierigkeiten führen . Aus den angeführten Gründen unterstützen 
wir mit achdruck eine endgültige Entscheidung dieser Generalversammlung auf Einberufung 
der K onferenz im Jahre 1973. Wir müssen je tzt beginnen, wollen wir nicht von Entwicklungen 
in Richtung auf Ergreifung einseitiger nationaler Maßnahmen überrannt werden, was zweifelsohne 
der internationalen Gemeinschaft zum achteil gereichen würde. Meine Delegation unterstützt 
daher den Beginn der Seerechtskonferenz im ovember/Dezember 1973 für einen Zeitraum von 
ungefähr zwei Wochen zum Zwecke der Festlegung des organisatorischen Rahmens der Konferenz. 
Wir glauben nicht, daß das Meeresbodenkomitee sich selbst mit dieser Aufgabe beschäftigen sollte. 
Substantieller Arbeit in ew York und Genf sollte im nächsten Jahr die absolute Priorität ein­
geräumt werden . Was die sogenannte "Ausweichklausel" anlangt, so teile ich voll die Ansicht des 
Delegierten von Liberien, daß wir eine derartige Klausel in der Resolution der XXVII. General­
versammlung nicht benötigen und wir lehnen sie daher ab. Eine derartige Klausel würde nur jenen 
eine Handhabe geben, welche die Konferenz verschieb~n wollen . 

Ich möchte mich nunmehr der Frage des K onferenzortes zuwenden. Ich muß bei diesen Aus­
führungen die wohlbekannte Tatsache an die Spitze stellen, daß meine Regierung bereits vor einem 
Jahr, anläßlich der XXVI. Generalversammlung, eine Einladung zur Abhaltung der Konferenz 
in Wien ausgesprochen· hat. Es handelt sich hiebei um die erste und über ein halbes Jahr einzige 
Einladung, welche eine Regierung zur Abhaltung einer K onferenz unterbreitet hatte. Als die Regie­
rung von Chile das Meeresbodenkomitee am 10. August 1972 von ihrer Entscheidung, die Konferenz 
nach Santiago einzuladen, informierte, hat die österreichische D elegation im Meeresbodenkomitee 
Verständnisbereitschaft bewiesen, indem sie einer entsprechenden Vereinbarung mit Chile zu­
stimmte. Wir taten dies unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die chilenische Einladung auf 
ein Jahr, das Jahr 1974, befristet war. I n Zustimmung zu dieser in Genf erzielten Vereinbarung 
erkläre ich hiermit, daß meine Delegation dem Beginn der substantiellen Arbeit der Seerechtskon­
ferenz im April/Mai 1974 in Santiago zustimmt. Ohne in irgendeiner Weise den Versuch zu unter­
nehmen, die Frage, ob eine weitere oder mehrere Tagungen der Konferenz notwendig sein werden, 
zu präjudizieren, möchte ich dennoch sagen, <;laß wir eigentlich gehofft hatten, daß diese General­
versammlung bindend fes tlegt, daß im Falle einer weiteren Tagung nach 1974 diese in Wien statt­
zufinden habe. Eine derartige Entscheidung hätte in keiner Weise eine negative oder pessimistische 
Einstellung dargestellt, da es unbestritten ist, daß es letzten Endes die Konferenz selbst wird sein 
müssen, welche über die Notwendigkeit von weiteren Tagungen zum Abschluß ihrer Arbeit zu 
entscheiden haben wird. Obwohl wir, wie erwähnt, gehofft hatten, daß die Generalversammlung 
diese Entscheidung in der skizzierten Weise trifft, sind wir dennoch damit einverstanden, daß unsere 
Einladung im entsprechenden Paragraphen der Resolution in der Weise verankert wird, daß sie 
lediglich einen Hinweis auf die von meiner Regierung ausgesprochenen Einladung enthält. Ich möchte 
jedoch an dieser Stelle unmißvers tändlich erklären, daß diese Formulierung in unseren Augen ein 
Minimum darstellt und wir ihr nur unter der Bedingung zustimmen können, daß sie in einer Weise 
interpretiert wird, welche sicherstellt, daß alle notwendig werdenden Tagungen innerhalb des 
Jahres 1975 in Wien abgehalten werden. Dasselbe gilt für den eher unwahrscheinlichen Fall, daß 
die Konferenz im Jahre 1974 beschließen sollte, sich auf länger als ein Jahr zu vertagen. In diesem 
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Fall müßte die weitere Tagung im Jahr 1976 in Wien stattfinden. Ich· möchte diesen Punkt damit 
abschließen, allen jenen Delegationen, welche die Abhaltung eines Teils der Konferenz in Wien 
unterstützt haben, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. 

Der letzte Teil meiner Erklärung wird sich mit den Einwänden, die gegen den Resolutions­
entwurf in D okument A/C.1 /L.632 erhoben wurden, befassen. Ich möchte hiebei nicht die Motive, die 
zu dem Ersuchen um Ausarbeitung einer Studie geführt haben, erläutern; die, wurde bereits in äußerst 
klarer und präziser Form vom Botschafter Singapurs getan. Meine Bemer1:ungen werden sich eher 
auf einige spezielle Vorwürfe, welche erhoben wurden, beschränken. 

Zuallererst möchte ich sagen, daß die Opposition gegen unsere Initiative uns nicht überrascht 
hat, da wir ja die Reaktionen bei den Tagungen des Meeresbodenkomitees im Frühjahr und Sommer 
dieses Jahres noch im Gedächtnis haben. Trotzdem finde ich diese Art von Reaktion befremdend. 
Dies deshalb, da die Studie neutral und in keiner Weise gegen die Interessen irgendeines Staates 
gerichtet angelegt sein soll. l-Iierauf komme ich noch später zu sprechen. 

Worin bestehen nun im einzelnen die Vorwürfe, die in den letzten Tagen erhoben wurden? 

1. Es wurde argumentiert, daß die Ausarbeitung der Studie bedeutende finanzielle Mittel be­
nötigen würde. 

Ich glaube, wir haben bereits wiederholt betont, daß eLne Studie, die den Generalsekretär ersucht, 
Daten und In~ormationen zu verwenden, welche zu seiner Verfügung stehen, keine bedeutenden 
finanziellen Auswirkungen haben kann. Wir ersuchen den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
nicht, hochqualifizierte Experten heranzuziehen und diese vielleicht in verschiedene Teile der Welt 
zu senden. Wir wissen, daß einigen Regierungen bereits genau jene Art von Information, welche 
wir anstreben, zur Verfügung steht oder diese Regierungen derzeit im Begriff sind, derartige Studien 
durchzuführen: all diese Ergebnisse können dem Generalsekretär zur Verfügung gestellt werden . 
Der Resolutionsentwurf ersucht ausdrücklich die Regierungen, den Generalsekretär bei der Er­
stellung der Studie zu unterstützen. Vielleicht kann ich hier eine generelle Bemerkung anfügen. 
Wenn man auf der Basis der Überzeugung, daß eine Studie über irgendeinen Gegenstand nützlich 
oder wertvoll is t, zu dem Schluß kommt, die Studie zu erstellen, so erscheinen auch die finanziellen 
Aufwendungen hiefür gerechtfertigt. Ich glaube das ist ein allgemein anerkannter Grundsatz in den 
Vereinten Nationen. Ich möchte damit sagen, daß man nicht umgekehrt argumentieren sollte, indem 
man sagt, die Studie soll deshalb nicht durchgeführt werden, da sie finanzielle Aufwendungen er­
fordert. 

2. Es wurde argumentiert, daß es für den Generalsekretär aus verschiedenen Gründen unmöglich 
wäre, die Studie durchzuführen. 

Es ist zweifellos nicht im Sinn der Miteinbringer des gegenstänCilichen Resolutionsentwurfes ge­
legen, vom Generalsekretär etwas Unmögliches zu verlangen. Der Generalsekretär sollte zumindest den 
Versuch unternehmen, die notwendigen Informationen zu beschaffen. Sollte er hiebei nicht die von 
ihm gewünschte Unterstützung erlangen, ·so müßte er diese Tatsache in :;einem Bericht erwähnen. 
Ich kann hier nur wiederholen, daß der Generalsekretär bei zahlreichen früheren Gelegenheiten 
ersucht wurde, viel schwierigere Studien durchzuführen. Als Beispiel mag die Studie, welche durch 
Resolution 2750 A (XXV) in Auftrag gegeben wurde, dienen. 

3. Es wurde angeführt, daß die 1. Kommission für die Behandlung eines diesbezüglichen Er-
suchens nicht zuständig sei. . 

In diesem Zusammenhang kann ich lediglich sagen, daß es wohl unbe:;tritten ist, daß ausschließ­
lich die 1. Kommission für die Behandlung des Berichtes des Meeresboclenkomitees zuständig ist. 
Das Meeresbodenkomitee selbst ist - und dies wurde oft genug betont - dasjenige Organ innerhalb 
der Vereinten atiönen, welches sich gemäß seinem Mandat mit allen Fragen des Meeresbodens 
zu beschäftigen hat. 

4. Es wurde weiters angeführt, daß die in Operativparagraph 1 angeführten Grenzen willkürlich 
gewählt und daher nicht nur diskriminierend seien, sondern auch eine ,ehr heikle Frage präjudi-
zieren würden. . 

Unsere Absicht ist lediglich, Information zu erlangen. Information selbst kann nie eine Frage 
präjudizieren. Wir ersuchen hiemit den Generalsekretär nicht um eine Analyse, wir beauftragen ihn 
nicht, irgendwelche Schlußfolgerungen zu ziehen oder einen Kommentar über die verschiedenen 
Grenzen abzugeben; auch ersuchen wir ihn nicht, irgendeine direkte Beziehung zu irgendeinem 
individuellen Land herzustellen. 
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S. Es wurde argumentiert, daß der einzige Zweck der Initiative der Binnenländer darin besteht, 
das Konzept weiter Jurisdiktionsbereiche zu bekämpfen. 

Wie können wir das Ergebnis dieser Studie voraussehen? s könnte sehr wohl sein, daß die 
Ergebnisse gegen unsere eigenen Interessen gerichtet sind . Was wir wollen, ist nichts anderes als die 
Frage zu stellen, welche die vorgeschlagenen Begrenzungen sind und welche wirtschaftlichen Vorteile 
die internationale Gemeinschaft auf Grund dieser Vorschläge erhalten könnte. 

6. Es wurde uns vorgeworfen, daß die in Operativparagraph 1 angefühten Begrenzungen 
eine willkürliche und unvollständige Auswahl darstellen und daß daneben auch eine Kombination 
verschiedener Kriterien berücksichtigt werden sollte. . 

Ich möchte diesen Vorwurf damit beantworten, indem ich betone, daß es nicht die Absicht 
unserer Gruppe war, seine Studien auf alle möglichen und denkbaren Begrenzungen und deren 
Kombinationen zu basieren. Dies würde wahrscheinlich viel schwieriger durchzuführen sein , als es 
unseren Absichten entspricht. Wir haben daher die fünf Begrenzungen angeführt, welche - entweder 
formell oder informell - .im Meeresbodenkomitee vorgeschlagen wurden. Wir wollen daher Infor­
mation über die wirtschaftlichen Auswirkungen unter diesen Begrenzungen haben. Ich sehe nicht 
ein, warum das als diskriminierend angesehen werden könnte. Es ist doch zweifellos so, daß es jeder­
man zusteht, seine eigenen Schlußfolgerungen aus der vom Generalsekretär zur Verfügung gestellten 
Information zu ziehen. Sicherlich steht jeder Delegation das Recht zu, eigene Resolu tionsentwürfe 
einzubringen, welche andere Kriterien berücksichtigen. Wir betrachten daher diese Vorwürfe als 
nicht objektiv begründet. Dennoch möchte ich sagen, daß die Miteinbringer, was diesen speziellen 
Punkt anlangt, flexibel sind und - sollten die Vorwürfe gegen die Aufzählung der fünf Kriterien 
aufrechterhalten werden - wir eventuell bereit sind, die Aufzählung fallenzulassen und durch eine 
allgemeinere Formulierung zu ersetzen. 

7. Es wurde uns der Vorwurf gemacht, daß ein derartiges Ersuchen den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in große politische Schwierigkeiten bringen könnte, da seine Aufgabe einen 
Eingriff in die inneren Angelegenheiten von Staaten bedingen könnte. 

Ich glaube, daß diese Art von Vorwurf vollkommen unbegründet ist: erstens - und das habe 
ich bereits erwähnt - ist das Ersuchen lediglich auf die Zurverfügungstellung faktischer Information 
gerichtet und kann allein deshalb schon sicherlich keine Einmischung in innere Angelegenheiten 
darstellen. Zweitens geht es aus dem Text des Entwurfes klar hervor, daß die Mitgliedstaaten in keiner 
Weise dazu verhalten werden können, dem Generalsekretär Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die sie nicht wünschen. Der Generalsekretär kann lediglich Informationen verwerten, welche ihm 
freiwillig zur Verfügung gestellt werden. 

8. Es wurde argumentiert, daß die Initiative unserer Gruppe kontroversi eIl und daher dem 
"Geist des Konsens" im Meeresbodenkornitee. abträglich sei. 

Ich glaube, daß auch diese Befürchtung unbegründet ist. Alle 91 Mi tgliedstaaten des Meeres­
bodenkomitees anerkennen zweifelsohne das Konsensusprinzip im Komitee; nun sind wi r hier 
aber nicht im Meeresbodenkomitee, sondern in der Generalversammlung, wo Mehrheitsentschei­
dungen eine der grundlegenden Regeln darstellen. Wir haben die Ausarbeitung dieser Studie zuerst 
innerhalb des Meeresbodenkomitees vorgeschlagen. Bedauerlicherweise kam hier ein Konsensus 
nicht zustande. Was blieb uns anderes übrig, um unserer Initiative zum Erfolg zu verhelfen? Es ist 
sicherlich nicht die Absicht der 31 Miteinbringer des Resolutionsentwurfes, gegen den Geist des 
Konsensus zu arbeiten. Wir sind davon überzeugt, daß wir hier eine vernünftige ·und realistische 
Sache vertreten. Ich glaube, dies ist unser Recht, wie es auch das Recht jedes anderen ist, eine andere 
Ansicht zu vertreten. . 

9. Schließlich wurde bemerkt - wenn auch bisher nicht offiziell - daß unser Ersuchen dazu 
verwendet werden könnte, das Zustandekommen der Seerechts konferenz zu verzögern. 

Wer möchte den Beginn der Seerechts konferenz verzögern? Die Miteinbringer des gegen­
ständlichen Resolutionsantrages haben sicherlich keine derartige Absicht. 'Ich glaUbe, das ist wohl 
unbestritten! Diejenigen, welche die Seerechtskonferenz verzögern wollen , haben bisher bereits 
eine große Anzahl anderer Argumente angeführt, so daß sie jedenfalls nicht unsere Initiative als 
Verzögerungsgrund benötigen . Ich frage mich abermals, wie eine ausschließlich informative Studie, 
von der alle ihre eigenen Schlußfolgerungen ziehen können, geeignet sein könnte, die Seerechts­
konferenz z.u verzögern. 

Herr Vorsitzender, ich möchte meine E rklärung mit dem Ausdruck der HofFnung abschließen, 
daß der gegenständliche Resolutionsantrag trotz der vorgebrachten Bedenken seitens einiger Staaten 
mit großer Mehrheit angenommen werden wird. 
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Anlage 11 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Spezialkommission zum 
Bericht des Wissenschaftlichen Komitees über die Auswirkungen der Atomstrahlung 

(6. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Österreich ist nicht Mitglied des Wissenschaftlichen Komitees der Vereinten Nationen zum 
Studium der Auswirkungen der Atomstrahlung. Wir benützen daher gerne .die Gelegenheit dieser 
Debatte, um zur Arbeit de~ Komitees Stellung zu nehmen. 

Die Atomstrahlung, der die Bevölkerung unserer Länder ausgesetzt ist, stellt ein für alle Regie­
rungen bedeutungsvolles und beunruhigendes Problem dar. Z u der natürl ichen Strahlung ist seit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges zusätzlich jene Strahlung getreten, die aus dem Fortschütt von 
Wissenschaft und Technik resultiert. Auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen 
müssen wir annehmen, daß seit den Kernwaffenexplosionen von Hiroshima und agasaki im Jahre 1945 
auf unserem Planeten mehr als 870 Kernwaffenversuche durchgeführt wurden. Das vergangene 
Jahr hat diese Zahl wiederum um einige weitere Versuche, insbesondere erneut solche in der Atmos­
phäre, vergrößert. Gleichzeitig vermehren sich die Möglichkeiten der friedlichen Anwendung der 
Kernenergie, und der Bericht des Wissenschaftlichen Komitees erinnert uns daran, daß die Mehrzahl 
dieser friedlichen Verwertungen der Kernenergie mit radioaktivem Abfall verbunden ist, der seiner­
seits wiederum Strahlungsgefahren für die Bevölkerung zur Folge hat. 

All dies muß uns mit Unruhe erfüllen. Wir wissen daher den Wert von Institutionen wie der' 
IAEO in Wien und die Arbeit unabhängiger Organe wie des Wissenschaftlichen Komitees besonders 
zu schätzen, welche die Entwicklung laufend verfolgen und uns gegebenenfalls zeitgerecht vor 
jeder Gefährdung der menschlichen Umwelt zu w.arnen vermögen. 

Der ausführliche Bericht, welchen das Wissenschaftliche Komitee dieser Tag~ng der General­
versammlung vorgelegt hat, verdient unser besonderes Interesse. Wir möchten in erster Linie den 
Mitgliedern des Komitees, aber auch allen jenen Wissenschaftlern, die dem Komitee bei der D urch­
führung seiner Untersuchungen mit Rat und Tat .zur Seite gestanden sind, unseren aufrichtigen 
Dank aussprechen . 

Es ist bedauerlich, daß der Bericht in der Politischen Spezialkommission der Gener~lversammlung 
kaum jene eingehende sachliche Behandlung erfahren kann, die er verdienen würde. Leider werden 
jedoch den wenigsten D elegationen wissenschaftliche Berater zur Verfügung stehen, die eine fach­
liche Diskussion dieser Art ermöglichen würden. Wir hoffen jedoch,daß jene Resolution, mit der 
wir diese D ebatte abschließen werden, nicht das E nde, sondern nur eine Etappe in der Behandlung 
dieses Berichtes darstellen wird, und daß alle Regierungen ihn in der Folge den wissenschaftlichen 
Institutionen der Mitgliedstaaten zur Auswertung zugänglich machen werden. 

Ich möchte nicht verfe~len, hinsichtlich der Tätigkeit des Komitees im abgelaufenen Jahr mit 
Anerkennung auch den wertvollen Beitrag zu erwähnen, den das Komitee für die Stockhqlmer 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Probleme der menschlichen Umwelt geleistet hat. Wir 
vermerken mit Freude, daß das Komitee seine weitere Mitarbeit auf diesem Gebiet in Aussicht 
gestellt hat. 

Im Sinne dieser Überlegungen wird die österreichisch~ Delegation gerne dem Resolutionsantrag 
zustimmen, der uns im Namen zahlreicher D elegationen vom Botschafter Brasifiens unterbreitet 
wurde und der, so hoffen wir, eine zweckentsprechende Grundlage für die weitere Arbeit des Komi­
tees in den kommenden Jahren sein wird. Wir hoffen weiters, daß die Arbeit des Komitees in enger 
Fühlungnahme und Zusammenarbeit mit der IAEO und den anderen zuständigen Spezialorganisa­
tionen der Vereinten Nationen durchgeführt werden wird, und interpretieren die Bestimmungen 
des Operativparagraphen 3 des Res?lutionsantrages in diesem Sinne. 
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.Anlage 12 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Spezialkommission zur 
Apartheidfrage 

(20. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Die abermalige Diskussion aller Aspekte des Apartheidproblems, zu der die nunmehrige D ebatte 
Gelegenheit bietet, ist nach Ansicht der österreichischen Delegation nützlich und wertvoll. 

Es ist sicherlich enttäuschend und bedauerlich, daß es nach 20jähriger D ebatte dieser Frage in 
so vielen Körperschaften der Vereinten Nationen, der Völkergemeinschaft noch immer nicht ge­
lungen ist, die südafrikanische Regierung dazu zu bewegen, eine Politik rassischer Diskriminierung 
aufzugeben, die von der Völkergemeinschaft fast einstimmig abgelehnt wird und die in Widerspruch 
zu den Grundsätzen und Zielen der Vereinten ationen steht. 

Wir haben dennoch die Hoffnung nicht aufgegeben, daß die südafrikanische Regierung schließ­
lich doch davon überzeugt werden kann,' diese Politik zu ändern. Wir sind der Auffassung, daß 
eine fortgesetzte Diskussion des Problems durch die Vereinten ationen eine Änderung beschleunigen 
kann und daß die Vereinten ationen durch friedliche Mittel einen solchen Prozeß erleichtern 
können. 

In diesem Zusammenhang messen wir der Informationstätigkeit der Vereinten ationen auf 
dem Gebiet der Apartheid besondere Bedeutung bei . Die Effektivität dieser Informationstätigkeit 
wird vielleicht noch weiter vergrößert werden können . Das Konzept der "Apartheid" ist eine 
intellektuelle D oktrin, sie wird letztlich dadurch überwunden werden müssen, daß alle Völker 
und auch die Bevölkerung Südafrikas von der Falschheit dieser Doktrin überzeugt werden. 

Österreich hat die Entscheidung des Sicherheitsrates bezüglich der Verhängung eines Waffen­
embargos gegen Südafrika stets eingehalten. Diese Haltung wird auch weiterhin vertreten werden . 
Wir vermerken allerdings mit Überraschung gewisse Berichte, die wir in dieser Frage seitens des 
Apartheidausschusses erhalten und aus denen hervorzugehen scheint, daß Südafrika trotz des Waffens 
embargos in den vergangenen Jahren eine ganz wesentliche Ausweitung der Produktion von Waffen, 
Militärfahrzeugen und Munition vorgenommen hat. Südafrika behauptet heute, hinsichtlich seiner 
internen Bedürfnisse auf keine ausländischen Lieferungen mehr angewiesen zu sein, ja aus den 
Unterlagen scheint hervorzugehen, daß Südafrika auf dem besten Weg ist, zum Exporteur solcher 
Waffen in andere Länder zu werden. Eine solche Entwicklung J,Iluß ernste Fragen über die Effektivität 
der vom Sicherheitsrat verhängten Maßnahmen zur Folge haben. 

Ein weiterer Aspekt des Apartheidproblems, dem ernste und fortdauernde Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte, sind die menschlichen Auswirkungen der diskriminatorischen Gesetz­
gebung Südafrikas . Österreich unterstützt die Bemühungen, jenen Menschen, die wegen ihrer 
Opposition gegen die Apartheidpolitik verfolgt werden, rechtliche Hilfe zu gewähren und sie und 
ihre Angehörigen notfalls mit Erziehungs- und Ausbildungsprogrammen zu unterstützen . 

Aus diesen Erwägungen heraus hat Österreich in den vergangenen Jahren Beiträge zum Trust 
Fund der Vereinten Nationen für Südafrika geleistet, dessen Ziele diesen humanitären Überlegungen 
entsprechen. D ie österreichische Bundesregierung beabsichtigt, auch im Jahre 1973 einen weiteren 
Beitrag für den Fonds zur Verfügung zu stellen, und wir hoffen, daß die Regierungen der Mitglied­
staaten, aber auch Organisationen und Einzelpersonen den Fonds weiterhin unterstützen werden. 

Gleiche humanitäre Erwägungen sind der Grund für die österreichische Unterstützung des 
Vorschlags der Organisation afrikanischer Einheit, eine internationale Konferenz einzuberufen, 
die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Apartheid beraten soll. Wir würden es begrüßen, wenn eine 
solche Konferenz im kommenden Jahr in Oslo stattfinden könnte, wie dies von einigen Delegationen 
vorgeschlagen wurde. 

Herr Vorsitzender I Die österreichische Bundesregierung hat D oktrin und Politik der Apartheid 
stets entschieden abgelehnt, ebenso wie jede andere Politik, die auf menschlicher Ungleichheit 
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oder einer Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der Religion oder irgend welchen anderen Gründen 
beruht. Diese Haltung wurde in der Vergangenheit bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht, ich 
möchte sie heute neuerlich bekräftigen. 

Es ist unsere feste Überzeugung, daß letztlich Gerechtigkeit und Gleichheit überall über D ok­
trinen rassischer Diskriminierung und Ungleichheit siegen werden. Der Verwirklichung dieses 
Zieles wil:d die österreichische Delegation stets ihre feste Unterstützung leihen. 
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Anlage 13 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Spezialkommission zur 
Frage der friedenserhaltenden Operationen 

(27. November 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Wieder ist die Generalversammlung aufgerufen, die Frage der friedenserhaltenden Operationen 
auf G rund des Berichtes des Sonderausschusses zu überprüfen. L-eider ist es in den letzten Jahren 
fast üblich geworden, daß dieser Bericht keinen Fortschritt in der Lösung dieses Problems, das einer 
allgemein akzeptablen Lösung harrt, enthält. Meine D elegation bedauert, daß auch dieses Jahr der 
Sonderausschuß nicht in der Lage war, der Generalversammlung einen substantiellen Bericht zu 
unterbreiten . In der Debatte, die wir bisher in diesem Komitee hatten, haben wir jedoch in verschie­
denen Erklärungen bezüglich der Arbeit im nächsten Jahr einen gewissen Optimismus fes tstellen 
können. Einer der Gründe f\'tr solche vorsichtig optimistische Erwartungen ist sicherlich die befrie­
digende Lösung des lange anhängigen Problems des Vorsitzes, welches zusätzlich die Arbeit des 
Ausschusses belastete. Die österreichische D elegation gratuliert dem neuen Vorsitzenden, dem 
Botschafter von igeria, und versichert ihn ihrer vollen Zusammenarbeit und Unterstützung in 
der Erfüllung seiner schwierigen und wichtigen ufgabe. 

Wir begrüßen es auch, daß eine Übereinstimmung über die neue Zusammensetzung der Arbeits­
gruppe erzielt werden konnte. Wir hoffen ernstlich, daß die neue Zusammensetzung des Präsidiums 
und der Arbeitsgruppe den Ausschuß in die Lage versetzen wird, seine Tätigkeit energischer und 
erfolgreicher durchzuführen und seine rbeit zu einem fruchtbaren Abschluß zu bringen . 

Das Komitee wird eine gute Ausgangsbasis für seine nächstjährigen Beratungen vorfinden, 
da 18 Länder ihre Stellungnahmen auf Grund von Paragraph 4 der Generalversammlungs-Resolu­
tion 2835 (XXVI) unterbreitet haben; wir betrachten daher auch den Vorschlag der brasilianischen 
Delegation, diese Antworten zu analysieren, in einer Übersicht zusammenzufassen und den bisher 
erzielten Fortschritt darzulegen, als sehr nützlich. Das Komitee wird auch den zwei grundsätzlichen 
D okumenten, die von den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion vorgelegt wurden, ernste Auf­
merksamkeit zu schenken haben. Obwohl diese keine wesentliche Änderung in der grundsätzlichen 
Haltung der beiden G roßmächte betreffend die ungelösten Fragen zu zeigen scheinen, hoffen wir 
doch, daß die zwei D okumente neuerliche Anstrengu ngen dieser beiden Ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates ankündigen, um eine gemeinsame Basis und ein Übereinkommen zu suchen, das 
den Weg für ein verstärktes und besseres Funktionieren der Organisation auf diesem Gebiet freimachen 
würde. 

Wir möchten auch den Beitrag eines Landes besonders erwähnen, das sich schon immer als 
besonderer Befürworter der friedenserhaltenden Operationen erwiesen hat und an Operationen der 
Vereinten Nationen in allen Teilen der Welt teilgenommen hat. Ich spreche von dem Memorandum 
über das Kommando und die Kontrolle von friedenserhaltenden Operationen, das von der Delegation 
Kanadas unterbreitet wurde. Wir betrachten dieses Memorandum als einen sehr wertvollen Beitrag, 
und meine D elegation wird hiezu im Sonderausschuß selbst eingehend Stellung nehmen . 

Im gegenwärtigen Stadium möchte meine Delegation nur einige Bemerkungen mehr allgemeiner 
Natur abgeben. . 

Meine D elegation hat immer eher eine pragmatische als eine dogmatische Betrachtungsweise 
insbesondere hinsichtlich der Frage des Kommandos und der Kontrolle der friedenserhaltenden 
Operationen unterstützt. D as kanadische D okument und die Erklärung des Vertreters Kanadas in 
unserer Debatte scheint ebenfalls diese Linie zum Ausdruck zu bringen. 

Wir erachten einen solchen pragmatischen Approach als notwendig, da sich die Beratungen über 
d ie Friedenserhaltung durch die Vereinten ationen in einer Sackgasse befinden und der Sonder­
ausschuß eher einen pragmatischen Ausweg daraus finden als auf perfektionistischen Lösungen 
insistieren muß. Wir werden dal1er möglicherweise dem kanadischen Konzept folgen müssen, 
wonach eine gewisse Einbuße an organisatorischer Schlagkraft vielleicht einen zu rechtfertigenden 
Preis für die politische Annehmbarkeit darstellt. 
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In diesem Zusammenhang muß in Erinnerung gerufen werden, daß wir unsere Beratungen auf 
Operationen beschränkt haben, die vom Sicherheitsrat autorisiert und kontrolliert sind und die auch 
die volle Zustimmung der betroffenen Parteien haben. Es ist daher tatsächlich wenig Raum für 
politische Schwierigkeiten gelassen, und die kontroversielle Frage der Kompetenz für die praktische 
Durchführung einer Operation hat daher im Laufe unserer Beratungen seit 1969 viel von ihrer 
politischen Sprengkraft verloren. Erst kürzlich wurde uns hiefür ein praktisches Beispiel geliefert. 

Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Beobachtermissionen im ahen Osten konnte fest­
gestellt werden, daß eine enge und reibungslose Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsrat und 
Generalsekretär bestand und die Frage, wer bei der praktischen Durchführung der die Entscheidun­
gen treffende Funktionär sein solle, wie es der Vertreter des Vereinigten Königreiches formulierte, 
soweit wir wissen, sich überhaupt nicht stellte. 

Wir sollten daher keinen zu strikten Standpunkt in dieser Frage einnehmen, die zumindest für diese 
Art von Operationen nicht so entscheidend sein muß, wie es vielleicht den Anschein hat. Meine 
Delegation teilt die Ansicht, daß die Durchführung der friedenserhaltenden Operationen jeweils 
auf einer Ad-hoc-Basis keine befriedigende Lösung darstellt und daher ein grundsätzliches Arrange­
ment vereinbart werden muß. Jedoch glauben wir auch, daß die Schwierigkeiten im Sonderausschuß 
nicht dazu führen dürfen, daß die friedenserhaltende Funktion der W(jltorganisation ganz lahmgelegt 
wird. 

Erft;eulicherweise war es für die Vereinten Nationen möglich, in einigen Fällen ihre friedens­
erhaltende Funktion weiterzuführen. So spielen die UN-Kontingente in Zypern, wie der Vertreter 
dieses Landes soeben bestätigt hat, eine wichtige Rolle. 

Herr Vorsitzender! Über' all den Schwierigkeiten und langen Diskussionen dürfen wir nicht 
die Tatsache aus den Augen verlieren, daß der politische Wille, den Vereinten Nationen die Aufgabe 
der Friedenserhaltung zu übertragen, wann immer, sich dies als notwendig erweisen sollte, das Ent-
scheidende ist. ' 

Wenn der Sonderausschuß im Jahre 1973 seine Arbeit wiederaufnehmen wird, sollte auch berück­
sichtigt werden, daß die wichtigste Frage, deren Beratung die laufende Generalversammlung begonnen 
hat, nämlich die Rolle der Vereinten ationen im internationalen Friedens- und Sicherheits system 
zu stärken, nur gelöst werden kann, wenn auch das Problem, das wir hier beraten, einer Regelung 
zugeführt wird. 

Dies ist jedoch nicht nur ein Problem der Vereinten Nationen, sondern muß auch im weiteren 
Zusammenhang der internationalen Sicherheit und in Verbindung mit der Abrüstung gesehen werden. 
Die Verfügbarkeit der Weltorganisation als einer unabhängigen Institution für die Erhaltung des 
Weltfriedens könnte eine wesentliche Rolle in einem internationalen Sicherheitssystem spielen. 
Ferner stellt in einer Zeit, da auf dem Gebiet der Abrüstung bemerkenswerte Fortschritte erzielt 
werden, die Friedenserhaltung ein wichtiges Korrelat dar, ein Erement, das in einem umfassenden 
Konzept einer neuen Weltordnung in Frieden und Sicherheit nicht nur für die mittleren und kleineren 
Länder von großer Bedeutung sein kann, sondern auch für die Großmächte, deren schwere internatio­
nale Verantwortung im Verlauf einer positiven Entwicklung etwas erleichtert werden könnte. 

Meine· Delegation glaubt daher, daß das Mandat des Sonderausschusses verlängert werden sollte, 
um ihm ein weiteres Jahr Zeit für einen energischen Versuch, ein Übereinkommen herbeizuführen, 
zu gewähren. Wir hoffen, daß der Ausschuß dann in der Lage sein wird, der Generalversammlung 
ein allgemein akzeptables und wirkungsvolles System der Friedenserhaltung durch die Vereinten 
Nationen zu unterbreiten. 

Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender. 
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Anlage 14 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission im Rahmen der 
Generaldebatte über den Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates 

(8. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Viele meiner Vorredner haben ihrer ernsten Besorgnis über den derzeitigen Stand der inter­
nationalen Zusammenarbeit auf dem Entwicklungssektor Ausdruck verliehen . Zahlen wurden zitiert, 
und auf Verzögerungen und Unterschiede zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den Ziel­
setzungen der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Zweite Entwicklungsdekade hingewiesen . 

Zu den alarmierendsten dieser Zahlen zählen jene der neuesten Berechnungen der Weltbank, 
wonach das Pro-Kopf-Einkommen von über zweieinhalb Milliarden Menschen Ende dieses Jahrhun­
derts auf Basis derzeitiger Trends und Schätzungen weniger als 200 D ollar pro Jahr betragen wird. 

Enorme Probleme der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung liegen demnach noch in einem 
Ausmaß vor uns, das neue Ideen, neue Erkenntnisse und zusätzliche Anstrengungen erfordern wird. 
Wenn wir uns den Gründen für diese überaus unbefriedigende Lage zuwenden, so scheint es, daß die 
Ungleichheit des wirtschaftlichen und des sozialen Fortschritts in zunehmendem Maße an Bedeutung 
gewinnt. Internationale Studien wie jene der Internationalen Arbeitsorganisation und des Komitees 
für Entwicklungsplanung haben die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die 

otwendigkeit gelenkt, sich mü den dringendsten Problemen der Massenarmut, der Massenarbeits­
losigkett und der kritischen Ernährungs-, Gesundheits- und Ausbildungssituation in weiten Teilen 
der Welt in einer unmittelbareren Weise ausein\lnderzusetzen . 

Wir stellen mit Genugtuung fest, daß viele Entwicklungsländer bereits wesentliche Änderungen 
in der Zielsetzung ihrer Entwicklungspolitik erwägen, um diesen bedenklichen Tendenzen entgegen­
zuwirken . Dies erscheint umso wichtiger, als jede Umorientierung des Entwicklungsprozesses 
letzten Endes vOn den E ntwicklungsländern selbst ausgehen muß. Gieichzeitig müssen wir jedoch 
anerkennen, daß die Fähigkeit dieser Länder, derartige' Änderungen einzuführen, nicht nur 
von ihren eigenen Bemühungen abhängt, sondern in einem beträchtlichen Maße auch von der Ent­
schlossenheit der internationalen Gemeinschaft und insbesondere der Vereinten Nationen bestimmt 
wird, wirkungsvoll zu diesen Bestrebungen beizutragen. 

Obwohl der während der zwei letzten Jahre erzielte Fortschritt berechtigterweise als gering 
bezeichnet werden muß, dürfen wir dennoch nicht die positiven Aspekte und neuen E lemente über­
sehen, die in diesem Zeitraum in den Vordergrund getreten sind. 

Zahlreiche wichtige Dokumente und Erklärungen haben deutlich gezeigt, daß sich die Ent­
wicklungsländer dieser neuen Elemente bewußt sind. Ich möchte hier nur das neueste Dokument 
erwähnen, nämlich das Aktionsprogramm für Wirtschaftliche Zusammenarbeit von Georgetown, 
das in besonderer Weise das Konzept der E ntwicklung aus eigener Kraft und die Notwendigkeit 
einer verstärkten Zusammenarbeit der Entwicklungsländer untereinander betont. Dieses Konzept, 
das eine Ergänzung zu den bestehenden Formen der Zusammenarbeit auf dem Entwicklungssektor 
darstellt, erscheint uns umso richtiger, als nur die Entwicklungsländer selbst ihre gegenseitigen 
Erfordernisse und die notwendige Art und Weise, diese Hilfe wertvoll und wirkungsvoll zu gestalten, 
zu erfassen und zu erkennen vermögen. 

Zu den positiven Aspekten zählten auch die stärkere Betonung der sozialen Faktoren im Ent­
wicklungsprozeß und ihre Koordinierung mit den wirtschaftlichen Elementen im Rahmen der Ent­
wicklungsplanung. 

Auch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen wurde auf der Grundlage der Länder­
programmierung neu organisiert. 

Eine weitere bedeutende Entwicklung besteht in der Anerkennung der Bedürfnisse der am wenig­
sten entwickelten Länder. Die Bemühungen zur Ausarbeitung eines detaillierten und umfassenden 
Programms zugunsten dieser Länder führten bei der 3. Welthandels konferenz zur einstimmigen 
Annahme der Resolution 62 (IH). 

Im Währungsbereich wurde das Recht der Entwicklungsländer zur Teilnahme an den Verhand­
lungen betreffend die Errichtung eines neuen internationalen Währungssystems anerkannt und in 
die Praxis umgesetzt. 
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Die Vorbereitungen für eine Teilnahme der Entwicklungsländer an der 1973 im Rahmen des 
GATT vorgesehenen neuen Verhandlungsrunde scheinen ebenfalls zügig voranzugehen. 

Österreich begrüßt diese Entwicklungen und betrachtet sie als ein.en echten Beweis der Bemühun­
gen der Vereinten ationen, den grundlegenden Problemen der wirtschaftlichen und sozialen Ent­
wicklung in einer wirkungsvolleren Weise zu begegnen. 

Von den für die Entwicklung bedeutsamen Problemen verdienen Umweltfragen besondere 
Aufmerksamkeit. Österreich hat die Entscheidungen der Stockholmer Konferenz u.nterstützt. 
Meine Regierung ist überzeugt, daß der Schutz der Umwelt mit den Zielsetzungen der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Entwicklungsländer voll vereinbar ist. Beachtung der Umweltaspekte sollte einen 
wesentlichen Teil der Entwicklungsarbeit bilden, damit sichergestellt wird, daß wirtschaftliches und 
industrielles Wachstum tatsächlich der physischen und sozialen Wohlfahrt der menschlichen Gesell­
schaft dienen. Der Umstand, daß Umweltprobleme ihrer atur und ihrem AusrI\aß nach in Entwick­
lungs- und Industrieländern verschieden sind, ist nur ein Ausdruck ihrer großen Vielfalt und ihres 
komplexen Verhältnisses zu den Entwicklungsproblemen. 

Diese neuen Aspekte und E lemente, die seit der Annahme der Internationalen Entwicklungs­
strategie in den Vordergrund rückten, verdienen sicherlich in den kommenden Jahren die besondere 
Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen. Unseres Erachtens wird die erste umfassende Überprüfung 
und Bewertung der Strategie, die 1973 durchgeführt wird, eine passende Gelegenheit bieten, sich mit 
vielen dieser Entwicklungen ausführlicher zu befassen. Wir glauben daher, daß das bevorstehende 
Überprüfungsverfahren in erster Linie als ein Prozeß des Überlegens und des Handelns in bezug 
auf die grundlegenden Probleme der 'wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung angesehen werden 
soll, wie sie sich im Lichte dieser neuen Realitäten darstellen. 

Die verstärkte Auseinandersetzung der Vereinten Nationen mit diesen Problemen wird auch 
die Straffung und den vollen Einsatz des institutionellen Apparates sowie eine optimale Koordination 
innerhalb des Systems erfordern. Die Entscheidungen über di!,! Erweiterung des Wirtschafts- und 
Sozialrates und · die Schaffung des neuen Komitees für Überprüfung und Bewertung sowie für 
Wissenschaft und Technologie haben die Grundlage für die Bewältigung der Aufgaben des Rates 
und für die neuerliche Bestätigung seiner Rolle als das zentrale Koordinations- und Führungsgremium 
der Vereinten ationen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet gelegt. Diese Entscheidungen 
müssen nunmehr voll durchgeführt und durch effektive Folgemaßnahmen ergänzt werden. Ver­
schiedene Anregungen und Vorschläge wurden diesbezüglich bereits unterbreitet. Viele von ihnen 
verdienen unserer Auffassung nach eine eingehende Prüfung. Österreich hat als ein Mitglied der 
sessionalen Komitees des ECOSOC die Schaffung der Arbeitsgruppe für Rationalisierung unterstützt 
und hofft, daß ihre Beratungen zu einer weiteren Stärkung der Vereinten Nationen als ein wirksames 
Instrument der internationalen Zusammenarbeit auf dem Entwicklungssektor führen werden. 

Wir sind uns bewußt, daß der endgültige Erfolg der Vereinten Nationen in der Erfüllung dieser 
aktiven Rolle von der Entschlossenheit ihrer Mitglieder abhängt, ihre Anstrengungen auf diesem 
Gebiet zu intensivieren. Österreich ist bereit, seinen Teil zu diesem gemeinsamen Unterfangen bei­
zutragen, und die österreichische Bundesregierung hat bereits konkrete Schritte in Richtung auf 
eine weitere Festigung der Zusammenarbeit Österreichs mit den Entwicklungsländern unternommen. 

In seiner Erklärung vor dem Plenum der Generalversammlung hat der österreichische Bundes­
minister für Auswärtige Angelegenheiten darauf verwiesen, daß Österreich im kommenden Jahr 
seine staatliche Entwicklungshilfe stark erhöhen wird. In diesem Zusammenhang nahm er auch 
auf die Überlegungen Bezug, die von Österreich bei der kürzlichen Jahrestagung der Weltbank 
und des Internationalen Währungsfonds in Washington unterbreitet wurden. Er führte aus, daß 
bedeutende internationale Kapitalbewegungen innerhalb der Industrienationen in den letzten Jahren 
zur Ansammlung beträchtlicher Überhänge an US-Dollars außerhalb der Vereinigten Staaten geführt 
haben und daß sich daher die Frage ergebe, ob nicht Teile dieses Dollarüberhanges für Zwecke der 
Entwicklungsfinanzierung zu günstigen Bedingungen dienstbar gemacht werden könnten. 

Die österreichische Bundesregierung hat beschlossen, Dollars bei der Oesterreichischen National­
bank zu beschaffen, um sie in der Form .von Darlehen internationalen Entwicklungsfinanzierungs­
institutionen wie etwa der Weltbank, der Asiatischen Entwicklungsbank und der Interamerikani­
schen Entwicklungsbank zur Verfügung zu stellen. Diese Gelder könnten zu Zinssätzen überlassen 
werden, die für Entwicklungsländer attraktiv sind. 

Im Bereich des Handels ist das österreichische Schema des Allgemeinen Präferenzsystems mit 
1. April 1972 in Kraft getreten. Österreich wendet diese Präferenzen unter voller Beachtung der 
Prinzipien der "self-election" und Nichtdiskriminierung auf den größten Kreis der Entwicklungs-
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länder an. Weitere Verbesserungen des Schemas sind im Laufe seiner Anwendung und im Lichte 
der im Zuge seiner Durchführung gemachten Erfahrungen vorgesehen. Das österreichische Parla­
ment hat überdies Bc:;stimmungen zur begünstigten Einfuhr von handwerklichen und anderen 
manuell erzeugten Waren aus Entwicklungsländern gesetzlich geregelt und damit einem im Aktions­
programm von Lima enthaltenen Vorschlag entsprochen. 

Herr Vorsitzender! Abschließend möchte ich der festen Hoffnung meiner Regierung Ausdruck 
verleihen, daß alle unsere gemeinsamen Bemühungen, wie in der Strategie ausgeführt, zur Schaffung 
einer gerechteren und vernünftigeren globalen Wirtschaftsordnung führen mögen, in welcher die 
Gleichheit der Möglichkeiten ebenso ein Vorrecht der ationen wie des einzelnen Menschen innerhalb 
einer Nation sein wird. 

UNO-Berloht 8 -
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Anlage 15 , 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission zum Bericht der 
Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 

(24. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Der Weg nach Stockholm, die Umweltkonferenz selbst und die Ergebnisse dieser höchst bedeut­
samen internationalen Tagung bestätigen die Fähigkeit der Vereinten ationen, sich mit neuen 
Bereichen menschlicher Belange in wirkungsvoller Weise auseinanderzusetzen. Seit geraumer Zeit 
schon ist man sich allenthalben der wachsenden Gefahren für die menschliche Umwelt bewußt 
geworden. Die 1968 von Schweden ergriffene Initiative hat die Aufmerksamkeit der Vereinten 
Nationen auf diese Fragen gelenkt. Im Zuge der darauffolgenden ' Vorbereitungsarbeiten wurden 
die verschiedenen Aspekte dieses Problems, seine Implikationen und Verzweigungen deutlich. Wir 
sind uns immer stärker bewußt geworden, daß es hier letzten Endes um die Interdependenz aller 
E lemente des Lebens geht und folglich um die Würde des Menschen upd seinen Anspruch auf eine 
Existenz, die sein materielles und geistiges Streben erfüllt. Es freut. uns, feststellen zu können, daß 
all diese Faktoren in den aus der Stockholmer Konferenz hervorgegangenen Dokumenten, die nun 
vor uns liegen, einen so glücklichen Ausdruck gefU?den haben . . 

Der Erfolg dieses PrQzesses beruht auf der genauen und eingehenden Vorbereitungsarbeit; er 
beruht auf Maurice Strangs Hingabe an die Sache, seinem Ideenreichtum und seiner dynamischen 
Führung; er beruht auf der großzügigen Gastfreundschaft der schwedischen Regierung hinsichtlich 
der Unterbringung der Konferenz und nicht zuletzt auf dem Bestreben der Regierungen, Ergebnisse 
zu erzielen, die in einem auf einer gemeinsamen Sicht der unterschiedlichen Probleme basierenden 
Geist des Verständnisses den Weg für das weitere Vorgehen weisen werden. 

Herr Vorsitzender! Umweltpolitik erfordert ein multidisziplinäres Vorgehen. Die Arbeit der 
Vereinten ationen auf diesem Gebiet sollte daher organisch mit ihren anderen Aufgaben, insbe­
sondere jenen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie der wissenschaftlichen und 
technischen Zusammenarbeit, verbunden sein. , 

Dennoch betont der Aktionsplan richtiger weise den Umstand, daß die Lösung von Umwelt­
problemen von der Bereitschaft und dem Willen der Regierungen abhängt, sich mit diesen Problemen 
vor allem auf nationaler Ebene auseinanderzusetzen. Der Aktionsplan enthält diesbezüglich ein 
breites Spektrum von Maßnahmen. 

Im Falle Österreichs ergibt sich der Umweltschutz und die· Erhaltung einer vom kulturellen 
Erbe des Landes geprägten Landschaft nicht nur aus ';1mweltpolitischen und historischen über- ' 
legungen, sondern auch aus wirtschaftlichen Faktoren, die mit einer bedeutenden Fremdenverkehrs­
wirtschaft zusammenhängen. Das große Interesse der österreichischen Bundesregierung an Umwelt­
fragen zeigt sich in der vor einem Jahr erfolgten Errichtung eines Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß meine Regierung mit besonderer 
Genugtuung die Wahl Wiens zum Sitz des Internationalen Institutes für Angewandte Systemanalyse 
begrüßt hat: Dieses Institut, das gemäß einer zwischen den \Vissenschaftsakademien von 12 Staaten 
getroffenen Vereinbarung geschaffen wurde, wird sich unter anderem mit Umweltproblemen, wie 
Verschmutzungskontrolle, städtisches Wachstum und Gesundheitswesen befassen. 

Meine Delegation ist sich der Tatsache voll bewußt, daß Umweltprobleme über die nationalen 
Grenzen hinausreichen und daher neben der Betonung der pationalen Programme auch eine gemein­
same Sicht der Methoden und Verfahren des Umweltschutzes erfordern. Damit die für Umwelt­
programme erforderlichen finanziellen Mittel innerhalb vertretbarer Grenzen gehalten werden können, 
sollten die Ergebnisse und der utzen dieser Arbeiten auf möglichst breiter Basis geteilt werden 
können. Angesichts der dringenden Probleme der Entwicklungsländer wird es umsomehr erforderlich 
sein, einen Ausgleich zwischen Umwelt- und Entwicklungsaufgaben zu finden. 

D ie gemäß den Empfehlungen der Stockbolmer Konferenz zu schaffenden Organe werden in 
dieser Hinsicht eine wichtige Rolle zu spielen haben. 

Im Zusammenhang mit diesen institutionellen Vorkehrungen sei es mir gestattet, auf die Frage 
des Umweltsekretariats einzugehen. Ich darf daran erinnern, daß der Bundesminister für Gesundheit 

9 UNO-Bericht 

- ---------
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und Umweltschutz bei der Stockholmer Konferenz im Namen der österreichischen Bundesregierung 
eine E inladung zur Unterbringung dieses Sekretariates in Wien ausgesprochen hat. Der nunmehr 
vor uns liegende Bericht enthält nähere Angaben über das diesbezügliche österreichische Angebot. 
D ie Einladung meiner Regierung basierte auf der Überzeugung, daß Wien alle grundlegenden Vor­
aussetzungen für eine wirkungsvolle Arbeit des Sekretariats im Rahmen des Systems der Vereinten 

ationen erfüllen würde. Als Sitz der Internationalen Atomenergiebehörde und der Organisation 
der Vereinten Nationen für industrielle E ntwicklung würde Wien einen überaus geeigneten inter­
nationalen und wissenschaftlichen Rahmen für das Sekretariat bilden. 

In ihrer Antwort auf den Fragebogen des Generalsekretärs der Konferenz hat die österreichische 
Bundesregierung ihrer Bereitschaft zur Leistung ei nb Beitrages zu den Kosten des vorläufigen und 
des ständigen A mtssitzes des Sekretariats zum Ausdruck gebracht. Die notwendigen Konferenz­
räumlichkeiten würden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Büro- und Konferenzräumlichkeiten 
könnten ohne Verzögerung angeboten werden. 

Meine Delegation ist zuversichtlich, daß die Generalversammlung diese Überlegungen gebüh­
rend berücksichtigen und das österreichische Angebot positiv aufnehmen wird. 

Herr Vorsitzender ! Hinsichtli ch der spezifischen Vorschläge, die dem Komitee zum Bericht der 
Umweltkonferenz unterbrei tet wurden, freuen wir uns, unserer Unterstützung der Ergebnisse der 
Stockholmer Konferenz durch die Miteinbringung der in den D okumenten L. 1227 und L. 1229/ 
Rev. 1 enthaltenen Resolutionsentwürfe Ausdruck verleihen zu können. Wir können auch den 
Resolutionsentwurf in Dokument L. 1228, der sich mit institutionellen und finanziellen Vorkehrungen 
befaßt, unterstützen. Dadurch wird der Rahmen für die künftige Arbeit der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der menschlichen Umwelt geschaffen . D ie Verantwortung, die von der Generalversamm­
lang zu fassenden Beschlüsse mit Stärke und Leben zu erfüllen, liegt bei den Regierungen, den inter­
nutionalen Institutionen und letztlich bei jedem einzelnen von uns . 

/ 

III-94 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 131 von 160

www.parlament.gv.at



131 

Anlage 16 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission zum Tagesordnungs­
punkt "UNIDO" 

(30. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Ich möchte zunächst dem Exekutivdirektor der UNIDO für seine umfassende und sehr interes­
sante einleitende Erklärung danken. Meine belegati~n stellt mit besonderer Genugtuung fest, daß 
die Konsultationen zwischen dem Verwaltungsprogramm der Vereinten Nationen und der UNIDO 
über die Durchführung des Programms der industriellen Sonderdienste erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. Wir begrüßen dieses Ergebnis umso mehr, als meine Regierung der Arbeit der 
UNIDO auf diesem Gebiet seit jeher große Bedeutung beigemessen hat. Meine Delegation ist zuver­
sichtlich, daß die in dieser Sache vom ad hoc-Komitee ausgearbeiteten Richtlinien, die in der Folge 
von den Leitungsausschüssen der UNIDO und des UNDP sowie vom Wirtschafts- und Sozialrat 
indorsiert wurden, nunmehr auch die BilligUng der Generalversammlung finden werden. 

Bezüglich der übrigen Aspekte der Zusammenarbeit zwischen UNDP und UNIDO begrüßt 
meine Delegation die laufenden Konsultationen zwischen den bei den Organisationen und hofft, daß 
diese zu einem ebenso zufriedenstellenden Übereinkommen führen werden. 

Hin~ichtlich der Einberufung einer zweiten Generalkonferenz der UNIDO in Wien hatte meine 
Delegation schon bei der 6. Tagung des Rates für Industrielle Entwicklung Gelegenheit festzustellen, 
daß sie ein Datum anfangs 1975 vorziehen würde. Ein derartiger Zeitpunkt erscheint um so zweck­
mäßiger, als damit eine entsprechende Koordinierung mit der Halbzeitprüfung der Strategie für 
die Zweite Entwicklungsdekade erfolgen kann und auch genügend Zeit für die Vorbereitung der 
Konferenz verfügbar wäre. 

Gemäß einer Übersicht, die meine Delegation vor kurzem über die zwischen Juni 1974 und 
März 1975 verfügbaren Termine erhalten hat, li egen die möglichen Termine im Jahre 1974 zu knapp 
vor der 29. Generalversammlung oder überschneiden sich mit dieser. Wir glauben daher, daß es 
von diesem technischen Standpunkt aus empfehlenswert wäre, die zweite Generalkonferenz der 
UNID O für einen zwischen dem 15. Feber und 31. M~rz 1975 liegenden Zeitraum einzuberufen . 

Wir stimmen mit der Anregung des Exekutivdirektors überein, wonach der Rat und das neu­
geschaffene Ständige Komitee mit den Vorbereitupgsarbeiten für die Generalkonferenz betraut 
werden sollten. 

Bei der Vorbereitung der Konferenz wird der kommende Bericht der Expertengruppe für die 
langfristige Strategie der UNIDO sicherlich ein wichtiges Element bilden. In diesem Zusammen­
hang kann auch die in Aussicht genommene Zusammenarbeit zwischen der UNIDO und dem Komitee 
für Entwicklungsplanung, insbesondere die von der UNIDO ausgesprochene Einladung des Komitees 
zur Abhaltung einer Tagung in Wien, für die Orientierung der künftigen Arbeit der U IDO und 
für das Verständnis der Rolle der Industrialisierung im Entwicklungsprozeß im allgemeinen von 
beträchtlicher Bedeutung sein. Ein besseres Verständnis des überaus komplexen Problems der indu­
striellen Entwicklung wird vor allem zu einem Zeitpunkt erforderlich sein, zu dem viele Aspekte 
unserer bisherigen Einstellung zum Wirtschaftswachstum und der sozialen Entwicklung einem 
Umdenkungsprozeß unterworfen sind. 

Für viele Entwicklungsländer hängt eine wirkungsvolle industrielle Entwicklung von ihrer 
Fähigkeit ab, ein entsprechendes Gleichgewicht zwischen industrieller Entwicklung und der allge­
meinen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, das heißt vor allem den Problemen der Beschäfti­
gung, der Einkommensverteilung, der Wahl der Technologie, der regionalen Zusammenarbeit und dem 
Außenhandel herzustellen. Angesichts der spezifischen Natur und Zielsetzung der industriellen 
Entwicklung werden die in den Entwicklungsländern tätigen Industrieberater eine sehr wichtige 
Rolle auf dem Gebiet der Beratung der UNDP-Vertreter und der Regierungen bei der Ausarbeitung 
der Länderprogramme zu erfüllen haben. 

Meine Delegation begrüßt daher die Erhöhung der Zahl dieser Berater im Jahre 1973. 
Eine derartige Hilfe wird sich insbesondere für die am wenigsten entwickelten Länder als besonders 
wertvoll erweisen, da in diesen Ländern der Mangel entsprechender Hilfsquellen eine überaus sorg­
fältige Planung des bestmöglichen Einsatzes der verfügbaren Mittel erfordert. 
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Herr Vorsitzender I Meine Delegation hat mit Interesse das zwischen der UNIDO und der 
Weltbank geschlossene Abkommen über die Errichtung eines gemeinsamen Programms zur Au s­
arbeitung und Entwicklung von Industrieprojekten in Entwicklungsländern zur Kenntnis genommen. 
Wir sind überzeugt, daß diese Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit der UNIDO mit den 
übrigen Organisationen des Systems der Vereinten ationen zur Stärkung der Bemühungen der 
Vereinten Nationen auf dem Entwicklungsektor beitragen werden. 

Abschließend sei mir gestattet, namens meiner Regierung der weiteren Unterstützung der 
Arbeit der UNIDO und ihrer zentralen Rolle als Zentrum für die Koordinierung der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der industriellen Entwicklung Ausdruck zu verleihen . 
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Anlage 17 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. ' Kommission zur Tätigkeit der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung 

(9. November 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Ich möchte zunächst den Leitern aller Organisationen der Vereinten ationen, deren Arbeit 
im Rahmen des Tagesordnungspunktes 46 vom Komitee behandelt wird, für ihre Berichte und 
einleitenden Erklärungen vom 2. dieses Monats danken. 

D er Umstand, daß wir die Arbeit dieser Organisatione~ unter einem behandeln, spricht für 
unsere Auffassung hinsichtlich des zusammenhängenden Charakters und der gegenseitigen Bedingt­
heit der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Entwicklung. Er entspricht auch der 
Notwendigkeit einer einheitlichen und koordinierten Vorgangsweise der Vereinten ationen zur 
Bewältigung der vi~lfältigen und ständig zunehmenden Probleme der Entwicklung. 

Wir stellen mit Genugtuung fest, daß das Bewußtsein der Zusammenhänge des Entwicklungs­
prozesses und der Notwendigkeit eines direkten Vorgehens bei der Lösung vieler dieser Probleme 
in hohem Maße von jenen geteilt wird, denen es obliegt, unsere Bestrebungen in die Praxis umzu­
setzen. 

Bevor ich auf spezifische Probleme eingehe, sei es mir gestattet, Mr. Labouisse, den Exekutiv­
direktor der UNICEF, der heuer zum ersten Mal der 2. Kommission über die Tätigkeit seiner Organi­
sation berichtete, in besonderer Weise willkommen zu heißen. Wir sind ihm für seine umfassende 
und überaus interessante Darstellung der Arbeit der U ICEF und ihrer Rblle als ein wesentlicher 
Bestandteil der Bemühungen der Vereinten Nationen im Entwicklungsbereich besonders verbunden. 

Meine Delegation möchte auch dem Administrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, Mr. Peterson, für seine klare und informative Erklärung besondere Anerkennung aus­
sprechen. Das Programm kann unter der dynamischen Führung von Mr. Peterson als ein hervor­
ragendes Beispiel der Fähigkeit der Vereinten Nationen zur Bewältigung der neuen und erhöhten 
Erfordernisse auf dem Gebiet der Entwicklung angesehen werden. 

Österreich hat die im Konsensus von 1970 dargelegte Reform des U DP begrüßt. Die bisher 
eingeführten Änderungen haben unseres Erachtens die Richtigkeit der Prinzipien dieser Reorgani­
sation erkennen lassen. Die Einführung der Landesprogrammierung hat die Tätigkeit des Programms 
näher an die Bedürfnisse und Prioritäten der Entwicklungsländer herangeführt. Sie hat die Grundlage 
für eine zusammenhängende Planung der Zuteilung der U DP-Mittel und für eine bessere Koordi­
nation der Tätigkeit des Programms mit den nationalen Bemühungen sowie den anderen bi- und 
multilateralen Entwicklungshilfeleistungen geschaffen. 

Meine Regierung unterstützt diese Bestrebungen und hat dieser Unterstützung durch eine 
laufende Anhebung des österreichischen Beitrags zum Programm Ausdruck verliehen. Meine Re­
gierung ist bereit, diese Unterstützung fortzusetzen, und sieht einer noch engeren Zusammenarbeit 
mit dem Programm und seinen Vertretern hier am Amtssitz sowie in den Entwicklungsländern 
entgegen. 

Sorgfältige Planung, maximale Koordination und voller Einsatz des Programmapparates sind 
für die am wenigsten entwickelten Länder von besonderer Bedeutung. Als Mitglied des Verwal­
tungsrates des UNDP hatte Österreich bereits Gelegenheit, die in diese Richtung unternommenen 
Schritte gutzuheißen . Wir freuen uns, feststellen zu können, daß der Administrator in seiner Erklärung 
besonderes Gewicht auf die Bedürfnisse dieser Länder gelegt hat und beabsichtigt, dem Verwaltungs­
rat einige spezifische Vorschläge zur weiteren Verbesserung der Leistungen des UNDP für die am 
meisten benachteiligten Länder und Sektoren zu unterbreiten. 

Andererseits dürfen wir aber auch nicht die bedeutende Rolle aus den Augen verlieren, die das 
UNDP in den höher entwickelten Entwicklungsländern zu spielen hat, um diesen Ländern die Er­
reichung und Aufrechterhaltung entsprechender Wachstumsraten und die Bewältigung der mit den 
beschleunigten wütschaftlichen und sozialen Reformen einhergehenden Probleme zu ermöglichen. 
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Angesichts der in den verschiedenen Bereichen und Phasen der Entwicklung bestehendep großen 
Vielfalt der Bedürfnisse und der beträchtlichen Unterschiede in den Prioritäten der Länder erscheint 
uns das länderweise Vorgehen das geeignetste Instrument zur Sicherung einer entsprechenden An­
passung des Programms an die individuellen Erfordernisse der einzelnen Länder. 

Meine D elegation stimmt mit dem Administrator hinsichtlich der otwendigkeit einer Be-
schleunigung des gesamten wirtschaftlichen Entwicklungsprozesses, insbesondere in den ärmsten 
Ländern, überei n. Wir sind daher der Ansicht, daß eine möglichst rasche und vollständige D urch­
führung des Systems der Landesprograrnmierung für den Erfolg der Arbeit des Programms von 
entscheidender Bedeutung ist. 

In diesem Zusammenhang ist es ermutigend, feststellen zu können, daß sich die Zusammen­
arbeit zwischen dem Programm und den durchführenden Organisationen in letzter Zeit gebessert 
hat . Für ein gutes Funktionieren des Programms wird es erforderlich sein, daß sich diese Zusammen­
arbeit in nächster Zeit weiter verstärkt . Meine Delegation ist sich jedoch des Umstandes bewußt, 
daß die Leistungsfähigkeit des Programms nicht nur von seiner eigenen Arbeit und der engen Zu­
sammenarbeit mit den durchführenden Organisationen, sondern auch von der Unterstützung abhängt, 
die es seitens der Regierungen erfährt. Dies gi lt insbesondere hinsichtlich der für die Entwicklungs­
länder verfügbaren finanziellen Mittel. 

Bezüglich dieses letztgenannten Punktes hat meine Delegation d ie im Rahmen des Verwaltu ngs­
rates stattgefundenen langen Diskussionen über die Frage der Indikativen Planungszahlen und die 
für die Berechnung dieser Zahlen in der zweiten Planungsperiode, das heißt für die Jahre 1977 bis 1981, 
anzuwendenden Kriterien mit besonderem Interesse verfolgt. Ich möchte hier nicht auf die einzelnen 
Aspekte der verschiedenen dabei vorgebrachten Argumente eingehen, da diese Angelegenheit unseres 
Erachtens in erster Linie vom Verwaltungsrat selbst zu behandeln ist. Da E ntscheidungen über 
Änderungen des angewand ten Systems erst im Lichte einer eingehenden Prüfung aller relevanten 
Gesichtspunkte getroffen werden sollten, erscheint uns die zweite K ommission nicht als das geeignete 
Forum für eine derartige D iskussion, die naturgemäß sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, und 
zwar mehr Zeit, als uns für ei nen der zah lreichen Tagesordnungspunkte der zweiten Kommission 
zur Verfügung steht. 

Meine D elegatio n hat mit großem Interesse die Erklärung des Beauftragten für Technische 
Hilfe, Mr. Farah, aufgenommen, in der er der Kommission ein eindrucksvolles Bild der Tätigkeit 
der Vereinten Nationen im Rahmen des regulären Programms gab. Wir begrüßen die Umorientierung 
des Programms in Richtung auf eine stärkere Betonung der Hilfe an die am wenigsten entwickelten 
Länder und der regionalen und subregionalen Beratungsdienste. 

Abschließend möchte ich dem K oordinator des Freiwilligenprogramms der Vereinten ationen, 
Mr. Sadri, für einen Bericht danken und gleichzeitig eine kurze Bemerkung hinzufügen . Meine 
Delegation hat mit Genugtuung festgestellt, daß der Ausbau des Freiwilligenprogramms dank der 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Sekretariat für Freiwilligendienste und dessen Unterstützu ng 
zügig voran schreitet. 

Die zweite G eneralversammlung des Sekretariats und seiner Mitgliedstaaten hat kürzlich in 
Wien stattgefunden. Ein Punkt dieser auf hohem iveau abgewickelten Beratungen befaßte sich mit 
der otwendigkeit, die Qualität und den Standard der Freiwilligen zu erhöhen. Dabei ist man überein­
gekommen, daß die nationalen Rekrutierungsdienste in erster Linie für eine der Qualifikation von 
Experten nahekommende Ausbildung der Freiwilligen zu sorgen haben. 

III-94 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 135 von 160

www.parlament.gv.at



135 

Anlage 18 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 2. 'Kommission zum Bericht des 
Exekutivdirektors des UN-Institutes für Ausbildung und Forschung (UNITAR) 

(22. November 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Meine Delegation möchte zunächst den neuen Exekutivdirektor, Botschafter Nicol, zur über­
nahme seiner Funktion als Leiter von UNITAR, dieser wichtigen Mitgliedorganisation des Systems 
der Vereinten Nationen, beglückwünschen. 

Wir alle haben heute morgen seine einführende Erklärung mit großem Interesse aufgenommen 
und ich gestatte mir, ihm auch im Namen meiner D elegation für seinen ausgezeichneten Bericht über 
die Tätigkeit von UNIT AR zu danken. 

Österreich arbeitet mit UNIT AR eng zusammen und wir hatten bereits mehrere Male Gelegen­
heit, Kolloquien des Institutes auf Schloß Hernstein zu veranstalten. 

Das diesjährige Kolloquium für höhere Beamte der Vereinten Nationen im Juli dieses Jahres stand 
unter der hervorragenden Leitung des geschäftsführenden Exekutivdirektors, Dr. Oscar Schachter. 
Das T hema dieses Kolloquiums bildete die Stellung der Frau in den Vereinten Nationen - ein 
Thema, das - dessen bin ich gewiß - von vier Siebentel der Weltbevölkerung begrüßt wird. Ich hatte 
bereits Gelegenheit, dem Exekutivdirektor die Einladung meiner Regierung zur Abhaltung eines 
Kolloquiums in Österreich im Jahre 1973 zu unterbreiten. Ich freue mich, diese Einladung hier wieder­
holen zu können. 

Meine Delegation hat die Bemühungen der UNIT AR im Zusammenhang mit der Errichtung 
des "Staff College" der Vereinten Nationen mit Befriedigung zur Kenntnis genommen . Dieses 
Projekt wurde von der Generalversammlung grundsätzlich gebilligt, stieß aber bisher auf finanzielle 
Schwierigkeiten. Meine D elegation hofft, daß diese Schwierigkeiten überwunden werden, so daß 
das College möglichst bald seine Arbeit aufnehmen kann. Wir sind überzeugt, daß das geplante 
College die beste Art der Ausbildung von Funktionären aus Entwicklungsländern für höhere inter­
nationale Verwaltungs posten darstellt. Es erscheint uns der einzige gangbare Weg zur Erreichung 
dieses Zieles. Es ist daher unsere feste überzeugung, daß wir, die Mitglieder der Vereinten Nationen, 
den Exekutivdirektor und seine Mitarbeiter bei der überwindung der noch bestehenden Hindernisse 
unterstützen sollten, damit sie ihre diesbezüglichen Arbeiten aufnehmen können . 

Meine besten Wünsche begleiten sie bei diesem Unterfangen und ihren anderen Bestrebungen. 
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Anlage 19 

E rklärung des österreichischen Vertreters in der 2. Kommission zum Bericht über d ie 
3. Welthandelskonferenz 

(28. November 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Zu Beginn meiner Erklärung möchte ich dem Herrn Generalsekretär der CTAD, meinem 
persönlichen Freund, dem ehemaligen Erdölminister von Venezuela, Mr. Manuel Perez Guerrero, 
für seine äußerst interessanten Ausführungen vom 25. ovember danken . 

Generalsekretär Perez Guerrero widmet den ersten Teil seiner .. rklärung einer Bilanz der 
3. UNCTAD; wobei er zum Ergebnis gelangt, daß diese Konferenz durch das Fehlen von wichtigen 
Resultaten und grundsätzlichen Punkten charakterisiert war. E ine Reihe von Sprechern stimmte in 
diesem Punkt mit Mr. Perez ebenso überein wie ein Teil der Wirtschaftsberichterstatter der Welt­
presse, die die Ansicht äußerten, daß das Endergebnis der Konferenz, verglichen mit dem Aufwand 
der Organisation, eher bescheiden ausgefallen sei. Ich stimme diesen pessimistischen Ansichten 
nicht zu, bin aber der Meinung, daß es von künftigen ktionen, dem tatsächlichen "follow-up" 
abhängen wird, die die logische Folge der in Santiago ge faßten Resolutionen sein werden . 

Es ist für mich ein Bedürfnis, an dieser Stelle die erdienste der chilenischen Regierung und der 
Gemeindeverwaltung Santiagos hervorzuheben, die mit einem iaximalaufwand in der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit eine hervorragende Konferenzorgani ation schufen und dafür sorgten, 
daß sich die Teilnehmer in Santiago so wohl fühlten. Im amen der österreichischen Delegation darf 
ich die chilenische Delegation bitten, den chilenischen Behörden unseren aufrichtigen D ank zu über­
mitteln. 

Österreich hat mit Genugtuung die Unterzeichnung des Internationalen Kakaoabkommens 
zur Kenntnis genommen, mit der die Empfehlwlgen der Resolution 83 (IH) mit Bezug auf die Ab­
haltung zwischenstaatlicher Konsultationen über Markt-, Absatz- und Preisfragen der wesentlichen 
Erzeugnisse bestätigt werden. Aus dieser Überlegung erscheint mir die Idee des französischen Finanz­
ministers, Giscard d'Estaing, die er auf der Konferenz von antiago zur Erwägung stellte, äußerst 
empfehlenswert, wonach es notwendig sei, internationale bkommen über Absatzorganisation 
und Preisstabilisation für Grundstoffe zu schließen, um hiedurch die Ausfuhrmöglichkeit im Falle 
starker Währungsänderungen dennoch 'zu gewährleisten . Es wäre jedenfalls zu begrüßen, wenn es 
in naher Zukunft zum Abschluß weiterer ähnlicher Abkommen über Kaffee und Tee käme. 

Meine Delegation sieht es als einen bedeutenden Erfolg der U CT AD an, daß sich die Handels­
beziehungen zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern durch multilaterale Handelsvertrags­
verhandlungen intensiviert und verbessert haben. Österreich hat vor mehreren Jahren die Zölle 
für ahrungsmittel wie Tee, Kaffee, Kakao, Bananen und andere abgeschafft. Ich bin sicher, daß 
diese Maßnahme wesentlich dazu beigetragen hat, den Verbrauch dieser E rzeugnisse in Österreich 
stark ansteigen zu lassen. 

D as Verständnis und Interesse der Öffentlichkeit für die Bewältigung der enormen Aufgaben 
auf dem Gebiet der Entwicklung ist auch für die Zielsetzung und Arbeit der U CTAD von großer 
Bedeutung . Dieser Punkt wurde auch in der Internationalen E ntwicklungsstrategie und in eine.r 
Reihe anderer Resolutionen von den Vereinten Nationen anerkannt . Österreich hat diese Resolution 
unterstütz~ und zählte auch zu den Miteinbringern der Resolution 43 (IH) in Santiago. Aus diesen 
Erwägungen ist meine Delegation der französischen D elegation für die geplante Initiative dankbar, 
derzufolge ein jährlicher Weltinformationstag über Entwicklungsfragen eingeführt und entsprechende 
unterstützende Maßnahmen ergriffen werden sollten. Meine D elegation unterstützt diese Initiative 
vorbehaltslos und hofft, daß sie die allgemeine Unterstützung dieser K ommission finden wird. 

Herr, Vorsitzender, man hat mich davon in Kenntnis gesetzt, daß das Informationszentrum für 
Wirtschafts- und Sozialfragen in Befolgung der Resolution 43 der 3. Welthandelskonferenz im 
laufenden Jahr 80.'000 US-Dollar verausgabt hat; die derzei ti gen Berechnungen für 1973 schl.ießen 
z. B. eine "strategische Begegnung für Handel und Entwicklung" für rund 26.000 US-Dollar, ein 
Seminar für Handel und Entwicklung in der zweiten H älfte des Jahres 1973 mit Ausgaben von rund 
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36.000 US-Dollar und verschiedene andere Aktivitäten für einen Gesamtbetrag von 146.000 US-Dollar 
ein. Meine Delegation ist davon überzeugt, daß diese Projekte geeignet sind, das Verständnis für 
die Entwicklungsprobleme der Dritten Welt zu fördern. 

Was die Sondermaßnahmen zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder anlangt, so hatte 
Österreich bereits bei der 3. UNCT AD Gelegenheit, sich für eine einstimmige Annahme der Resolu­
tion 62 (IH) einzusetzen. Aus dieser Überlegung steht daher meine Delegation auch dem von Sudan, 
Uganda und Obervolta eingebrachten Resolutionsentwurf grundsätzlich positiv gegenüber. Es scheint 
aber notwendig, sicherzustellen, daß die darin geforderte Berichterstattung zu keiner Doppelgeleisig­
keit führt. 
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Anlage 20 

Erklärung des österreichischen Delegierten in der 3. Kommission zum Tagesordnungs­
punkt ,,25. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte" 

(4. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender I 

Gestatten Sie mir 7unächst, daß ich Sie aus Anlaß Ihrer Wahl zum Vorsitzenden unserer Kom­
mission beglückwünsche. Ihre große Erfahrung und ihre hervorragenden Fähigkeiten geben Ihnen 
die beste Qualifikation für Ihr verantwortungsvolles Amt und ich bin überzeugt, daß die Kommission 
unter Ihrer Leitung in der Lage sein wird, ihre Arbeit erfolgreich zu Ende zu führen. Meine Glück­
wünsche gelten selbstverständlich auch den stellvertretenden Vorsitzenden und der Berichte~statterin. 
Ich kann den Mitgliedern des Büros versichern, daß sie die volle Unterstützung meiner Delegation 
genießen. . 

An dieser Stelle möchte ich auch dem Sekretariat für die wertvolle Arbeit, die es bei der Vor­
bereitung des vorliegenden Berichtes geleistet hat, den Dank meiner Delegation aussprechen. Meine 
Delegation möchte insbesondere dem Direktor der Menschenrechtsabteilung, Herrn Schreiber, 
für seine einführenden Worte danken, durch die er uns den zur Diskussion stehenden Gegenstand 
näher erläutert hat. 

Der Bericht des Generalsekretärs enthält im Zusammenhang mit dem Programm für die 
Begehung des 25. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine große Anzahl 
von Vorschlägen in bezug auf würdige nationale Gedenkaktivitäten. Der Bericht überläßt indessen 
die Wahl zwischen den verschiedenen Anregungen den Mitgliedstaaten, was uns als sehr richtig er­
scheint. Es sollte Sache jeder nationalen, regionalen oder lokalen Gemeinschaft sein, zu entscheiden, 
welche Initiativen sie zur Begehung des Jahrestages ergreifen will . 

Der Bericht sieht weiters ein sehr anspruchsvolles Programm für die Vereinten Nationen vor. 
Auch die zwischenstaatlichen und die privaten internationalen Organisationen werden eingeladen, 
ihnen geeignet erscheinende Aktivitäten zu entfalten. 

Wie wichtig und wertvoll diese Aktionen insbesondere im Hinblick auf die Verbreitung der 
Ideen der Menschenrechte und Grundfreiheiten auch immer sein mögen, meine D elegation zieht 
jedenfalls jene Maßnahmen vor, die der allgemeinen Förderung und Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten am wirksamsten dienen. Als ein derartiger Vorschlag kann etwa gelten, daß 
die Regierungen jener Mitgliedstaaten, die den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, den Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie das Fakultativprotokoll zum Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte noch nicht ratifiziert haben, eingeladen werden, das für die 
Ratifikation dieser Instrumente erforderliche innerstaatliche Genehmigungsverfahren so zu beschleu­
nigen, daß die Ratifikation im Jahre 1973 vollzogen werden kann. 

Ich möchte einen weiteren ähnlichen Vorschlag unterbreiten, der die Arbeit der Vereinten 
Nationen, insbesondere unsere eigene Arbeit hier in dieser Kommission betrifft. 

Wir alle wissen, wie sehr unsere Tagesordnung seit Jahren überlastet ist. Auf diesen Umstand 
ist es zurückzuführen, daß gewisse Tagesordnungspunkte, die sich auf Einzelgebiete der Menschen­
rechte beziehen, wie etwa auf die Beseitigung der religiösen Intoleranz oder auf die Informations­
freiheit, von Jahr zu Jahr verschoben werden mußten. Ich glaube, daß es ein beachtenswerter Beitrag 
der Vereinten Nationen wäre, wenn wir uns bemühten, diese Tagesordnungspunkte so bald wie 
möglich meritorisch zu behandeln. 

Abschließend möchte ich betonen, daß meine Delegation den Gedanken begrüßt, im Jahre 1973 
oder in den darauffolgenden Jahren regionale Seminare zu veranstalten, die neue Wege und Methoden 
zur Förderung der Menschenrechte prüfen sollen. Im Mittelpunkt dieser Untersuchungen hätten 
vor allem die Probleme und Bedürfnisse der Völker der betreffenden Regione, aber auch der übrigen 
Welt zu stehen. 
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Anlage 21 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zur Frage d er Besei­
tigung aller Formen der rassischen Diskriminierung 

(13. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

In Österreich stellt die Nichtdiskriminierung seit dem Jahre 1867 eines der grundlegenqen Ver­
fassungsprinzipien dar. Gemäß Artikel 19 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger aus dem Jahre 1867 sind alle Volksstämme des Staates gleichberechtigt und jeder Volks­
stamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache. 

Artikel 7.der österreichischen Bundesverfassung aus demjahre 1920 sieht vor, daß alle Bundes­
bürger vor dem Gesetz gleich sind. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse 
und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. 

In Artikel 6 des österreichischen Staatsvertrages von 1955 hat sich Österreich verpflichtet, allen 
unter österreichischer Staatshoheit lebenden Personen ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion den Genuß der Menschenrechte und der Grundfreiheiten zu sichern . Derselbe 
Grundsatz ist in Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert, die Österreich 
im Jahre 1958 ratifiziert hat. 

Diese rechtlichen Verpflichtungen entsprechen tatsächlich in jeder Beziehung den sozialen, 
politischen und legislativen Vorstellungen qes österreichischen Volkes. Dieser Standpunkt hat auch 
stets die Grundhaltung der österreichischen ' Regierung in allen Fragen der Rassendiskriminierung 
seit der Gründung der Vereinten Nationen und besonders seit dem Österreich Mitglied dieser Organi­
sation geworden ist, bestimmt. Österreich hat nie gezögert, seiner ernsten Besorgnis über alle Arten 
der Verletzung der Menschenrechte und Grundfreiheiten Ausdruck zu geben. Es ist ebenso eine 
bekannte Tatsache, daß meine Regierung bei zahlreichen Gelegenheiten alle Formen der Rassen­
diskriminierung, einschließlich der Apartheid-Politik, entschieden abgelehnt hat. 

Während des Internationalen Jahres zur Bekämpfung der rassischen Diskriminierung 1971 
scheute Österreich keine Mühe, zur Verwirklichung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung auf 
allen Gebieten des ,menschlichen Zusammenlebens wirksam beizutragen . In ihrem zweiten, dem 
Generalsekretär im Juli 1972 übermittelten Bericht über die Begehung des Internationalen Jahres 
in Österreich betonte meine Regierung, daß auf die gründliche Informierung der Öffentlichkeit 
durch die Massenmedien und insbesondere im Wege des Schulunterrichts besonderes Gewicht 
gelegt wurde. So nahm der ORF verschiedene einschlägige Sendungen in sein Programm auf, die 
sich mit dem Problem der Rassendiskriminierung im weitesten Sinn beschäftigten. Dasselbe Problem 
wurde auch im Rahmen des Lehrplanes der Mittelschulen, der Fachschulen und der militärischen 
Ausbildung erörtert. Artikel über dieses Thema sowie Beiträge über die Bekämpfung der Rassen­
diskriminierung erschienen in verschiedenen Publikationen. In einer Grundsatzerklärung hat der 
Österreichische Presserat, eine Institution der Selbstkontrolle der Presse, die Unzulässigkeit jeglicher 
Diskriminierung aus rassischen, religiösen, nationalen oder sonstigen Gründen als leitenden Grund­
satz der österreichischen Presse anerkannt. 

Am 9. Mai 1972 hat Österreich die Internationale Konvention über die E liminierung aller 
Formen rassischer Diskriminierung ratifiziert. Mit diesem Schritt hat Österreich einmal mehr seine 
Entschlossenheit demonstriert, alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Rassismus und 
der rassischen Vorurteile in allen ihren Manifestationen zu ergreifen. 

Mein Land hat sich immer schon an verschiedenen humanitären Aktionen beteiligt. Es entspricht 
daher dieser Tradition, wenn meine Regierung der Funktion des Vereinten Nationen-Fonds für 
Südafrika besondere Bedeutung beimißt. Gemäß Punkt 3 der Resolution 2397 (XXIII) der General­
versammlung vom 2. Dezember 1968 dient der Fonds wichtigen humanitären Zielen. Aus diesem 
Grund hat meine Regierung beschlossen, ebenso wie in den vergangenen Jahren, auch heuer wieder 
einen bedeutenden Beitrag zum Fonds zu leisten. 

Meine Delegation prüfte mit großem Interesse und sehr sorgfältig den Bericht des General­
sekretärs im Zusammenhang mit den Resolutionen 2784 und 2785 (XXIV) der Generalversammlung. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde hiebei dem Entwurf eines Programms der " D ekade für Maß-

/ 
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nahmen zur Bekämpfung des Rassismus und der rassischen Diskriminierung" geschenkt, der dem 
Bericht beigeschlossen ist. Wir sind der Meinung, daß der Programmentwurf sorgfältige Prüfung 
verdient. Ebenso scheint es nach Ansicht meiner Delegation unerläßlich, daß sowohl die Dekade als 
auch die vorgeschlagene Weltkonferenz sorgfältig vorbereitet werden. Wir glauben, daß u. a. auch 
regionale Seminare geeignet wären, zur Vorbereitung des endgültigen Programms für die Dekade 
und für die Weltkonferenz einen nützlichen Beitrag zu leisten. Sie werden sich erinnern, daß meine 
Delegation im Verlauf der Debatte über den ersten Tagesordnungspunkt dem Gedanken, wonach 
regionale Seminare ihr Interesse auf neue Wege und Methoden zur Förderung der Menschenrechte 
konzentrieren sollten, große Bedeutung beigemessen hat. 

Ich glaube, ein Teil dieser Studien könnte sehr wohl einer eingehenden Prüfung der eine~ oder 
anderen Frage gewidmet werden, die sich im Zusammenhang mit der Dekade ergibt. Es steht jeden­
falls außer Zweifel, daß der Erfolg der Dekade weitgehend von ihrer gründlichen Vorbereitung 
abhängen wird. Meine Delegation setzt große Hoffnungen auf die Dekade und begrüßt daher den 
Vorschlag, die Dekade am 10. Dezember 1973 zu eröffnen. 

Abschließend möchte ich, Herr Vorsitzender, noch einige Worte zum Konventionsentwurf 
über die Unterdrückung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid sagen. 

Ich glaube nicht, daß es notwendig wäre, den österreichischen Standpunkt in dieser Sache 
erneut zu erläutern. Alle Handlungen, die in Artikel II des Konventionsentwurfes, aber auch in 
Artikel II des Entwurfes eines Protokolls zur Konvention umschrieben sind, werden von Österreich 
entschieden abgelehnt, weil sie mit den Grundfreiheiten und mit den Menschenrechten in flagrantem 
Widerspruch stehen. Andererseits ist Österreich der Meinung, daß die Vorbereitung internationaler 

. strafrechtlicher Bestimmungen auf diesem Gebiet sehr sorgfältig und eingehend studiert werden 
muß, um jede Rechtsunsicherheit zu vermeiden. Wie wir vor einigen Tagen erfahren haben, wird 
derzeit ein revidierter Entwurf vorbereitet, der demnächst vorgelegt werden soll. Es erscheint daher 
in diesem Stadium nicht erforderlich, zu den einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes 
Stellung zu nehmen. Meine Delegation sieht der revidierten Fassung entgegen und gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daß sie einige Verbesserungen enthalten wird. 
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Anlage 22 

Erkläru~g des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zum Bericht des 
Flüchtlingshochkommissärs 

(21. November 1972) 

Die österreicrusche Delegation möchte dem Flüchtlingshochkommissär der Vereinten Nationen, 
Seiner Hoheit Prinz Aga Khan, ihre Glückwünsche für seinen ausgezeichneten Bericht über ~ie 
Tätigkeit ausdrücken, die er und sein Büro zur Linderung der Leiden von vielen Tausenden Menschen 
unternimmt. Wir haben diesen Bericht mit größem Interesse gelesen. 

Man kann nicht umhin, den Erfolg der Bemühungen zu bewundern, welche der Flüchtlings­
hochkommissär der Vereinten Nationen zur Erfüllung seiner humanitären Aufgabe entwickelt 
hat und weiterhin entwickelt, und man muß den Elan, den er dabei bewiesen hat, anerkennen. Die in 
der Vergangenheit erzielten Ergebnisse auf dem Gebiet der Flüchtlingshilfe und die glückliche und 
endgültige Lösung der Probleme vieler Flüchtlinge legen Zeugnis von dieser bewundernswerten 
Wirksamkeit der Arbeit des Flüchtlingshochkommissärs ab. 

Meine Regierung wird nicht verfehlen, deql Flüchtlingshochkommissär und seinem Büro ihre 
volle Unterstützung zur Fortsetzung ihrer Arbeit zu gewähren, der wir alle die größte Bedeutung 
beimessen. Meine Delegation schlie'ßt sich jenen an, die in dieser Kommission ihre tief empfundene 
Dankbarkeit gegenüber Seiner Hoheit Prinz Aga Khan für seinen hervorragenden Beitrag zum 
Frieden bekundet haben . 

Jene Bemühungen, die zur Auffindung bleibender Lösungen der in Frage stehenden Probleme 
unternommen wurden und die hiebei erzielten Erfolge verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit, 
da sie im Interesse des unglücklich betroffenen Einzelmenschen, aber auch im Interesse der ganzen 
internationalen Gemeinschaft liegen. 

Der Bericht, der uns gestern in so klarer Weise vom Flüchtlingshochkommissär vorgestellt 
wurde, stellt ein ausgezeichnetes Beispiel dafür dar, daß die internationale Gemeinschaft und ihre 
Organe in der 'Lage sind, auf humanitärem Gebiet in wirksamer Weise zu handeln und daß sie sich 
ihrer Verantwortlichkeit bewußt sind. Dies erfüllt uns mit Hoffnung. 

Leider ist es wenig ermutigend, daß, wie wir aus Punkt 41 des Berichts des Flüchtlingshoch­
kommissärs ersehen, die Zahl der Flüchtlinge 1971 nicht gesunken ist. 

Es erscheint uns jedoch ein bedeutender Schritt vorwärts, daß eine große Anzahl von Flücht­
lingen, vor allem in Mrika, im vergangenen Jahr die freiwillige Repatrüerung gewählt hat. In diesem 
Zusammenhang möchte meine Delegation der Regierung der Demokratischen Republik Sudan für 
ihre Bemühungen zu einer friedlichen Regelung der dortigen Probleme gratulieren. Wir stimmen dem 
Flüchtlingshochkommissär zu, daß die freiwillige Repatrüerung in den rpeisten Fällen die beste 
Lösung der Probleme der Flüchtlinge darstellt und ihren Bedürfnissen entspricht. 

Wenn es auch gegenwärtig meist die Völker Mrikas sind, die das Mißgeschick einer Vertreibung 
erleiden, so sollte doch nicht vergessen werden, daß diese Probleme in Europa fortbestehen, wo 
Ende 1971 etwa 615.000 Personen in den Aufgabenbereich des Flüchtlingshochkommissärs fielen. 

Nach Ansicht meiner Regierung müssen der international gewährleistete Rechtsschutz und 
insbesondere die Gewährung ausreichender wirtschaftlicher und sozialer Rechte an die Betroffenen 
in den Aufnahmeländern - neben der materiellen Hilfeleistung - zu den bedeutendsten Faktoren 
zur Erleichterung der Leiden von Flüchtlingen gezählt werden. Die Tatsache, daß vielerorts die 
legislativen und administrativen Maßnahmen den internationalen Normen noch nicht völlig angepaßt 
sind und die Anzahl der Beitritte zu den die Flüchtlingsfrage betreffenden internationalen Instrumen­
ten noch unvollständig ist, ist geeignet, für die Flüchtlinge auf individueller Ebene Schwierigkeiten 
heraufzubeschwören. 

Mein Land hat den vom Flüchtlingshochkommissär im "jahre 1970 an die Regierungen ausge­
sandten Fragebogen zum Anlaß genommen, seine diesbezüglichen legislativen und administrativen 
Maßnahmen einer überprüfung und Neubewertung zu unterziehen. Es hat die erbetenen Informatio­
nen im Vorjahr abgegeben. 
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Was den Entwurf einer Konvention über das territoriale Asyl betrifft, der im Annex zum Bericht 
des Flüchtlingshochkommissärs enthalten ist, so kann er als eine gute Diskussionsbasis angesehen 
werden. Die Aufnahme von Kontakten mit den Regierungen der Mitgliedstaaten erscheint gerecht­
fer tigt, damit diese ihre Ansichten zu diesem Entwurf bilden und bekanntgeben können . 

Als traditionelles Flüchtlingsaufnahmeland hat es Österreich auch im vergangenen Jahr - wie 
in den vorhergehenden - auf sich genommen, eine große Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen 
und ihnen beim Wiederaufbau eines menschenwürdigen Lebens in Österreich oder in einem anderen 
Aufnahmeland behilflich zu sein. Bei dieser ihrer Tätigkeit genießt meine Regierung die unerläßliche 
Unterstützung und Zusammenarbeit des Vertreters des Flüchtlingshochkommissärs in Wien. 

Von besonderer Bedeutung erscheint uns die otwendigkeit, alte und körperlich sowie geistig 
behinderte Flüchtlinge aufzunehmen, die aus bekannten Gründen bei der Asylsuche Schwierigkeiten 
begegnen und von denen eine bedeutende Anzahl in meinem Land Zuflucht gefunden hat. 

D er Aufruf des Flüchtlingshochkommissärs, für eine neue Gruppe von Flüchtlingen - diesmal 
aus Ostafrika ,- ein bleibendes oder vorüqergehendes Asyl zu gewähren, ist in Österreich nicht 
ungehört verhallt : Österreich hat anläßlich der kürzlich in Ostafrika ausgebrochenen Krise innerhalb 
kürzester Zeit und unter Vermeidung jeglicher bürokratischer Barrieren annähernd 2000 Menschen -
darunter 200 auf permanenter Basis - aufgenommen. 

Infolge ihrer Auffassung über die Arbeit des Flüchtlingshochkommissärs und die otwendigkeit 
ihrer Fortsetzung in Zusammenarbeit mit den Regierungen ist meine Delegation glücklich, zu den 
Miteinbringern der drei Resolutionsentwürfe in dieser Angelegenheit zu zählen, nämlich des Resolu­
tionsentwurfes betreffend die Hilfeleistung an die aus dem Ausland zurückkehrenden sudanesischen 
Flüchtlinge, des Resolutionsentwurfes betreffend den Bericht des Flüchtlingshochkommissärs und 
des Resolutionsentwurfes betreffend die Fortsetzung des Amtes des Flüchtlingshochkommissärs. 
Meine D elegation hofft, daß diese Resolutionsentwürfe wie bisher per acclamationem angenommen 
werden. 
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Anlagt! 23 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zum Tagesordnungs­
punkt: Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

(1. Dezember 1972) 

Herr. Vorsitzender! 

Österreich mißt der Notwendigkeit und seiner moralischen und rechtlichen Verpflichtung größte 
Bedeutung zu, Personen, die im Verdacht stehen, während des Zweiten Weltkrieges Kriegsverbrechen 
begangen zu haben, aufzuspüren, zu verfolgen und vor Gericht zu stellen, und jene, die für schuldig 
befunden werden, zu bestrafen. Mein Land ist Vertrags partei des Völkermordübereinkommens aus 
1948, der Genfer Konventionen aus 1949 und seit kurzem des Internationalen Übereinkommens 
zur Beschränkung aller Formen rassischer Diskriminierung. 

Gemäß dem Verbotsgesetz vom 8. November 1945 und dem Kriegsverbrechergesetz wurden 
gegen zahlreiche Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg Erhebungen und Verfahren durchgeführt. 
Innerhalb eines Jahrzehnts, von 1945 bis 1955, wurden gegen insgesamt 134.000 Personen polizeiliche 
und gerichtliche Erhebungen betreffend Nazi-Gewaltverbrechen gepflogen, von denen 13.000 von 
den Gerichten für schuldig befunden wurden. 43 Personen wurden zum Tode verurteilt, 34 erhielten 
lebenslängliche, 264 schwere Kerkerstrafen zwischen 10 und 20 Jahren. 

Die österreichischen Behörden haben nicht aufgehört, geeignete Schritte zu unternehmen, um 
Personen, die Kriegsverbrechen verdächtigt werden, aufzuspüren, festzunehmen, vor Gericht zu 
stellen, zu bestrafen und wenn möglich auszuliefern . 

Die Bestrafung von Kriegsverbrechern und Verbrechern gegen die Menschlichkeit erfolgt 
gemäß den allgemeinen, für Straftaten geltenden Bestimmungen des österreichischen Strafrechts. 
Durch eine Änderung des Strafgesetzes ~m Jahre 1965 wurde die Verjährung für solche Straftaten 
ausgeschlossen, die früher mit der Todesstrafe bedroht waren, wie etwa Mord. 

Als Beispiel für die fortgesetzten Bemühungen der österreichischen Behörden sei erwähnt, daß 
noch im Jahre 1970 800'Verfahren betreffend Kriegsverbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg bei 
österreichischen Gerichten anhängig waren. D ie · österreichischen Gerichtsbehörden waren und 
sind bemüht, diese Verfahren möglichst bald zu einem Abschluß zu bringen. Seit 1970 wurden in 
sechs Fällen schwere Kerkerstrafen verhängt. 

Infolge der verstrichenen Zeit konnte jedoch nur in einer beschränkten Anzahl von Fällen aus­
reichendes Beweismaterial für eine Anklageerhebung gesammelt werden, und dies nach langwierigen . 
und komplizierten Vorerhebungen, die bisweilen Einvernahmen von Zeugen erfordern, die über die 
ganze Welt verstreut leben. Die Gerichtsverfahren selbst erfahren im allgemeinen eine beträchtliche 
Verzögerung und bisweilen ernsthafte Gefährdung dadurch, daß geladene Zeugen nicht erscheinen 
oder widersprüchliche und sogar offensichtlich falsche Aussagen machen. Auf Grund des Grund­
satzes "in dubio pro reo" mußten in der Vergangenheit einige Angeklagte aus Beweismangel frei-
gesprochen werden. . 

Was den Fall anlangt, den der Vertreter der UdSSR in seiner gestrigen Erklärung erwähnt hat, 
war die Zeit zwischen der gestrigen Sitzung und dem Zeitpunkt dieser Erklärung nicht ausreichend, 
diesbezüglich die neuesten Informationen zu erhalten. Ich nehme aber an, daß diese Entscheidung 
noch nicht endgültig, das heißt, in Rechtskraft erwachsen ist. 

Die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird von der Republik Österreich 
anerkannt: 

Ein Austausch von Informationen und Beweismaterial stützt sich entweder auf Rechtshilfe­
abkommen oder erfolgt, sofern solche Abkommen nicht bestehen, auf der Grundlage der Gegen­
seitigkeit. Hiebei wird der international .anerkannte Grundsatz, wonach Rechtshilfe bei politischen 
D elikten ausgeschlossen ist, von den österreichischen Behörden restriktiv angewandt, sofern es 
sich um schwere Kriegsverbrechen handelt. 
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Die Auslieferung von Kriegsverbrechern erfolgt wie bei allen anderen Delikten gemäß vertrag­
lichen Bestimmungen oder auf der Grundlage der Gegenseitigkeit. Für Rechtshilfeangelegenheiten 
bei schweren Kriegsverbrechen anerkennen die österreichischen Gerichtsbehörden in der Regel den 
vorwiegend kriminellen Charakter der Tat. Falls der Angeklagte Ausländer und der Tatort im Aus­
land gelegen ist, können die österreichischen Gerichtsbehörden in Anwendung des Universalitäts­
prinzips dennoch ihre Zuständigkeit begründen. 

Gegenwärtig werden in Österreich keine Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Mensch­
lichkeit begangen. Jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe 
usw; Fälle rassischer Diskriminierung sind gesetzlich strafbar. 

Was den Entwurf von Grundsätzen für die internationale Zusammenarbeit bei der Aufspürung, 
Festnahme, Auslieferung und Bestrafung von Kriegsverbrechern und Verbrechern gegen die Mensch­
lichkeit betrifft, der in Dokument AIC, 3/L. 1975 enthalten ist und von den Vertretern Weißrußlands, 
der Tschechoslowakei und der Demokratischen Republik Jemen eingebracht wird, wird sich die 
Haltung meiner Regierung nach den oben erwähnten Erwägungen richten. 

UNO·Bericht 9* 
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Anlage 24 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zur Frage Verbrechens­
verhütung und -koptrolle 

(7. Dezember 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Zunächst möchte ich den Stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten ationen für Menschen­
rechtsangelegenheiten, Frau Helvi Sipilä, zu ihrer ausgezeichneten einführenden Erklärung zu diesem 
Tagesordnungspunkt beglückwünschen, in der sie einige der wichtigsten Probleme angeschnitten 
hat, denen wir uns bei der Behandlung dieses Themas gegenübersehen. 

Iri seinem in D okument A j8844 enthaltenen Bericht betreffend Verbrechensverhütung und 
-kontrolle, den wir mit großem Interesse studiert haben, lenkt der Generalsekretär der Vereinten 

ationen unsere Aufmerksamkeit auf den engen Zusammenhang und die Interdependenz zwischen 
der heutigen raschen Änderung sozialer und wirtschaI:tlicher Strukturen und der Entwicklung von 
Verbrechensproblemen. Diese Zusammenhänge sollten in vollstem Maße erkannt und auf nationaler 
und internationaler Ebene untersucht werden, damit Mittel und Wege gefunden werden, der in 
vielen Teilen der Welt bestehenden und zunehmenden Probleme Herr zu werden. Untersuchungen 
in dieser Richtung und insbesondere solche, die als Vergleichsbasis geeignet sind, sind daher für 
alle mit Verbrechensverhütung und -kontrolle befaßten Behörden von großem Interesse. 

Hinsichtlich der Situation in meiner Heimat kann gesagt werden, daß das Ausmaß der Krimi­
nalität nicht besorgniserregend ist. Die Zuwachsrate war in den letzten Jahren eher gering. 

Trotz dieser günstigen Lage sind die zustä~digen Behörden in jeder Weise bemüht, die Methoden 
der Verbrechensverhütung, der Verbrechensaufklärung und der Behandlung von Rechtsbrechern 
zu verbessern. 

Im Bereich der strafrechtlichen Gesetzgebung hat Österreich mit der Verabschiedung des Straf­
rechtsänderungsgesetzes 1971 einen wesentlichen Beitrag zu den im Bericht des Generalsekretärs 
erwähnten D ekriminalisierungsbestrebungen geleistet. Durch dieses Gesetz wurde unter anderem 
die Strafbarkei~ homosexueller Betätigung unter Erwachsenen als unzeitgemäß und verfehlt beseitigt. 
Zugleich wurden gewisse Fahrlässigkeitsdelikte, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrs­
unfäll~n, bei denen kein Personenschaden verursacht wurde, entpönalisiert. 

Neben diesen Änderungen des materiellen Strafrechts wurden durch das oben erwähnte Gesetz 
aus 1971 wichtige Verbesserungen des Strafverfahrens vorgenommen, wodurch beispielsweise die 
D auer der Untersuchungshaft mit maximal sechs Monaten begrenzt wurde. 

Über diese Novellierungen hinaus wird gegenwärtig in meiner Heimat eine Generalrevision des 
Strafsystems unternommen, deren Hauptziele die Entlassung der Gerichte durch weitere Entpönali­
sierung, die Stärkung der Effizienz aller mit Rechtsbrechern befaßten Behörden und die Reformierung 
der Haftanstalten sind. 

Mit Rücksicht auf die in dieser Frage vorhandenen internationalen Faktoren erscheint es wesent­
lich, beträchtliche Anstrengungen zur Förderung des Austausches von Informationen, Erfahrungen 
und Untersuchungsergebnissen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und -kontrolle zu unter­
nehmen. Die internationale Zusammenarbeit auf diesen Gebieten hat im Rahmen des Europarates 
bereits ein hohes Maß an Intensität und Wirksamkeit erlangt. Eine derartige Zusammenarbeit sollte 
jedoch auf weltweiter Basis eingeführt und wesentlich weiter entwickelt werden, wozu die Vereinten 

ationen als Weltforum bestens geeignet waren. 

Meine D elegation hat den in den Dokumenten A jC.3jL.1989 enthaltenen Resolutionsentwurf 
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen und wir hoffen, daß er von diesem Komitee einstimmig 
angenommen wird. 

10 U O·Bericht 
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Anlage 25 

Erklärung des österreichischen Vertreters i n der 3. Kommission zum Tagesordnungs­
punkt " Jugend" 

(7. Dezember 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Meine Delegation ist sich der otwendigkeit bewußt, das Interesse und die Mitarbeit der Jugend 
und J ugendorganisationen für nationale und internationale Aktivitäten und Entwicklung zu gewinnen . 
Dadurch würden einerseits die Fähigkeiten der Jugend im höchstmöglichen Maße genutzt und 
andererseits für die Kontinuität jener G edanken und Ideale Sorge getragen werden, welche die 
Grundlage unserer sozialen, kulturellen und politischen Strukturen bilden. In Österreich nehmen 
junge Menschen ein aktives Interesse an den nationalen und internationalen Entwicklungen. Man 
gibt ihnen viele Möglichkeiten, ihre Ansichten und Standpunkte darzulegen und an der Formulierung 
und Gestaltung nationaler politischer Maßnahmen mitzuwirken, welche insbesondere die J ugend, 
aber auch die Gesellschaft als Ganzes, betreffen. 

Zur Erreichung dieses Zieles, nämlich Einbeziehung der Jugend bei der Gestaltung der Welt 
von heute und von morgen, erscheint es uns angemessen, ja wesentlich, die Wege und Mittel der 
Kommunikation zwischen der Jugend und nationalen und internationalen Jugendorganisationen 
einerseits und der internationalen Gemeinschaft andererseits besser als bisher zu nützen, zu verbessern 
und dort neue Wege zu finden, wo sie noch nicht bestehen oder sich als ungenügend erwiesen haben. 
In diesem Zusammenhang erscheint uns der einschlägige Bericht des Generalsekretärs der Vereinten 

ationen und insbesondere die Punkte 35 bis 42 dieses Berichtes von großem Wert. Er sollte als 
Grundlage unserer künftigen Aktionen herangezogen werden. Besondere Bedeutung kommt hier 
wohl dem Vorschlag in Punkt 39 (a) zur Einberufung einer ad hoc-Beratungsgruppe in Jugend­
fragen zu, die dem Generalsekretär bei seinen Aktivitäten zur Befriedigung der Bedürfnisse und 
Bestrebungen der Jugend zur Seite stehen soll. 

D ie Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen sollten alle geeigneten Schritte unter­
nehmen, um bei der Jugend die Achtung für alle Menschen ohne Rücksicht auf ationalität, Rasse, 
Geschlecht oder Religion, die Achtung für den Wert des Menschen und den Einsatz für die Ideale 
des Friedens, der Freiheit und des Fortschritts sowie für die Menschenrechte zu fördern. 

Im Einklang mit dieser ihrer Überzeugung schätzt sich meine Delegation glücklich, die Resolu­
tionsentwürfe A/C.3/L.1981 und 1982 miteinzubringen und sie sieht keinerlei Schwierigkeiten, 
für den Resolutionsentwurf A/C.3/L.1983/Rev. 1 zu stimmen, der eine verstärkte Teilnahme 
junger Menschen an der Sekretariatsarbeit des UN-Systems fordert. 

/ 
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Anlage 26 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 3. Kommission zur Frage der 
Todesstrafe 

Herr Vorsitzender! 

In meiner Interverition will ich auf Kapitel XII, Teil H des Berichtes des Wirtschafts- und 
Sozialrates betreffend die Frage der Todesstrafe und auf den Resolutionsentwurf A/C.3/L.1964 
Bezug nehmen, der nunmehr zur D iskussion steht und zu dessen Einbringern Österreich zählt. 

D ie österreichische Delegation hat stets die Ansicht vertreten, daß die Abschaffung der Todes­
strafe in allen Ländern und unter allen Umständen einen überaus bedeutenden Schritt zur vollen 
Erfüllung des in Artikel 3 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung niedergelegten G rundsatzes 
des Rechts auf Leben darstellt. 

In Übereinstimmung mit ihrer festen Überzeugung auf diesem Gebiet hat die österreichische 
Regierung auf nationaler ' sowie auf internationaler Ebene geeignete Schritte unternommen : 

D ie Todesstrafe wurde in Österreich völlig abgeschafft. 

Mein Land hat aktiv an der Tätigkeit der Vereinten Nationen mitgewirkt, die zur Annahme 
einiger Resolutionen der Generalversammlung und hier insbesondere der Resolution 2857 (XXVI) 
des Vorjahres geführt hat, die Österreich miteingebracht hat und in der die Generalversammlung 
ihrer Überzeugung Ausdruck verleiht, daß die Abschaffung der Todesstrafe und/oder die Beschrän~ 
kung ihrer Anwendung ein wünschenswertes Ziel darstellen. 

Anläßlich der 5J. Tagung des Wirtschafts- und Sozialrates, an der Österreich als Beobachter 
teilgenommen hat, legten wir ein detailliertes Memorandum zu di~ser Frage vor. D ieses Memoran­
dum wurde als ein offizielles D okument der Vereinten Nationen zirkuliert. 

Wie bereits meine verehrten Vorredner zu Kapitel XII, Teil H des Berichts des Wirtschafts­
und Sozialrates betont haben, befassen sich die Vereinten Nationen seit 1959 mit dieser Angelegenheit, 
ihre Arbeit hat jedoch, was Umfang und I ntensität anlangt, noch nicht jenes Stadium der Reife 
erreicht, das uns wünschenswert erscheint. 

Die von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellten Informationen über Verfahrens- und 
Sicherheitsvorschriften, die in Kapitalfällen zur Anwendung kommen, und über ihre Einstellung 
hinsichtlich allfälliger weiterer Beschränkungen der Anwendung der Todesstrafe oder ihrer völligen 
Abschaffung im E inklang mit den bezüglichen Resolutionen der Generalversammlung waren und 
sind - verschiedentlich - eher beschränkt. 

Meine D elegation stellt jedoch mit Interesse und Genugtuung fest, daß der in jüngster Vergangen­
heit erzielte Fortschritt bei der Sammlung und Verbreitung von Information bedeutend erscheint. 
D ies wird durch das vor kurzer Zeit aufgelegte D okument ST/SOA/118 unter Beweis gestellt, welches 
Auszüge aus den Stellungnahmen von 80 Mitgliedstaaten enthält. D ieses Dokument kann als eine 
angemessene Grundlage für einen vom Generalsekretär an den Wirtschafts- und Sozialrat anläßlich 
seiner 54. Tagung zu übermittelnden Bericht angesehen werden. 

Mit Hilfe eines derartigen Berichts des Generalsekretärs wird der Wirtschafts- und Sozialrat 
bei seiner 54. Tagung in der Lage sein, die gegenwärtige Situation und die Entwicklungstendenzen 
hinsichtlich der Todesstrafe zu untersuchen: 

Einer der Motive dieser meiner Erklärung liegt in dem Wunsch meiner D elegation, allen jenen 
zu danken, die bisher an der Ausarbeitung der bezüglichen Berichte mitgearbeitet und zu ihr beige­
t ragen haben. Sie liegt ferner in dem Wunsch, der Überzeugung Ausdruck zu verleihen, wonach 
die Tätigkeit in dieser Frage mit großer Energie fortgesetzt werden sollte, um schließlich jene Aufgabe 
zu erfüllen, die von meiner als eine der hauptsächlichsten der Vereinten ationen angesehen wird: 
die Verwirklichung von Artikel 3 der Allgemeinen Menschenrechtserkläru ng . 

, 

, 
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Anlage 27 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 5. Kommission zum "Budgetvor­
anschlag der Vereinten Nationen für das Finanzjahr 1973" 

(11. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Das Sonderkomitee zur Behandlung der Finanzlage der Vereinten ationen ist kurz vor Ab­
schluß der XXVI. Generalversammlung mit der Hoffnung errichtet worden, daß in seinem Rahmen 
die lang ersehnte "Globallösung" für die in der Vergangenheit entstandene Finanzkrise der Ver­
einten ationen gefunden werden kann. Unter dem ausgezeichneten Vorsitz von Botschafter Algard 
(Norwegen) wurde in diesem Komitee, ins,besondere im Frühjahr 1972, konzentriert gearbeitet, 
um die entsprechenden Daten zu ermitteln und hierauf eine umfassende, allgemein akzeptable Lösung 
zu formulieren. Am 9. Oktober d. J. informierte Botschafter Algard unsere Kommission, daß das 
Komitee vorerst nur einen Zwischenbericht vOl:zulegen in der Lage sei, was darauf hinweist, daß 
noch keine generell akzeptable Lösung gefunden werden konnte. 

D ennoch bleibt die österreichische D elegation hinsichtlich der Formulierung . eines Global­
planes zur Tilgung der Finanzschulden der Vereinten ationen auf der diesjährigen Generalver­
sammlung zuversichtlich, weil wir uns ja alle bewußt sind, daß eine Verschiebung dieses brennenden 
Problems auf die nächste Generalversammlung die bestehenden Schwierigkeiten nur vergrößern 
würde und zu einer weiteren Versteifung d~r divergierenden Standpunkte führen müßte. 

Daß die finanziellen Probleme der Vereinten ationen nicht mehr länger in der bisherigen 
Weise behandelt werden können, ist unserer Ansicht nach allen Delegationen bewußt geworden. 
Die Einzelheiten über ' den Ursprung der Finanzkrise sind allgemein bekannt und die politischen 
Probleme dieser finanziellen Schwierigkeiten haben in der Zwischenzeit wesentlich an Bedeutung 
und Gewicht verloren. Wir sind daher der uffassung, daß nunmehr die jeweiligen Delegationen 
nicht mehr auf ihrer sogenannten "prinzipiellen Haltung" beharren, sondern vielmehr versuchen 
sollten, die Fragen in einer realistischen und pragmatischen Weise zu betrachten. 

Wir alle müssen gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur die Bereitschaft haben, uns mit diesen 
komplexen Finanzfragen au einanderzusetzen, sondern auch den Mut aufbringen, eine er:tdgültige 
Lösung auszuarbeiten, die so weit wie möglich die Haltung aller Mitgliedstaaten respektiert. Wir 
sollten daher nicht zögern, an diese schwierige Aufgabe unverzüglich heranzugehen, da wir uns 
immer der Tatsache bewußt sein müssen, daß die Hauptaufgabe dieser Kommission darin besteht, 
die Vereinten Nationen funktionsfähig zu erhalten - und ich betone nochmals die Worte "funktions­
fähig zu erhalten"! 

Herr Vorsitzender! Es ist tatsächlich für Länder wie Österreich enttäuschend festzustellen, 
daß gerade jene Staaten, die immer zeitgerecht ihre Beiträge geleistet haben - und darüber hinaus 
noch bei verschiedenen Gelegenheiten einen relativ großen Teil der finanziellen Bürden getragen 
haben - wiederum aufgerufen werden, neue Verantwortungen zu übernehmen. Ich kann Sie jedoch, 
Herr Vorsitzender, der vollen Mitarbeit meines Landes bei der Formulierung einer Globallös'ung 
für die Finanzkrise der Vereinten ationen versichern; diese Versicherung erfolgt im Bewußtsein, 
daß die Vereinten Nationen nur dann ungehindert arbeiten können, wenn die Finanzprobleme jetzt 
und ein für allemal gelöst werden. 

Ebenso wie die D elegationen Frankreichs und Belgiens fürchten auch wir, daß eine Verschiebung 
dieser Frage auf die nächste Generalversammlung ernste und negative Folgen für die Organisation 
mit sich bringen würde, da angesichts des Sparbudgets für das Jahr 1973 weitere finanzielle Zurück­
haltungen die Vereinten ationen nicht nur geschädigt hätten, sondern auf lange Sicht sogar ihre 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten. 

In seiner Budgetrede vom 29. September 1972 hat der Generalsekretär ausgeführt, daß der für 
1973 vorgeschlagene Budgetrahmen nur eine Erhöhung von 11 Millionen D ollar oder 5,17% gegen­
über dem für das Jahr 1972 genehmigten Budget von 213 MillioneJ;l D ollar vorsieht. Ein Vergleich 
mit den vergangenen Jahren zeigt, daß wir in diesem Jahr mit einem Sparbudget konfrontiert sind, 
da der Budgetanstieg 1970 auf 1971 15% und von 1971 auf 1972 10% betragen hatte. 
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D er Beratende Ausschuß hat zu dem für 1973 vorgeschlagenen Budgetrahmen eine Kürzung 
von 4,5 Millionen D ollar vorgeschlagen und meine D elegation hat mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen, daß der Generalsekretär in seiner Erklärung feststellt, daß er diese Kürzungen annimmt. 
Wenn wir die Empfehlungen des Beratenden , Komitees - die nach Ansicht meiner Delegation 
begründet sind - verfolgen, so könnte der Anstieg des Budgetvorschlages im Vergleich zu 1972 . 
von 5,5% auf insgesamt 3,3% gesenkt werden . D er Generalsekretär hat betont, daß es in den letzten 
Jahren keinen Präzedenzfall für einen so geringen Anstieg von einem zum ahderen Jahr gibt. Reali­
stischerweise müssen wir jedoch voraussehen, daß etliche von der diesjährigen Generalversammlung 
zu treffende Entscheidungen auf Grund von gegenständlichen Empfehlungen der Umweltkonferenz, 
des ECOSOCund der U CTAD, einen Anstieg des Budgetvorschlages 1973 um 2,5 bis 3 Millionen 
D ollar zur Folge haben werden. Meine Delegation schätzt daher derzeit den endgültigen Budget­
rahmen 1973 auf ungefähr 222 Millionen D ollar, was einen Bruttoanstieg gegenüber 1972 von etwas 
über 4% darstellen würde. Österreich hält 'diese Steigerungsrate für durchaus angemessen und meine 
Delegation wird daher in der Lage sein, bei der Abstimmung über die Bereitstellung der jeweiligen 
Kredite für 1973 eine positive Stimme abzugeben. 

Die brasilianische Delegation hat mit Recht die Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, 
daß das Bruttobudget der Vereinten Nationen im Vergleich zu den Budgets der Sonderorganisationen 
und auch denjenigen der Mitgliedstaaten günstig abschneidet. In den Jahren zwischen 1950 und 1968 
betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (in konstanten Preisen berechnet) des regulären 
U -Budgets 5%, während die Wachstumsrate der Budgets der Sonderorganisationen 9,9% betrug 
und sich auch die freiwilligen Beiträge zu den internationalen Organisationen im gleichen Zeitraum 
um 8,9% erhöhten . 

Ich glaube, ~aß diese Statistiken für sich sprechen und begründen, warum meine Delegation 
den U -Budgetvoranschlag 1973 unter Berücksichtigung der gegenständlichen Kürzungen des 
ACABQ für bescheiden und daher auch realisierbar ansieht. 

Das UN-Budget ist der Generalversammlung seit jeher in einer uneinheitlichen Form präsen­
tiert worden. D ie Budgetkapitel wurden zu einem T eil getrennt nach Organisationen ausgearbeitet 
(U CTAD , U ID O, Flüchtlingshochkommissär), jedoch zu einem anderen Teil auch nach Aus­
gaben zweck und teilweise auch nach Tätigkeitsbereichen erstellt. D ie gegenwärtige Form des U -
Budgets geht im wesentlichen auf das Jahr 1958 zurück, als bGschlossen wurde, den Großteil des 
UN-Budgets nach den einzelnen Ausgabenzwecken (Personalkosten, Reisekosten, Liegenschafts­
kosten etc.) gegliedert zu präsentieren . D urch die Schaffung weitgehend autonomer Einheiten wie 
U CT AD und U IDO und als Folge der wachsenden Forderung nach Dezentralisierung, haben 
jedoch seit 1958 grundlegende Änderungen im U -System stattgefunden . Mi t dem Jahr 1972 wird 
nun bereits fast ein Drittel des Budgets nach .Organisationseinheiten - d. h. ohne Berücksichtigung 
des Ausgabenzweckes - präsentiert und der verbleibende Teil vornehmlich auf Grund der einzelnen 
Tätigkeitsberichte formuliert . 

Die österreichische D elegation hat bereits seit mehreren Jahren ihre Besorgnis über die all­
fälligen negativen Auswirkungen dieses nicht integrierten U -Budgets auf die Durchführung der 
verschiedenen U -Programme ausgedrückt. Bereits während der XXV. Generalversammlung im 
Jahre 1970 hat die österreichische D elegation einen Vorschlag ei ngebracht, der eine Präsentierung des 
Budgets 1972 im Sinne des Programmbudgetierens forderte und den Generalsekretär ersucht, eventuelle 
techpische Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang festzustellen, sowie Mittel zu ihrer Beseitigung 
vorzuschlagen. Der österreichische Vorschlag zielte auf eine ehestmögliche Umwandlung des U -
Budgets auf das System des Programmbudgetierens ab, konnte jedoch aus Zeitknappheit von der 
XXV. Generalversammlung bedauerlicherweise nicht einer Entscheiduhg zugeführt werden. Auf 
der XXVI. Generalversammlung hatte Österreich zusammen mit Indien einen Vorschlag ausge­
arbeitet, in welchem das Beratende Komitee aufgefordert wurde, dieses Problem eingehend zu prüfen 
und der XXVII. Generalversammlung konkrete Empfehlungen zu erstatten . 

Meine Delegation hat mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß auch der Generalsekretär 
in seiner Budgetred e am 29. September 1972 die Vorteile der Einführung des Programmbudgetierens 
für die Vereinten ationen unterstrichen hat. Der Generalsekretär hob hiebei hervor, daß eine 
Durchführung des Programmbudgetierens die Mitgliedstaaten weit effektiver als dies bisher der Fall 
war, in die Lage versetzen würde - auf der Basis einer umfas enderen und präziseren Information -
die Effektivität der UN-Programme und auch die Tätigkeit der Vereinten ationen selbst zu messen 
und hierauf auch zu verbessern . Die Mitgliedstaaten würden gleichzeitig in die Lage versetzt, Priori­
täten für die D urchführung der einzelnen U -Programme aufzustellen. 
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Der Generalsekretär hat jedoch auch die Aufmerksamkeit auf die Tatsache gelenkt, daß wir 
knapp nach Einführung des- Programmbudgetierens mit einer Periode der Versuche und wohl auch 
der Irrtümer rechnen müssen, daß jedoch dieses neue System mit der Zeit eine ratio nellere und daher 
auch wirksamere Arbeit der Vereinten ationen bei der Durchführung ihrer vielfältigen Tätigkeit 
ermöglichen wird . 

An dieser Stelle möchte ich insbesondere das Beratende Komitee zur gründlichen Auswertung 
aller Aspekte des Programmbudgetierens (Dokument A/8739) beglückwünschen. Das Beratende 
Komitee hat mit achdruck festgestellt, daß das Programmbudgetieren vorwiegend aus den folgen­
den zwei Gründen eingeführt werden sollte : 

1. um eine direkte Verbindung zwischen den "inputs" und den "outputs" in den Vereinten 
ationen, wie sie im - Budget selbst konzentriert sind, herzustellen und 

2. um sicherzustellen, daß künftighin das - ekretariat bei der Formulierung des Programm-
budgets seine Aufmerksamkeit auf die Stärken, aber auch auf die Schwächen der einzelnen Programme 
richten können wird. 

Das Beratende K omitee hat eine etwas vo"rsichtigere Haltung als der Generalsekretär zur Frage 
der Dauer der mittelfristigen Planung eingenommen und der Meinung Ausdruck verliehen, daß die 
mittelfristige Planung nur für ei ne 4-Jahres-Periode ei ngeführt werden sollte, was einen zweijährigen 
Budgetzyklus einschließen würde. Sollte sich diese Vorgangsweise als erfolgreich erweisen, so 
sollte sie in der Folge auf eine 6-Jahres-Periode erweitert werden, nachdem zusätzliche Erfahrungen 
bei der Ausarbeitung dieser Pläne gesammelt worden sind. 

D ie österreichische Delegation hat im Verfolg ihrer Initiativen bei der XXV. und XXVI. Gene­
ralversammlung einen Resolutionsentwurf für die Einführung des Programmbudgetierens und 
eines zweijährigen Budgetzyklus ausgearbeitet und hofft, daß dieser Resolutionsentwurf die allge­
meine Unterstützung der 5. Kommission finden wird. 

Meine Delegation ist sich der Tatsache voll bewußt, daß es noch einige D etailprobleme wie 
z. B. die Frage des Zeitplanes für die usarbeitung des Programmbudgetierens zu lösen gibt, ist 
jedoch zuversichtlich, daß eine allgemein akzeptable Lösung während dieser Generalversammlung 
gefunden werden kann. 

Österreich stimmt mit dem Beratenden Komitee überein, daß die neue Form der Budgetpräsen­
tierung eingeführt werden sollte, bevor Änderungen des Legislativapparates bezüglich Prüfung 
und Annahme des Budgets vorgenommen werden, da die praktische Erfahrung sich als bessere 
Richtlinie erweisen wird als sorgfältig durchdachte theoretische Systeme. 

Herr Vorsitzender! Meine Delegation konzentrierte sich in ihrer allgemeinen Erklärung auf 
die finanziellen Schwierigkeiten der Vereinten ationen, auf den nstieg des Bud getvoranschlages 1973 
und auf die Frage einer neuen Form des Budgets, da wir diese drei Probleme als die wichtigsten 
für die Zukunft unserer Organisation ansehen . Was die anderen Aspekte unserer Arbeit anlangt, 
so wird meine D elegation wieder das Wort ergreifen, wenn diese von unserer Kommission sub­
stantiell behandelt werden. 
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Anlage 28 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 5. Kommission zum Tagesordnungs­
punkt Budgetvoranschlag 1973 - Sektion 16 (UNIDO) 

(26. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Wie in den vergangenen Jahren möchte die österreichische Delegation einen Bericht über den 
seit der letzten Generalversammlung erzielten Fortschritt bei der Planung und Errichtung des 
ständigen Amtssitzes für U IDO und IAEO in Wien geben . 

Am 21.0ktober 1971 wurde zwischen der IAEO und U IDO einerseits und der von der öster­
reichischen Bundesregierung und der Stadt Wien zum Zwecke der Planung und Errichtung des 
UN-City-Projekts gegründeten IAKW (Internationale Amtssitz- und K onferenzzentrum Wien A. G.) 
andererseits, eine Ei nigung hinsichtlich der Raumerfordernisse del1 Hauptquartiere der beiden inter­
nationalen Organisationen und der gemeinsamen Einrichtungen bzw. autonomen K onferenzräume 
erzielt. 

Im Dezember 1971 bzw. Feber1972 wurden den beiden Organisationen die jeweiligen provi­
sorischen Baupläne übermittelt, die die IAKW von dem für dieses Projekt beauftragten Architekten, 
Staber, erhalten hatte. Kurze Zeit später fanden mehrere Arbeits- und Planungsbesprechungen über 
dieses Thema mit Vertretern der IAEO und UNIDO statt. Als Ergebnis dieser Besprechungen 
wurde im Mai 1972 der Entwurf fertiggestellt, der als Grundlage für die gesetzlich erforderliche 
technische Genehmigung des Konstruktionsplanes durch die österreichischen Behörden dient. 

Gleichzeitig wurde im Mai 1972 eine diesem umfangreichen Projekt entsprechende Lösung 
des Verkehrsproblemes ausgearbeitet. Im Zuge dieser Lösung soll die UN-City an die geplante 
Autoschnellstraße angeschlossen werden, um auf diese Weise eine rasche Verbindung zum Flug­
hafen Schwechat zu ermöglichen. 

D ie notwendigen technischen Einrichtungen für die beiden Hauptquartiere wurden zum wesent­
lichsten Teil ebenfalls Ende Mai 1972 festgelegt . 

Bezüglich der Errichtung der gemeinsamen Anlagen der Konferenzräumlichkeiten wurden 
Anfang Juni 1972 Planungsbesprechungen abgehalten und die erforderlichen Pläne am 3. August 1972 
fertiggestellt . 

Die weitere Planung wird ebenfalls auf Grund enger Zusammenarbeit mit beiden Organisationen 
durchgeführt werden . 

Wenn alle beteiligten Parteien den Zeitplan einhalten - und ich kann die Versicherung abgeben, 
daß die österreichische Bundesregierung hiezu alles in ihrer Macht Stehende tun wird - kann dieses 
große Projekt ohne nennenswerte Schwierigkeiten durchgeführt werden. Es ist geplant, die Bau­
arbeiten selbst im Frühjahr 1973 aufzunehmen. 

Abschließend möchte ich an den Berichterstatter der 5. Kommission die Bitte richten, die von 
meiner Delegation soeben erteilten Informationen in seinem Bericht in entsprechend ausführlicher 
Weise wiederzugeben. 
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Anlage 29 

Erklärung des österreichisehen Vertreters in der 5. Kommission zum Tagesordnungs­
punkt: Beitragsquoten der Mitgliedstaaten 

(27. November 1972) 

Herr Vor itzender I 

Die österreichische Delegation möchte einleitend den Vorsitzenden des -Beitragskomitees, 
Botschafter Amjad li, zu seiner ausgezeichneten Einführung des Berichtes des Beitragskomitees 
beglückwünschen. Wir alle würdigen die schwierige rbeit dieses Komitees, dem es bisher immer 
gelungen ist, eine gerechte Lösung bei der Bestimmung der Beitragsquoten für die Aufgliederu ng 
der Ausgaben des regulären Budgets der Vereinten ationen zu finden und gleichzeitig auch die 
wirtschaftlichen und politischen Ver-änderungen der Mitgliedstaaten selbst zu berücksichtigen. 
Das Beitragskomitee wird bei seiner kommenden 33. Tagung ein neues Schema für die Beitrags­
quoten für den Zeitraum 1974 bis einschließlich 1976 auszuarbeiten haben, was keine leichte Arbeit 
sein dürfte; wir sind jedoch zuversichtlich, daß es dem Komitee unter der hervorragenden Leitung 
von Botschafter Amjad li gelingen wird, auch der XXVIII. Generalversammlung einen gerechten 
und ausgeglichenen Vorschlag für die Auf teilung der Ausgaben des regulären Budgets der Vereinten 
I ationen zu präsentieren . 

Bezüglich der Kriterien, die für die Berechnung der Beitragsquoten hinzuzuziehen sind, wurden 
der 5. Kommission drei verschiedene Resolutionsentwürfe vorgelegt, zu denen die österreichische 
D elegation im folgenden ihre tellungnahme abgeben möchte. 

Zuerst möchte ich auf den von den Vereinigten Staaten vorgelegten Resolutionsentwurf ein­
gehen, demzufolge die Maximalquote von 30 auf 25% verringert werden soll. 

Im Jahre 1957 stimmte Österreich für die Resolution 1137 (XII), mit welcher die Maximal­
quote von 33 auf 30% gesenkt wurde; wir stimmten damals für diese Maßnahme, da wi r der 
Auffassung sind, daß kein Mitgliedstaat in einer weltweiten Organisation gezwungen werden sollte, 
eine Beitragsquote zu tragen, die im Verhältnis zu den Quoten der anderen Mitgliedstaaten unver­
hältnismäßig groß ist. 

Wir vertreten grundsätzlich die Meinung, daß das Prinzip der Einführung eines Beitrags­
plafonds und im Zusammenhang damit auch einer Maximalquote für die ufteilung der Budget­
mittel einer internationalen Organisation eine positive Maßnahme ist, da nur mittels einer solchen 
Maßnahme auf der einen Seite die Rechte und auf der anderen Seite die Pflichten - und insbesondere 
die finanziellen Beiträge - in einer gerechteren Weise auf alle Mitgliedstaaten verteilt werden 
können. I n einer D ebatte über finanzielle Fragen dürfen wir nie außer acht lassen, daß eine inter­
nationale Organisation nur dann in der Lage ist, ihren internationalen Charakter zu bewahren, 
wenn die finanziellen Lasten in einer solchen Weise verteilt werden, daß eine zu große Abhängigkeit 
von einem einzigen Mitgliedstaat verhindert wird. 

eit dem Jahre 1957 sind 50 neue Mitgliedstaaten den Vereinten ationen beigetreten; diese 
Vermehrung der Mitgliederzahl müßte nach unserer uffassung eine euverteilung der Beitrags­
quoten ermöglichen, die gleichzeitig auch in einer entsprechenden Verringerung der Quote des 
größten Beitragszahlers ihren iederschlag finden sollte. Es wurde in diesem Zusammenhang von 
anderen Delegationen zu Recht darauf hingewiesen, daß, da die Vereinten ationen dem Prinzip 
der Universalität immer näher kommen, auch neue Einnahmequellen erschlossen werden können, 
die zur Erstellung eines gerechteren Beitragsschemas wesentlich beitragen würden. 

Diese Ausführungen legen klar dar, daß Österreich die Verringeru ng der Maximalquote auf 
25% .unterstützt, und auch bereits bei früheren Gelegenheiten unterstützt hat; die österreichische 
Delegation wird demgemäß auch diesmal für den von den Vereinigten Staaten eingebrachten 
Resolutionsentwurf stimmen. 

Wenn die österreierusehe D elegation in diesem Sinne für die Resolution A/C.5/L.1091 eintritt, 
so ist sie sich bewußt, daß andere Mitgliedstaaten auf der anderen Seite weniger Verständnis für die 
Haltung der Vereinigten Staaten zeigen. 

Es ist verständlich, daß einige Delegationen ihr Bedauern über die Verringerung der finanziellen 
Beiträge für die U ausgedrückt haben, mit der die Vereinten ationen zumindest temporär kon­
frontiert werden, falls die Resolution /C.5/L.1091 angenommen wird. 
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Im Namen meiner Delegation muß ich aber feststellen, daß ich vollstes Verständnis für die 
finanzielle Lage eines Staates habe, welcher in der Vergangenheit immer eine führende Rolle gespielt 
hat, wenn es darum ging, bedeutende finanzielle Beiträge zuguosten der internationalen Zusammen­
arbeit zur Verfügung zu stellen. Der amerikanische Delegierte, Senator McGee, hat diesbezüglich 
sehr beeindruckende Zahlen zitiert, die darlegen, in welchem Maße den Vereinten NatiQnen und 
den Spezialorganisationen die großzügig gewährten amerikanischen freiwilligen Beiträge zugute 
gekommen sind. 

Es wird manchmal mit einigem Zynismus behauptet, daß Dankbarkeit in der Politik und 
besonders in der internationalen Politik ein Fremdwort sei. Trotz dieser Erfahrung, die manche 
Staaten, die sich maßgeblich an der internationalen Hilfe beteiligt haben, machen mußten, möchte 
ich als Europäer und darüber hinaus auch als Österreicher an dieser Stelle hervorheben, wie sehr 
sich mein Land und meine Regierung der Opferbereitschaft des amerikanischen Volkes beim Wieder­
aufbau Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg bewußt ist. Es war gerade diese Opferbereitschaft, 
die in Form des Marshall-Planes den Wiederaufbau in vielen europäischen Städten nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges überhaupt ermöglicht hat. Wir sind der überzeugung, daß diese Fakten 
zusammen mit anderen Beispielen der internationalen Hilfsbereitschaft des amerikanischen Volkes 
in einer Debatte über die Frage der amerikanischen Beitragsquote für internationale Organisationen 
nicht außer acht gelassen werden dürfen. 

Einige Delegationen haben in dieser Kommission die Befürchtung vo,rgeqracht, daß die 
Annahme des amerikanischen Resolutionsentwurfes zu einer Verminderung der freiwilligen Beiträge 
der Vereinigten Staaten führen könnte. Die österreichische Delegation hat mit Befriedigung die 
Erklärung Senator McGees zur Kenntnis genommen, wonach die Einführung einer Maximalquote 
von 25% in keiner Weise eine Verringerung der finanziellen Leistungen der Vereinigten Staaten 
zu den Vereinten ationen nach sich ziehen würde. 

Herr Vorsitzender! Ich möchte nun den Standpunkt meiner Delegation zu dem von Brasilien 
im Namen von 14 Kosponsoren eing~brachten Resolutionsentwurf Dokument A/C. 5/L. 1092 bekannt­
geben. Dieser Resolutionsentwurf fordert das Beitragskomitee auf, bei seiner kommenden über­
prüfung der Beitragsquoten die Bestimmung, dergemäß denjenigen Staaten, die ein niedriges per 
capita-Einkommen aufweisen, eine Begünstigung gewährt wird, den weltwirtschaftlichen Ent­
wicklungen anzupassen. Mit diesem Resolutionsentwurf wird eine Anhebung der bisher mit 
1000, - Dollar per capita-Einkommen beschränkten Begünstigung auf 1500, - D ollar angestrebt, 
was bedeutet, daß eben jene Länder, die ihr Pro-Kopf-Einkommen in den letzten Jahren auf Grund 
ihres wirtschaftlichen Fortschrittes wesentlich - d. h. über 1000,- Dollar - erhöhen konnten, 
eine weitere Ermäßigung ihrer Beitragsquoten erhalten würden. Ein solcher Vorschlag ist mit dem 
von meiner Delegation dargelegten Standpunkt bezüglich einer möglichst gleichmäßigen Verteilung 
der Finanzlasten der Vereinten ationen auf alle Mitgliedstaaten .nicht vereinbar. 

. Der Resolutionsentwurf würde auf der anderen Seite auch nicht zu einer Verringerung der 
Finanzlast der weniger oder am wenigsten entwickelten unter den E ntwicklungsländern führen, weil 
keines dieser Länder ein Pro-Kopf-Einkommen von 1000, - Dollar aufweist. 

Der Rdolutionsentwurf gibt in dieser Frage dem eitragskomitee die Vollmacht, eine Änderung 
der diesbezüglichen Beitragsformel durchzuführen, eine Maßnahme, die mit der bisherigen Praxis 
nicht in Einklang steht. Meine Delegation sieht sich daher im Hinblick auf die oben angeführten 
Argumente außerstande, den Entwurf in seiner gegenwärtigen Form zu unterstützen. 

Abschließend möchte ich, Herr Vorsitzender, auf den von Yemen in D okument A/C.5/L.1093 
eingeführten Resolutionsentwurf Bezug nehmen, der eine Herabsetzung der Mindestquote zum 
U -Budget von 0,04% auf 0,02% vorsieht. 

Wir alle wissen sehr genau, daß die Mindestquote von 0,04% für einige der am wenigsten 
entwickelten Länder ein großes finanzielles Opfer bedeutet. Österreich hat sich immer und in vielen 
Gremien dafür eingesetzt, daß vornehmlich die Last der rückständigsten Entwicklungsländer 
erleichtert wird. Wir w.erden deshalb diesen Resolutionsentwurf unterstützen und für ihn stimmen. 
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Anlage 30 

Erklärung des österreichischen Vertreters in d er 6. Kommission zur Vertretung von 
Staaten in ihren Beziehungen mit internationalen Organisationen 

(26. Oktober 1972) 

Herr Vorsitzender! 

Meine Delegation betrachtet die Frage, ob Konventionen rechtlicher atur in der 6. Kom­
mission oder in besonderen Konferenzen beraten und angenommen werden sollen, pragmatisch. 
Unserer Auffassung nach hängt die Antwort unter anderem vom Vertragsgegenstand, dem Umfang 
der Konvention und den ihr zugrundeliegenden politischen Umständen ab. Es ist durchaus denkbar, 
daß eine kurze Konvention, die im Zusammenhang mit anderen von der Generalversammlung 
behandelten Fragen steht, besser in der 6. Kommission behandelt wird als in einer Konferenz, die 
außerhalb der politischen Strömungen steht. 

Im gegenwärtigen Fall scheinen aber der Gegenstand, der Umfang und der politische Hinter­
grund in die andere Richtung zu weisen. Schon der Umfang allein würde nach den bisherigen 
Erfahrungen aus Kodifikationskonferenzen die Annahme nahelegen, daß die 6. Kommission, unter 
der Voraussetzung, daß sie jedes Jahr etwa die Hälfte ihrer Zeit für die Verhandlung aufwendet, 
mindestens drei Tagungen zur Annahme der K nvention benötigen würde. Es ist anzunehmen, 
daß Veränderungen in den D elegationen während dieses Zeitraumes weitere Verzögerungen und 
andere Schwierigkeiten verursachen würden. 

Aus diesem Grund unterstützt meine Delegation, ohne sich dadurch hinsichtlich zukünftiger 
Entwürfe, die vor die 6. Kommission kommen könnten, präjudizieren zu wollen, die Auffassung, 
daß der Entwurf betreffend die Vertretung der Staaten in ihren Beziehungen mit internationalen 
Organisationen einer besonderen Staatenkonferenz zur Verhandlung und Annahme zugewiesen 
werden sollte. 

Wir können uns aber auch dem Einwand nicht verschließen, daß der Kalender der juristischen 
Konferenzen in der nächsten Zukunft bereits überlastet ist, obzwar es nicht sicher ist,. ob alle vor­
gesehenen Konferenzen auch tatsächlich stattfinden werden. In dieser Situation erscheint uns der 
von der Delegation des Vereinigten Königreiches gemachte Vorschlag die beste Lösung zu sein: 
Wenn wir nämlich dieses Jahr grundsätzlich beschließen, den vorliegenden Entwurf einer Konferenz 
zuzuweisen, wird wenigstens diese Frage von unserer Tagesordnung verschwinden. Wir könnten 
dann nächstes Jahr, wenn wir den Konferenzkalender besser beurteilen können, über den Zeitpunkt 
und den Ort der Konferenz entscheiden . Es kann auch erwartet werden, daß zumindest einige der 
Probleme, die jetzt die Formulierung einer Einladung erschweren, dann verschwunden sein werden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß Österreich durch seinen Delegierten 
in der 6. Kommission im vergangenen Jahr die Konferenz, falls die Generalversammlung ihre 
Abhaltung beschließt, nach Wien eingeladen hat, um die Tradition der Wien er diplomatischen 
Konventionen fortzusetzen. Ich darf diese Einladung wiederholen; sie ist ein Ausdruck des öster­
reichischen Wunsches, weitethin als ein Zentrum für die friedliche Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten, unabhängig von ih ren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systemen, tätig zu sein. 
Wir werden sie zur angemessenen Zeit bitten, diese Einladung in Betracht zu ziehen. 

, 
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Anlage 31 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der 6. Kommission zum Problem des 
internationalen T errorismus 

Herr Vorsitzender! 

Der internationale Terrorismus ist ein Aspekt eines viel weiterreichenden gesellschaftlichen 
Phänomens der Gegenwart: der Zunahme der individuellen Gewaltanwendung zur Erreichung 
von Zielen, die an sich in Institutionen verfolgt werden könnten und müßten, die das Wesen unserer 
Zivilisation ausmachen. In den Zeitungen, im Rundfunk und im Fernsehen wird man fast täglich 
mit neuen Flugzeugentführungen, Bombenbriefen, Entführungen und ähnlichen Taten konfrontiert. 
Manche solcher Taten werden aus gewinnsüchtigen Motiven begangen; aber viel öfter verfolgen 
~,ie den Zweck, Regierungsstellen in der Ausübung ihrer Kompetenzen unter Druck zu setzen. 
Meine Delegation empfindet es als unerträglich, daß Regierungen den Willen derjenigen, die ihnen 
ihr Vertrauen schenkten, nicht ausführen können, weil sie von der Gnade von Terroristen abhängen. 
Deren E rpressungen verletzen das Recht auf Selbstbestimmung jener Völker, deren Regierungen 
sie terrorisieren. Wir sollten nicht zulassen, daß die dem \'V'illen des Volkes entsprechende Regierungs­
gewalt durch das Diktat von Terroristen ersetzt wird. 

Wir sind in Mitteleuropa hinsichtlich dieses Problems sehr empfindlich, weil unser Kontinent 
durch Jahrhunderte von individueller und kollektiver Gewaltanwendung erschüttert und beinahe 
vernichtet wurde. Wir hofften, daß mit der Gründung der Vereinten Nationen diese Anarchie 
end lich überwunden wäre, da uns nunmehr Verfahren zur friedlichen Lösung unserer Probleme 
zur VerfUgung standen. Wenn wir jetzt zugeben, daß jedermann unterschiedslos Gewalt zur Er­
reichung seiner Ziele anwenden kann, dann wird der gleiche Anspruch eines Tages auch von Staaten 
erhoben werden und das Ende unserer Organisation gekommen sein. 

Aus diesen Gründen verurteilt die österreichische Bunde,sregierung den individuellen inter­
nationalen Terrorismus und erwartet von der Generalversammlung das gleiche. 

Der österreichische Außenminister hat das in der Generaldebatte mit den Worten ausgedrückt : 
"Wenn wir nicht gegen individuelle Gewaltakte auftreten, werden wir uns bald einer Situation 
gegenüber sehen, die ohne Krieg im engen Sinn zu sein, nichtsdestoweniger alle Geißeln des Krieges 
über unschuldige Völker bringen wird, eben jene Geißeln des Krieges, welche die Vereinten Nationen 
für aUe Zeiten beseitigen wollten" . 

Eine Analyse der Generaldebatte in der Generalversammlung und der Bericht unseres Vor­
sitzenden über seine Konsultationen zeigen aber,- daß manche Staaten fürchten, Aktionen der 
Generalversammlung gegen den internationalen Terrorismt;ls könnten - durch Mißachtung und 
Entstellung der deutlich erklärten Absichten aller jener, die den internationalen Terrorismus auf­
richtig verurteilen - gegen die Entkolonisierung und Selbstbestimmung verwendet werden. Meine 
Delegation ist fest überzeugt, daß solche Implikationen nicht bestehen. Die Ausübung des Rechtes 
auf Selbstbestimmung gemäß der Satzung ist rechtmäßig und viele Resolutionen der General­
versammlung bestätigen das . Es steht hier nicht zur Debatte. 

Wonach man aber fragen muß, ist, ob ein legitimes Ziel alle Mittel zu seiner Erreichung 
rechtfertigt. Alle in dieser Versammlung vertretenen Staaten erklären in ihren innerstaatlichen 
Gesetzen den Mord, die Erpressung, die Entführung und ähnliche Taten zum Verbrechen, wenn 
sie auf ihrem Staatsgebiet begangen werden. D iese Verbrechen werden in jeder zivilisierten Gesell­
schaft, unabhängig von ihrer Ideologie, bestraft, weil sie gegen die gesellschaftliche Moral verstoßen, 
die Menschenwürde verletzen oder die Interessen der Gesellschaft als solcher beeinträchtigen . 
Wir sehen keinen Grund, warum individuelle Gewaltakte der gleichen Art, die sich meist gegen 
unschuldige dritte Staaten oder Personen richten, welche von den Konflikten, die zu den Gewalt­
akten führen, weit entfernt sind, in den internationalen Beziehungen nicht verurteilt werden sollen, 
wo sie das Kommunikationssystem und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten 
ebenso gefährden, wie die Menschenrechte, deren Hüter diese O rganisation ist. 

Alle diese Gründe sollten uns daher zwar zu besonderer Sorgfalt in der Behandlung der Fragen 
des internationalen Terrorismus veranlassen; keiner sollte uns aber von seiner Verurteilung 
abhalten. 
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Es mag aber Staaten geben, die eine solche Verurteilung für ungerecht halten, weil - und 
das Beispiel findet sich im Bericht unseres Vorsitzenden über seine Konsultationen - im inner­
staatlichen Strafrecht die Tötung von Menschen zwar grundsätzlich ein Verbrechen ist, jedoch 
unter gewissen Umständen rechtmäßig oder ein Notwehrakt sein oder doch im Lichte mildernder 
Umstände beurteilt werden kann. 

Wir halten das Beispiel für völlig richtig, nicht aber die Schlüsse, die offenbar daraus gezogen 
werden. Wenn wir den internationalen Terrorismus verurteilen, handeln wir wie ein staatlicher 
Gesetzgeber, der die Tötung von Menschen zum Verbrechen erklärt: wir setzen eine Norm. Wir 
verurteilen die Tat und nicht jeden Menschen, der angeblich eine solche begangen hat. D ie General­
versammlung ist kein Gerichtshof. D ie Maßnahmen, über die die Generalversammlung in der Zukunft 
zu entscheiden haben wird, werden festzulegen haben, wie, die orm durchgeführt werden soll. 
Die Pflicht der Staaten kann nicht weiter gehen, als bis zur Anklageerhebung gegen Personen, 
die des internationalen Terrorismus beschuldigt werden. D ie Entscheidung darüber, ob die Tat 
gerechtfertigt war oder unter mildernden Umständen begangen wurde, muß den Gerichten über­
lassen werden. 

Ich habe gerade künftige Maßnahmen zur D urchführung der grundsätzlichen Verurteilung 
des internationalen Terrorismus erwähnt. Meine Regierung ist überzeugt, daß nur die volle inter­
nationale Zusammenarbeit diese Durchführung sicherstellen kann und tritt daher für die ehestbaldige 
Ausarbeitung internationaler Instrumente zu diesem Zwecke ein. Es mag jedoch einige Staaten 
geben, die die Zeit dafür noch nicht reif halten, die meinen, daß man zuerst alle Ursachen kennen 
muß, bevor man die Therapie verschreiben kann. Obwohl wir dem Studium der Ursachen des 
Terrorismus die größte Bedeutung beimessen, teilen wir diese Ansicht nicht. Die Medizin, auf 
die sich der Ausspruch bezieht, geht selbst einen anderen Weg: Es gibt viele Krankheiten, deren 
Ursachen wir heute noch nicht mit G ewißheit kennen und trotzdem werden diese Krankheiten 
in Spitälern auf der ganzen Welt von den Ärzten nach besten Fähigkeiten bekämpft. Wir sollten 
auch gegenüber gesellschaftlichen Krankheiten die gleiche Haltung einnehmen. 

Die Analogie zur Medizin sollte uns aber floch eine andere Lehre geben: Therapien und Maß­
nahmen sind nicht sakrosankt: sie können mit der zunehmenden Kenntnis der Krankheitsursachen 
geändert werden. Wenn daher das Studium der Ursachen des internationalen Terrorismus in irgend­
einer Phase zeigt, daß die in einer Konvention vorgesehenen Maßnahmen unwirksam sind oder 
daß wirksame Maßnahmen i!-bersehen wurden, dann wird diese Konvention geändert oder ergänzt 
werden müssen. 

Aber meine Delegation sieht das nicht als die Hauptaufgabe des Studiums der Ursachen des 
internationalen Terrorismus an. Ein derartiges Studium sollte vor allem eine vorbeugende Tätigkeit 
ermöglichen, indem es die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf offensichtliche Mißstände 
lenkt, bevor der Konflikt irr die Anwendung von Gewalt und in Terrorismus ausartet. D as Studium 
sollte uns weiter in die Lage versetzen, ein dynamisches Verfahren zur kontinuierlichen und systema­
tischen Ausarbeitung von Alternativen von Konfliktslösungen zu entwickeln, die - wenn sie mit 
Hilfe von Massenmedien entsprechend verbreitet werden - bewußtseinsverändernd wirken und 
damit ' die psychologische Wahrscheinlichkeit des Terrorismus vermindern können, entspringt der 
Terrorismus dach dem Glauben, daß andere Mittel als die Gewalt zur Herbeiführung von Ver­
änderungen wirkungslos sind. Schließlich sollte das Studium der Ursachen des Terrorismus aber 
für die Organisation und uns auch ein Spiegel sein, der nur zeigt, wo wir bisher versagt haben. 
Denn - um nochmals aus der Rede unseres Außenministers in der Generaldehatte zu zitieren: 
"Wenn es uns nicht gelingt, die zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze, die in der Satzung 
und in den Deklarationen und Resolutionen der Vereinten Nationen proklamiert sind, notwendigen 
friedlichen Mittel zu entwickeln und wirkung'svoll zu gestalten, dann wird unsere Verurteilung 
des Terrors wirkungslos, mehr noch: sie wird unaufrichtig sein." 

Zum Schluß noch ein Wort über das Verfahren, in dem die Vereinten Nationen die Ursachen 
des internationalen Terrorismus studieren und Maßnahmen zu seiner Verhinderung oder Bestrafung 
der Taten ausarbeiten sollen. Meine Delegation hat dazu keine vorgefaßte Meinung. Sie wird aber 
nur einer Lösung zustimmen, die effektiv ist und sicherstellt, daß der Generalversammlung bei 
ihrer nächsten Tagung substantielle Berichte im Gegenstand vorliegen, die sie in die Lage versetzen, 
während dieser Tagung zu handeln. 

\ 
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Anlage 32 

• 

Internationaler Terrorismus; Votums erklärung des österreichischen Delegierten 
in der 6. Kommission 

(11. Dezember 1972) 

Meine Delegation war Miteinbringer des Resolutionsentwurfs 879jRev. In diesem Entwurf 
wurde kein extremistischer Standpunkt zum Problem des internationalen Terrorismus eingenommen. 

Wie die österreichische Delegation bereits an früherer Stelle ausgeführt hat, hat der österrei­
chische Außenminister vor dieser Generalversammlung erklärt, daß, sollten keine Maßnahmen 
gegen terroristische Akte Einzelner getroffen werden, eine Situation entstehen würde, die - wenn­
gleich nicht als Kriegszustand im eigentlichen Sinn zu bezeichnen - doch schuldlosen Menschen 
alle Leiden eines Krieges bringen würde, aUe jene Leiden, die die Vereinten Nationen für aUe Zeiten 
zu beseitigen trachteten. 

Eine solche Aktion war das Ziel unseres Resolutionsentwurfs. Er enthielt nicht nur die Forderung 
nach nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, nach internationaler 
Zusammenarbeit zum Schutz der Allgemeinheit gegen solche Handlungen, nach einer möglichst 
universellen Ratifizierung bestimmter internationaler Instrumente auf diesem Gebiet, sondern auch 
die Aufforderung an die Völkerrechtskommission, im Bewußtsein höchster Dringlichkeit ein Über­
einkommen über Maßnahmen zur Verhinderung des internationalen Terrorismus auszuarbeiten 
und der nächsten Generalversammlung der Vereinten Nationen zu unterbreiten. Dieser Aufruf 
an die Völkerrechtskommission war - . nach unserer Meinung - der einzige Schritt, der zu wirk­
samen völkerrechtlichen Maßnahmen gegen den Terrorismus führen hätte können, deren Ergreifung 
von höchster Dringlichkeit ist. 

Darüberhinaus sah unser Resolutionsentwurf die Einrichtung eines ad hoc-Ausschusses zum 
Studium der Ursachen des internationelen Terrorismus vor. Dieser zusätzliche Vorschlag erfolgte 
in Übereinstimmung mit der Generalversammlung, die der 6. Kommission die Behandlung dieses 
Tagesordnungspunktes zugewiesen hat. 

Überdies hat unser Entwurf bei gleichzeitiger Bestätigung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit 
und der Selbstbestimmung - wie sie in der Satzung der Vereinten ationen und in der Erklärung 
der völkerrechtlichen Grundsätze über freundschaftliche Beziehungen und Zus~mmenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Satzung der Vereinten Nationen enthalten sind - betont, daß der 
unterschiedslosen Aq.wendung von Gewalt in jeder Form menschlicher Konflikte Grenzen gesetzt 
sind. 

Schließlich enthielt unser Resolutionsentwurf die Verurteilung von Akten internationalen 
Terrorismus und in.sbesondere von solchen, die den Tod schuldloser Menschen nach sich ziehen, 
eine Verurteilung, die seit jeher der öffentlichen Meinung entspricht. 

Dieser Entwurf wurde zum Bedauern meiner Delegation in dieser Kommission nicht einmal 
zur Abstimmung gebracht. An seiner Stelle nahm die 6. Kommission einen Resolutionsentwurf 
an, der seinem wesentlichen Inhalt nach lediglich die Einrichtung eines ad hoc-Ausschusses zur 
Prüfung von Stellungnahmen und Vorschlägen vorsieht, die von den Regierungen als Beitrag zu 
einer wirksamen Lösung des Problems des ir:ternationalen Terrorismus abgegeben werden. 

D er Tenor dieser Resolution scheint uns dem Ernst eines Problems, welches die Delegationen 
praktisch während der ganzen Dauer dieser Tagung beschäftigt hat, nicht gerecht zu werden. 

Die Stellungnahmen, die in der Generaldebatte abgegeben wurden, und die wir zur Beurteilung 
der eigentlichen Bedeutung der angenommenen Resolution heranziehen müssen, und die erfolglosen 
Versuche, einen für alle annehmbaren Text zu finden, legen die Vermutung nahe, daß die in dieser 
Resolution zum Ausdruck gebrachte Philosophie in den Worten "der Zweck heiligt die Mittel" 
zusammengefaßt werden kann. Wir können uns dieser Philosophie nicht anschließen. Wir waren 
Zeugen einer Epoche, in der diese Philosophie von gewissen Leuten als ein Dogma angewandt 
wurde. und wir waren Zeugen der Leiden, die diese Denkungsart allzu vielen Teilen der Welt gebracht 
hat. Wir sind überzeugt, daß es Mittel gibt, die durch kein wie immer geartetes Ziel gerechtfertigt 
werden können, die daher unter allen Umständen und.immer unzulässig sind. 
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Sogar in Kriegszeiten gelten allgemein gewisse grundlegende humanitäre Regeln, die den unter­
schiedslosen G ebrauch von Gewalt oder gewisser Mittel zur Verletzung und Tötung des Feindes 
durch die bewaffneten Streitkräfte als für die internationale Gemeinschaft unannehmbar untersagen. 
In dieser Kommission haben wir erst kürzlich gehört, daß ~iese für Kriegszeiten aufgestellten Regeln 
unzureichend und daher ergänzungs- und abänderungsbedürftig sind, um einen größeren Schutz 
schu ldloser Personen gegen bestimmte Angriffe zu gewährleisten, gegen Angriffe, die - sogar in 
Kriegszeiten - als rechtswidrig anerkannt werden . D er Begriff des Kriegsverbrechens und des 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit beruht auf eben diesem Gedanken, daß bestimmte Akte 
sogar in Kriegszeiten unstatthaft und darüber hinaus verbrecherischer Natur sind. 

Muß dies nicht auch für ähnliche Akte gelten, die gegen schuldlose Personen in einem Gebiet 
außerhalb einer kriegerischen Auseinandersetzung gesetzt werden? Wir sind überzeugt, daß es hier 
umso mehr Geltung haben müßte, gleich von wem und wo diese Akte begangen wurden. 

Aus diesen Gründen und unter Berücksichtigung dessen, was meine Delegation zu diesem be­
dauerlichen Thema bereits in der Generaldebatte gesagt hat, mußte meine Delegation gegen die 
soeben von der Mehrheit dieser Kommission angenommene Resolution stimmen. Diese Stimmabgabe 
- obgleich negativ - soll als der Ausdruck unseres überwältigenden Interesses verstanden werden, 
welches uns auch dazu bewegen wird, an allen künftigen Schritten teilzunehmen, die zu einer ange­
messenen Lösung führen könnten . 

/ 
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